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Perspektiven auf Schule als Institution  
in einem demokratisch verfassten 
Gemeinwesen – Eine Einleitung  

Elisabeth Franzmann, Michael May, Nils Berkemeyer 

„Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates“ (GG, Art. 7, 1). 
Diese Formulierung aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
macht deutlich, dass ein auf Schule bezogenes Handeln – sei es in den Schul-
behörden oder in den Schulen selbst – nur unter den Bedingungen des staatli-
chen Auftrages verstanden werden kann. Schule und Unterricht sind keine von 
staatlichen Ansprüchen und Vorgaben befreiten Räume. Auszugehen ist viel-
mehr von einer Verbindung, die vom Grundgesetz und den Verfassungen der 
Länder über die Schulgesetze, Verordnungen und Erlasse bis hin zum Handeln 
der Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht reicht. 

Dabei stehen die verschiedenen Rechtsnormen des Lehrerhandelns mitun-
ter in einem Spannungsverhältnis zueinander und müssen interpretiert und ab-
gewogen werden. So sind einerseits Erziehungs- und Bildungsziele in den Län-
derverfassungen und Schulgesetzten klar formuliert. Es geht dort meistens um 
Wissens- und Kompetenzvermittlung, aber auch um die Orientierung an den 
Grund- und Menschenrechten, die Erziehung zu Freiheit und Demokratie, zu 
Toleranz und Achtung des anderen, zu Frieden und Völkerverständigung sowie 
zur Bereitschaft und Fähigkeit, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. In 
diesen Bestimmungen zeigt sich eine klare Wertebindung des Lehrerberufs, die 
mit der Wertebindung des Grundgesetzes harmoniert. Andererseits verlangen 
die Beamtengesetze der Republik Mäßigung, Zurückhaltung und Neutralität. So 
ist es beispielsweise nicht möglich, in Schule und Unterricht für oder gegen eine 
Partei zu mobilisieren. Gleichzeitig genießen Lehrkräfte pädagogische Freiheit 
bei der Umsetzung ihres Berufes.  

Diese und andere Spannungsverhältnisse werfen eine ganze Reihe praktischer 
Fragen auf, die in konkreten Handlungssituationen des Schulalltags virulent 
werden. Darf ich als Lehrerin oder Lehrer meinen eigenen politischen Stand-
punkt kundtun? Darf ich mich gegen eine Partei positionieren? Muss ich als po-
litisches Neutrum auftreten? Muss ich mich als Lehrerin und Lehrer aufgrund 
der rechtlichen Rahmung als „Verfassungsschützer im Klassenzimmer“ verste-
hen? Kann man die Bundeswehr in die Schule einladen, wenn es doch um die 
Entwicklung einer friedlichen Gesinnung bei den Schülerinnen und Schülern ge-
hen soll? Ist es klug, dass der Verfassungsschutz einen Bildungsauftrag ausfüllt? 
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Für die Professionalisierung von Lehrkräften erscheint es vor diesem Hin-
tergrund notwendig, sich intensiv mit den verfassungsmäßigen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen ihres beruflichen Handelns auseinander und sich dazu in 
ein Verhältnis zu setzen. Diese offenkundige Notwendigkeit findet in der aka-
demischen Praxis, sei es in Publikationen oder auch Lehrveranstaltungen der 
Lehrerbildung, jedoch kaum eine Entsprechung. Die Vernachlässigung des Pro-
blembereichs „Verfassung, Schule und Profession“ ist dabei überaus misslich, 
da es hierbei – wie deutlich wurde – nicht um eine Art Rechtskunde bzw. die 
umstandslose Anwendung von Rechtsnormen auf Handeln geht, sondern um 
Reflexions- und Abwägungsaufgaben, die in aufwändigen Professionalisie-
rungsprozessen angebahnt werden müssen. 

Der vorliegende Band, Ergebnis der ersten Jenaer Summer School Bildung: 
Demokratie, befasst sich mit der Verhältnisbestimmung von demokratischer 
Verfassung, Schule und Profession und möchte einen Beitrag dazu leisten, die-
ses Thema stärker in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken. Dazu versam-
meln die Beiträge des Bandes unterschiedliche Perspektiven, aus denen Fragen 
der demokratischen Verfasstheit von Schule und die Rolle von Lehrkräften dis-
kutiert werden können.  

Die erste Perspektive nimmt im Sinne einer Bedingungsanalyse gesellschaftliche 
Ausgangslagen in den Blick. Die normative Orientierung und die Ausrichtung 
am staatlichen Auftrag von Schule werden hier gleichsam vom Kopf auf die 
Füße gestellt: 

Carolin Herzberg, Elisabeth Franzmann und Nils Berkemeyer stellen im 
Beitrag „Sag, wie hältst Du es mit der Demokratie?“ die Ergebnisse einer Befra-
gung von Schüler*innen in Thüringen vor. Um Schule als Gesamtinstitution 
und damit Demokratiebildung als Querschnittsaufgabe von Schule zu etablie-
ren, ist eine Kenntnis der Einstellungen der Lernenden sowie Einsichten in die 
Herausforderungen, die sich auf systemischer und individueller Ebene stellen, 
elementar. Neben den Fragen zu Einstellungen der Schüler*innen, wurden auch 
Fragen zur Partizipation und zu Demokratiekompetenzen gestellt. Die Bedeu-
tung schulischer Faktoren wie bspw. Offenheit im Unterricht und Schülerbetei-
ligung werden betrachtet und damit empirisch basiert Ansatzpunkte und Stell-
schrauben für demokratische Prozesse in Schule und Unterricht erarbeitet.  

Auch der zweite Beitrag „Wirkung durch Versachlichung“ befasst sich mit 
empirischen Forschungen zu politischen und demokratierelevanten Einstellun-
gen. Heinrich Best gibt mit seinem Beitrag einen Einblick in die Geschichte des 
Thüringen-Monitors. Dabei werden jedoch nicht die Ergebnisse wiederholt, 
vielmehr reflektiert der Autor Widersprüche und Widerstände, die sich dem 
empirischen Sozialforscher zeigen, der sich mit Einstellungen zu Totalitarismus 
und Extremismus auseinandersetzt. Dabei wird deutlich, wie das öffentliche 
und politische Interesse an der politischen Kultur- und Rechtsextremismusfor-
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schung Wissenschaftler*innen in ein Minenfeld führt und Forschungsergebnis-
se politisch instrumentalisiert werden. 

Eine zweite Perspektive fokussiert die Frage nach dem Verhältnis von demokra-
tischer Verfassung und Demokratie. Es geht hier schwerpunktmäßig um die 
Anforderungen der demokratisch verfassten Gesellschaft an Schule und Lehr-
kräfte, mithin um „Schule in der Demokratie“:  

Der Beitrag von Stephan Kramer „Wie viel Verfassung braucht der Lehrbe-
ruf?“ stellt die Verfassung als zentrales Dokument unserer Demokratie in den 
Fokus und zeigt vor dem Hintergrund von Einsichten aus dem Verfassungs-
schutz, welche rechtlichen Normen das Schulwesen prägen. Zugleich wird aber 
auch thematisiert, vor welche Herausforderungen sich Schule und einzelne Ak-
teure dieser Institution durch die Aufgaben gestellt sehen, die der Staat an sie 
richtet. Die zentrale Frage, die Stephan Kramer auch unter Einbeziehung gesell-
schaftlicher Debatten der letzten Jahre verhandelt, ist, wie politisch Lehrkräfte 
sein müssen und wie politisch sie überhaupt sein dürfen. Dabei leuchtet er die 
Facetten einer Gratwanderung aus, die im Schulalltag die Notwendigkeit über-
zeugter Demokraten auch und gerade außerhalb des Sozialkundeunterrichts er-
fordert. 

Der Beitrag von Nils Berkemeyer „Pathologien der Demokratiebildung in 
Schule“ setzt sich aus einer Perspektive der kritischen Schulentwicklungsfor-
schung mit dem Verhältnis von Demokratie und Lehrprofession auseinander 
und erarbeitet analytische Dimensionen der Verwendungen des Demokratie-
begriffs im Hinblick auf Schule, da dieses Terrain im Spannungsfeld zwischen 
der Schule als zentrale Institution eines demokratischen Gemeinwesens und 
den konkreten Bedeutungsgehalten des Demokratiebegriffs für dieselbe theore-
tisch Lücken aufweist. Diese versucht der Beitrag aufzuzeigen und Wege zu ei-
ner möglichen Schließung vorzuschlagen. 

Der Beitrag von Daniel Löffelmann „Die demokratische Konstitution des 
Schulwesens als Garant allgemeiner Bildung“ nimmt die Schulverfassungstheo-
rie in den Blick. Am historischen Beispiel des reformpädagogischen Entwurfs 
der „Freien Schulgemeinde“ von F. W. Dörpfeld wird die Schule als Spannungs-
feld verschiedener Interessengruppen illustriert und als Grundstein für Schul-
demokratie gelesen. Die – auch staatlichen – Rahmenbedingungen der Institu-
tion Schule werden als die Eckpfeiler einer in Schule umgesetzten Demokratie 
gesehen, sodass die Gestaltung der Schule durch die Gesetzgebung große Rele-
vanz für die Möglichkeit demokratischer Prozesse im Schulalltag besitzt. 

Unter der Perspektive „Demokratie in der Schule“ werden sodann verschiedene 
Facetten demokratischer Schul- und Unterrichtsentwicklung thematisiert. In 
den Blick kommen hier Aspekte einer demokratiefördernden pädagogischen 
Praxis. Der größte Teil der Beiträge des Bandes widmet sich dieser Perspektive: 
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Der Beitrag von Ilka Maria Hameister und Michael May „Schülervertretun-
gen im Bundesvergleich“ gibt einen vergleichenden Überblick über die rechtli-
che Verfasstheit und Organisation der Schülervertretungen in den einzelnen 
Bundesländern. Schülervertretungen sind im Schulgesetz aller Bundesländer 
fest verankert, wie die Mitwirkungsgremien jedoch im Einzelnen organisiert 
sind und auf den verschiedenen Ebenen von Schule agieren, unterscheidet sich 
von Land zu Land. Im Spiegel dieser Heterogenität zeigt der Autor auch die 
pädagogischen Herausforderungen auf, die mit den verschiedenen Modellen 
der Schüler*innenmitwirkung einher gehen.  

Dorothea Schütze erläutert im Beitrag „Demokratieentwicklung in Schulen 
am Beispiel der Demokratischen Schulentwicklung“ detailliert das Konzept der 
demokratischen Schulentwicklung und gibt mittels zahlreicher Beispiele aus der 
Praxis Einblick in die Verfahrensweise und die Herausforderungen, denen sich 
die Schulen gegenübersehen. Damit zeigt sie zum einem die Bandbreite auf, die 
demokratische Schulentwicklung bietet, und erarbeitet zum anderen Prinzi-
pien, die für demokratische Schulentwicklung grundlegend sind.  

Michael Retzar widmet sich in seinem Beitrag „Partizipative Praktiken an 
Demokratischen Schulen“ den Praktiken der Partizipation, die an Demokrati-
schen Schulen gelebt werden. Er zeigt auf, mit welchen Ambitionen die Institu-
tionen diesen Schulentwicklungsprozess angehen, aber auch welche institutio-
nellen Identitätskrisen damit verbunden sein können. Retzar spricht sich für 
den Ansatz einer integrierten Schulkulturforschung aus, um ebendiese Prakti-
ken der Forschung zugänglich zu machen. Häufig findet Demokratische Schul-
entwicklung vor dem Hintergrund von Antinomien und in einer auf Selektion 
zielenden und auf Machtasymmetrien beruhenden Institution wie Schule statt, 
sodass der Versuch, demokratische Prozesse zu etablieren, nicht selten dazu 
führt, dass Akteure an ihre Grenzen stoßen.  

Dennis Hauk, Anne Israel und Alexander Gröschner richten die Aufmerk-
samkeit stärker auf das Unterrichtsgeschehen. Sie arbeiten in ihrem Beitrag 
„Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern im offenen Unterricht“ per-
spektivübergreifend, indem basierend auf videogestützter Evaluation von Un-
terrichtsgeschehen Situationen des Demokratie-Lernens in Settings reformpäd-
agogischer Unterrichtsgestaltung analysiert werden. Dabei betonen die Autoren 
die Relevanz der außerunterrichtlichen Lerngelegenheiten, die neben dem Ge-
schehen im Unterricht im Rahmen von Schule wesentlich dazu beitragen kön-
nen, dass demokratische Werte erlernt und angeeignet werden können.  

Auch der Beitrag „Demokratisches Handeln und Schule“ von Wolfgang 
Beutel befasst sich mit demokratieorientierten Lehr-Lern-Settings, richtet den 
Fokus aber vor allem auf Projektarbeit. Ausgehend vom Spannungsverhältnis 
von Schule und Demokratie bietet der Autor eine klärende Betrachtung der Be-
griffe Demokratiebildung und Demokratiepädagogik und arbeitet den Diskurs 
um diese auf. Das Herzstück des Beitrags bilden die Praxisbeispiele aus der 
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praktischen Arbeit verschiedener Projekte von Schulen am „Denkort Bunker 
Valentin“ in Bremen-Farge, die die Bandbreite der Demokratiebildung aufzei-
gen.  

Laurenz Volkmann betrachtet in seinem Beitrag „Das US-amerikanische 
Bildungswesen im Diskurs der Öffentlichkeit und im deutschen Schulunter-
richt“ die Diskussion, die in Deutschland über das US-amerikanische Bildungs-
system geführt, und die Art und Weise, wie dieses im Schulunterricht thema-
tisiert wird. Dabei wird sichtbar, dass die USA in diesem Diskurs häufig als 
Projektionsfläche verschiedener Vorstellungen fungieren, die Debatte von Iden-
titätskonstruktionen geprägt ist und in diesen neben Bildungsidealen immer 
auch Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben und Demokratie 
mitverhandelt werden. Der Autor schlägt vor diesem Hintergrund thematisch-
curriculare Schwerpunkte für den Englischunterricht sowie den fächerübergrei-
fenden Unterricht vor, durch die Aspekte einer Global Education vermittelt 
werden können. 

Den Schlussstein der Beiträge dieses Bandes bildet das Transkript der Podi-
umsdiskussion der Summer School Bildung:Demokratie. Als Herzstück der 
Summer School und zentrale Dokumentation der Standpunkte, die zur Diskus-
sion standen, dreht es sich um die zentrale Frage, wie viel Verfassung der Lehr-
beruf benötige. Es wird deutlich, dass es auf diese Frage keine einfachen Ant-
worten gibt und dass die möglichen Antworten stark davon abhängen, welchem 
Demokratiebegriff der Vorrang gewährt wird.  



  



Gesellschaftliche Ausgangslagen 
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Sag, wie hältst du es mit der Demokratie?  
Schülerinnen und Schüler geben Antworten –  
eine Ergänzungsstudie  

Carolin Herzberg, Elisabeth Franzmann, Nils Berkemeyer 

1. Hintergrund

Schülerinnen und Schülern kommt als die nächste Generation von Bürgerinnen 
und Bürgern im demokratischen Gemeinwesen eine besondere Bedeutung zu, 
wenn es um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft geht. Welche Werte 
sind für sie besonders wichtig? Sind sie willens und in der Lage sich aktiv in die 
Gestaltung der Gesellschaft und in die Aushandlung gesellschaftspolitischer 
Fragen einzubringen? Jede Generation wächst unter anderen Bedingungen auf 
und ist mit anderen Herausforderungen konfrontiert, sodass diese Fragen nicht 
immer selbstverständlich mit „Ja“ beantwortet werden können. Partizipations-
formen verändern sich und nicht immer hält das, was bislang als gängige Praxis 
der Teilhabe anerkannt und etabliert ist, Schritt mit dem, was in der Lebenswelt 
junger Menschen geschieht.  

Als Ansprechpartner und Instanz für die Demokratiebildung von Heran-
wachsenden sind die Schulen in einer herausragenden Position. Demokratie-
erziehung wird immer mehr nicht nur als Aufgabe der Fachlehrkräfte im Poli-
tikunterricht betrachtet, sondern rückt als Querschnittsaufgabe von Schule in 
den Blick. Dennoch fühlen sich von Fragen der politischen Bildung in allerers-
ter Linie zumeist die Fachlehrkräfte für Sozialkunde adressiert. Lehrkräfte ha-
ben den direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern – sie stehen somit 
auch in der ersten Reihe wenn es darum geht, ein demokratisches Bewusstsein 
zu bilden, kritische, selbstbestimmte Bürgerinnen zu erziehen und undemokra-
tische Tendenzen zu adressieren. Dies ist angesichts der Leerstelle, die dieses 
Thema vielerorts in der Lehramtsausbildung noch darstellt, eine schwere Auf-
gabe. Daher gilt es nicht nur das Interesse darauf zu lenken, welche Einstellun-
gen Schülerinnen und Schüler zur Demokratie und zur Partizipation haben, 
sondern auch auf die individuellen und systemischen Herausforderungen, vor 
denen Schule und ihre Akteure stehen.  

Die vorliegende Studie ist inhaltlich angelehnt an die Erhebung „Mein Le-
ben, Meine Werte, Meine Meinung“, die im Projekt ViDem – Vielfalt zusam-
men leben – Miteinander Demokratie lernen (Frindte/Richter/Wohlt, 2018) 
unter Thüringer Jugendlichen durchgeführt wurde. Der Fokus dieser Untersu-
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chung lag auf der Analyse der Demokratiekompetenzen von Kindern und Ju-
gendlichen der Mehrheitsgesellschaft und aus Flüchtlingsfamilien in Mittel- und 
Ostthüringen. Basierend auf einem eigens entwickelten operativen Modell mit 
Prädiktoren, Mediatoren und Kriterien wurde ein Fragebogen für die standardi-
sierte Befragung erstellt. Insgesamt nahmen N = 1083 Schülerinnen und Schü-
ler aus N = 16 Schulen und mehreren Flüchtlingshilfevereinen an der Befragung 
teil. Als zentrale Ergebnisse zeigten sich signifikante Schulformunterschiede be-
züglich der Aussagen zu Wertorientierungen, Zustimmung zu autoritären und 
rechtsextremen Aussagen und bestätigen die Befunde weiterer Studien in die-
sem Feld (Achour/Wagner 2019), dass die politische Bildung nach Schulform 
Differenzen hinsichtlich der Quantität und häufig damit einhergehend auch der 
möglichen Qualität aufweist. Weiterhin ergaben die Auswertungen, dass schuli-
sche und familiäre Bedingungen einerseits Auswirkungen auf die Einstellungen 
der Schülerinnen und Schüler zu Demokratie und Partizipation haben und an-
dererseits den Einfluss ungünstiger Prädiktoren verringern können. Diese Be-
funde werfen nicht nur Fragen danach auf, wie den sich zeigenden Herausfor-
derungen begegnet werden kann, sondern auch danach, ob eine Gesellschaft 
sich diese Unterschiede der politischen Bildung ihrer zukünftigen Generation 
überhaupt leisten kann oder ob hier Prioritäten neu bewertet werden sollten. 

Das Ziel der vorliegenden Nachfolgebefragung ist die Erweiterung der 
Stichprobenrepräsentativität der Studie für Schulen in Mittelthüringen, damit 
spezifischere Aussagen für den regionalen Kontext Mittelthüringens getroffen 
und mögliche Handlungsbedarfe für die einzelnen Schulen abgeleitet werden 
können. Neben der deskriptiven Betrachtung der demokratiebezogenen Ein-
stellungen der Schülerinnen und Schüler liegt ein besonderes Augenmerk auf 
der Untersuchung des Einflusses schulischer Faktoren auf die Demokratiekom-
petenzen. Folgende Fragestellungen werden beantwortet: 

 Wie bewerten Schülerinnen und Schüler aus Mittelthüringen demokratie-
bezogene familiäre und schulische Faktoren?

 Welche Einstellungen haben Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren
Mitmenschen?

 Wie schätzen die Schülerinnen und Schüler ihr Interesse für Politik, ihre po-
litische Einstellung sowie die eigenen Einstellungen zum Engagement ein?

 Gibt es Geschlechtsunterschiede bezüglich der Einschätzungen?
 Zeigen sich Schulformunterschiede bezüglich der Einschätzungen?
 Welchen Einfluss haben soziodemographische und schulische Faktoren auf

die Einstellungen der Schülerinnen und Schüler?

Zahlreiche Studien untersuchen in bestimmten zeitlichen Abständen die politi-
schen Einstellungen der Bevölkerung sowie demokratiebezogene Fragestellun-
gen. Vor allem die seit dem Jahr 2006 (Decker/Brähler, 2006) im zweijährigen 
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Turnus durchgeführten Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung, die bis 
2012 in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig entstanden und seit 2014 
mit der Universität Bielefeld kooperieren, werden von den Medien zur Bericht-
erstattung über die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 
herangezogen. Die Ergebnisse der letzten Umfrage (Zick/Küpper/Berghan 
2019) mit N = 1890 volljährigen Personen gaben u. a. eine deutliche Neigung zu 
rechtspopulistischen Einstellungen zu erkennen. Darüber hinaus zeigte sich, 
dass ein Großteil der Befragten ein demokratisch regiertes Land befürwortet, je-
doch einige demokratische Werte für die Bevölkerung eher abstrakt bleiben 
und nur wenig praktische Umsetzung finden. „Bildung müsste Demokratie da-
her erfahrbar machen, und nicht nur abstraktes Wissen über das politische Sys-
tem vermitteln“ (Zick/Küpper/Berghan 2019, S. 241), ist eine zentrale Botschaft 
der aktuellen Mitte-Studie. 

Neben Befragungen im gesamten Bundesgebiet gibt es Untersuchungen zu 
den politischen Einstellungen in einzelnen Bundesländern wie Thüringen. Seit 
dem Jahr 2000 berichtet der Thüringen-Monitor (vgl. Reiser et al. 2019) jähr-
lich über die Befragungsergebnisse zu rechtsextremen Einstellungen, Demokra-
tieakzeptanz, Demokratiezufriedenheit und politischer Partizipation der Thürin-
ger Bürgerinnen und Bürger. In der aktuellen Untersuchung, an der N = 1100 
wahlberechtigte Personen aus Thüringen teilnahmen, zeigten sich bezüglich der 
Einstellungen zur Demokratie keine eindeutigen Befunde. Trotz gestiegener 
Demokratieunterstützung und Demokratiezufriedenheit fanden auch alternati-
ve Gesellschaftsformen mehr Unterstützung, was daran erkennbar ist, dass ca. 
ein Viertel der Befragten dem Nationalsozialismus gute Seiten und fast die 
Hälfte der Befragten der DDR mehr gute als schlechte Seiten zuschrieben. We-
niger ambivalente und beachtlich positivere Ergebnisse bei der Bewertung der 
Demokratie zeigten sich bei den jüngeren Befragten im Alter zwischen 18 und 
24 Jahren. Neben hoher Demokratieunterstützung und Demokratiezufrieden-
heit war die Bereitschaft der jungen Thüringerinnen und Thüringer zum politi-
schen Engagement größer als bei den älteren Bürgerinnen und Bürgern, sie 
lehnten nichtdemokratische Gesellschaftsformen und Diktaturen eher ab und 
stimmten rechtsextremen Aussagen weniger zu.  

Empirische Untersuchungen mit Jugendlichen als Zielgruppe sind in 
Deutschland ebenfalls zahlreich vorhanden. Eine wichtige Studienreihe ist die 
seit 1953 herausgegebene, in etwa alle vier Jahre durchgeführte Shell Jugendstu-
die (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel 2019). Mit standardisierten Fragebögen 
und teilweise mit Interviews werden u. a. Einstellungen und Werte von jungen 
Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren erfasst. In der 18. Auflage der 
Studie mit N = 2572 Teilnehmern lag der Anteil der Jugendlichen mit Politik-
interesse bei 41 % und ist somit in etwa vergleichbar zur vorherigen Erhebung 
mit 43 %. Die Zufriedenheit mit der Demokratie entwickelt sich seit Jahren po-
sitiv, aktuell zeigte sich diese bei 77 % der befragten Jugendlichen. Hingegen ist 
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das persönliche Engagement jedoch seit Jahren rückläufig. Die Anzahl derer, 
die sich gar nicht engagieren, steigt und die Zahl derjenigen Jugendlichen, die 
gelegentlich aktiv waren, sinkt. Ein weiteres Ergebnis der Studie bezieht sich auf 
die populistischen Einstellungen der Jugendlichen, für deren Beschreibung die 
Kategorien Kosmopoliten, Weltoffene, Nicht-eindeutig-Positionierte, Populis-
mus-Geneigte und Nationalpopulisten gebildet wurden. Letzterer Gruppe, die 
durch Zustimmung zu allen populistisch aufgeladenen Statements, Distanzie-
rung zur Flüchtlingsaufnahme und Ablehnung gegenüber Vielfalt gekennzeich-
net ist, gehören 9 % der befragten Jugendlichen an. 

Ausgehend von den Befunden stellt sich die Frage, welche politischen Ein-
stellungen und demokratiebezogenen Werte speziell bei Schülerinnen und 
Schülern zu finden sind. Regionalspezifische Daten sind von großer Bedeutung, 
um praxisrelevante und praxistaugliche Konzepte und Angebote zu entwickeln. 
Und auch die Frage nach möglichen Unterschieden zwischen den Schulformen 
ist einerseits für die Entwicklung von Unterstützungsangeboten relevant, ande-
rerseits kann sie aber auch wichtige Einsichten und Impulse für eine weitere 
Schulentwicklung geben. Die Frage, ob eine Gesellschaft es sich leisten kann, 
Schülerinnen und Schülern am Gymnasium eine bessere politische Bildung zu-
kommen zu lassen, als Schülerinnen und Schülern an Haupt- und Realschulen, 
ist höchst relevant, wie gesellschaftspolitische Entwicklungen der Gegenwart 
und jüngsten Vergangenheit immer wieder vor Augen führen. Da „[d]ie Befähi-
gung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der frei-
heitlich demokratischen Grundordnung“ (Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003, § 2 (1)) als wesentli-
ches Ziel der Schulen im Schulgesetz verankert ist, kommt der Institution Schu-
le eine besondere Rolle bei der Entwicklung von Demokratieverständnis und 
vor allem bei der Entwicklung von Demokratiekompetenz zu. Das Wissen über 
Einstellungen, Meinungen und Werte der Heranwachsenden kann Lehrkräften 
Anhaltspunkte liefern, Demokratie für Schülerinnen und Schüler erlernbar und 
erfahrbar zu machen. 

2.  Datenerhebung und statistische Analysen  

Der im Projekt ViDem eingesetzte Fragebogen wurde für die Untersuchung 
übernommen und das operative Modell wurde aufgrund ökonomischer und 
statistischer Aspekte angepasst. Alle für die Skalenbildung genutzten Items wa-
ren likert-skaliert mit einem fünfstufigen Antwortformat, bei denen hohe Wer-
te große Zustimmung und niedrige Werte starke Ablehnung der Aussagen be-
deuteten.  

Die Familie als zunächst primäre Sozialisationsinstanz tritt zwar mit zuneh-
mendem Alter der Heranwachsenden hinsichtlich ihrer Relevanz neben ande-
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ren Instanzen wie der Schule und den Peers in den Hintergrund, bleibt jedoch 
höchst relevant. Daher kann als Einflussfaktor auf die politischen Einstellungen 
und Partizipationsbereitschaft Jugendlicher ein Einfluss der Herkunftsfamilie 
erwartet werden. Als familiäre Faktoren wurden die Skalen „Familiendemokra-
tie“ (z. B. „In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung, wenn jeder seine 
eigenen Interessen vertritt.“) und „Elterliche Unterstützung“ (z. B. „Meine El-
tern unterstützen mich bei schulischen Aufgaben.“) gebildet. Jedoch zeigte sich 
bei letztgenannter ein kaum akzeptabler Wert für die interne Konsistenz (α = 
.576), weshalb sie für weitere Auswertung nicht berücksichtigt wird.  

Die Einstellungen gegenüber Mitmenschen wurden mit verschiedenen Ska-
len gemessen. Relevante Dimensionen sind hier zum einen die Einstellungen 
gegenüber Personen im alltäglichen, nahen Umfeld wie Mitschülerinnen und 
Mitschüler, zum anderen aber auch gruppenbezogene Vorurteile sowie die An-
forderungen, die die befragten Schüler und Schülerinnen an das Zusammen-
leben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland stellen. Ge-
messen wurden diese Dimensionen anhand der Skalen „Wertschätzung anderer 
Schülerinnen und Schüler“ (z. B. „Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich 
viel wert, egal aus welcher Kultur jemand kommt.“), „Akzeptanz anderer“ (z. B. 
„Findest du es gut, wenn eine Familie mit dunkler Hautfarbe in deine Nach-
barwohnung/dein Nachbarhaus einziehen würden?“), „Assimilationsanforde-
rungen an Menschen“ (z. B. „Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland 
ist mir wichtig, dass die andere Person lange Zeit in Deutschland gelebt hat.“) 
und „Positive Einstellung zu Ausländern“ (z. B. „Ausländer sollten genau die 
gleichen Rechte haben wie alle anderen in Deutschland.“) erfasst. Die Reliabili-
tät der Skalen lag zwischen α = .832 und α = .934.  

Einen weiteren Schwerpunkt der Befragung stellen die Einstellungen der 
Schülerinnen und Schüler zum politischen Engagement und zur Partizipation 
dar. Hier interessiert zum einen, ob und in welchem Rahmen die Befragten eine 
„Bereitschaft zum Engagement“ aufweisen (z. B. „In einem Jugendparlament 
oder in einem Jugendrat mitarbeiten.“), und welche Motive sie für ihr eigenes 
gesellschaftliches oder politisches Engagement hegen. Dies bilden die Skalen 
„Intrinsische, politische Motive für Engagement“ (z. B. „Dass ich mitbestimmen 
kann, was ich genau tue.“) und „Extrinsische, materielle und Bindungs-Motive 
für Engagement“ (z. B. „Dass ich dafür Geld bekomme oder andere Vorteile 
habe.“) ab. Die Reliabilität der Skalen lag zwischen α = .696 und α = .816. Eine 
weitere, aus drei Items bestehende Skala „Allgemeine Einstellungen zum politi-
schen Engagement“ wurde aufgrund der inakzeptablen internen Konsistenz 
von α = .444 für die Analysen ausgeschlossen.  

Politische Einstellungen können ebenso wie die individuellen Motive zur 
Beteiligung vielschichtig sein und umfassen eine große Bandbreite von The-
men. Für die vorliegende Befragung waren vor allem die Einstellungen in den 
Bereichen Autoritarismus und rechtsextreme Tendenzen von Interesse und 
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wurde mit der Skala „Autoritarismus und rechtsextreme Tendenzen“ (z. B. „In 
jeder demokratischen Gesellschaft gibt es bestimmte Konflikte, die nur mit Ge-
walt gelöst werden können.“, α = .856) erfasst. Eine Übersicht über die Skalen 
mit den dazugehörigen Items finden Sie in Tabelle 1:  

Tab. 1: Übersicht über die Skalen und dazugehörigen Items (Fortsetzung auf den 
nächsten Seiten) 

 
Familiendemokratie (α = .746) 

In unserer Familie findet man es ganz in Ordnung, wenn jeder seine eigenen Interessen vertritt. 

In unserer Familie ist es normal/üblich, dass man seine Gefühle zeigt. 

Bei uns zuhause hat jeder die gleiche Stimme, wenn etwas entschieden wird, was für die ganze Familie 
wichtig ist. 

Meine Eltern diskutieren mit mir häufig über verschiedene aktuelle Themen. 

Wenn es um Freizeitgestaltung in der Familie geht, fragen mich meine Eltern nach meiner Meinung. 

Alles in allem kann ich in meiner Freizeit sehr viel mitbestimmen. 

Ich kann zuhause mitbestimmen, wo ich im Haushalt helfe. 

Elterliche Unterstützung (α = .576) 

Meine Eltern haben häufig keine Zeit mir bei schulischen Aufgaben zu helfen. 

Meine Eltern unterstützen mich bei schulischen Aufgaben. 

Ich wünsche mir mehr Unterstützung beim Lernen von meinen Eltern. 

Oft traue ich mich nicht, meine Eltern um Hilfe bei der Bewältigung meiner schulischen Aufgaben zu 
fragen. 

Politische Offenheit im Unterricht/Akzeptanz von Schülermeinungen (α = .718) 

Schülerinnen und Schüler können den Lehrerinnen und Lehrern in politischen Fragen offen widerspre-
chen. 

Schülerinnen und Schüler werden dazu ermuntert, eigene Meinungen zu entwickeln. 

Lehrerinnen und Lehrer achten die Meinungen der Schülerinnen und Schüler. 

Schülerinnen und Schüler wollen im Unterricht über aktuelle politische Ereignisse reden. 

Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht (α = .725)

Ob ich mitdiskutiere, hat auf Entscheidungen keinen Einfluss. 

Mein Einfluss auf die Lehrerinnen und Lehrer ist sehr gering. 

Die Lehrerinnen und Lehrer hören mir oft nicht richtig zu. 

Am Ende von Diskussionen setzt sich immer die Meinung der Lehrerinnen und Lehrer durch. 

Ich darf nur bei relativ unwichtigen Sachen mitbestimmen. 

Wir versuchen, Spannungen gemeinsam zu lösen. 

Entscheidungen, die alle betreffen, diskutieren wir gemeinsam. 

Zu wichtigen Fragen ist meine Meinung sehr gefragt. 
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Wertschätzung anderer Schüler (α = .934) 

Alle Schülerinnen und Schüler sind gleich viel wert, …  

… egal wie viel Geld die Eltern haben. 

… egal welche Muttersprache jemand spricht. 

… egal aus welcher Kultur jemand kommt. 

… egal welche Religion jemand hat. 

… egal aus welchem Land jemand kommt. 

… egal wie gut die Noten von jemandem sind. 

… egal welches Geschlecht jemand hat. 

Akzeptanz anderer (α =.838) 

Eine deutsche Familie, die von Hartz IV lebt 

Jemand, der an AIDS erkrankt ist 

Eine muslimische Familie 

Eine Flüchtlingsfamilie 

Ein Rollstuhlfahrer 

Ein homosexuelles Paar (Schwule, Lesben) 

Eine Familie mit dunkler Hautfarbe 

Ein altes Rentner-Ehepaar 

Eine deutsche Familie mit vielen Kindern 

Eine Familie aus Frankreich 

Eine Familie, in der Drogen konsumiert werden 

Ein rechtsradikales Paar 

Assimilationsanforderungen an Menschen (α = .850) 

Für ein gutes Zusammenleben hier in Deutschland ist mir wichtig, dass die andere Person … 

… in Deutschland geboren ist. 

… deutscher Abstammung ist. 

… die deutsche Sprache spricht. 

… lange Zeit in Deutschland gelebt hat. 

… bereit ist, sich an den Lebensstil der Deutschen anzupassen. 

… einer christlichen Kirche angehört. 

… selbst durch Arbeit das Geld verdient, was die Person und ihre Familie zum Leben braucht. 

Positive Einstellung zu Ausländern (α = .832)

Die Kinder von Ausländern sollten die gleichen Bildungschancen haben wie andere Kinder in Deutschland. 

Ausländer sollten sich ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten aussuchen. 

Ausländer sollten die Möglichkeit haben, auch in Deutschland ihre Sprache, ihre eigenen Bräuche und 
ihren eigenen Lebensstil beizubehalten. 

Ausländer sollten genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen in Deutschland. 

Ausländer sollten in Deutschland den Bundestag mitwählen dürfen. 
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Allgemeine Einstellungen zum politischen Engagement (α = .444) 

Jeder sollte das Recht haben, seine Meinung offen zu äußern, auch wenn die Mehrheit anderer Meinung 
ist. 

Die Menschen müssen sich politisch stärker betätigen, damit sie politische Entscheidungen mit beein-
flussen können. 

Jeder Mensch sollte sich in seiner Stadt oder Gemeinde sozial engagieren. 

Bereitschaft zum Engagement (α = .816) 

Bei einer Unterschriftensammlung/(Online-)Petition mitmachen. 

Klassensprecher/-sprecherin in der Schule werden. 

Bei Organisationen wie Amnesty International, Greenpeace etc. mitarbeiten. 

In einem Jugendparlament oder in einem Jugendrat mitarbeiten. 

In einer Schülerinnen-/Schülerverwaltung mitarbeiten. 

An einer Schulzeitung mitarbeiten. 

Einer politischen Gruppe/Organisation beitreten. 

Ein politisches Amt oder eine politische Funktion übernehmen. 

Sich an einer Demonstration/Protestaktion beteiligen. 

In einer religiösen Gruppe mitmachen. 

Ein Haus oder eine Straße besetzen. 

Eigene politische Interessen mit Gewalt durchsetzen. 

Aus politischen, ethischen oder Umweltgründen bestimmte Waren nicht mehr kaufen. 

Intrinsische, politische Motive für Engagement (α = .701) 

Dass es mir Spaß macht. 

Dass ich für mein weiteres Leben etwas lernen kann. 

Dass es wichtig für unsere Gesellschaft ist. 

Dass ich mitbestimmen kann, was ich genau tue. 

Extrinsische, materielle & Bindungs-Motive für Engagement (α = .696) 

Dass meine Freund/innen auch dabei sind. 

Dass ich dafür Geld bekomme oder andere Vorteile habe. 

Dass meine Eltern dafür sind. 

Dass meine Freund/innen das gut finden. 

Dass ich neue Leute kennen lerne. 

Autoritarismus und rechtsextreme Tendenzen (α = .856) 

Ein bisschen strenger sollte es bei uns in Deutschland schon zugehen. 

Ich bin mit der Demokratie, wie sie in Deutschland besteht, zufrieden. 

Wer sich nicht in unsere Gesellschaft einfügen will, den muss man dazu zwingen. 

Die Abkehr von der Tradition wird sich eines Tages als großer Fehler herausstellen. 

Was Deutschland anstelle von mehr Bürgerrechten wirklich braucht, ist ein ausreichendes Maß an Recht 
und Ordnung. 

Zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung sollte die Polizei mit härteren Maßnahmen durchgreifen. 
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Der Nationalsozialismus war im Grunde eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde. 

In jeder demokratischen Gesellschaft gibt es bestimmte Konflikte, die nur mit Gewalt gelöst werden 
können. 

Gehorsam und Achtung vor der Autorität sind die wichtigsten Tugenden, die Kinder lernen sollten. 

Was unser Land wirklich braucht, ist eine starke, entschlossene Führungsperson, die das Übel zerschla-
gen und uns wieder auf den rechten Weg bringen wird. 

Die wahren Schlüssel zum guten Leben sind Gehorsam, Disziplin und Tugend. 

Eine Diktatur kann die bessere Staatsform sein. 

Anmerkung: α = Cronbachs Alpha 

Die Datenerhebung wurde vom Schulamt Mittelthüringen koordiniert und er-
folgte im Zeitraum April bis Mai 2019. Die Schülerinnen und Schüler füllten 
den Fragebogen „Mein Leben, meine Werte, meine Meinung“ während einer 
Unterrichtsstunde aus. An der Studie nahmen insgesamt N = 1062 Schülerin-
nen und Schüler (54 % weiblich) der Klassenstufen 9, 10 und 11 aus 19 Schulen 
mit einem durchschnittlichen Alter von 15.7 Jahren (SDAlter = 0.95) teil.  

Die Regressionsmodelle wurden mit Mplus 7.1 (Muthén und Muthén, 
1998–2015) berechnet. Die Auswertungen wurden mit der Option Type = com-
plex durchgeführt, da aufgrund der Mehrebenenstruktur mit Schülern genestet 
in Schulen keine vollständig unabhängigen Daten vorlagen. Eine Nichtbeach-
tung dieser Abhängigkeit würde zu einer Unterschätzung der Standardfehler 
führen (Raudenbush und Bryk 2002).  

3.  Ergebnisse 

3.1  Deskriptive Ergebnisse – Beantwortung zentraler Fragen 

Familiäre und schulische Faktoren 
Die Demokratie, die die befragten Schülerinnen und Schüler innerhalb ihrer 
Familien erleben (M = 3.77, SD = 0.69) wurde von den Jugendlichen grundsätz-
lich positiv eingeschätzt. Und auch in ihrem Schulalltag geben die Befragten an, 
Demokratie zu erleben. Als positiv bewertete schulische Faktoren geben die 
Schülerinnen und Schüler die Politische Offenheit im Unterricht/Akzeptanz 
von Schülermeinungen (M = 3.40, SD = 0.82) und die Mitbestimmungsmög-
lichkeit im Unterricht (M = 3.33, SD = 0.63) tendenziell positiv an. Die folgende 
Abbildung 1 zeigt die Faktoren getrennt nach Schulform. 
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Abb. 1: Skalenmittelwerte für einzelne Schulformen 
 

Die Frage, die bei der Auswertung stets berücksichtigt wurde, ist die nach Un-
terschieden zwischen den Schulformen. Die einfaktorielle Varianzanalyse 
(ANOVA) zur Überprüfung von Mittelwertunterschieden der wahrgenommen 
Familiendemokratie zwischen den Schulformen war signifikant (F(2, 1053) = 
9.68, p = .000), ebenso die Einschätzung der Politischen Offenheit im Unter-
richt/Akzeptanz von Schülermeinungen (F(2, 1037) = 4.683, p < .01). Bei der 
Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht zeigten sich hingegen keine Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Schulformen. 

Einstellungen gegenüber Mitmenschen 
Die Einstellungen gegenüber Mitmenschen wurden, wie bereits erläutert, mit 
vier Skalen erfasst. Ihren Mitschülern und Mitschülerinnen gegenüber bringen 
die Befragten hohe Wertschätzung entgegen, wie die hohen Ergebnisse der Skala 
„Wertschätzung anderer Schüler“ (M = 4.39, SD = 0.90) zeigen. Die Einstellung 
zu Ausländern (M = 3.58, SD = 1.00) zeigte ebenfalls in eine positive Richtung. 
Die Ergebnisse der Skala „Akzeptanz anderer“ (M = 3.12, SD = 0.70) zeigen 
lediglich einen positiven Trend und die „Assimilationsanforderungen an Men-
schen“ (M = 2.60, SD = 0.87) tendierten zu geringen Werten. Bei allen Skalen 
zeigten sich statistisch signifikante Mittelwertunterschiede zwischen den Schul-
formen (Wertschätzung anderer Schüler: F(2, 1035) = 58.511, p = .000; Ein-
stellung zu Ausländern: F(2, 1044) = 74.660, p = .000; Akzeptanz anderer:  
F(2, 1023) = 17.298, p = .000; Assimilationsanforderungen: F(2, 1010) = 38.255, 
p = .000). Abbildung 2 zeigt die Mittelwerte getrennt nach Schulform.  
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Abb. 2: Skalenmittelwerte für einzelne Schulformen 
 

Neben den Differenzen zwischen den einzelnen Schulformen zeigten sich für 
alle vier Skalen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Diese fallen zu-
gunsten der Schülerinnen aus, die höhere Wertschätzung anderer Schüler, po-
sitivere Einstellung zu Ausländern, größere Akzeptanz anderer und geringeren 
Assimilationsanforderungen an Menschen aufweisen. Tabelle 2 zeigt die Mit-
telwertunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern. 

Tab. 2: Geschlechtsunterschiede für die Skalen der Einstellungen gegenüber  
Mitmenschen 

 
 Schülerinnen Schüler t-Test 

Mw (SDw) Mm (SDm) t p 

Wertschätzung anderer Schüler 4.60 (0.71) 4.24 (0.97) 6.40 .000 

Akzeptanz anderer 3.26 (0.68) 2.94 (0.67) 7.29 .000 

Assimilationsanforderungen an Menschen 2.46 (0.83) 2.72 (0.86) −4.61 .000 

Positive Einstellung zu Ausländern 3.70 (0.91) 3.49 (1.05) 3.36 .001 

Politikinteresse, politische Einstellung und politisches Engagement 
Ihr Interesse für Politik geben 27 % der befragten Schülerinnen und Schülern 
als stark bzw. sehr stark an. Das Politikinteresse variierte dabei zwischen den 
verschiedenen Schulformen, wie in der folgenden Abbildung 3 erkennbar ist.  
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Abb. 3: Häufigkeiten der Antwortalternativen zum Politikinteresse für die einzelnen 
Schulformen. 

 

Bezüglich der politischen Orientierung gaben 18 % der Befragten an, sich eher 
rechts oder rechts einzuordnen. Auch zeigten sich bei dieser Einschätzung teil-
weise deutliche Unterschiede zwischen den Schulformen, was in Abbildung 4 
gezeigt wird.  

Abb. 4: Häufigkeiten der Antwortalternativen zur politischen Einstellung für die einzel-
nen Schulformen. 
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Insgesamt n = 325 Schülerinnen und Schüler konnten bzw. wollten die Frage 
nach der politischen Einstellung aus verschiedenen Gründen nicht beantwor-
ten. Von ihnen gaben 53 % an, ihre politische Meinung zwischen links und 
rechts nicht richtig einordnen zu können, 13 % verstanden nicht, was mit rechts 
und links gemeint ist und die übrigen 35 % der Schülerinnen und Schüler woll-
ten die Frage nicht beantworten.  

Für die Skala Autoritarismus und rechtsextreme Tendenzen ergab sich ein 
Mittelwert von M = 2.41 (SD = 0.74), wobei signifikante Mittelwertunterschiede 
zwischen den Schulformen vorlagen (F(2, 1043) = 22.727, p = .000). Die Abbil-
dung 5 zeigt die Ergebnisse der einzelnen Schulformen.  

Abb. 5: Skalenmittelwerte für einzelne Schulformen. 
 

Auch bei dieser Skala ergab sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern (t(857) = −6.26; p = .000). Schülerinnen (Mw = 2.27, 
SDw = 0.66) lehnten die Aussagen zu Autoritarismus und rechtsextremen Ten-
denzen mehr ab als Schüler (Mm = 2.57, SDm = 0.79). 

Die eigene Bereitschaft zum Engagement (M = 2.31, SD = 0.69) war bei den 
Schülerinnen und Schülern eher gering ausgeprägt. Bei den Motiven, die zum 
gesellschaftlichen oder politischen Engagement führen, wurden intrinsische, 
politische Motive (M = 3.71, SD = 0.82) wichtiger eingeschätzt als extrinsische, 
materielle und Bindungsmotive (M = 2.41, SD = 0.79). Signifikante Mittelwert-
unterschiede lagen bei der Bereitschaft zum Engagement (F(2, 1048) = 20.132,  
p = .000) und den intrinsischen, politischen Motiven (F(2, 1034) = 18.961, p = 
.000) vor. Die Mittelwerte der einzelnen Schulformen sind in Abbildung 6 dar-
gestellt. 
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Abb. 6: Skalenmittelwerte für einzelne Schulformen. 

Für die beiden Skalen zeigten sich ebenfalls Unterschiede zwischen weiblichen 
und männlichen Befragten, die der Tabelle 3 entnommen werden können. 
Schülerinnen waren eher bereit, sich zu engagieren und schätzten intrinsische, 
politische Motive wichtiger ein als Schüler. 

Tab. 3: Geschlechtsunterschiede für die Skalen der Partizipation. 

Schülerinnen Schüler t-Test 

Mw (SDw) Mm (SDm) t p 

Bereitschaft zum Engagement 2.38 (0.67) 2.25 (0.70) 2.93 .004 

Intrinsische, politische Motive für Engagement 3.85 (0.73) 3.59 (0.84) 5.01 .000 

3.2  Ausgewählte Ergebnisse der Regressionsanalysen 

Mit Regressionsanalysen wurde überprüft, welchen Einfluss Schülermerkmale 
wie Geschlecht, Schulform und politische Orientierung sowie die schulischen 
Faktoren Politische Offenheit im Unterricht/Akzeptanz von Schülermeinungen 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Unterricht auf die Einstellungen der 
Schülerinnen und Schülern zur Demokratie und zur Partizipation haben. In Ta-
belle 4 sind die Ergebnisse der multiplen Regression für Skalen der Einstellun-
gen gegenüber Mitmenschen zusammengefasst. 
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Tab. 4: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen zu den Einstellungen gegenüber 
Mitmenschen. 

 
 Wertschätzung 

anderer Schüler 
Akzeptanz anderer Einstellung zu 

Ausländern 

 β β β

Geschlecht (1= männlich) −.08* −.20*** .03 

Schulform (Referenz = Regelschule)    

Gymnasium .33*** .10* .25** 

Gesamt-/Gemeinschaftsschule .17 .07* .17* 

Politische Orientierung  
(Links – Rechts) 

−.42*** −.30*** −.59*** 

Mitbestimmungsmöglichkeit  
im Unterricht 

.12* −.04 .08* 

Politische Offenheit/Akzeptanz von  
Schülermeinungen 

.16*** .13** .14*** 

R² .45*** .21*** .54*** 

Anmerkung. β = standardisierter Regressionskoeffizient, *** p = .000, ** p < .01, * p < .05. 

Es zeigte sich ein signifikanter Einfluss des Geschlechts auf die Skalen „Wert-
schätzung anderer Schüler“ und „Akzeptanz anderer“. Bei allen drei Skalen lag 
ein Schulformeffekt vor. Verglichen mit Regelschulen zeigten sich für die Gym-
nasien und die Gesamt-/Gemeinschaftsschulen eine positivere Einstellung ge-
genüber Ausländern und größere Akzeptanz anderer. Bezüglich der Wertschät-
zung anderer Schüler zeigte sich ein positiver Effekt für die Gymnasien. Die 
politische Orientierung erwies sich als signifikanter Prädiktor für die Einstel-
lungen gegenüber Mitmenschen. Je weiter rechts sich die Schülerinnen und 
Schüler einordneten, desto negativer war der Einfluss auf die Einstellungen. Die 
schulischen Faktoren waren nach Kontrolle für die Schülervariablen statistisch 
bedeutsam. Politische Offenheit und Akzeptanz von Schülermeinungen beein-
flusste die Einstellungen gegenüber Mitmenschen positiv, für die Mitbestim-
mungsmöglichkeit im Unterricht zeigte sich ebenfalls ein positiver Einfluss auf 
die Wertschätzung anderer Schüler und die Einstellung zu Ausländern. 

Die Ergebnisse der Regressionsanalysen für die Partizipation sowie für die 
Skala „Autoritarismus und rechtsextreme Tendenzen“ sind in Tabelle 5 darge-
stellt. 
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Tab. 5: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen zu politischen Einstellungen 
und zur Partizipation. 

Autoritarismus  
und rechtsextreme 
Tendenzen 

Bereitschaft zum 
Engagement 

Intrinsische, 
politische Motive 
für Engagement 

β β β

Geschlecht (1= männlich) .07** −.07 −.11** 

Schulform (Referenz = Regelschule) 

Gymnasium −.10* .16* .08

Gesamt-/Gemeinschaftsschule −.05 .04 −.04 

Politische Orientierung  
(Links – Rechts) 

.58*** −.21*** −.21***

Mitbestimmungsmöglichkeit  
im Unterricht 

−.17*** −.01 .04 

Politische Offenheit/Akzeptanz von  
Schülermeinungen 

.08* .10* .18***

R² .44*** .11*** .15*** 

Anmerkung. β = standardisierter Regressionskoeffizient, *** p = .000, ** p < .01, * p < .05. 

Politische Orientierung, Mitbestimmungsmöglichkeit im Unterricht und politi-
sche Offenheit sowie Akzeptanz von Schülermeinungen waren prädiktiv für 
Autoritarismus und rechtsextreme Tendenzen. Zudem zeigten sich für Gymna-
sien im Vergleich zu Regelschulen Effekte von Geschlecht und Schulform. Die 
Einstellungen zur Partizipation wurden ebenfalls beeinflusst von der politischen 
Orientierung und der politischen Offenheit und Akzeptanz von Schülermei-
nungen. Für die Bereitschaft zum Engagement zeigte sich zudem ein Schul-
formeffekt für Gymnasien, für die intrinsischen, politischen Motive für Engage-
ment lag ein Geschlechtereffekt vor. 

4. Fazit und Ausblick

Die ausgewählten Ergebnisse der vorliegenden Studie decken sich größtenteils 
mit den bisherigen Befunden anderer Untersuchungen. Es zeigte sich, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Demokratie innerhalb ihrer Familien positiv und 
auch schulische Faktoren, die zur Entwicklung von Demokratiekompetenzen 
beitragen, tendenziell positiv einschätzten. Die Bereitschaft zum Engagement ist 
erwartungsgemäß eher gering, wobei die bestehende Bereitschaft eher aus in-
trinsischen als extrinsischen Motiven heraus begründet ist. Die vorliegenden 
Mittelwertunterschiede zwischen den Schulformen hinsichtlich der Einstellun-
gen gegenüber Mitmenschen sowie Autoritarismus und rechtsextremen Ten-
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denzen zeigen einen deutlich negativen Trend für die Regelschülerinnen und  
-schüler, der sich auch bei der Einordnung der politischen Orientierung wider-
spiegelt. Dass schulische Faktoren wie politische Offenheit im Unterricht und 
Akzeptanz von Schülermeinungen positiven Einfluss auf die demokratiebezo-
genen Einstellungen haben können, zeigt sich anhand der Regressionsanalysen. 
Gleichzeitig muss bei der Auswertung und der Interpretation von Daten die 
Limitation der Methode und der gewählten Instrumente im Blick behalten wer-
den. Die Konstrukte sind nicht frei von Implikationen hinsichtlich bestimmter 
Wertvorstellungen und arbeiten mitunter mit Stereotypen, die eine Abbildung 
von komplexen Einstellungen zu Werten und Demokratie nicht immer in der 
angemessenen Komplexität ermöglichen. Beispielhaft kann dies an der Skala 
zur „Akzeptanz anderer“ verdeutlicht werden. Hier wurden die Studienteilneh-
mer gefragt, ob sie es gut fänden, wenn Vertreter bestimmter gesellschaftlicher 
Gruppen wie Rentner, Hartz-IV-Empfänger, Rollstuhlfahrer oder Drogenkon-
sumenten in ihre Nachbarschaft zögen. Jedoch drängt die Formulierung, etwas 
„gut zu finden“ bereits zu einem Werturteil und lässt keinen Spielraum dafür, 
dass man sich zu etwas auch neutral verhalten kann, d. h. dass es einem mög-
licherweise auch einfach egal ist, wer nebenan wohnt. Insofern sollte bei der In-
terpretation von Ergebnissen zu Werteinstellungsstudien zumindest diskutiert 
werden, dass häufig die neutrale Haltung in den Antwortskalen nicht vorhan-
den ist und damit ein Aspekt in der angestrebten Abbildung der Wirklichkeit 
fehlt. Wohingegen genau diese Antwortoption, wäre sie gegeben und seitens 
der Befragten stark frequentiert, ihrerseits womöglich auch auf ein Problem 
hindeuten könnte. 

Die Ergebnisse der Befragung wurden neben der Gesamtauswertung auch 
für die einzelnen, im Sample vertretenen Schulen aufbereitet und ein Vergleich 
zu den Werten der anderen Schulen der gleichen Schulform gezogen. Diese Er-
gebnisse wurden zusammen mit den Ergebnissen der Gesamtauswertung in 
einem Workshop an die beteiligten Schulen zurückgemeldet. Diese entsandten 
jeweils Vertreter, häufig die Lehrkräfte, die die Studie in ihrem Unterricht 
durchgeführt haben. Gemeinsam wurden die Ergebnisse interpretiert und ein 
Austausch zwischen den Vertretern der einzelnen Schulen hergestellt. In der 
Diskussion der Ergebnisse lag der Fokus neben der Studie und ihren Implika-
tionen auch auf den gegenwärtigen Problemen und Herausforderungen, denen 
sich Demokratieerziehung in Schulen gegenübersieht. Das Ziel ist es, aus die-
sem Austausch heraus, quasi Bottom-Up im weiteren Projektverlauf spezifische 
Unterstützungsangebote zu kreieren und diese in Abstimmung mit der Landes-
regierung zu entwickeln. Daher ist ein fortwährender Diskurs, das Hinhören 
und das Ausloten bestehender und zukünftiger Möglichkeiten im Zusammen-
spiel mit einem demokratiepädagogischen Agenda-Setting für die Lehramtsaus-
bildung relevant, um die praktische Expertise der schulischen Akteure in die-
sem Bereich weiter zu stärken. 
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Demokratieforschung  
im politischen Widerstreit:  
Der Konflikt um den Thüringen-Monitor1 

Heinrich Best 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich werde Ihnen heute über einige Eindrücke, Erfahrungen und Erkenntnisse 
berichten, die ich als wissenschaftlicher Leiter des Thüringen-Monitors in den 
sieben Jahren zwischen 2011 und 2018 auf der Vorder- und Hinterbühne der 
Landespolitik gewonnen habe. Als Politikwissenschaftler oder, wie ich, als poli-
tischer Soziologe hat man ja allein schon eine gegenstandsbezogene Nahbezie-
hung zu seinem Forschungsgegenstand. Besonders eng ist sie im Fall des Thü-
ringen-Monitors, der vor fast 20 Jahren nach einem Brandanschlag auf die 
Erfurter Synagoge aufgrund einer Initiative des damaligen Ministerpräsidenten, 
Bernhard Vogel, ins Leben gerufen wurde. 

Der Anlass für die Initiative Bernhard Vogels bestimmt bis heute das soge-
nannte Standbein der Thüringen-Monitore: die empirische Erforschung rechts-
extremer Einstellungen im Kontext der politischen Kultur des Freistaats auf der 
Grundlage von Bevölkerungsumfragen. Finanziert wurden und werden die 
Thüringen-Monitore aus dem Haushalt der Staatskanzlei, die auch in Abstim-
mung mit den Landesministerien an der Festlegung des Fragenprogramms und 
der wechselnden Schwerpunkte der Thüringen-Monitore beteiligt ist. Die jähr-
lichen Forschungsberichte werden nach Imprimatur durch die Staatskanzlei 
durch den wissenschaftlichen Leiter zuerst im Kabinett, anschließend in der Lan-
desmedienkonferenz vorgestellt und danach im Landtag nach einer Regierungs-
erklärung des Ministerpräsidenten debattiert. Es folgt eine mehr oder weniger 
umfangreiche Medienberichterstattung. Manchmal, wenn der Forschungsbe-
richt geleakt wurde, ging diese Berichterstattung auch der offiziellen Vorstel-
lung des Thüringen-Monitors voraus. 

Offenkundig ist die Arbeit am Thüringen-Monitor in einem sehr unmittel-
baren Wortsinn „politische Wissenschaft“, politisch, was die Absichten seiner 
Initiatoren und Financiers angeht, politisch, was seine Wirkungen auf die Mei-

 

1 Vortrag vor der 1. Jenaer Summer School Bildung: Demokratie – Wie viel Verfassung 
braucht der Lehrberuf? 19. 9. 2019 Friedich-Schiller-Universität Jena 
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nungsbildung und die Wahrnehmung gesellschaftlicher Entwicklungen angeht. 
Von einem Instrument des Monitorings der politischen Kultur ist der Thürin-
gen-Monitor zu einem Bestandteil der Politischen Kultur des Landes geworden. 
Das birgt große Anreize, aber auch große Risiken für die beteiligten Wissen-
schaftler. 

Zu den Anreizen: man braucht sich beim Thüringen-Monitor keine Gedan-
ken über die öffentliche Sichtbarkeit und Wirksamkeit seiner Forschung zu 
machen; sie sind durch die Resonanzkörper des politischen Betriebs und des 
Mediensystems bestens gewährleistet. Zu den Risiken: man begibt sich in das 
Minenfeld einer politisierten Rechtsextremismusforschung, die seit ihren An-
fängen in den 1970er Jahren als eine Gefahrenzone für Sozialwissenschaftler 
markiert ist. 

Wie gelangt man halbwegs heil durch einen normativ hoch geladenen Par-
teienstreit um den Rechtsextremismus, seine Definition, seine Verbreitung und 
seine Wirkungen auf unsere politische und soziale Ordnung? Man hat die 
Wahl, sich ganz auf die normative Anmutung des Forschungsgegenstandes 
einzulassen und Rechtsextremisumusforschung als politische Pädagogik zu be-
treiben oder den Weg einer streng an den Kriterien der Objektivität sozialwis-
senschaftlicher Erkenntnis ausgerichteten empirischen Forschung zu gehen. 

Das Forscherteam der Universität Jena, das im Jahr 2000 unter der wissen-
schaftlichen Leitung des Politikwissenschaftlers Karl Schmitt den ersten Thü-
ringen-Monitor (Dicke/Edinger/Schmitt 2000) auf den Weg brachte, wählte die 
zweite Option. Diese Ausrichtung hatte, soweit ich das überblicke, zwei Grün-
de: zum einen die an den Standards der Kölner Schule der empirischen Sozial-
forschung orientierte methodologische Ausrichtung der Protagonisten, zum 
anderen die Möglichkeit, unter Berufung auf diese Standards Anmutungen und 
Anwürfe aus politischen Betrieb abzuwehren. Dabei war weniger an den dama-
ligen Ministerpräsidenten zu denken, der ja selbst von Hause aus Politikwissen-
schaftler ist und sein Projekt mit Wohlwollen begleitete, sondern an die Ver-
treter der Opposition und die zweite Reihe des Regierungslagers. Hier wurde 
entweder der Vorwurf regierungsnaher Gefälligkeitsforschung oder einer un-
differenzierten Verunglimpfung als „rechts“ etikettierter Positionen bereitge-
halten. Der Start des Thüringen-Monitors war für die Beteiligten also durchaus 
ein Wagnis. Er erhielt allerdings methodischen Flankenschutz durch eine über-
wiegend aus Politikwissenschaftlern, darunter das Gründerteam des Thürin-
gen-Monitors, zusammengesetzte Gruppe von Rechtsextremismus-Forschern, 
die sich im Jahr 2000 auf eine „Konsensdefinition“ des Rechtsextremismus ver-
ständigte. Es ist dies eine operationale Definition, das heißt eine durch statisti-
sche Prüfverfahren abgesicherte Anleitung, wie Rechtsextremismus zu messen 
sei. Ihren Kern bildet ein Pool von Interviewfragen, die mithilfe von Faktoren-
analysen als Indikatoren für das Einstellungssyndrom „Rechtsextremismus“ 
identifiziert wurden, ein Syndrom das sich wiederum aus den fünf Facetten 
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„Nationalismus und Chauvinismus“, „Fremdenfeindlichkeit“, „Sozialdarwinis-
mus“, „Verharmlosung des Nationalsozialismus“, „Antisemitismus“ und „Un-
terstützung einer rechten Diktatur“ zusammensetzt. Die „Konsensdefinition“ 
des Rechtsextremismus wurde zu einer weithin akzeptierten Grundlage der 
Rechtsextremismusforschung und zwar nicht nur als eine Messkonvention für 
quantifizierende Untersuchungen, sondern auch als eine Nominaldefinition für 
Rechtsextremismus schlechthin. Insofern trug sie – zumindest für die beteilig-
ten Forscher – zu einer Versachlichung der Debatte bei. Der Thüringen-Moni-
tor berichtet seit 2001 jährlich über die Verbreitung rechtsextremer Einstellun-
gen und deren Entwicklung. 

Obwohl mit der „Konsensdefinition“ ein methodisch fundiertes Messinstru-
ment vorlag, das insbesondere für Zeitvergleiche verlässliche Daten liefert, gab 
es und gibt es weiterhin öffentliche Kritik an den auf dieser Grundlage erzielten 
Befunden und deren Interpretation. Sie macht sich an dem Umstand fest, dass 
die Messung des Rechtsextremismus auf der Zusammenfassung einer Vielzahl 
von Indikatoren beruht – im Fall des Thüringen-Monitors von zehn – die un-
terschiedliche, z. T. sehr hohe, Zustimmungswerte haben. Das heißt: manchen 
Aussagen wird von einer Mehrzahl von Befragten zugestimmt, die nicht als 
„rechtsextrem“ klassifiziert werden können. Im Thüringen-Monitor gilt das 
etwa für die Aussage „Was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energi-
sches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland“ (die der Fa-
cette „Nationalismus und Chauvinismus“ zugerechnet wird), der im Thürin-
gen-Monitor 2018 (Best et al. 2018) 64 Prozent der Befragten zugestimmt ha-
ben, während insgesamt aber „nur“ 20 Prozent als „rechtsextrem“ identifiziert 
wurden. Obwohl die Zusammenfassung von Aussagen mit unterschiedlichen 
Zustimmungswerten zu einem Summenindex skalentechnisch in Ordnung ist, 
sind solche Sachverhalte einer mit diesem Verfahren nicht vertrauten Öffent-
lichkeit schwer zu vermitteln. 

„Versachlichung“, das heißt hier: eine methodisch aufwendige Absicherung 
von Befunden, kann also die paradoxe Wirkung haben, dass Wissenschaftlern 
ihre Befunde nicht abgenommen werden. Dies gilt, wie die Leipziger und Biele-
felder Mitte-Studien erleiden mussten, vor allem dann, wenn diese Befunde mit 
sehr weitreichenden Interpretationen verbunden werden. 

Der Vorwurf lautet hier, dass Wissenschaftler selbst das täten, was sie bei ih-
ren Probanden diagnostizierten: den Gebrauch negativer Stereotypen. Das mag 
ungerecht sein, vor allem wenn man berücksichtigt, dass bei Index- und Ska-
lenbildungen immer eine Mehrzahl von Indikatoren im Spiel ist, hat aber einen 
schwer aus dem Weg zu räumenden Kern: die Begriffe, mit denen auf diesem 
Forschungsfeld operiert wird, sind z. T. extrem wertgeladen und prädestiniert 
für negative Stereotypisierungen. Wer will schon Rechtsextremist, gruppen-
bezogener Menschenfeind und Rassist sein oder auch nur in deren Nähe ge-
rückt werden? 
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Als sich Karl Schmitt 2011, einige Jahre nach seiner Pensionierung, ent-
schied, die wissenschaftliche Leitung des Thüringen-Monitors abzugeben, hatten 
sich er und sein Team erfolgreich durch das Minenfeld der Rechtsextremis-
musforschung gearbeitet – auch wenn es kritische Momente gab, in denen die 
Forschung des Thüringen-Monitors infrage gestellt wurde, weil seine Ergebnis-
se unerfreulich und seine methodischen Ansätze umstritten waren. Doch gelang 
es die Kontinuität des Vorhabens zu wahren und seine Reputation zu mehren. 

Als mich im Herbst 2011 die Nachfrage unseres Rektors erreichte, die wis-
senschaftliche Leitung des Thüringen-Monitors zu übernehmen, habe ich nicht 
lange gezögert und zugesagt. Es war dies die Zeit, als die Mordserie des NSU 
öffentlich bekannt wurde und Thüringen als das Revier in den Fokus geriet, in 
dem er seine Inkubationszeit verbracht hatte. Wie konnte das hier geschehen, 
wo doch Thüringen das einzige der ostdeutschen Bundesländer war, in dem sei-
nerzeit keine rechtsextreme Partei in den Landtag gelangt war? 

Die Friedrich-Schiller-Universität war wegen ihres Lokalbezugs eine der 
ersten Adressen, an die sich die Öffentlichkeit mit ihren Fragen wandte, und 
der Thüringen-Monitor das sichtbarste und einschlägigste Langzeitvorhaben 
zur Rechtsextremismusforschung unter der Verantwortung einer Universität. 
Ich stand damit als politischer Soziologe und empirischer Sozialforscher vor der 
Aufgabe, die Kontinuität des Thüringen-Monitors zu wahren, obwohl ich von 
Haus aus zwar Demokratie-, aber kein Rechtsextremismusforscher war. Als 
Methodenforscher konnte ich mich jedoch eindeutig am richtigen Platz fühlen: 
Die Fragen „Wie messen wir“ und „Was messen wir, wenn wir Rechtsextremis-
mus messen?“ haben wir ganz am Anfang in einem Methodenprojekt beant-
wortet, das wesentlich unseren Anspruch begründete, die Messung des Rechts-
extremismus auf eine neue sachliche Grundlage zu stellen. Der Hauptbefund 
unserer Methodenforschung, dass „Rechtsextremismus“ im Sinne der Konsens-
definition tatsächlich aus den zwei deutlich distinkten Hauptkomponenten 
„Ethnozentrismus“ und „Neo-Nationalsozialismus“ besteht, bestimmt seither 
unsere Berichterstattung über den Thüringen-Monitor und wurde darüber hin-
aus von anderen Projekten übernommen. Es gab allerdings noch ein anderes, 
persönliches Motiv, das mein Engagement für den Thüringen-Monitor be-
stimmte: Es war der Kick, auf dem Abenteuerspielplatz der Politik in einer 
Akteurs- und nicht nur in einer Beobachterrolle mitzuspielen, auch wenn dafür 
die Thüringer Landespolitik einen eher bescheidenen Rahmen bietet. Ich lernte 
allerdings bald, dass es hier als teilnehmender Beobachter manchen Puff zu er-
tragen und auf manchem schmalen Grad zu wandeln galt. 

Eine frühe Erfahrung machte ich nach der Vorstellung des ersten 2012 von 
mir verantworteten Thüringen-Monitors (Best/Salheiser 2012), als mir einer 
meiner soziologischen Kollegen berichtete, er habe aus den Reihen der damali-
gen Landtagsopposition eine Mail mit der entrüsteten Frage erhalten, was denn 
mit der Jenaer Soziologie los sei, ob sie nun anfange, mit Totalitarismusthesen 
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die Linke zu diskreditieren. Es stellte sich heraus, dass sich die Empörung an 
dem Befund entzündet hatte, dass eine relative Mehrheit der im Thüringen-
Monitor identifizierten Rechtsextremen sich selbst auf der linken Seite des po-
litischen Spektrums verortete. Das gilt übrigens damals wie heute. Was in den 
Reihen der Linken Empörung weckte, lenkte bei uns die Aufmerksamkeit auf 
Einstellungsparadoxe, Widersprüche und Ambivalenzen, die zu einem wieder-
kehrenden Thema unserer Berichterstattung über die Thüringen-Monitore 
wurden. Für die Linke wurde unser Befund bald als ein früher Hinweis auf ihr 
Dilemma bedeutsam, dass ein nennenswerter Teil ihres potenziellen Klientels 
eher „rechte“ und sogar „rechtsextreme“ Positionen unterstützt, die nicht mit 
einer Öffnung von Grenzen und Sozialsystemen kompatibel sind. Nach den 
starken und immer noch anhaltenden Wählerbewegungen von der Linken zur 
AfD wurde, was Anlass der Empörung gewesen war, zu einem Anstoß kontro-
verser Debatten über die Parteilinie und Grund, die einschlägigen Befunde der 
Thüringen-Monitore in anderem Licht zu sehen. Für mich war dieser Vorgang 
bei der ersten Vorstellung des Thüringen-Monitors im Kabinett Ramelow 
Grund zu signalisieren, dass wir keine (partei-)politische Agenda verfolgen, son-
dern neben der Befriedigung unserer wissenschaftlichen Neugierde vor allem 
einen Beitrag zu einer Versachlichung des öffentlichen Diskurses leisten woll-
ten. Dies wurde als eine solide Arbeitsgrundlage von unserem Gegenüber re-
spektiert und als nützlich erkannt. Unser wissenschaftliches „Glaubensbekennt-
nis“ findet sich in der Einleitung zu einem Thüringen-Monitor:  

„Im Thüringen-Monitor werden keine Werturteile gefällt, aber es wird auch keine 
‚wertfreie‘ Wissenschaft betrieben, denn seine Autoren sind dem Grundgesetz und 
den Grundätzen einer freiheitlichen Demokratie verpflichtet. Nach diesem Maßstab 
werden Befundlagen eingeordnet, die mit den Zielen und Werten einer offenen plu-
ralistischen Gesellschaft kollidieren und ein unsere Demokratie und die ihr zugrun-
de liegende Werteordnung bedrohendes Potential enthalten. Die Befunde unserer 
Forschung liefern Begründungen und Interpretationsvorschläge, deren weitere Be-
wertung und Umsetzung in politisches Handeln jedoch der Politik und Zivilgesell-
schaft obliegen.“ (Best et al. 2016, S. 15) 

Der Thüringen-Monitor wurde noch unter der Ministerpräsidentin Lieber-
knecht als Grundlage der Begleitforschung für das Landesprogramm für Demo-
kratie, Toleranz und Weltoffenheit installiert. 

Die Landtagswahlen der Jahres 2014 veränderten grundlegend die politische 
Landschaft Thüringens: Mit der AfD, die einen Stimmenanteil von 10 Prozent 
erreicht hatte, zog zum ersten Mal eine Partei in den Landtag ein, die politisch 
rechts von der CDU einzuordnen war und in der Rot-Rot-Grünen Landesregie-
rung wurde zum ersten Mal in Deutschland ein Ministerpräsident von der Lin-
ken gestellt. 
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Für den Thüringen-Monitor als einer eindeutig politiknahen Veranstaltung 
war dies ein Umbruch: ein neues Personentableau in der Staatskanzlei, dem wir 
natürlich gespannt und ein wenig beunruhigt entgegensahen; ein neuer Akteur 
im Landtag, von dem nur zu vermuten war, welches Lager in seinem sich abzu-
zeichnendem Spaltungsprozess letztlich die Oberhand behalten sollte und was 
von ihrer Thüringer Führungsfigur – einem hessischen Gymnasiallehrer – zu 
erwarten war. 

Im Hinblick auf die neue Landesregierung erwies sich schnell, dass die Kon-
tinuität des Thüringen-Monitors nicht infrage stand. Im Gegenteil: sehr bald 
wurden wir als Vorzeigeprojekt für eine wissensbasierte Landespolitik vorge-
stellt. Das war erfreulich, wichtiger war, dass man uns in Ruhe wissenschaftlich 
arbeiten ließ. An den Entwürfen unserer Berichte gab es unter meiner Ägide 
keine einzige substantielle Änderung seitens der Staatskanzlei. Im Fall des Neu-
zugangs im Landtag nahmen die Dinge für den Thüringen-Monitor dagegen 
bald einen deutlich weniger einvernehmlichen Verlauf. 

Der Auftakt ließ allerdings das, was wenig später folgen sollte, noch nicht 
erwarten. Die erste Landtagsdebatte über den Thüringen-Monitor mit Beteili-
gung der AfD fand im Februar 2015 statt, als nach einer Verzögerung, die dem 
Regierungswechsel geschuldet war, der noch unter der Regierung Lieberknecht 
mit dem Schwerpunktthema „Die Thüringer als Europäer“ geplante Thürin-
gen-Monitor 2014 im Landtag debattiert wurde. Die Regierungserklärung des 
neuen Ministerpräsidenten Ramelow enthielt ein starkes Bekenntnis zum Thü-
ringen-Monitor als der „einmaligen Langzeituntersuchung über Einstellungen 
und Meinungen der Menschen zu Demokratie und Rechtsstaat,… die für die 
Landesregierung zu einem unersetzbaren Instrument dafür geworden [ist], zu 
identifizieren, was die Thüringer denken, wünschen und politisch artikulieren“ 
(Ramelow 2015, S. 71 f.); dies in der Kontinuität aller Landesregierungen und 
insbesondere der CDU-geführten Landesregierungen. Sein Dank an die Auto-
ren des Thüringen-Monitors erhielt Beifall von der CDU, der Linken, der SPD 
und den Bündnisgrünen – vermutlich hätte auch die FDP mitgeklatscht, die 
aber nicht im Landtag vertreten war. Keinen Beifall gab es dagegen von den 
Bänken der AfD. Immerhin kam ihr Fraktionsvorsitzender, der Abgeordnete 
Höcke, zu dem Fazit, dass er „summa summarum“ den Thüringen-Monitor 
„durchaus mit Gewinn gelesen“ habe, aber die Qualität liege „hier und da doch 
im Argen“ und man solle überlegen, ob 50 000 Euro Steuergelder für den Thü-
ringen-Monitor so investiert seien, „dass wir entsprechende Qualität geliefert 
bekommen“ (7-Plenarsitzung 2015, S. 326) Thüringer Landtag – 6. Wahlperio-
de – 7. Sitzung – 26. 02. 2015. Die Kritik war nicht weiter konkretisiert, aber es 
ging wohl um unscharfe Begriffe – z. B. die EU dürfe nicht mit Europa gleich-
gesetzt werden – und die Fokussierung auf den Rechtsextremismus. 

Neun Monate später bei der Debatte über den Thüringen-Monitor 2015 
(Best et al. 2015), der unter dem Schwerpunktthema „Thüringen im 25. Jahr der 
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deutschen Einheit“ stand, hatten sich der Tenor und die Sprache des Abgeord-
neten Höcke radikal verschärft. Vorausgegangen war ein Kurswechsel der AfD 
nach rechtsaußen mit der Abwahl ihres Bundessprechers Bernd Lucke und der 
nachfolgenden Parteispaltung, vor allem begann aber die im Sommer 2015 ein-
setzende massenhafte Fluchtmigration nach Deutschland die politische Land-
schaft dramatisch zu verändern. Während noch 2014 die Bundesregierung und 
insbesondere die Bundeskanzlerin, u. a. wegen ihrer Haltung in der Griechen-
landkrise, hohe Zustimmungswerte erreicht hatte, setzte nun massive Kritik an 
der Grenzöffnung ein. Die Stichworte der Kritiker lauteten „Staatsversagen“ 
und „Überfremdung“ (= „Abschaffung Deutschlands“). 

Die AfD erhielt damit ein Thema, das bis heute die Grundlage ihrer Mobili-
sierungsstrategien bildet. Diese verwendeten – anders als die gemäßigte Euro-
skepsis der Lucke-AfD – Versatzstücke des Rechtsextremismus, insbesondere 
aus den Facetten Fremdenfeindlichkeit und Chauvinismus/Nationalismus. Die 
Thüringer AfD nahm dabei das Risiko in Kauf, durch besonders radikale Paro-
len ihre Mobilisierungskampagnen zu delegitimieren, die mit dem als Volks-
tribun auftretenden Hauptredner Björn Höcke auf dem Erfurter Domplatz in 
Demonstrationen kulminierten. Der massive Angriff auf den Thüringen-Moni-
tor 2015 war – nach meiner Einschätzung – auch ein Versuch, dieser Radika-
lisierung Flankenschutz zu geben und die Gegenmobilisierung zivilgesellschaft-
licher Gruppen zu diskreditieren. Zitat Höckes in der Landtagsdebatte vom 
Herbst 2015: „Dieser Thüringen-Monitor stellt das ideologische Trommelfeuer 
dar, mit dem Sie ihre kryptokommunistische, antibürgerliche Großoffensive 
stärken wollen“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 45). 

Die Abqualifizierung des Thüringen-Monitors als „linksideologisches 
Machwerk“ war angesichts der Orientierung seiner Leiter und seiner Grün-
dungskonstellation zwar absurd, hatte aber den Sinn, die AfD als rechtsbürger-
liche Kraft zu qualifizieren, die dereinst in „einer bürgerlichen Regierung“ mit 
der „unsäglichen Tradition des Thüringen-Monitors brechen“ und ihn „dort-
hin befördern würde, wo er hingehöre, nämlich auf den Müllhaufen der Ideolo-
giegeschichte“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 47). Der nahm in einer anderen Pas-
sage die Gestalt des heimischen Holzofens des Redners Höcke an, in dem er den 
Thüringen-Monitor „Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen…“ – so das Protokoll 
der Landtagssitzung (34-Plenarsitzung 2015, S. 47). Die in bekannter Weise 
verschlüsselte Aufforderung, den Thüringen-Monitor zu verbrennen, bildete 
den Anlass zu einer presserechtlichen Auseinandersetzung mit einem Journalis-
ten, in der der Abgeordnete Höcke abstritt, eben dazu aufgefordert zu haben. 
Für den Thüringen-Monitor bedeutete der Vorgang die Aufnahme in den Him-
mel der verbrannten Bücher. 

Deutlich unter die Gürtellinie zielten Invektiven gegen das Team des Thü-
ringen-Monitors – „Proseminaristen, die den Thüringen-Monitor als Gesellen-
stück zusammenstückeln dürfen“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 43). – und seinen 
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wissenschaftlichen Leiter, der mit der Rechtsextremismusforschung ein „lukra-
tives Geschäftsfeld“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 44) bewirtschafte und zu einem 
regierungsfinanzierten Stichwortgeber für eine Verunglimpfung Andersden-
kender geworden sei. Der Umstand, dass unser Autorenteam aus forschungs-
erfahrenen Promovierten und Graduierten bestand und besteht und dass die 
Mittel für die Thüringen-Monitore vollständig in den Haushalt der Friedrich-
Schiller-Universität flossen und fließen, wurde in diesen persönlich diffamie-
renden Angriffen unterschlagen. 

Polemisch geprägt war auch die inhaltliche Kritik an der Rechtsextremis-
musforschung im Thüringen-Monitor, die sich formal an dem bekannten und 
unvermeidlichen Unschärfeproblem von Indikatoren, einer angeblich fehlen-
den Definition des Rechtsextremismus, die aber tatsächlich mit der Konsens-
definition geleistet war, und der Werthaltigkeit der verwendeten Begriffe fest-
machte. So wurde etwa unsere Verwendung des Begriffs „Ethnozentrismus“ 
über den Umweg angegriffen, dass der Gegenbegriff „Multikulturalismus“ sei, 
womit suggeriert werde, dass wer nicht für „Multikulturalismus“ sei, sich „schon 
auf halbem Wege zum Nationalsozialismus“ befinde, ein Argument, das im 
Vorwurf an die „Macher des Thüringen-Monitors“ gipfelte: „Das ist schäbig 
und das ist absurd“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 43) – ein Vorwurf, den die Ad-
ressaten in ihren Gedanken gegen seinen Autor richteten. Werthaltigkeit der 
Begriffe ist natürlich dann unumgehbar, wenn sie als Stimuli verwendet werden 
oder aus Verfassungsnormen abgeleitet sind. 

Es gab auch eine Präsentation von Bildungsfrüchten: So wurde das Hohe 
Haus darüber belehrt, dass „alle sprachbasierten Wissenschaften, vor allem die 
Politologie und die Soziologie, erkenntnistheoretisch auf einem sehr, sehr dün-
nen Eis stehen“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 43) und die überraschten Abgeord-
neten des Landtags mit dem Anwurf konfrontiert „Das ist die Doxa-Diktatur 
über die Episteme.“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 43) Unausgesprochen blieb hier 
die Frage: Und was tut die Landesregierung dagegen? Dem Minister Hoff wur-
de angeraten, seinen Gramsci beiseite zu legen und sich stattdessen an der Lek-
türe von Wittgenstein und Moore zu versuchen. Für das vom Abgeordneten 
Höcke hier mehrfach direkt adressierte Team des Thüringen-Monitors war es 
ein eher heiterer Moment, mit dem Standard-Lehrstoff unserer „Proseminaris-
ten“ konfrontiert zu werden. 

Heiterkeit war allerdings nicht die Grundstimmung, mit der wir die Rede 
aufnahmen. Ich persönlich war – im Gegensatz zu meinem eher gelassenen 
Team – empört über diesen in meinen Augen ehrverletzenden Angriff und er-
wog rechtliche Schritte. Davon wurde mir abgeraten, das würde dem Abgeord-
neten Höcke nur eine weitere öffentliche Plattform eröffnen, der im Übrigen 
durch parlamentarische Immunität und Redefreiheit vor juristischer Verant-
wortung geschützt sei. Mit gleicher Münze heimzahlen war auch deshalb un-
tunlich, weil ich im Gegensatz zu meinem mandatierten hessischen Beamten-
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kollegen dem Mäßigungsgebot unterliege und es habituelle Schranken bei mir 
gibt. Alles in allem also eine unerquickliche Asymmetrie zwischen einem in öf-
fentlicher Rede persönlich attackierten Bürger und einem Mandatsträger, der 
sich zur Diffamierung ermächtigt glauben darf. Tröstlich war allerdings, dass es 
im Landtag u. a. durch die Abgeordnete Rothe-Beinlich eine Gegenrede gab, die 
sich gegen „Unterstellungen, – … Diskreditierungen, Verunglimpfungen und 
eine unerträgliche Besserwisserei“ (34-Plenarsitzung 2015, S. 50) richtete und 
versprach am Thüringen-Monitor festzuhalten. 

Die Reden der AfD-Abgeordneten Höcke und Brandner, der es sich übri-
gens nicht versagen konnte, im Landtag meinen Namen mit einem bekannten 
Zahnbürstenhersteller zu verbinden, waren ein Auftakt einer Serie kampagnen-
artiger Attacken, die regelmäßig in dem ceterum censeo gipfelten, der Thürin-
gen-Monitor sei abzuschaffen. Dabei traten in den folgenden Jahren die persön-
lichen Verunglimpfungen etwas in den Hintergrund und es wurde die Argumen-
tation auf den Ideologieverdacht und vermeintliche methodische Schwächen 
des Thüringen-Monitors fokussiert. Ein seinerzeit durch die AfD angekündig-
tes Gutachten, das diese Schwächen nachweisen sollte, wurde allerdings nie 
vorgelegt. Inzwischen ist die Polemik etwas abgeklungen und der Abgeordnete 
Höcke zitiert – nach einer salvatorischen Klausel, die seine Skepsis gegenüber 
dem Thüringen-Monitor wiederholt – seitenweise unsere Befunde, wenn auch 
vorzugsweise jene, die ihm in seine Argumentation passen. Darin unterscheidet 
er sich aber wenig von seinen Kollegen in den anderen Fraktionen des Land-
tags. Die Ungereimtheit, dass ein „methodischer Totalausfall“ (Abg. Brandner, 
34-Plenarsitzung 2015, S. 49) für den Thüringer AfD-Vorsitzenden zitierfähige 
Ergebnisse liefert, bleibt unaufgelöst. 

Insgesamt gilt, dass die wissenschaftliche Reputation des Thüringen-Moni-
tors unbeschädigt blieb – viele seiner methodischen und konzeptuellen Ansätze 
sind inzwischen Standard geworden. Die öffentliche Aufmerksamkeit für den 
Thüringen-Monitor hat auch auf nationaler Ebene eher zugenommen und die 
Unterstützung für das Projekt vonseiten aller Parteien des Thüringer Landtags 
– mit Ausnahme natürlich der AfD – ist gerade aufgrund ihrer Kampagne be-
standssicher geworden. Für das Team des Thüringen-Monitors hat sie große 
Räume für die Darstellung von Befundlagen und für Interpretationen geöffnet, 
die auf Seite der jetzigen Regierungsparteien sonst wohl problematisch gewesen 
wären, wie etwa jene Inkonsistenzen, Ambivalenzen und Widersprüche, die wir 
unter dem Begriff „wildes Denken“ subsumiert haben und die uns dazu veran-
lasst haben, vor Gegenstereotypisierungen zu warnen. Oder: unsere Analysen 
zur sozialen Verankerung von rechtsextremen Einstellungen, die die geringe 
Bedeutung sozialstruktureller Faktoren für die Unterstützung des Rechtsextre-
mismus zeigen. Die entscheidenden Weichensteller sind hier Persönlichkeits-
faktoren wie Autoritarismus und Empfindungen der Benachteiligung. Oder: die 
weite Verbreitung von Gewaltbereitschaft jenseits der Befragten, die sich selbst 
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dem rechten Flügel zurechnen. Oder: die enge Verschränkung einer positiven 
Bewertung der DDR und des Wunschs nach Rückkehr zum Sozialismus mit 
rechtsextremen Positionen. Oder: die Erkenntnis, dass Wohlfahrtsstaats-Natio-
nalismus ein Hauptantrieb für migrationsskeptische Einstellungen gerade in je-
nen Sozialmilieus ist, aus denen sich das Stammwählerpotenzial altlinker Par-
teien rekrutiert. 

Die Angriffe der Thüringer AfD auf den Thüringen-Monitor zielten nach 
unserer Einschätzung auf eine Entsachlichung der Debatte um Rechtsextremis-
mus und die Haltung der Bevölkerung zur (Flucht-)Migration. Die Personali-
sierung der Angriffe, das argumentum ad hominem, bildete dabei ein wichtiges 
Element, denn wer die beteiligten Personen entwertet hat, entwertet damit auch 
deren Argumente. 

Dass die Methode des argumentum ad hominem auch auf der Seite der äu-
ßeren Linken gegen den Thüringen-Monitor in Stellung gebracht werden 
konnte, erfuhr ich fast zeitgleich mit der Landtagsdebatte von November 2015, 
als in der „Jungen Welt“ (12. 11. 2015) unter dem Titel „Nachbeben mit Folgen“ 
(hier lässt sich weder der Artikel noch der Autor ausmachen!: Suche im Archiv 
„der Jungen Welt“) eine Auswertung des Schwerpunktthemas des Thüringen-
Monitors 2015 erschien. Einer unserer Befunde war, dass sich gegenüber 2014 
die Zustimmung zu der Aussage, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei, 
von 52 Prozent auf 58 Prozent erhöht habe, während der Anteil der Ablehnun-
gen von 45 auf 37 Prozent gesunken sei. Der Autor des Beitrags führte diese 
Entwicklung darauf zurück, dass „die massive Verunglimpfung der DDR nun 
auch durch die Politiker der Linkspartei Wirkung“ zeige. Vorausgegangen war 
eine Verständigung der Parteien der künftigen rot-rot-grünen Koalition darauf, 
die Qualifizierung der DDR als „Unrechtsstaat“ als eine gemeinsame Grundlage 
ihrer Vergangenheitspolitik anzuerkennen. Sie fand dann auch Aufnahme in 
den Koalitionsvertrag. Dies, so der Autor des Artikels, sei der „Abschied von 
einem der [der] wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Linkspartei: dem einer 
ausgewogenen Bewertung der DDR als Sozialismusversuch unter komplizierten 
Bedingungen“ und, mit einem etwas verhüllenden Zitat Karl Liebknechts, „ein 
Verrat in der Form einer ‚praktischen‘ Verleugnung unserer Prinzipien.“ 

Ein eigener Abschnitt des Artikels war dem „Chef des Umfrage-Projekts“ 
gewidmet, der „1992 von der Universität Köln nach Jena [kam]. Am gesell-
schaftlichen und politischen Leben der DDR hat er nicht teilgenommen. Eigen-
artig ist, dass er der Erlebnisgeneration beibringen will, wie über ihre eigene 
Erfahrungen mit der DDR zu denken hat.“ Einmal abgesehen davon, dass der 
Thüringen-Monitor sich darauf beschränkte, darüber zu berichten, wie die „Er-
lebnisgeneration“ und die der Nachgeborenen dachten, wunderte es mich, wie 
ein guter Marxist (eine nostalgisch stimmende Satzeinleitung lautete: „Schon 
Karl Marx und Friedrich Engels wussten…“) zutreffende Urteile über soziale 
Sachverhalte vom Erleben im eigenen sozialen Erfahrungsraum abhängig ma-
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chen konnte: Wie konnte dann Friedrich Engels über „Die Lage der arbeiten-
den Klasse in England“ berichten und Karl Marx über „Das Kapital“ schreiben? 
Das Fragezeichen löst sich auf, wenn man die Logik des argumentum ad homi-
nem entschlüsselt: mit dem persönlichen Angriff auf den Wissenschaftler sollte 
auch das Ergebnis seiner Arbeit entwertet werden. Im Weiteren wurde der 
Thüringen-Monitor als Machwerk bürgerlicher Wissenschaft abqualifiziert, das 
der Herrschaftssicherung der Bourgeoisie diene. Ich wurde also innerhalb von 
zwei Wochen sowohl als „Links-“ wie als „Rechtsideologe“ identifiziert. Dass 
der Autor der Jungen Welt wie sein Pendant, der Abgeordnete Höcke, seiten-
weise Befunde aus dem Thüringen-Monitor übernahm, war dann wieder eine 
unumgehbare Folge des Erkenntnisdrucks empirischer Forschung. Wirkung 
durch Versachlichung? Wirkung durch Versachlichung! Versachlichung tut 
not, auch und gerade weil Ideologen und Demagogen sie fürchten wie der Teu-
fel das Weihwasser. Sie sollen uns nicht durch Einschüchterungsversuche und 
Verunglimpfungen davon abhalten! 
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Wie viel Verfassung braucht der Lehrberuf? 
Impuls auf der Summer School Bildung:Demokratie 
am 19. September 2019 in Jena 

Stephan Kramer 

In diesem Jahr feiern wir den 100-jährigen Geburtstag der Weimarer Verfas-
sung. Sie war die erste parlamentarisch-demokratische Verfassung Deutsch-
lands mit bahnbrechenden Rechten auch für die Bürgerinnen und Bürger. Die 
Weimarer Republik und ihre Verfassung werden meistens völlig zu Unrecht 
herablassend betrachtet. Im Lichte dieses Geburtstages betrachtet diese erste Je-
naer Summer School das Begriffspaar Demokratie und Bildung. Meines Erach-
tens konnte es gar nicht zeitgemäßer sein.  

Wie viel Verfassung braucht der Lehrberuf? Welche Rolle spielt das Grund-
gesetz im Schulalltag? Welche Rolle sollte es spielen? Ist die Schule überhaupt 
eine zentrale Institution einer demokratischen Gesellschaft?  

Ich will im Rahmen meines Impulsvortrages das Thema „Wie viel Verfas-
sung braucht der Lehrberuf?“ beleuchten und mit einigen Thesen zur Diskus-
sion und vor allem zu einem selbstbewussten Handeln anregen. Mein Impuls-
vortrag stützt sich dabei auf drei einschlägige, wissenschaftliche Beiträge von 
Michael Wrase, „Bildungsrecht – wie die Verfassung unser Schulwesen (mit-) 
gestaltet“ erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung am 4. De-
zember 2013 (Wrase 2013); Stefan Breuer, „Wie politisch dürfen Lehrerinnen 
und Lehrer sein?“, erschienen im Deutschen Schulportal am 31. Oktober 2018 
(Breuer 2018) und Dejan Mihajlovic, „Warum sich Lehrer genau jetzt für De-
mokratie einsetzen müssen“, erschienen im Change Magazin am 13. Dezember 
2018 (Mihajlovic 2018), sowie einen Beitrag von Tilman Steffen und Judith 
Luig, „Verpetz deine Lehrer“ erschienen in der Wochenzeitung Die Zeit vom 
12. Oktober 2018 (Steffen/Luig 2018). 

1.  Bildungsrecht – Wie die Verfassung unser Bildungswesen 
gestaltet 

Bildung hat in unserer demokratischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. 
So kann man es jedenfalls allenthalben hören und lesen. So wird es gerne auch 
in politischen Reden stets betont, nicht nur von Bildungspolitikern. Gleichwohl 
ist eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis unverkennbar, wenn man bei-
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spielsweise den hausgemachten Mangel an Lehrkräften und weitere Defizite im 
Bildungsbereich täglich und seit Jahren erlebt, die ich an dieser Stelle gar nicht 
wiederholen möchte. Und trotzdem: Weitgehender Konsens herrscht in der 
Beurteilung, dass eine gute Bildung beziehungsweise Ausbildung Vorausset-
zung für ökonomischen Wohlstand, persönliche Selbstbestimmung sowie Teil-
habe am sozialen und politischen Leben ist (vgl. Allmendinger 2013). Bildung ist 
auch immer dann wichtig und darf in politischen Reden nicht fehlen, wenn es um 
eine funktionierende Demokratie und den Kampf gegen Hass, Hetze, Rassis-
mus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht. Aber dazu später mehr! 

Um zu gewährleisten, dass jeder Heranwachsende unabhängig von der Si-
tuation in seinem Elternhaus eine gute Bildung erhält, liegt das Schulwesen in 
Deutschland in staatlicher Verantwortung, soweit Artikel 7 Abs. 1 GG (Schul-
wesen). Diese Verantwortung übt der Staat über das sog. Bildungsrecht aus, 
also durch Gesetze und Verordnungen, die die Ausgestaltung des Schulwesens 
regeln. Und hier sind wir schon mittendrin, wenn es um Verfassung und Bil-
dung beziehungsweise Lehre geht. Die Verfassung und das aus ihr abgeleitete 
Recht hat zwei wesentliche Funktionen, die für die Gestaltung des Bildungssys-
tems von Bedeutung sind, beschreibt Michael Wrase die rechtlichen Zusam-
menhänge sehr anschaulich: 

„Zum einen schafft das Bildungsrecht Rechtssicherheit, indem es Verant-
wortlichkeiten und verbindliche ‚Spielregeln‘ für alle Beteiligten festlegt: Es 
macht Schülern, Eltern, Lehrern, Beamten und Politikern Vorgaben für ihr 
Handeln und setzt Gebote – das bekannteste: die Schulpflicht – und Verbote und 
sagt, was passieren soll, wenn Personen sich nicht daran halten“ (Wrase 2013). 
Im Konfliktfall, so Wrase weiter, stehe allen Betroffenen der Rechtsweg offen. 

Das Bildungsrecht ist aber auch ein Motor für Veränderungen, zum Beispiel 
in Form von Schulreformen. Nach dem Grundgesetz ist der Landesgesetzgeber 
für den Bereich der Bildung zuständig. Aber auch der Landesgesetzgeber ist bei 
der Gestaltung des Schulsystems rechtlich nicht völlig frei, wie Michael Wrase 
in seinem Beitrag „Bildungsrecht – wie die Verfassung unser Schulwesen mitge-
staltet“ aus dem Jahr 2013 dargestellt hat (vgl. Wrase 2013). Die Landesgesetz-
geber haben höherrangige Vorgaben des Grundgesetzes zu beachten. Hierbei 
sind vor allem der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag (Art. 7 Abs. 1 
GG), die Rechte der Schülerinnen und Schüler (Art. 2 Abs. 1 GG (Entfaltung 
der Persönlichkeit und körperliche Unversehrtheit), Art. 12 Abs. 1 GG (Berufs- 
und Ausbildungsfreiheit)) und nicht zuletzt die Rechte der erziehungsberech-
tigten Eltern (Art. 6 Abs. 2 GG (Schutz von Ehe und Familie)) von großer Be-
deutung. 

„‚Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht‘, so heißt es in Art. 6 Abs. 2 GG. Die 
Aufgabe, Kinder zu sozial eigenverantwortlichen Menschen zu erziehen, liegt 
damit in erster Linie bei den Eltern oder etwaigen anderen Erziehungsberech-
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tigten. Diese Aufgabe ist zwar ausdrücklich ein Recht der Eltern, doch steht 
ihnen dieses Recht nicht zum Eigennutz zu. Sie müssen es vielmehr, wie es das 
Bundesverfassungsgericht betont, ‚zum Wohle des Kindes‘ wahrnehmen“, er-
läutert Wrase (2013). 

„Neben die Erziehungsverantwortung der Eltern tritt jedoch der verfas-
sungsrechtliche Auftrag des Staates, jedem Kind die Erziehung und Bildung zu 
verschaffen, die es zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben benötigt. Daraus folgt die Pflicht ‚ein Schulsystem zu ge-
währleisten, das allen jungen Bürgern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heuti-
gen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet‘ 
(BVerfGE 34, 165, 182) Art. 7 Abs. 1 GG zum Schulwesen enthält diesen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag des Staates zwar nicht unmittelbar, setzt ihn aber 
als gegeben voraus. Eine wesentliche Ergänzung findet er im Recht des Kindes 
auf gesellschaftliche Teilhabe durch Bildung, wie es unter anderem in Art. 26 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 […] anerkannt 
wird.“ (Wrase 2013) Der Soziologe und Politiker Ralf Dahrendorf bezeichnete 
„Bildung als ein elementares Bürger- und Menschenrecht“ (Dahrendorf 1965; 
vgl. Wrase 2013).  

„Als solches schafft es erst die Basis, um andere Grundrechte wie die Meinungs-, die 
Informations- und Berufsfreiheit […] und das politische Beteiligungsrecht selbst-
bestimmt wahrnehmen zu können. Mit dem Bildungssystem erfüllt der Staat somit 
seine Aufgabe, Menschen unabhängig von ihrem Elternhaus diejenigen Kompeten-
zen, Fertigkeiten, aber auch erzieherischen Werte zu vermitteln, die sie für ihr Leben 
unter den heutigen wirtschaftlichen, ökologischen, technischen und sozialen Um-
ständen brauchen. Durch diesen Zweck ist seine Aufgabe aber zugleich auch be-
grenzt [!]“ (Wrase 2013) 

„Gerade in erzieherisch sensiblen Fragen nämlich, wie beispielsweise bei der Ver-
mittlung von Glaubens- oder Weltanschauungsinhalten, muss sich der Staat in der 
Schule möglichst neutral verhalten und den Vorstellungen und Bedürfnissen der El-
tern beziehungsweise denen der mündigen Bürger ausreichend Raum lassen“ (Wra-
se 2013; vgl. BVerfGE 93, 1 Kruzifixurteil 1995).  

Der Staat habe dabei, so der Autor weiter, in Fragen der Religion und Welt-
anschauung Neutralität zu wahren. Dies bedeutet, dass staatlicherseits keine be-
stimmte Religion oder keine spezifische Weltanschauung bevorzugt behandelt 
werden dürfe. Ganz wichtig dabei:  

„[D]er staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag ist dem Elternrecht dabei nicht 
nachgeordnet, sondern gleichgeordnet. Der Staat hat demnach ein eigenes legitimes 
Interesse daran, die Kinder gemeinsam mit anderen in der Schule zu unterrichten, 
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wo sie bestimmte demokratische Werte sowie das Miteinander und die Toleranz ge-
genüber Andersdenkenden lernen (BVerfGK 1, 141 – Homeschooling). […] Das 
Recht der Eltern, ihre Kinder in Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu erziehen, 
muss zwar auch im Unterricht respektiert werden. Das geht aber nicht so weit, dass 
die Eltern Einfluss auf die Unterrichtsinhalte nehmen könnten. […] (BVerfGE 47, 
46 – Sexualkundeunterricht)“, schreibt Wrase (Wrase 2013). 

2.  Verpetz Deinen Lehrer – Lehrer-Pranger  
auf Onlineportalen 

Am 12. Oktober 2019 veröffentlichte die Wochenzeitung Die Zeit: „AFD-Leh-
rer-Pranger – Verpetz deine Lehrer“ (vgl. Steffen/Luig 2018). Die Journalisten 
Tilman Steffen und Judith Luig beschreiben Gefühle der Angst aufseiten von 
Lehrern. Die AfD stelle Pädagogen unter Generalverdacht. Auf Online-Portalen 
sollen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern melden, wenn Lehrer im Unter-
richt gegen die Partei Haltung beziehen. Der sogenannte „Lehrer-Pranger“ hat 
seine, von den Initiatoren mindestens billigend in Kauf genommene Wirkung 
nicht verfehlt: Eine Lehrerin wendet sich öffentlich gegen die AFD und bezieht 
Haltung. Resonanz: Menschen wünschen ihr in anonymen Nachrichten den 
Tod, andere lauern ihr vor ihrer Haustür auf und beschimpfen sie. An einem 
Abend bekam sie zehn unbestellte Pizzen geliefert, an einem anderen stand die 
Polizei vor der Tür. Nachbarn hatten sie gerufen, weil sie laute Schreie gehört 
hatten und Geräusche wie eine Schusswaffe. Seitdem will die Lehrerin nicht 
mehr öffentlich reden. Sie hat sich krankschreiben lassen. Sie wurde „zum 
Schweigen“ gebracht (vgl. Steffen/Luig 2018).  

Es gibt unzählige vergleichbare Fälle, nicht nur unter Lehrern, sondern bei 
vielen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren und Haltung zeigen. „Die Dar-
stellung der AfD [zu dem Sachverhalt; S. K.]: Wir stellen uns schützend zwi-
schen Bürger und Staat. Doch für den Fall, dass Lehrer ihre Schülerinnen und 
Schüler tatsächlich politisch indoktrinieren, gibt es bereits Stellen, an die Eltern 
sich wenden können: die Lehrenden selbst. Wenn Eltern und Schüler im Ge-
spräch mit Lehrern nicht weiterkommen gibt es noch die Schulleitung und die 
Schulaufsichtsbehörde“ (Steffen/Juig 2018). 

„Die AfD suggerierte schon vor dem Start der Portale, so die beiden Journa-
listen, ein großflächiges Problem mit dem im sogenannten Beutelsbacher Kon-
sens festgeschriebenen Indoktrinationsverbot an Schulen. Lehrende dürfen laut 
der Vereinbarung Schülern keine politische Haltung nahelegen, sondern müs-
sen möglichst allen Positionen Raum geben – sofern diese nicht verfassungs-
feindlich sind“ (Steffen/Luig 2018). Mit dem Online-Pranger wird – und das 
dürfte Konsens sein – der freie Diskurs aber nicht gestärkt, sondern im Gegen-
teil eher eingeschränkt, meinen die Autoren. 
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3.  Wie politisch dürfen Lehrerinnen und Lehrer sein? 

Stefan Breuer von der TU Dresden rät Lehrkräften, politische Haltung zu zei-
gen, wenn demokratische Werte infrage gestellt werden (vgl. Breuer 2018). 

Wie politisch Lehrerinnen und Lehrer sein dürfen, wird schon seit Jahr-
zehnten intensiv und kontrovers diskutiert, beschreibt Breuer die Ausgangslage. 
„Die Antworten darauf sind deshalb so virulent (gefährlich, S. K.), da sie Ein-
fluss auf einen sehr sensiblen Bereich in der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen haben – nämlich auf deren politische Sozialisation“, meint Stefan 
Breuer weiter (Breuer 2018).  

„Mit Blick auf die Diktaturerfahrungen der Vergangenheit“ (Breuer 2018)  
– sowohl DDR als auch Nationalsozialismus – ist die allgemeine Sensibilität 
angebracht. Schule, Unterricht und Bildung spielen „für die Ideologisierung ei-
ner Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Rolle“ (Breuer 2018). Wie sie 
missbraucht werden können, ist eindrücklich überliefert. Bei der „Frage nach 
einem ‚angemessenen‘ Verhalten“ (Breuer 2018, Herv. S. K.) der Lehrer geht es 
aber nicht nur um die Frage von möglicher Parteipolitik. Hier muss ein weiter 
Begriff des „Politischen“ betrachtet werden, sagt Breuer (Breuer 2018).  

Politik bezeichnet die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens 
durch verbindliche Entscheidungen. Sehr allgemein kann jegliche Einflussnah-
me, Gestaltung und Durchsetzung von Forderungen und Zielen in privaten 
oder öffentlichen Bereichen als Politik bezeichnet werden. So beschreibe auch 
ich den Begriff „Politik“ bei meinen Unterrichtseinheiten an der Marineschule 
in Mürwick regelmäßig zum Erstaunen der jungen Offiziersanwärter. 

Es ist nämlich kaum möglich, seiner Umwelt ohne eigene Überzeugungen 
und Interessen entgegenzutreten, ohne dabei also politisch zu werden. Dies ge-
schieht für die meisten von uns übrigens „unbewusst und wenig reflektiert“, 
stellt Breuer klar (Breuer 2018). 

Politische Bildung ohne eine demokratische Haltung, das funktioniert nicht. 
„Über die persönlichen Überzeugungen hinaus spielen in einer Demokratie […] 
[besonders; S. K.] Werte eine Rolle, die nicht verhandelbar sind. […] [D]azu 
[gehören; S. K.] die allgemeinen Menschenrechte, […] die Würde des [Menschen; 
S. K.] und der Gleichheitsgrundsatz. Um diese Grundsätze zu gewährleisten, dür-
fen Lehrerinnen und Lehrer gar nicht ‚unpolitisch‘ [Herv. S. K.] oder ‚neutral‘ 
[Herv. i. O.] sein“, fasst Breuer (Breuer 2018) seine Thesen zusammen! Und da-
bei kann ich ihm nur zustimmen. Deutlich wird dies auch am allgemeinen Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag. Im Thüringer Schulgesetz heißt es zum Beispiel: 

„§ 2 ThürSchulG – Gemeinsamer Auftrag für die Thüringer Schulen 
(1) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in Thüringen leitet sich ab von 
den grundlegenden Werten, wie sie im Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und in der Verfassung des Freistaats Thüringen niedergelegt sind. Die 
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Schule erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Leben, zur Verantwortung für die 
Gemeinschaft und zu einem verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und der Na-
tur. Sie pflegt die Verbundenheit mit der Heimat in Thüringen und in Deutschland, 
fördert die Offenheit gegenüber Europa und weckt das Verantwortungsgefühl für  
alle Menschen in der Welt. Wesentliche Ziele der Schule sind die Vermittlung von 
Wissen und Kenntnissen, die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
Vorbereitung auf das Berufsleben, die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverant-
wortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
sowie zum bewussten, selbst bestimmten und kritischen Umgang mit Medien, die 
Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie die Achtung 
vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer. Die Schüler ler-
nen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtig-
keit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter 
zu gestalten. Dabei werden die Schüler darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Ge-
sellschaft  
(2) und Staat zu übernehmen und dazu angehalten, sich im Geiste des Humanismus
und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule
fördert den Entwicklungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu
Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. Sie bietet Raum zur Entfal-
tung von Begabungen sowie für den Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen. Die
natürlichen Rechte der Eltern und die ihnen obliegenden Pflichten zur Erziehung ih-
rer Kinder bleiben davon unberührt.“

Vergleichbare Formulierungen zum Erziehungsauftrag finden sich in vielen 
Schulgesetzen. 

„Um dem gerecht zu werden, müssen in der Schule pluralistische und menschen-
rechtsorientierte Haltungen und Werte vermittelt werden. Damit dies gelingen 
kann, braucht es Lehrerinnen und Lehrer, die für Schülerinnen und Schüler als […] 
[demokratisches Vorbild; S. K.] fungieren“ (Breuer 2018).  

Dazu gehört es, eine Haltung zu zeigen, insbesondere „wenn demokratische 
Werte in Frage gestellt werden“ (Breuer 2018), da bin ich mir mit Stefan Breuer 
einig.  

Sensibilität ist angebracht – „Leitlinien dafür sind seit den 1970er Jahren im Beutels-
bacher Konsens festgelegt. Dieser verbietet einerseits die ‚Überwältigung‘ von Schü-
lerinnen und Schülern hinsichtlich erwünschter Meinungen (Indoktrinationsver-
bot), andererseits sollen in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers diskutierte 
Sachverhalte kontrovers auch in der Schule und im Unterricht dargestellt werden“ 
(Breuer 2018, Herv. S. K.). 
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Der Beutelsbacher Konsens ist aber eben kein Neutralitätsgebot! „Im Sinne des 
Konsenses darf selbstverständlich keine nicht verbotene Partei in ihrer Gesamt-
heit vorverurteilt werden.“ (Breuer 2018) Hier würde sonst „tatsächlich die 
Gefahr [bestehen; S. K.], Schülerinnen und Schüler […] [mit; S. K.] der eigenen 
Haltung zu ‚überwältigen‘“ (Breuer 2018, Herv. S. K.). Sehr wohl dürfen und 
müssen rassistische und undemokratische politische Forderungen aber thema-
tisiert und analysiert werden (vgl. Breuer 2018). Gerade das ist meiner Ansicht 
nach klassische politische Bildung! 

4. Warum sich Lehrer und Lehrerinnen genau jetzt
für die Demokratie einsetzen müssen

Demokratiefeindlichkeit, Rechtspopulismus und Nationalismus erleben nicht 
nur in Deutschland eine Renaissance. Hass und Hetze machen „dabei vor dem 
Klassenzimmer nicht Halt“ (Milhajlovic 2018), wie viele Lehrerinnen und Leh-
rer, aber auch Schülerinnen und Schüler zu berichten wissen. Demokratie spielt 
auch und gerade in den Schulen eine große Rolle. Anspruch und Wirklichkeit 
driften aber oftmals weit auseinander. „Alle fordern mündige, kritisch denken-
de Bürger“ (Milhajlovic 2018), aber was tun wir tatsächlich, um genau diese 
Bürgerinnen und Bürger zu haben? Der mündige Bürger ist auch aus der Per-
spektive mancher ein unbequemer Bürger, das wollen wir nicht vergessen. Als 
Verfassungsschützer sage ich aber ganz deutlich, der beste Verfassungsschutz 
sind mündige Bürgerinnen und Bürger. Was natürlich alleine noch nicht heißt, 
dass das Amt für Verfassungsschutz damit überflüssig wäre. 

Der Begriff Demokratie wird dann aber allzu oft „in einer Doppelstunde im 
Politikunterricht“ (Milhajlovic 2018) abgehandelt. „Aber wie oft und an wel-
chen Stellen werden Jugendliche ernsthaft nach ihrer Meinung gefragt, dürfen 
mitdiskutieren und sogar am Ende mitentscheiden? Diese Fragen muss man 
sich auch kritisch in der Lehrerausbildung stellen“, meint Dejan Mihajlovic in 
einem Beitrag für das Magazin Change der Bertelsmann Stiftung (Mihajlovic 
2018). „Wann werden Debatten mit konstruktiver Kritik tatsächlich gewünscht 
und geführt? Schüler brauchen keine Placebo-Beteiligung, in der sie über die 
Farbe an der Wand entscheiden dürfen, sondern echte Mitgestaltung“, so Mi-
hajlovic weiter (Mihajlovic 2018). „Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat 
herausgefunden, dass 95 Prozent der Lehrer der Demokratiebildung nur eine 
mittlere Bedeutung zusprechen, dafür aber fast drei Viertel davon, ihre Unter-
richtskultur als demokratiefördernd einschätzen“ (Mihajlovic 2018). 

Wir brauchen auch kein neues Unterrichtsfach „Demokratie“, sondern die 
Stärkung und Wiederbelebung vorhandener demokratischer Strukturen – 
„Schülervertretung und Schülermitverantwortung“ (Mihajlovic 2018). Schüle-
rinnen und Schüler müssen lernen, was Beteiligung bedeutet und dass ihre 
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Meinung zählt. Demokratiebildung ist „kein Selbstläufer. Ohne die notwendige 
Haltung, Unterstützung und [vor allem Experimentier- und; S. K.] Erfahrungs-
räume in der Schule bleibt jeder Ansatz ein […] [untauglicher Versuch; S. K.]. 
Kinder und Jugendliche müssen erleben und verstehen, wie kompliziert es sein 
kann, Kompromisse zu finden. Es gibt keine einfachen Antworten für komplexe 
Probleme“, so Mihajlovic (Mihajlovic 2018).  

„Weil Regeln und das Verständnis, wie wir miteinander leben, […] [weit-
gehend; S. K.] in der Schule ausgehandelt werden, müssen Kinder und Jugend-
liche in ihrer Schulzeit möglichst viele Demokratieerfahrungen sammeln.“ (Mi-
hajlovic 2018) Sie müssen erfahren, dass Demokratie zwar anstrengend sein 
kann, „dass Engagement sich aber lohnt. Wenn Kinder und Jugendliche nicht 
ernst genommen werden und sich nicht als Teil der Gesellschaft erleben, gibt es 
für sie auch später nichts, dass es zu verteidigen gilt“ (Mihajlovic 2018), da bin 
ich mir mit Mihajlovic sehr einig! 

Zusammenfassend will ich folgendes sagen: 

1. Politische Bildung erfordert ein Bekenntnis zu unseren Menschenrechten 
und unserer Demokratie. 

2. Politische Bildung beinhaltet die Diskussion und Analyse von Politik. 
3. Lehrerinnen und Lehrer sollen und dürfen meines Erachtens nicht unpoli-

tisch oder neutral sein. 
4. Wir alle müssen mehr Demokratie wagen, um mit den Worten von Bundes-

kanzler Willy Brandt zu sprechen, auch wenn es unzweifelhaft manchmal 
mühsam ist! 

Niemand wird als jemand geboren, der andere Menschen wegen ihrer Hautfar-
be, Religion, Kultur oder persönlichen Lebensplanung hasst. Menschen lernen 
zu hassen – und wenn sie Hass lernen können, dann kann man ihnen auch 
Nächstenliebe und Respekt für den oder die andere beibringen. Bildung und 
Erziehung, in der Familie, im sozialen Umfeld und im Beruf, aber auch im Kin-
dergarten, der Schule und der Universität spielen dabei eine gewichtige Rolle. 
Im Judentum, dem Bildung traditionell besonders wichtig ist, gibt es den Satz: 
Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. 

Die Weimarer Republik ist seinerzeit weder allein an den Nazis noch allein 
an Konstruktionsfehlern der Verfassung zu Grunde gegangen. Sie ging vor al-
lem zu Grunde, weil zu wenige Demokraten sich für die Demokratie engagiert 
haben. Wir sollten den Fehler nicht wiederholen und dafür muss jeder von uns, 
an seinem oder ihrem Platz die nötige Verantwortung übernehmen und Hal-
tung zeigen! Ich wünsche uns und Ihnen spannende Diskussionen. 
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Pathologien der Demokratiebildung  
in Schule 
Anfragen aus Perspektiven deiner kritischen 
Schulsystementwicklungsforschung1 

Nils Berkemeyer  

1.  Einleitung 

Die Schule ist verfassungsmäßig in besonderer Weise verankert, nämlich bereits 
unter den unveränderlichen Artikeln des Grundgesetzes. Der Staat hat die Auf-
sicht über das Schulsystem. Zugleich kann innerhalb dieses Staates nicht alles 
möglich werden, dazu ist eben jene Verfassung verabschiedet worden, die den 
Staat und seine Bürgerinnen und Bürger gewissermaßen auch vor sich selbst 
schützt. Die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes sind hierfür sinnbildlich. 
Gleichwohl Schule also einen verfassungsmäßig hohen Rang einnimmt, spielt 
die Reflexion der Verfassung im schulpädagogischen Kontext kaum eine Rolle. 
Vielmehr galt das Recht und mit ihm die Bürokratisierung von Schule als Pro-
blem, ja als Instanz der Verunmöglichung von Pädagogik überhaupt (Vogel 
1977; Berkemeyer 2010). Es gilt aber zu sehen, dass die Schule, wenngleich in 
mancherlei Praxis noch den Traditionen ihrer Verfasstheit als besonderem Ge-
waltverhältnis verhaftet (Berkemeyer/Mende 2018), wie andere gesellschaftliche 
Teilsysteme auch, einer zunehmenden Verrechtlichung unterworfen, deren 
Konsequenzen, insbesondere auch in einem positiven Sinne, bislang noch nicht 
hinreichend reflektiert sind (Reh/Füssel 2014). Dies gilt in Bezug auf die Aufga-
ben der Institution, der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern und Sorgeberechtigten. Während sich die Konzeptionen der Programme 
der Demokratiepädagogik womöglich vor allem gegen tradierte Praktiken in 
Schule wenden und sich somit als Reformprogramm der Schule verstehen, wird 

 

1 Der folgende Beitrag ist eine gekürzte und deutlich überarbeitete Fassung des Beitrags mit 
dem Titel „Demokratisierung der Schule durch eine deliberative Profession? Konzeption 
und Forschungsperspektiven“, der zuerst in Burth, H.P & Reinhardt, V. (Hrsg.). Wir-
kungsanalysen von Demokratie-Lernen beim Barbara Budrich Verlag erschienen ist. Die 
erste Fassung des Beitrags legt den Schwerpunkt vor allem auf Möglichkeiten einer 
sprachpragmatischen Erforschung von Demokratieprozessen in Schule. Dieser Teil wur-
de für diese Version aus thematischen Gründen fortgelassen. Inhaltlich stimme ich mit 
den Ausführungen immer noch überein. 
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hierdurch der grundsätzliche Anspruch an eine demokratisch verfasste Institu-
tion Schule in Bezug auf Fragen der Gerechtigkeit, persönlichen Freiheiten und 
Anerkennungsverhältnisse nicht deutlich genug artikuliert und die Frage der 
Demokratie vor allem auf der Ebene der Interaktions- und Partizipationsebene 
beantwortet, weniger jedoch auf der Ebene des Systems und der Organisation 
insgesamt. Aus Sicht einer kritischen Schulsystementwicklungsforschung (Ber-
kemeyer 2016; Berkemeyer/Hermstein 2018; Berkemeyer/Mende 2018; Berke-
meyer et al. 2019) gilt es aber gerade die systemischen Bedingungen der Mög-
lichkeit einer demokratischen Schule wie der Demokratieerziehung in Schule 
und die strukturellen Bedingungen im Blick zu behalten und danach zu fragen, 
in wie weit die gegebenen Rahmenbedingungen, hieraus erwachsenen Routinen 
und Praktiken sowie die im System etablierten Einstellungen und Haltungen 
geeignet sind, den verfassungsmäßigen und in den Schulgesetzen der Länder 
operationalisierten Auftrag von Schule nachzukommen. Dieser wurde jüngst 
auch noch einmal mit dem spezifischen Ziel der Demokratieerziehung im 
KMK-Papier zur „Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-poli-
tischer Bildung und Erziehung in der Schule“ (KMK 2018), konkretisiert. Bis-
lang, so der Eindruck, wird das Thema nicht selten arbeitsteilig, vor allem 
durch die Politikdidaktik oder projektförmig durch die Demokratiepädagogik 
bearbeitet. Wenngleich alle Anstrengungen der Demokratieerziehung grund-
sätzlich begrüßenswert erscheinen, so scheint doch gerade in dieser Arbeitstei-
lung sowie der häufig vorfindbaren Projektförmigkeit ein strukturelles Problem 
zu liegen, welches durch den zunehmenden Einsatz von Sozialpädagogen ver-
schärft wird, da gerade diese, so hat es zumindest den Anschein, den Lehrkräf-
ten gerne die Aufgaben der Demokratieerziehung abnehmen, beispielsweise 
wenn sie den Klassenrat moderieren oder ähnliches. Der Beitrag knüpft an die 
Vermutung struktureller Defizite, also von potenziellen Pathologien, an und 
geht davon aus, dass Demokratie nicht eine Option ist, zu der man in der 
Schulkonferenz mal ja und mal nein sagen kann, sondern zum innersten Kern 
des schulischen Aufgabennetzes gehört; dies ist die Prämisse der nachfolgenden 
Überlegungen. Nachfolgend wird entsprechend mit Füssel (2012) und gegen 
Benner (2012) für eine mutige und weitgehende Auslegung des verfassungs-
mäßigen Auftrags der Schule plädiert. Hierzu sollen zunächst Merkmale der 
Demokratie ausgearbeitet, begriffliche Präzisierungen vorgenommen und vor 
diesem Hintergrund erste Reflexionen zur Profession und Demokratieerzie-
hung in Schule vorgenommen werden. Abschließend soll die Idee einer delibe-
rativen Profession vorgestellt werden. Hierbei ist ein wesentlicher Bestandteil 
des professionellen Selbstverständnisses die Demokratie selbst. 
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2. Merkmale der Demokratie und schulpädagogische
Rezeption

Nachfolgend werden aus unterschiedlichen Disziplinen (Politik, Soziologie, 
Philosophie) und (wissenschafts-)theoretischen Positionen (z. B. Systemtheorie, 
Liberalismus) einige Vorschläge vorgestellt, die die bisher genannten Quellen 
unseres Demokratieverständnisses (Liberalismus, Kommunitarismus, Gerech-
tigkeit) um zentrale Merkmale, die mit diesen Quellen und Bezügen in Relation 
stehen, ergänzen. Die so gewonnenen Begriffsbündel werden genutzt, um Schu-
le in Bezug auf Demokratie zu reflektieren und so wenigstens grob die Stoßrich-
tung von schulischer Demokratiearbeit bzw. demokratisch verfasster Schul-
arbeit aufzuzeigen. 

2.1  Demokratietheoretische Bestimmungsversuche 

Vorländer (2009, S. 110 f.) nennt sechs Merkmale der institutionellen Infra-
struktur moderner Demokratien: Sie basieren (1) auf Wahlen, verschaffen (2) 
den elementaren Grund- und Freiheitsrechten Geltung, sodass (3) die freie 
Meinungsäußerung zu einer breiten Öffentlichkeit führt. Hiermit verbunden ist 
(4) eine transparente Kommunikation, eine differenzierte und diversifizierte
Publizität, die ein Miteinander-Sprechen und Miteinander-Handeln ermöglicht
und erfordert. Darum ist (5) die Partizipationsmöglichkeit der Bürgerinnen
und Bürger auf allen institutionellen Ebenen eine Grundbedingung im demo-
kratischen Zusammenleben, die durch (6) freie Mitgliedschaft und faire Zu-
gangschancen ermöglicht wird. Mit diesen Merkmalen ist die allgemeine Ver-
fasstheit moderner Demokratien und in besonderer Weise auch die Demokratie
der Bundesrepublik beschrieben. Somit sollten die Merkmale auch für die In-
stitution Schule Geltung beanspruchen dürfen, vor allem in ihrer rechtlichen
Verfasstheit. Rückfragen an die Institution der Schule bestehen womöglich in
Bezug auf faire Zugangschancen, Partizipationsmöglichkeiten und mitunter si-
cher auch die transparente Kommunikation.

Höffe (2015, S. 244 ff.) unterscheidet sieben Merkmale, die er zudem in drei 
Dimensionen unterteilt. In der legitimatorischen Dimension geht es (1) darum, 
dass die Herrschaft von den Betroffenen ausgeht und dass sie sich (2) vor der 
Gesamtheit und vor jedem individuell rechtfertigen lässt. Die zweite Dimension 
ist die herrschaftsausübende Demokratie, die (3) vor Diskriminierung und Re-
pressionen schützt und so jedem Wähler und jeder Wählerin genau eine Stimme 
gibt. Die demokratische Herrschaft wird konserviert, indem (4) die Freiheits-
rechte zum positiven Recht avancieren und alle „öffentliche Gewalt binden“. 
Die Demokratie ist (5) ihrem existentiellen Begriff nach, eine gelebte Lebens-
form, die auf förderliche Institutionen und Mentalitäten angewiesen ist und die 
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Kultur der Demokratie bestimmen. Zur Realisierung der gelebten Demokratie 
ist (6) ein gebildeter Bürger und eine gebildete Bürgerin notwendige Vorausset-
zung. Sie zeichnen sich durch Kenntnisse, Kompetenzen und Urteilsfähigkeit 
aus, weshalb der Schule eine wichtige, vielleicht die zentrale Rolle zukommt. In 
der dritten Dimension geht es (7) um die Freiheit der Demokratie nach außen. 
Höffe nimmt bereits sehr dezidiert Bezug auf demokratiepädagogische The-
men. Insbesondere die Bezugnahme auf die Demokratie als Lebensform und 
die Notwendigkeit gebildeter Bürgerinnen und Bürger hebt in Höffes Systema-
tisierung die Institution der Schule in besonderer Weise hervor. 

Dahrendorf (2003) formuliert drei Ziele der Demokratie: Regierungswechsel 
ohne Blutvergießen, beständige Kontrolle der Mächtigen (checks and balances) 
und Partizipation, verstanden als die Einbringung der je individuellen Interes-
sen und Präferenzen in den politischen Prozess (ebd., S. 108). Diese Ziele kön-
nen nur erreicht werden, wenn die Demokratie eine Lebensform hervorbringt 
(die liberale Ordnung), die auf zwei Säulen beruht: die Bürgergesellschaft und 
das Recht. Beide, Bürgergesellschaft und Recht, werden durch Institutionen 
und Tugenden gestützt und begründet (ebd., S. 110). Die Bürgergesellschaft 
wird als „Gesellschaft freier Assoziationen“ verstanden (ebd., S. 111). Mit dem 
Thema Bürgergesellschaft wird implizit das Thema der Öffnung der Schule zur 
Gesellschaft hin thematisiert. Zudem erscheint auch die Frage relevant, inwie-
fern das Thema checks and balances für die Institution Schule hinreichend aus-
gearbeitet ist. 

Willke (2014) verweist in seiner zeitdiagnostischen Studie auf drei wesentli-
che Vorteile der Demokratie: Partizipation, Legitimation und Transparenz. Alle 
drei Dimensionen betonen die Bedeutung der Rechtfertigung für moderne 
Demokratien. Rechtfertigung kann durch Teilnahme (Inklusion), durch Befol-
gung kultureller Leitideen und Rechenschaftssysteme, die dieses aufgreifen so-
wie durch Offenheit, Klarheit und Lesbarkeit erzeugt werden (Brüsemeister 
2019). Wenngleich transparente Formen der Rechenschaftslegung in den letz-
ten Jahren im Schulsystem deutlich zugenommen haben, beispielsweise in 
Form von Berichts- und Rückmeldesystemen in Programmen Neuer Steuerung, 
so ist doch zugleich festzustellen, dass solche evidenzorientierten Verfahren we-
nig Gespür für die „Anthropologie Neuer Steuerung“ (Berkemeyer 2017) haben 
und die fehlende kommunikative Bindung der Instrumente gerade das Gegen-
teil von Transparenz, Partizipation und Legitimation erzeugt.  

In seinem Band über „Autorität“ bringt Sennett (2008) die Diskurse über 
eben Autorität und Demokratie zusammen. „Alle demokratischen Ideen, die 
aus dem 18. Jahrhundert auf uns gekommen sind, beruhen auf der Vorstellung 
von einer sichtbaren, lesbaren Autorität“ (ebd., S. 219). Damit wird in einer et-
was anderen Konnotation die Analyse von Willke variiert: Transparenz, Legiti-
mation und Rationalität. Lesbare Autoritätsverhältnisse, die eben auch Macht-
verhältnisse sind (aber eher in einem neutralen Sinne wie bei Giddens (1984), 
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müssen in demokratischen Verhältnissen sichergestellt werden. Dies ist die 
Aufgabe aller. Hierbei geht es zum Beispiel darum, Verantwortlichkeiten durch 
sprachlichen Gebrauch des Aktivs sichtbar zu machen, Diskurskategorien zu 
hinterfragen, Gehorsamkeitsroutinen zu überprüfen, Rollen zu tauschen und 
die Verhandlung von Obhutsverhältnissen, also Fragen der gerechten Bedürf-
nisbefriedigung zu verhandeln. Damit gibt Sennet Hinweise auf die Rechtferti-
gungsseite der Demokratie, die durch die Erzeugung von Öffentlichkeiten in 
Diskursen hergestellt wird und somit auch eng an deliberativen Ansätzen der 
Demokratie verortet werden kann. Zugleich scheinen seine Hinweise Methoden 
zu beschreiben, die dabei helfen können, die Demokratie als Lebensform er-
fahrbar zu machen und gerade für den schulischen Kontext von besonderer Be-
deutung sein können (Berkemeyer 2019b, S. 200 ff.). 

2.2  Profession und Demokratie 

Die gängigen Professionstheorien für den Lehrberuf (zur Übersicht siehe Hels-
per 2016; Berkemeyer/Mende 2018) blenden den Zusammenhang von Profession 
und Demokratie weitgehend aus. So kann festgehalten werden, dass eine konse-
quente verfassungsmäßige wie demokratietheoretische Bestimmung des Auftrags 
der Profession, die das Verhältnis von Staat, Pädagogik, Verfassung und Schü-
lerinnen und Schülern als Rechtspersonen (Berkemeyer 2019b) auszuleuchten 
versucht, fehlt (siehe aber durchaus instruktiv den Band von Brumlik 2018 und 
die, allerdings schultheoretisch, nicht professionstheoretisch angelegte Arbeit 
von Osterwalder 2011). Derzeit werden die Professionsanforderungen sowie die 
theoretische Reflexion dieser vor allem entlang der aktuellen gesellschaftlichen 
und systemischen Herausforderungen diskutiert. Hierzu gehören dann Fragen 
rund um die sich etablierenden multiprofessionellen Teams in Schule, Heraus-
forderungen des Ganztags, der Inklusion und perspektivisch sicherlich auch der 
Digitalisierung. Die einen sehen den Kompetenzaufbau als zentrale Strategie 
und Kompetenzen ganz allgemein als Qualitätsmerkmal. Die anderen wiederum 
die Fähigkeit zur Reflexion der antinomischen Verhältnisse im Lehrberuf. All 
diese Ansätze bieten, ohne Frage, wichtige Einsichten in die Konstitution der 
Profession und in die Problemlagen, aber auch in die Möglichkeiten (Lankes 
2008) erzieherischen Handelns. Selbst in Publikationen, die diese üblichen Les-
arten der Profession überwinden (Schratz/Paseka/Schrittesser 2011) und einen 
Impuls für next practice im Lehrberuf setzen wollen, spielt das Thema Profession 
und Demokratie keine Rolle. Auch in der durchaus interessanten Publikation 
„Professionelle pädagogische Haltung“ (Schwer/Solzbacher 2014) finden sich 
kaum klare Bezüge zum Thema, obwohl mit dem Thema „Haltung“ dies durch-
aus hätte erwartet werden können. Profession wird hier jedoch vorwiegend un-
ter Rückgriff auf persönlichkeitstheoretische Konzepte und Modelle bearbeitet.  
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Auch die KMK-Standards für den Lehrberuf bieten hier kaum zusätzliche 
Orientierung. Lediglich im Kompetenzbereich Innovieren wird für Kompe- 
tenz 9 formuliert: „Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit be-
sonderer Verantwortung und Verpflichtung“ (KMK 2004, S. 12). In der Ope-
rationalisierung dieser Kompetenz werden dann Bezüge zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen (auch das Grundgesetz) und zu den persönlichen Einstel-
lungen und Haltungen hergestellt. Hier ließe sich also immerhin ein Ansatz-
punkt für das folgende Vorhaben finden. Die etablierten praktischen Routinen 
im Schulsystem setzen allerdings vonseiten der Schuladministration wie von 
der der Lehrkräfte auf die die demokratischen Prozesse absichernde Hierarchie 
und weniger auf demokratische Haltungen einer kritischen Öffentlichkeit der 
Profession und auch weniger auf die konsequente Entwicklung von schulischen 
Räumen des sich Entfaltens (siehe hierzu Tugendhat, 2012 sowie weiter unten 
Kap. 4). Problematisch ist hier vor allem, dass die Befolgungslogik von Erlassen 
aufgrund von Ängsten begünstigt werden, die aufgrund von Verantwortungs-
erwartungen entstehen. Dies begünstigt organisierte Unverantwortlichkeit, die 
im Schulsystem immer wieder zum Risiko wird, da sie den pädagogischen Er-
fordernissen im Wege steht. Und dies gilt vermutlich trotz der zahlreichen en-
gagierten Schulleitungen und Lehrkräften. Demokratie im Schulsystem ist so-
mit zunächst eine spezifische Form der Verwaltungsdemokratie, die sich mit 
kritischen Öffentlichkeiten schwertut (Wissenschaft, Eltern, Verbände, Ge-
werkschaften). In dieser etablierten Struktur des Handelns, Entscheidens und 
Erwartens stecken Pathologierisiken der Demokratie. Insbesondere weil die ei-
genen professionellen Entscheidungen hinter vermeintlich notwendige Rege-
lungen zurückgestellt werden. Es verwundert darum vielleicht nicht, dass die 
Demokratieerziehung nicht originärer Bestandteil des Systems insgesamt ist, 
sondern eher additiv und projektförmig angelegt ist. 

2.3  Demokratiepädagogik und politische Bildung 

Ein Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen Demokratiepädagogen und 
Politikdidaktikerinnen und -didaktikern, die eher mit dem Begriff der politi-
schen Bildung assoziiert werden, haben sich spezifische Einsichten durchge-
setzt, die immer wieder neu formuliert werden und als das Rückgrat oder Kern-
verständnis der Demokratiepädagogik angesehen werden können (der Begriff 
Demokratiepädagogik wird nachfolgend als Sammelbegriff verwendet und soll 
auch für die Ansätze der schulspezifischen politischen Bildung gelten). Hierzu 
zählt Demokratie als Herrschaftsform, als Gesellschaftsform und als Lebens-
form zu begreifen (Himmelmann 2017, S. 19 ff.; Beutel/Fauser/Rademacher 
2012) sowie ein Kanon an demokratiepädagogischen Konzepten wie Klassenrat, 
Schüler-Feedback, Aushandlungsrunde, Partizipationssteigerungsprogramm, 
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Demokratie-Audit (Edler 2010, S. 96), die, wie andere Ansätze auch, auf die Er-
höhung demokratischer Kompetenzen setzen (Schneider/Leggewie 2010). Ne-
ben diesen beiden Strängen in der Programmatik ist schließlich die Nähe zur 
Schulentwicklung, ja man könnte fast sagen die Inkorporation des Schulent-
wicklungsansatzes, wie er beispielsweise von Rolff (2019) vertreten wird, augen-
fällig, wie der Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik deutlich belegt (de Haan/ 
Edelstein/Eikel 2007). Diese Ausformungen im schulischen Feld sind nicht un-
erwartet und durchaus auch nachvollziehbar, stehen doch demokratiepädagogi-
sche Maßnahmen genau wie andere pädagogische Maßnahmen auch unter Er-
folgsdruck. So ist die Idee einer Demokratisierung der Schulentwicklung und 
einer damit einhergehenden Hoffnung auf Demokratisierung der Schule ver-
ständlich. Doch entstehen hier Fragen, die an die bisherigen Bemühungen zu 
richten sind:  

 Geht es bei der Idee der Demokratiepädagogik um eine Demokratisierung 
der Schule oder um demokratische Erziehung in der Schule? 

 Wird Schule als demokratische oder als zu demokratisierende Einrichtung 
wahrgenommen? 

 Sieht man den Auftrag der Demokratieerziehung bereits als angelegt oder 
wähnt man ihn noch als in Schule zu implementierend? 

 Was meint die Demokratiepädagogik mit Demokratie jenseits der benann-
ten formalen Dreiteilung? 

 Führt die Hinwendung zu Kompetenzen zu einer Rangreihung angehender 
Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie? 

Dass hier aufscheinende Pathologierisiko ist in der Projektförmigkeit der de-
mokratiepädagogischen Ansätze zu sehen, aus der heraus konstitutiv die nicht 
obligatorische Verankerung in der Schule symbolisiert wird. Diese Form der 
Arbeitsteilung, die durch das Abschieben von Demokratieerziehung durch 
Lehrkräfte auf Sozialpädagoginnen und -pädagogen noch verschärft wird, droht 
die Demokratie aus den alltäglichen Prozessen in Schule und Unterricht zu 
suspendieren. 

2.4  Analytische Differenzierungen in Bezug  
auf die Schule-Demokratie-Relation 

Diese kursorischen Annäherungen an den Demokratiebegriff und seine Rezep-
tion in schulpädagogischen und politikdidaktischen Diskursen zeigen zunächst 
ein erwartungskonformes Bild, lassen in Bezug auf unsere Erkenntnisinteressen 
wichtige Fragen (notwendig) offen, weisen aber auf einige zum Teil vernachläs-
sigte Merkmale der Demokratiedebatte in der schultheoretischen und demo-
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kratiepädagogischen Rezeption hin. Dies scheint vor allem für Fragen der Legi-
timation, der Rechtfertigung, Transparenz und der damit einhergehenden Be-
deutung von Öffentlichkeit der Fall zu sein. Zwar wird die Schule in Bezug auf 
die Notwendigkeit gebildeter Bürgerinnen und Bürger als wesentlich erachtet, 
als eine notwendige Institution der Gesellschaft, aber es bleibt letztlich unklar, 
welchen Regeln diese Institution folgen soll und in welchem Verhältnis sie zu 
den Bürgerinnen und Bürgern, den Kindern und dem Staat zu stehen hat und 
wie dieses Verhältnis gelebt werden kann. Um hierüber klarer Auskunft geben 
zu können, soll nachfolgend noch auf die oben angekündigte begriffliche Diffe-
renzierung hingewiesen werden. Es scheint nicht selten der Fall, dass in doch 
sehr allgemeinen Begriffen über Schule und Demokratie gesprochen wird und 
dabei wichtige Unterscheidungen verloren gehen. Darum sollten zumindest je 
drei Begriffsdimensionen in Bezug auf die Begriffe unterschieden werden, die 
nachfolgend tabellarisch mit Beispielen versehen vorgestellt werden. 

Tab. 1: Analytische Dimensionen der Verwendung des Demokratiebegriffs 
 

 normativ deskriptiv empirisch, analytisch 

Demokratie Selbstregierung des Volkes z. B. Wahlbeteiligung und 
Verlauf von Entscheidungs-
prozessen 

z. B. Abstimmungsverhalten 
und -beteiligung von sozia-
len Milieus 

Schule Ort der Demokratiebildung Schule als Institution und 
Organisation  

z. B. Beteiligung an Pro-
grammen der Demokratie-
erziehung 

Organisatorische Realisie-
rung eines Programms 

z. B. Institutionelle Diskrimi-
nierung, soziale Reproduk-
tion sowie differentielle 
Lernmilieus 

Effekte des Schulleitungs-
handelns und der Organisa-
tionskultur in Bezug auf 
demokratisches Lernen  

3.  Wie weit sollte der Staat im Kontext einer demokratischen 
Erziehung gehen? 

Die Frage wirft ein sehr bekanntes moralisches Problem auf, welches vielleicht 
am prominentesten von Kant formuliert wurde: „Wie kultiviere ich die Freiheit 
bei dem Zwange?“. Zwang, dies stand für Kant fest, ist notwendig für die Erzie-
hung zur Freiheit und so bleibt eine Spannung zwischen dem Ziel der Erzie-
hung und den Mitteln der Erziehung. Die Zielbestimmung im kantischen Kon-
text ist die moralische Freiheit des Subjekts und die Vervollkommnung des 
Menschengeschlechts. Heute sind sich viele Akteure einig (so sie denn den 
kantischen realistischen Grundoptimismus teilen), dass diese Zielstellung, in 
welchen Begriffen auch immer sie gefasst ist, am besten unter Bedingungen der 
Demokratie zu erreichen ist, weil Demokratie und die ihr zugrundeliegende 
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Verfassung in Deutschland die negativen wie positiven Freiheitsrechte der 
Menschen absichert und sich dabei unter eine strenge legitimatorische Selbst-
beobachtung stellt, aus der spezifische Aufträge zur Pflege und Aufrechterhal-
tung der Demokratie abgeleitet werden können. Darum ist es zumindest miss-
verständlich, wenn Benner in Bezug auf die Erziehung der Bürger durch den 
Staat formuliert: 

„Die Demokratie ist die einzige, die sich selbst ein Verbot auferlegt und dieses in ih-
ren besseren Zeiten auch beachtet, das Verbot nämlich, den Charakter und die Le-
bensform der Menschen positiv zu normieren. Dieses aber ist ein wesentlicher 
Grund dafür, warum die Erziehung in Demokratien nicht politisch fundiert werden 
kann.“ (Benner 2012, S. 29). 

Diese selbst auferlegte Zurückhaltung fand ihren gefeierten Höhepunkt im Beu-
telsbacher Konsens (Widmaier/Zorn 2016), der aber mit dem Diktum des Neu-
tralitätsgebotes – womöglich ungewollt – einer Haltung Vorschub leistet, die 
für die Pädagogik problematisch ist und für die Demokratie untauglich (so 
auch der Rechtswissenschaftler Wieland (2019)). Pädagogik im eigentlichen 
Sinne kann nicht neutral sein. Sie ist – und muss dies auch sein – immer schon 
voreingenommen für die zu Erziehenden (Brumlik 2017). Darum liegt sie auch 
nicht selten im Widerstreit mit den staatlichen Vorgaben, insbesondere, wenn 
es um die Beurteilung von Leistungen und deren Konsequenzen geht. Die Hal-
tung der Neutralität des sich in Erziehungsfragen und Haltungsfragen Nicht-
Einmischen-Wollens ist aber nicht nur pädagogisch problematisch, sondern es 
schadet auch einer demokratischen Lebendigkeit in den Schulen, denn die päd-
agogische Profession soll keineswegs neutral sein in Bezug auf unsere Verfas-
sung und unser Staatsziel. Hans Peter Füssel, einer der wichtigsten Juristen in 
Bezug auf Schulrechtsfragen, meint diesbezüglich: 

„Die ‚Wertordnung des Grundgesetzes‘ bedeutet mithin, dass der Staat nicht nur 
– wie anerkannt – ein Recht hat Bildungs- und Erziehungsziele zu bestimmen, son-
dern dass sich aus der Verfassung selbst auch unmittelbare Verpflichtungen ergeben
(Avenarius, 2010, 110 ff.), durch ‚Aufklärung und Erziehung‘ bestimmte Verfas-
sungsziele in und mit Hilfe der Schule zu erreichen“ (Füssel, 2012, S. 104).

Diese hier juristisch dargebotene Einsicht ist keineswegs neu, vielmehr zieht sie 
sich als grundlegende Idee durch zahlreiche Schriften der politischen Philoso-
phie (siehe hierzu exemplarisch Benner 2012, S. 13). Man könnte demnach sa-
gen, dass es nicht die Politik in Gestalt der Parteien sein darf, die die inhaltli-
chen Vorgaben macht, aber die Politik der Menschen, die der Verfassung der 
BRD ihre lebendige Gestalt und ihren vielfältigsten Ausdruck geben. Vielleicht 
steht dies nicht im Widerstreit zum Beutelsbacher Konsens oder zur Auffas-
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sung Benners. Sie formuliert nur deutlich aktiver die Notwendigkeiten des 
Engagements in Bezug auf unsere Verfassung. Dieses Engagement (so auch die 
Auffassung bei Dahrendorf 2003) ist nicht ein zusätzliches, optionales oder ma-
ximal fachgebundenes Engagement für die Profession der Lehrkräfte, diesen 
Eindruck hinterlässt mitunter die Demokratiepädagogik, womit ein deutliches 
Defizit benannt ist; sondern muss ein ganz grundsätzliches Bestreben sein. Ge-
rade für die verbeamteten Lehrkräfte sollte die Erreichung der Verfassungsziele, 
im Sinne eines gelebten Verfassungspatriotismus, zumindest gleichberechtigt 
neben der Erreichung der fachlich-curricularen Ziele stehen. Die Erziehung der 
nachwachsenden Generation im Geiste der Verfassung und mit Blick auf die 
ethischen Dimensionen, die ein demokratisches Leben auszeichnen, muss also 
als Kern der Profession angesehen werden. Soweit muss Erziehung in Schule 
gehen! Dass dies kein Gemeinplatz ist, und wer wollte soweit gehen dies zu be-
haupten, ist ein großes Versäumnis aller an Lehrkräftebildung beteiligten Ak-
teurinnen und Akteure. Würde dieser zentrale Bestandteil der Profession auf-
gegeben, wäre staatliche Erziehung kaum noch zu legitimieren; auch weil die 
bloße Wissensvermittlung sicherlich kein Monopol der Schule mehr ist. 

4.  Demokratie, Schule und Profession – 
Orientierungsversuche  

Der Bezug zur Demokratie in Schule und von Schule als Teil einer demokrati-
schen Grundordnung scheint somit weiterhin bestimmungsbedürftig. Dies ist 
weiter oben als schultheoretisches Defizit bezeichnet worden. Es ist aber not-
wendig einige mögliche Bezugspunkte zu nennen und die Konsequenzen, die 
sich für die Gestaltung von Schule hieraus ergeben, zu bedenken. Im Konzept 
der Demokratiepädagogik werden immer wieder zwei zentrale Quellen demo-
kratischen Denkens und Handelns benannt. Zum einen die Arbeiten Deweys, 
vor allem jene Gedanken aus „Demokratie und Erziehung“ und zum anderen 
die Menschenrechte, die beispielsweise auch als Fundament für die von Prengel 
entwickelte Pädagogik der Vielfalt (Prengel 2015, 2019) dienen. Mit Bezug auf 
die Menschenrechte wird auf ein Konzept negativer Freiheit, also eine liberale 
Position verwiesen und mit Dewey auf eine überaus pragmatische Vorstellung 
von Demokratie, die weitgehend ohne Begriffe wie Gleichheit, Freiheit, Gerech-
tigkeit oder Rechte auszukommen versucht und eine eher kommunitaristische 
Position beschreibt, die Teilhabe in und an einer Wertegemeinschaft fokussiert 
(Honneth 2000; Berkemeyer 2015). Es scheint mir nicht der Fall, dass mögliche 
Widersprüche, die sich aus der Nutzung dieser unterschiedlichen Quellen erge-
ben, weiter diskutiert werden. Dies wäre aber durchaus wünschenswert. Ebenso 
die Prüfung, ob nicht weitere Quellen zur Begründung und Diskussion hinzu-
gezogen werden sollten. Insbesondere der Frage der Freiheit wird in der Demo-
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kratiepädagogik womöglich zu wenig Raum geschenkt, vermutlich, weil mit 
Dewey die Gemeinschaft beim Erlernen der Demokratie, aber auch der morali-
schen Orientierungen eine überaus große Bedeutung zukommt. Ohne die Ge-
meinschaft hier als Theoriebegriff (Gertenbach et al. 2010) grundsätzlich abzu-
werten, so sollte doch auch eine gewisse Sorgfalt in Bezug auf den Begriff geübt 
werden (Plessner 2002). Insbesondere in einem Verständnis positiver Freihei-
ten wie bei Sen (2010) wird deutlich, dass individuelle Freiheiten nicht nur 
„Schutzfreiheiten“ sind, sondern auch Freiheiten, die ermöglichen können 
müssen, also Fähigkeiten und Einstellungen oder allgemeine Kompetenzen wie 
sie Negt schon lang vor der erziehungswissenschaftlichen Kompetenzdebatte 
nach PISA formuliert hat: Identitätskompetenz, Technologiekompetenz, Ge-
rechtigkeitskompetenz, ökologische Kompetenz, historische Kompetenz (Negt 
1997, S. 227 ff.) sowie als Grundlagenkompetenz „Zusammenhänge herstellen“ 
(ebd., S. 210). Diese Liste wird von Negt (2010) um die ökonomische Kompe-
tenz erweitert. Neben negativen und positiven Freiheiten, also den liberalen so-
wie den kommunitaristischen Quellen und Begründunglinien der Demokratie 
soll abschließend noch auf einen dritten Strang hingewiesen werden.  

Tugendhat (2012, S. 364) beispielsweise bemerkt die merkwürdige Tren-
nung des Diskurses von Menschenrechten einerseits und Gerechtigkeit ande-
rerseits, was eben auch für den demokratiepädagogischen Diskurs gilt, der sich 
zwar auf die Menschenrechte bezieht, nicht aber auf Fragen der Gerechtigkeit, 
die womöglich viel zentraler für die Begründung wie auch die Ausgestaltung 
des demokratischen Zusammenlebens sind (so beispielsweise auch Forst 2015). 
Dies gilt auch deshalb, weil mit den Menschenrechten in gewisser Weise „nur“ 
ein Mindeststandard definiert worden ist, der unser Zusammenleben sichern 
soll. Unter Bezug auf Gerechtigkeit kann dieses Zusammenleben darüber hin-
aus aber auch immer wieder kritisch befragt werden, um die Qualität des ge-
meinsamen Lebens zu verbessern. Dieses progressive Potenzial fehlt den Men-
schenrechten. Einmal erreicht, können sie nur noch gesichert werden, aber sie 
können nicht über sich hinausweisen, das Konzept der Menschenrechte ist sta-
tisch (ebd., S. 383). Dies hat auch mit dem Freiheitsbegriff der Menschenrechte 
zu tun, wie Tugendhat (2001) zeigt. Er formuliert dann einen Gedanken, der 
insbesondere auch für die Schule als wegweisende Idee angesehen werden kann:  

„Die Rechtsräume, die eine legitime Staatsordnung jedem Individuum einräumen 
muss, sind nicht einfach Freiräume, sondern – wie ich es etwas unbeholfen ausdrü-
cke – Eigenräume des Sichentfaltens und Gedeihens“ (Tugendhat 2001, S. 36). 

In diesem Sinne kann vorläufig festgehalten werden, dass Schulen negative 
Freiheiten garantieren können und zur Nutzung positiver Freiheiten befähigen 
sollen und hierfür mitunter auch gemeinschaftliche Settings eine wichtige 
Funktion haben können. Zu allererst aber muss die Schule als Rechtsraum be-
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griffen werden, der „Eigenräume des Sichentfaltens und Gedeihens“ bereitstellt. 
Demokratische Schulen sind Rechtsräume, die den individuellen Bedürfnissen 
einen Raum geben. Dies ist womöglich wichtiger, als ein Parlament oder sonsti-
ge Simulationen des Politischen spielerisch zu erkunden. Mit Forst (2015) lässt 
sich vielmehr sagen, dass durch die Rechtfertigungsordnung der Institution 
Schule ihre demokratischen Qualitäten (positiv wie negativ) sichtbar werden 
und durch das Erleben dieser Rechtfertigungsordnung (z. B. in einem Sinne wie 
Sennet dies meint, s. u.) demokratische Bildung möglich wird, die in aller erster 
Linie Bildung des moralischen Subjekts in Relation zu den rechtlichen Räumen 
der Gesellschaft ist (ähnlich Brumlik 2018). Erst im Zuge dieser Bildung wird 
die Einbringung persönlicher Interessen und solidarischer Überzeugungen ar-
gumentativ glaubhaft. Unter Hinzunahme von Kategorien der Gerechtigkeit 
kann das persönliche Engagement dann zu einem Anliegen der Demokratisie-
rung der Demokratie werden (vgl. hierzu nochmals Tugendhat 2001; Offe 2003). 

Mit den bisherigen Ausführungen konnte zunächst gezeigt werden, dass der 
demokratiepädagogische Diskurs keinesfalls hinreichend demokratietheoretisch 
reflektiert ist. Derzeit dominieren republikanische Ansätze (Honneth 2000). Es 
wurde darauf hingewiesen, dass es lohnend erscheint, Schule und Profession 
von ihrem verfassungsgemäßen Auftrag her zu denken und so die Erziehung 
zur Demokratie, wie immer sie dann moralisch und pädagogisch zu bestimmen 
ist, in den Fokus zu rücken. Dabei wurde besonderer Nachdruck auf die Bedeu-
tung der Profession der Lehrkräfte gelegt, was sicherlich auch auf die anderen 
in Schule tätigen Professionen erweitert werden könnte. Demokratieerziehung 
wurde normativ als Querschnittsaufgabe aller definiert und somit arbeitsteilige 
Ansätze der Demokratieerziehung zurückgewiesen (als kritischer Überblick ins-
gesamt vgl. Hafeneger 2018; Reichenbach/Pongratz 2009; Schmid/Watermann, 
2018). Der Durchgang durch einige Bestimmungsversuche von Demokratie hat 
für den demokratiepädagogischen Diskurs bekannte Aspekte hervorgebracht, zu-
gleich aber vor allem mit den Aspekten Legitimation, Transparenz und diskur-
sive Rechtfertigung auch blinde Flecken hervorgebracht, die insbesondere bei 
Sennet in einer Weise methodisch bearbeitet worden sind, dass sie im Sinne de-
liberativer Demokratie konkrete Anwendungsbezüge für die Schule bereitstellen.  

5.  Deliberation als Ausgangspunkt für die Profession  
der Lehrkräfte? 

Wenngleich beispielsweise in Konzepten des „professionellen Selbst“ (Bauer/ 
Kopka/Brindt 1996) und der „lernenden Profession“ (Berkemeyer/Mende 
2018) wichtige Aspekte für den Lehrberuf konzeptionell grundgelegt sind, so 
fehlen doch wesentliche Momente der Bestimmung des Berufs und vor allem 
notwendige theoretische Bezüge für solch eine Bestimmung. Eine Professions-
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theorie für Lehrkräfte sollte insbesondere der Tatsache Rechnung tragen, dass 
die Profession eine zweifache konstitutive Bindung hat. Zum einen ist sie eine 
Profession des Staates, dieser bildet sie aus und stellt sie zu überwiegenden An-
teilen ein. Der Staat unterhält diese Profession keineswegs nur zum Zwecke der 
Ausbildung von potenziellen Arbeitskräften. Solch eine Behauptung wäre ab-
surd. Vielmehr steht die Profession in einem unmittelbaren Ableitungsverhält-
nis zum verfassungsmäßigen Staatsziel, welches Richter (1995) folgend in Arti-
kel 20, Absatz 1 formuliert:  

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“  

Und in Absatz 2 heißt es weiter:  

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt“ (GG, Art. 20, Abs. 1 u. 2). 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zu einem demokratischen und sozia-
len Bundesstaat verpflichtet. Um dies zu gewährleisten, ist die Erziehung der 
nachwachsenden Generation über die Erziehungstätigkeit der Eltern hinausge-
hend erforderlich. Diesbezüglich kann die von Fischer bereits 1921 formulierte 
Beobachtung geteilt werden, dass durch die „Verengung des Erzieherberufs in 
den Lehrberuf das Bewusstsein der Gesamtaufgabe verloren ging, dafür diene 
als Beweis, dass ganze Schichten des Lehrstandes nachdrücklich ablehnen, ir-
gendetwas mit Erziehung zu tun zu haben“ (Fischer, zitiert nach Schultheis 
2011, S. 373). Demokratische Erziehung und Erziehung zur Demokratie sind 
unter Beachtung der Verpflichtung auf das Staatsziel also oberstes Gebot.  

Diese normativ verbindliche Orientierung der Profession wird durch eine 
zweite zentrale Orientierung ergänzt: den pädagogischen Bezug zu Schülerinnen 
und Schüler und damit zugleich zu den Eltern, weil sie rechtlich und moralisch 
für ihre Kinder verantwortlich sind. Auch aus dieser pädagogisch begründeten 
Bindung heraus ergibt sich eine Notwendigkeit demokratischer Erziehung, die 
jüngst durch die Überlegungen, die Kinderrechte im Sinne der Kinderrechts-
konvention in das Grundgesetz aufzunehmen, gestärkt worden ist. Kinder und 
Jugendliche als Rechtsträger zu begreifen, bedeutet unter Maßgabe demokrati-
scher Verfahren mit ihnen gemeinsam zu handeln. Schule hat deutlich zu ma-
chen, dass sie unmittelbar das Ziel des Erhalts des demokratischen und sozialen 
Bundesstaates verfolgt und dabei zugleich, quasi als sine qua non, die Einzel-
rechte und die Individualität der Kinder und Jugendlichen zu schützen und zu 
bewahren versucht, weil eben Demokratien den Einzelnen weitgehende Rechte 
einräumen (siehe Kap. 5.2). Die Bindung an den Staat und seine Verfassung 
sowie an die Kinder und Jugendlichen wie ihre Eltern erfordert also eine 
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Grundlegung der Profession aus einem demokratischen Erziehungsverständnis 
heraus. Es ist allen anderen Aufgaben der Profession vorangestellt. Dies gilt 
umso mehr, als die „freigesetzten Subjekte, die nicht länger durch traditionale 
Rollen gebunden und dirigiert werden, kraft eigener kommunikativer Anstren-
gungen Verbindlichkeiten schaffen [müssen]“ (Habermas 2003, S. 203).  

Durch Kommunikation Verbindlichkeit zu erzeugen ist auch eine mögliche 
Definition von Demokratie und sie deutet zugleich an, dass wir hierfür Kom-
petenzen benötigen, da der Akt der Kommunikation kein einfacher ist, weder 
kognitiv noch emotional oder motivational. Habermas formuliert hier im 
Grunde in einer bildungstheoretischen Perspektive die Notwendigkeit zur 
Selbstpositionierung in der Welt durch den Austausch von Argumenten und 
Gründen. Diese demokratische, deliberative Praxis ist voraussetzungsvoll. Die 
Idee einer deliberativen Profession soll helfen, diese Praxis weiter aufzuklären 
und Wirkungen zu erkunden. 

5.1  Was meint eigentlich demokratisch?  
Deliberation als demokratietheoretische Bestimmung 

Im Anschluss an Habermas (1996, 1998), Nida-Rümelin (2006) und Gutmann 
(1999) sowie Gutmann und Thompson (2004) wird hier ein Demokratiever-
ständnis geteilt, welches als deliberativ bezeichnet wird. 

„Die Kernaussage deliberativer Demokratietheorien klingt vielversprechend: Unter 
den Bedingungen tiefgreifender gesellschaftlicher Konflikte und großer Unsicherheit 
soll durch den Austausch von Argumenten in einem machtfreien Diskurs Verstän-
digung oder sogar Konsens erzielt werden, wobei zugleich erwartet wird, dass eine 
solche Lösung unter sachlichen und moralischen Gesichtspunkten rational ist“ 
(Landwehr 2012, S. 355). 

Habermas (1998) sieht in seiner Konzeption „deliberativer Politik“ beispiels-
weise die Stärken republikanischer (Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am 
politischen Geschehen ist konstitutiv für die Willensbildung) wie liberaler De-
mokratietheorien (Betonung der subjektiven Rechte gegenüber dem Staat) ver-
einigt. Hier kann nicht en Detail seine Argumentation widergegeben werden, es 
muss vorerst genügen, die wesentliche Grundidee zu formulieren, die darin be-
steht, dass deliberative Politik Verfahren institutionalisiert, die in den gesell-
schaftlichen Teilsystemen wirksam werden und so die Beteiligung und die Ent-
stehung autonomer Öffentlichkeiten begünstigen, 

„in denen sich ein gemeinsamer Wille nicht nur auf dem Wege der ethischen Selbst-
verständigung bildet, sondern auch durch Interessenausgleich und Kompromiß, 
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durch zweckrationale Mittelwahl, moralische Begründung und rechtliche Kohärenz-
prüfung. Dabei können sich jene beiden Politiktypen, die Michaelman idealtypisch 
gegenüberstellt, auf vernünftige Weise durchdringen und ergänzen. Dialogische und 
instrumentelle Politik können sich, wenn die entsprechenden Kommunikationsfor-
men hinreichend institutionalisiert sind, im Medium von Deliberation verschrän-
ken“ [alle Hervorh. i. Orig.; d. Aut.] (Habermas 1998, S. 284 f.). 

Was uns hier wesentlich erscheint, ist die Zusammenführung von Interessen-
politik, der politischen Frage nach der moralisch richtigen Gestaltung der Ge-
sellschaft sowie der Rückversicherung der Politiken in Bezug auf die rechtlichen 
Rahmungen. Der gemeinsame, keineswegs zwingend harmonische Austausch 
kann dies möglich machen und zu einer Selbstaufklärung der Gesellschaft in 
Bezug auf die gewählten Mittel, ihre moralische Richtigkeit sowie ihre rechtli-
che Passung führen. 

Gutmann und Thompson (2004) nennen vier Charakteristika ihres delibe-
rativen Demokratieverständnisses: 

 Deliberative Demokratien basieren auf der Anforderung, Gründe zu nen-
nen. Sie ist in diesem Sinne eine Suche nach den besten Argumenten in ei-
ner bestimmten Situation. Eine unbegründete Wahl ist in diesem Sinne zu-
mindest eine moralisch schlechte, vielleicht sogar undemokratische Wahl. 

 Ein zweites Merkmal besteht darin, dass die angeführten Gründe auch zu-
mindest für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger verfügbar gemacht 
werden. Dies ist vor allem dann schwierig, wenn Aspekte der sogenannten 
„nationalen Sicherheit“ betroffen sind oder aber Gründe in bestimmten, we-
nig öffentlichen sozialen Netzwerken kursieren, etwa, wenn jemand „Bezie-
hungen“ hat und so über „Insider-Wissen“ verfügt. Hiermit wird also dar-
auf verwiesen, dass Herrschaftswissen im Sinne von „Gründe kennen“, die 
andere im Prozess der Deliberation nicht kennen, zu vermeiden ist. 

 Beschlüsse, die deliberativ zu Stande kommen, sind, so ein drittes Charakte-
ristikum, für längere Zeit verbindlich. Dies ist darum notwendig, weil die 
Herbeiführung deliberativer Entscheidungen nicht selten sehr aufwendig 
und zeitlich langwierig ist. Deliberative Entscheidungen wirken demnach 
wie Weggabelungen, auf einem gemeinsam zu wählenden Pfad; einmal ge-
gangen, ist es aufwendig, mitunter unmöglich, den Pfad schnell zu verlas-
sen. 

 Deliberative Demokratien und die deliberativen Prozesse sind dynamisch, 
sodass Dialoge nicht abbrechen müssen. Hiermit verbunden ist auch das 
Prinzip des „economic disagreement“, was so viel umfasst wie die Idee, dass 
durch vielseitigen Respekt vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Deliberation Konflikt und Uneinigkeit zwar erwartbar sind, zugleich die 
Teilnehmenden aber immer auch nach möglichen gemeinsamen Überzeu-
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gungen suchen, um Anschlussmöglichkeiten in der Deliberation zu erhal-
ten. Man könnte auch von einem Diplomatieprinzip sprechen. 

Die Ziele und die Zwecke, die durch eine solche Vorstellung von Demokratie 
erreicht werden sollen, sind Gutman und Thompson (2004, S. 10 ff.) folgend die 
Legitimation von kollektiven Entscheidungen, eine Ermutigung öffentlicher 
Mitwirkung in Bezug auf öffentliche Angelegenheiten, die Unterstützung wech-
selseitigen Respekts und die Verbesserung des wechselseitigen Verstehens, der 
Perspektivübernahme oder, wie wir mit Werlen (2015) auch sagen können, des 
„global understanding“ – eines Konzepts des Verstehens, welches hochgradig 
kultursensibel ist. 

Wenn wir nun davon ausgehen, dass wir die BRD in einem solchen Sinne 
als Demokratie verstehen können und wollen, dann konkretisiert sich auch die 
Anforderung an die Institutionen und an die Bürgerinnen und Bürger und es 
wird einmal mehr ersichtlich, warum der Staat zur Bereithaltung einer Profes-
sion aufgefordert ist. Wenn Erziehung zur Demokratie nun für die Schule als 
wesentlicher Zweck anzuerkennen ist, dann genügt nicht nur ein Verständnis 
von Demokratie, sondern dieses muss auch in eine Relation zur Profession ge-
bracht werden. Die Idee ist nun, dass dies durch eine transformatorische Über-
tragung des Konzepts der Deliberation auf die Profession möglich wird. Dass 
zentrale Argument ist, dass, wenn Demokratie auf Verfahren einerseits und gut 
begründeten Argumenten andererseits basiert, beides in der Schule trainiert 
werden kann. Kommunikationstheoretisch geht es um Sprachspiele der Demo-
kratie, die sich durch eine bestimmte Grammatik (Verfahren) sowie durch ein 
bestimmtes Geben und Nehmen von Gründen auszeichnet. Es soll darum die 
Meinung vertreten werden, dass dies durchaus als Grundfigur erzieherischen 
Handelns verstanden werden kann und insofern die Analyse von Lüders (2003, 
2011) geteilt.  

5.2  Deliberative Profession 

Wenn Deliberation hier zu einem wesentlichen Bestimmungsmerkmal der Pro-
fession gemacht wird, kann dies einerseits durch die Beobachtung und Analyse 
sowie die normative Bestimmung der Institutionalisierung von Verfahren im 
Mehrebenensystem der Schule sowie andererseits durch das die konkrete Ana-
lyse kommunikativen Handelns von Lehrkräften in Schule erfolgen. Dies ist 
nicht grundsätzlich neu, vielmehr gilt es bestehende Ansätze und Konzepte aus 
einem spezifischeren Blickwinkel der Deliberation heraus zu betrachten. 

In Bezug auf das kommunikative Verhältnis in Schule bedeutet Delibera-
tion, sich der Hierarchie in unterschiedlichen Dimensionen, wie Wissen über 
das Fach, Wissen über Verfahren des sich Verständigens, aber auch der Stellung 
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im Schulsystem selbst gewahr zu sein und diese in die Kommunikation transpa-
rent einfließen zu lassen. Doch je nachdem, wie man diese Hierarchie deutet, 
erfolgt aus ihr kein bloßes Anordnungsverhältnis, sondern eine moralische 
Verpflichtung für die Kinder und Jugendlichen. Die Anforderungen, die aus 
dieser abstrakten Verpflichtung entstehen, müssen nun in Prozessen der De-
liberation konkretisiert werden. Denn für die eigenen und vor allem aktuellen 
Bedürfnisse sind die Kinder und Jugendlichen Experten. Für die künftigen Be-
dürfnisse und diejenigen der Gesellschaft übernimmt die Lehrkraft die Stellver-
tretung, sodass wir eine klassische Situation für eine Deliberation vorfinden. In 
Schule ist es pädagogisch-didaktisch unmöglich, lediglich auf einen Interessen-
ausgleich zu setzen, wie dies im liberalistischen Modell der Demokratie vorge-
schlagen wird. Die Historie der Entwicklung eigener Interessen ist viel zu un-
gewiss, als dass hierauf basierend Verhandlungen stattfinden könnten. Es ist die 
Aufgabe von Lehrkräften, eine Dynamik in Bezug auf mögliche Interessen zu 
erhalten oder anzuregen und auf die Bedeutung der Anerkennung unterschied-
licher Interessen hinzuweisen. Im Unterricht und Schulleben müssen dann ge-
meinsam Argumente gefunden werden, warum welche Interessen zu welchem 
Zweck und zu wessen Wohl verfolgt werden. Diese Begründungspflicht lässt sich 
auch als Prinzip einer deliberativen Didaktik begreifen, die nicht nach einem 
Bildungsgehalt fragt, sondern danach, ob Inhalte zweckrational sind, ethisch 
angemessen und rechtlich passungsfähig sind und ob es Verfahren gibt, die dies 
gewährleisten können. Insofern setzt eine deliberative Didaktik eine Gemein-
schaft voraus, die wechselseitig im Austausch hierüber steht. Damit bekommt 
Sprache eine herausragende Bedeutung.  

5.3  Deliberation und Unterricht 

Zunächst lässt sich ganz allgemein sagen, dass der Modus des Gründe-Gebens 
und Gründe-Nehmens ein zentraler Kommunikationsmodus zwischen Men-
schen ist. In der Schule gilt dies in besonderer Weise, weil gerade Schülerinnen 
und Schüler in diese (demokratische) Sprachpraxis eingeführt werden müssen 
und diese, einmal verstanden, immer wieder trainiert werden muss. Dies be-
deutet, dass die normale Kommunikation im Schulalltag diese Erfordernisse 
aufgreifen soll (von der Kant schon wusste, wenn er forderte, dass Handlungen 
der Lehrkraft transparent und aus Gründen zu erfolgen haben), aber auch die 
spezifischen Planungen des Unterrichts darauf achten sollten, dass es Möglich-
keiten gibt, Deliberation einzuüben. Man denke nur daran, dass beispielsweise 
„Argumentieren“ im Mathematikunterricht bereits ausdrücklich als Kompetenz 
erworben werden soll und auch im Deutschunterricht neben der „Argumenta-
tion“ als Textsorte der gesamte Bereich „Sprache untersuchen“ darauf abzielt, 
durch sprachliches Ausprobieren gute Argumente für eine Regel zu finden. Es 
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lassen sich sicherlich noch weitere Beispiele finden. Es ist also keineswegs so, 
dass wir Deliberation als „neues“ Element in den Unterricht aufnehmen müs-
sen, es geht wohl eher darum, sich der Bedeutung dieser Unterrichtssequenzen 
bewusst zu werden. Ein deliberativer Unterricht kann als moralische Unter-
richtskommunikation rekonstruiert werden (Habermas, 1996). Darum ist ein 
deliberativer Unterricht, gleich in welchem Fach, ein Beitrag zur Demokratie-
erziehung, die wesentlich im Medium der Sprache stattfindet und in sprachli-
chen Ausdrücken sowie spezifischen Sprachspielen sichtbar werden sollte. Eine 
in diesem Sinne deliberative Didaktik zeichnet sich nun dadurch aus, dass sie 
einerseits Unterricht aus Gründen heraus zu legitimieren weiß, wobei die Legi-
timation nicht in Bezug auf wissenschaftlich-didaktische Traditionen allein er-
folgen kann, sondern immer in Bezug auf die Gesprächspartner hin gedacht 
werden müssen: dies sind in erster Linie die Kinder und Jugendlichen. Ande-
rerseits spielen Gründe nicht nur eine legitimatorische Rolle, sondern eine für 
den Unterricht architektonische Rolle, wenn dieser sich darauf verpflichtet, di-
verse Gründe vergleichend zur Diskussion zu stellen. So soll vor allem eine Ein-
deutigkeitslogik des Unterrichts durchbrochen werden, in dem immer genau 
eine Lösung richtig ist und der Irrtum kultiviert wird, dass es immer und über-
all eine einfache und klare Lösung gibt. Im Verständnis einer deliberativen Di-
daktik wird das didaktische Dreieck dann nicht mehr nur lehr-lerntheoretisch, 
sondern vor allem kommunikationstheoretisch gedeutet. Der Kommunika-
tionsprozess sollte dann den Bedingungen der Deliberation genügen (siehe die 
vier Merkmale bei Gutmann/Thompson, 2004). Zunächst muss es also eine Be-
gründung geben, warum Schülerinnen und Schüler etwas lernen sollen. Be-
gründungen sind nachvollziehbar, wenn sie verstanden werden können. Dies 
wird nur möglich, wenn Lehrkräfte schulsystemisch-administrative Gründe 
(z. B. Lehrplan) in lebensweltliche Zusammenhänge übersetzen. Insofern ist 
eine deliberative Profession immer vor die Herausforderung der Transforma-
tion von Notwendigkeiten (gesellschaftliche und schulsystemische Vorgaben) 
in lebensweltliche Gründe gestellt. Eine deliberative Didaktik hilft dies zu tun, 
indem sie über Gründe aufklärt und darauf achtet, dass im Unterricht Möglich-
keiten zur Deliberation eröffnet werden. 

6.  Fazit 

Die hier vorgestellten Überlegungen sollen zunächst auf einen Punkt in beson-
derer Weise hinweisen: Demokratiepädagogik ist in Schule kein eigenständiges 
Programm, sondern konstitutiver Bestandteil schulischer Praxis. Normativ ist 
zunächst festzuhalten, dass Schule zur Demokratie erziehen und als Ganzes ei-
nen Beitrag zur gesellschaftlichen Demokratisierung leisten soll: Demokratisie-
rung in und durch Schule bleibt also die normative Formel. Empirisch kann 
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nun aber gefragt werden, was tatsächlich in Schule passiert, vor allem in der all-
täglichen Schule jenseits von Projekttagen und Workshops. Diesbezüglich wird 
vorgeschlagen den Blick künftig auf Pathologierisiken des Systems zu legen, die 
die Erreichung allgemeiner Bildungsziele in Bezug auf Demokratie, gefährden 
können. Dieses analytisch-empirische Programm soll dann durch ein normati-
ves Programm ergänzt werden, welches unter dem Titel der deliberativen Pro-
fession vorgestellt worden ist. Die stärkere Einbindung von Rechts- und Verfas-
sungslehre in die Ausbildung sowie die Sichtbarmachung deliberativer Struktu-
ren im Unterricht könnten erste Schritte sein, um ein solches Programm mit 
Leben zu füllen.  
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Die demokratische Konstitution des 
Schulwesens als Garant allgemeiner Bildung 
Aktuelle systematische Impulse  
aus der Schulverfassungstheorie 

Daniel Löffelmann 

1.  Einleitung 

Die Motive „Bildung“, „Verfassung“ und „Demokratie“ aufeinander zu bezie-
hen, eröffnet dem systematischen Denken ein weites Feld. Genau genommen ist 
das Bild vom Forschungs-Feld hier jedoch irreführend. Die Interpretations-
offenheit der drei Großbegriffe (und der mit ihnen assoziierten theoretischen 
Konzepte) bringt es nämlich mit sich, dass sie in ihrer räumlichen „Position“ 
durchaus nicht feststehen; und angesichts der veränderlichen „Koordinaten“ er-
gibt sich eine Vielzahl unterschiedlicher, quer zueinanderstehender „Ebenen“, 
sodass man es in der Gesamtheit – metaphorisch gesprochen – eher einen multi-
dimensionalen „Raum“ zu tun hat. Die Bemerkung, dass die „Geometrie“ dieses 
beziehungsreichen, lebendigen Gebildes nicht unbedingt der Einteilung aka-
demischer Disziplinen folgt, ist dabei nur ein anderer Ausdruck für den inter-
disziplinären Charakter der Fragestellung im Rahmen der Summer School. Um 
diesen Raum zu erkunden und auszumessen, sind neben Erziehungswissen-
schaft (inkl. Schulpädagogik) und Bildungsforschung mindestens noch die Po-
litik- sowie die Rechtswissenschaften gefragt – auch an die politische Philoso-
phie wäre zu denken. Überträgt man den Motivkomplex „Bildung“, „Verfassung“ 
und „Demokratie“ auf die Praxis, kommen ferner gesellschaftliche Institutio-
nen1 (Staat, Schule, Universität, Familie usw.) und Akteursgruppen (Schülerin-
nen und Schüler, Lehrer- und Elternschaft, …) mit ins Spiel, die ja auch in der 
Podiumsdiskussion repräsentiert waren. Der vorliegende Beitrag greift nun eine 
der möglichen „Konstellationen“ des leitmotivischen Begriffsnetzes heraus, um 

 

1 Den Begriff der „Institution“ übernehme ich von Cornelius Castoriadis (1990, S. 119 u. 
S. 196–282). Er steht dort als ein Grundbegriff seiner politischen Philosophie für jede 
menschliche „Einrichtung“ – also für alles, was von Menschenhand und menschlicher 
Einbildungskraft in den drei Dimensionen des Realen, Symbolischen und Imaginären ge-
schaffen, gestaltet und geformt wird. Institutionen sind mithin nichts anderes als die je 
individuelle Verkörperung des humanen Vermögens der poiesis, des „schöpferischen 
Tun[s]“, des „Erschaffen von Neuem“.  
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sie genauer darzustellen. Dieses Unterfangen ist primär dadurch motiviert, den 
spezifischen Fokus der Summer School zu erweitern. Das Vorführen der An-
knüpfbarkeit an andere, sachlich benachbarte Diskurse, die mit gleichen 
Grundbegriffen arbeiten, möchte dabei nicht zuletzt einen zusätzlichen Beleg 
für die Fruchtbarkeit der ursprünglichen Ausgangsfrage des Bandes liefern.  

Die theoretische „Achse“, über welche „Bildung“, „Verfassung“ und „De-
mokratie“ in diesem Text exemplarisch in einen sinnfälligen Zusammenhang 
gebracht werden sollen, ist die sogenannte Schulverfassungstheorie. Mit dem 
heute weitgehend ungebräuchlichen2 Quellenbegriff „Schulverfassung“ wird 
klassischerweise die grundlegende „Organisation des gesamten Schulwesens“ 
(Rein 1908, S. 336) bezeichnet, wie sie in Deutschland hauptsächlich in der 
Schulgesetzgebung der Länder, aber auch im Grundgesetz (v. a. Artikel sechs 
und sieben) kodifiziert ist.3 Schulverfassungslehre ist also ein Fach, das sich mit 
basalen Fragen des Schulrechts und der Schulverwaltung im weitesten Sinne be-
fasst, wozu dann etwa auch Themen wie Zieldefinition, Steuerung, Schulstruk-
tur, Aufsicht, Art und Zusammensetzung der Entscheidungsorgane, Schulfinan-
zierung und -trägerschaft zählen; in jedem Fall geht es aber um eine Betrach-
tung von Schule als System (vgl. Koerrenz/Berkemeyer 2020). 

Anhand einer kurzen Skizze des theoretisch-konzeptionellen Gehalts dieser 
– etwas in Vergessenheit geratenen – schulpädagogischen Subdisziplin soll all-
gemein plausibilisiert werden, dass ein vitaler Zusammenhang besteht zwischen 
der rechtlich-organisatorischen Konstitution des Schulwesens auf der einen Sei-
te und der Gestalt der darin ablaufenden Bildungsprozesse4 auf der anderen 
Seite. Im Speziellen lässt sich diese These so zuspitzen: Nur eine demokratische 
Schulverfassung ist langfristig in der Lage, das allgemeinbildende Schulsystem 
gegen Vereinnahmungen und Vereinseitigungen jeglicher Art zu sichern. Die-
ser und weitere aktuelle Impulse werden abschließend veranschaulicht werden. 

 

2 Bereits in der späten ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gerät der Begriff langsam 
wissenschaftlich etwas aus der Mode. In den 70ern erlebt er dann allerdings eine Renais-
sance, als im Windschatten der 68er-Bewegung flächendeckend Partizipationsrechte für 
Schüler- und Elternschaft in die Schulverfassungen integriert werden (vgl. Richter 2002, 
S. 68); hier lässt sich auch ein Publikationshoch verzeichnen (vgl. z. B. Stock 1971). 

3 In der Schulgesetzgebung hat sich der Begriff dementsprechend auch am ehesten erhal-
ten. Er fungiert dort zumeist als Bezeichnung für die interne Selbstverwaltung der Schule 
(Konferenzen) und die Mitbestimmung durch Eltern und Schülerinnen und Schüler. Vgl. 
z. B. den sechsten Teil (§ 43–57) des Sächsischen Schulgesetzes (SächsSchulG). 

4  Zur Problematik und ideologischen Dimension des ‚modernen‘ Bildungsbegriffs (die hier 
nur angezeigt werden kann, sich aber aus pragmatischen Gründen nicht gänzlich um-
schiffen lässt) vgl. u. a. Georg Bollenbeck: Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines 
deutschen Deutungsmusters. Frankfurt am Main: Insel 1994. 
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2.  Der konzeptionelle Gehalt der Schulverfassungstheorie 
am Beispiel der „Freien Schulgemeinde“ 

Ergänzend zum thematischen Schwerpunkt der Summer School soll neben der 
Staats- hier auch die Schulverfassung in ihrer Bedeutung für die schulische Bil-
dungsarbeit gewürdigt werden. Als angestammte Instanz für die wissenschaftli-
che Behandlung derselben stellt die Schulverfassungstheorie dabei die richtige 
Adresse für diese Horizonterweiterung dar. Insofern es sich bei ihr – trotz des 
Namens – um eine Praxis-Wissenschaft handelt, ist sie nicht nur auf grundsätz-
liche Klärung, sondern auch auf die bestmögliche Übersetzung des gesicherten 
Wissens in realitätsnahe „Anwendungen“ bedacht. Das Erkenntnisinteresse der 
Schulverfassungstheorie lässt sich folglich in einem Fragenpaar zusammenfas-
sen: Wem gehört die Schule? – Und in wessen Hände ist sie demnach zu legen? 
Oder anders formuliert: Auf welche Art sollte die Schule verwaltet werden und 
welche Rechte und Pflichten kommen in diesem Zusammenhang den verschie-
denen Anspruchsgruppen (Staat, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen 
und Schüler, Kommunen, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft) zu? Diese The-
matik scheint – ohne explizit als solche benannt zu werden – in der Podiums-
diskussion an verschiedenen Stellen auf. 

Um diese enge Koppelung von theoretischer Reflexion und praktischer Aus-
formulierung konkret zu machen, wird sich mit der „Freien Schulgemeinde“ 
eines einschlägigen Beispiels aus der Schulverfassungstheorie bedient. Mit 
Friedrich Wilhelm Dörpfeld (1824–1893) geht dieses Exempel auf eine Figur 
zurück, die nicht nur selbst Zeit ihres Lebens als Volksschullehrer gearbeitet, 
sondern vor allem den Forschungsstrang der Schulverfassungstheorie maßgeb-
lich mit initiiert hat (vgl. Reble 1963, S. 187). Dass der niederrheinische Päd-
agoge darüber hinaus wegen seiner Gesellschaftskunde (vgl. Dörpfeld 1890/ 
1895) als Begründer der institutionalisierten politischen Bildung gehandelt wird 
(vgl. Beeck 1975; Detjen 2013, S. 58 ff.; Sander 1989), lässt ihn für diesen Band 
besonders passend erscheinen. Er selbst beschreibt die Funktion der „Theorie 
der Schulverfassung“ dergestalt, dass sie sich „mit zwei Hauptfragen zu beschäf-
tigen [habe; D. L.]: In welcher Beziehung stehen die allgemeinen Gesellschaften 
(Staat, Kirche, bürgerliche Gemeinde und Familie) zu dem Schulwesen – oder 
mit andern Worten: wie sind diese Gesellschaften beim Schulwesen interessiert? 
Wie muß der Verwaltungs-Organismus (der schulregimentliche Apparat) in 
seinen verschiedenen Instanzen konstruiert werden?“ (Dörpfeld 1881/1899, 
S. 18 f.). 

Bei Dörpfeld tritt also die sachgerechte Verortung des Schulsystems inner-
halb einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft in den Vordergrund. Ebenfalls 
betont wird die Frage nach einer adäquaten Organisationsstruktur der Schul-
verwaltung, welche wiederum aus der Bestimmung der schulbezogenen Interes-
senverhältnisse ihren Maßstab gewinne. Dörpfeld bearbeitet damit Themen, die 
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zu seiner Zeit – trotz ihrer Relevanz in den schulpolitischen Konflikten des  
19. Jahrhunderts (vgl. Nipperdey 1983/1998; Wehler 1987; Wehler 1995) – „im 
strengeren Sinne der Theorie erst recht wenig berücksichtigt worden waren.“ 
(Reble 1963, S. 187). Indem er diese Lücke geschlossen hat, wurde er mit seiner 
Schulverfassungslehre, der es auch an utopischen Gehalten nicht mangelt, „zum 
Stichwortgeber schulkritischer und schultheoretischer Literatur bis zur Gegen-
wart“ (Tenorth 2003, S. 233). Es sind im Wesentlichen vier Bücher5, in denen 
Dörpfeld seine sich alles in allem gleichbleibende Konzeption ausarbeitet, je-
weils aus unterschiedlichen Anlässen und mit jeweils unterschiedlichen Akzen-
ten.6 Die Institution der Freien Schulgemeinde (vgl. Potthoff 1971; Koerrenz 
1999) stellt das Herzstück von Dörpfelds Vorschlag zur Reform der Schulver-
fassung dar.  

Eine Schulgemeinde ist zunächst nichts anderes als ein lokaler Verband 
„von Familien, welche sich zur gemeinsamen Schulerziehung ihrer Kinder ver-
einigt haben“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 66) und diese weitgehend selbstständig 
organisieren. Neben der Ortsgemeinde und der Kirchengemeinde steht mit der 
Schulgemeinde ein dritter, durch seinen Zweck eigenständiger Zusammen-
schluss, dessen Mitglieder mit den Personen der erstgenannten Vereinigungen 
jedoch prinzipiell identisch sein können: „eine gesonderte korporative Verbin-
dung von Familien für die Bildung ihrer Kinder: eine reine Schulgemeinde.“ 
(Dörpfeld 1863/1898, S. 36). Quantitativ wird eine Eins-zu-eins-Relation zwi-
schen Schule und Schulgemeinde angestrebt: „[J]ede Schulanstalt [muss; D. L.] 
ihre besondere Schulgemeinde besitzen“ (Dörpfeld 1893/1897 S. 66). 

Die Erziehung der eigenen Kinder sei ein unantastbares, exklusives Recht 
der Eltern (vgl. Dörpfeld 1863/1898, S. 6; Dörpfeld 1893/1897, S. 64 ff.). Das 

 

5 Insgesamt machen diese Texte über 1350 Seiten in den zwölf Bänden Gesammelten 
Schriften (von Rhoden 1894–1901) aus. Alle sind unter der „schwere[n] Doppellast von 
voller praktischer Schularbeit und pädagogisch-literarischer Tätigkeit, Schulblattredak-
tion, Vereinsarbeit usw.“ (Reble 1963, S. 182) entstanden. 

6 Die erste Monographie Die freie Schulgemeinde und ihre Anstalten auf dem Boden der 
freien Kirche im freien Staate (1863) zeichnet sich dadurch aus, dass sie „das Familien-
prinzip am schärfsten herausarbeitet“ (Reble 1961, S. 100) Dörpfelds Studie erfuhr eine 
wohlwollende Rezension durch Diesterweg in seinen Rheinischen Blättern (vgl. Dörpfeld 
1881/1899, S. 7) – ein Ritterschlag, der als Beleg für die Bekanntheit der dörpfeldschen 
Schulverfassungslehre bei einem größeren zeitgenössischen Fachpublikum gelten kann. 
Ihr folgt sechs Jahre später die deutlich kompaktere, vielleicht auch deshalb bei einem 
größeren Publikum erfolgreichere (vgl. Schmidt 1993, S. 65) Abhandlung Die Drei 
Grundgebrechen der hergebrachten Schulverfassungen. Nebst bestimmten Vorschlägen zu 
ihrer Reform (1869), die ex negativo die Defizite der bestehenden Ordnungen als Aus-
gangspunkt nimmt. Mit dem noch kurz vor seinem Tod erscheinenden Alterswerk Das 
Fundamentstück einer gerechten, gesunden, freien und friedlichen Schulverfassung (1893) 
gelang Dörpfeld schließlich die „abgeklärteste, beziehungsreichste und umfassendste […] 
Darstellung“ (Reble 1961, S. 110) seiner Schulverfassungslehre. 
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wesentliche Element dieses Elternrechts ist für Dörpfeld die „Gewissensfreiheit“ 
(vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 84–140). Sie garantiert es den Müttern und Vätern, 
„ihre Kinder nach denjenigen sittlich-religiösen Grundsätzen zu erziehen […], 
zu denen sie sich selbst bekennen.“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 88). Das Elternrecht 
leite sich aus der naturgegebenen Verantwortlichkeit für die körperliche wie 
geistige Fürsorge der Kinder ab. Ebendiese sei vollends ihrem Gewissen über-
tragen und deren Auswirkungen beträfen sie am direktesten (vgl. Dörpfeld 
1863/1898, S. 64; Dörpfeld 1893/1897, S. 84 ff.). In diesem Sinne sind die Fami-
lien die natürlichen „Vollinteressenten“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 65) der Kin-
deserziehung, die zwar in erster Linie als häusliche Erziehung in Erscheinung 
tritt, aber eben nicht auf sie beschränkt bleibt. Ist damit die prinzipielle Erzie-
hungshoheit der Eltern zugestanden, ergibt sich in Bezug auf die Schule daraus 
wiederum, dass der von dritter Seite (den Lehrpersonen) besorgte schulpädago-
gische Anteil des erzieherischen Gesamtgeschehens de jure alleinig auf einem 
elterlichen Mandat beruht. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, ge-
bühre der Familie weitreichende Mitbestimmung in Schulangelegenheiten, was 
allerdings auch mit entsprechenden Verpflichtungen, etwa finanzieller Art, ein-
hergehe. Die Freie Schulgemeinde ist zunächst nichts anderes als die schulbezo-
gene Verkörperung dieses elterlichen Anspruchs in der Art eines Selbstverwal-
tungsorgans. Theoriearchitektonisch stellt das Elternrecht also die normativ-
legitimatorische Basis der Freien Schulgemeinde dar.  

Die theoretisch-systematische Grundfrage, die hier im Hintergrund steht, 
ist die nach der vordringlichsten genotypischen Zugehörigkeit der Schule, nach 
ihrer passenden gesellschaftsökologischen Nische. In seiner Schulverfassungs-
lehre bestimmt Dörpfeld die Institution Schule als eine unterstützende Verlän-
gerung genuin elterlicher Erziehungs- und Bildungsbemühungen: „Die nächste, 
innigste und stärkste Verwandtschaft besteht zwischen ihr und der Familie“ 
(Dörpfeld 1863/1898, S. 17). Er spricht in diesem Sinne von einer „Hülfsanstalt 
des Hauses“ (Dörpfeld 1863/1898, S. 3), die ihre Legitimität in erster Linie die-
sem Bezug zum eigentlichen Erziehungsträger verdanke und mithin auch in 
den Leitlinien ihrer Gestaltung dem „Familienprincip“ (Dörpfeld 1863/1898, 
S. 3) unterliege. Schule wird hier also begriffen als eine konzeptionell der Fami-
lie nahestehende und sich normativ an ihr orientierende Einrichtung, bei deren 
Ausformung die betroffenen Erwachsenen folglich mitzureden haben. 

Damit ist für erste geklärt, was sich unter einer Schulgemeinde allgemein 
verstehen lässt: ein auf dem Elternrecht beruhender Erziehungszweckverband 
von Familien mit einer gemeinsamen Werteorientierung7, dessen Zuständig-

 

7  Im damaligen Streit um die Konfessions- oder Simultanschule – also um die Frage, ob 
Kinder und Jugendliche verschiedener Glaubensbekenntnisse entweder getrennt oder ge-
meinsam unterrichtet werden sollen –, verweist er unter Bezug auf Herbart auf das päd-
agogische Gebot der „Einheitlichkeit“ (das in seinen Augen klar gegen die Simultanschule 
 



80 

keitsbereich auch die Schule umfasst. Was aber macht die Schulgemeinde zur 
„freien“ Schulgemeinde? Dass sie mit weitreichenden Kompetenzen ausgestat-
tet ist, beweist ein kurzer Blick auf ihren vollständigen Aufgabenkatalog: 

„a) Lehrerwahl;  
b) Aufsichtsobliegenheiten;  

 Aufsicht über Amtsführung und Lebenswandel der Lehrer;  
 Beiwohnung der technischen Schulprüfung;  
 Anhörung bei Festsetzung der Lehr- und Stundenpläne in Rücksicht auf die 

örtlichen Verhältnisse;  
 Anhörung bei Einführung neuer Lehrbücher und bei Veränderungen der 

Schuleinrichtung;  
 Aufsicht über die Jugend außerhalb der Schule […] 

c) Pflegeobliegenheiten; 
 Sorge für die äußere Ausstattung der Schule (Gebäude, Utensilien, Lehrmit-

tel, Schulwege u. s. w.);  
 Sorge für regelmäßigen Schulbesuch; Abwehr von äußeren Störungen;  
 Schlichtung von Differenzen innerhalb des Lehrerkollegiums;  
 Vermittelung bei Mißhelligkeiten zwischen Lehrer und Eltern; 
 Schutz der Lehrer wider Ungebührlichkeiten vonseiten der Eltern oder ande-

rer Personen; 
d) rechtliche Vertretung der Schule und der Schulgemeinde“ (Dörpfeld 1893/1897, 
S. 76 f.). 

Die Schulgemeinde besitzt ein Mischprofil: Sie übernimmt Funktionen, die im 
herkömmlichen und bis heute gängigen Modell klassischerweise Schulträger 
(i. d. R. also die Kommunen) und die staatlichen Schulaufsichtsbehörden inne-
hatten; zudem wird sie an genuin pädagogisch-technischen Entscheidungen vor 
Ort beteiligt. Das Aufgabenbündel der vorrangig elterlichen Zweckgemein-
schaft ist von Dörpfeld demnach so geschnürt, dass es ihr erlaubt, alle wesent-
lichen administrativen Belange der Schule selbst und ohne behördliche oder 
anderweitige Einmischung eigenständig zu regeln. Die Schulgemeinde verkör-
pert also ein organisatorisches Gebilde, dessen Strukturgesetz im „Selbstverwal-
tungsprinzip“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 158 ff.) liegt, das sich gegen jede „vor-
mundschaftlich[e]“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 83) Behandlung von außen wendet. 
„Frei“ weiß sich die Schulgemeinde also sowohl in positiver („frei zu etwas“) als 
auch in negativer Hinsicht („frei von etwas“), da sie nicht nur extensive Befug-

 
spricht) und versucht damit diesen Konflikt auf elegante Weise ein für alle Mal fachlich 
zu schlichten (Dörpfeld 1893/1897, S. 89). 
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nisse besitzt, sondern in ihrem Zuständigkeitsbereich auch unbehelligt von In-
terventionen Dritter agieren kann.  

Der Staat behält auf dieser Lokalebene dennoch nicht mehr, aber auch nicht 
weniger als das letzte Wort: Auch in einem gemäß der dörpfeldschen Schulver-
fassungslehre gestalteten Schulwesen würde er weiterhin die „Oberaufsicht“ 
(Dörpfeld 1863/1898, S. 105) und „Oberleitung“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 349) 
ausführen. Denn obwohl Dörpfeld in der Erziehung nur „teilweise […] eine öf-
fentliche Angelegenheit“ (Dörpfeld 1869/1898, S. 5) sieht, gesteht er dem Staat 
die „hervorragende Bedeutung“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 349) seines Interesses 
am Schulwesen zu, da dessen Form und Funktion entscheidend seine späteren 
Bürgerinnen und Bürger präge. Zugleich erblickt er im staatlichen Souverän die 
gesamtgesellschaftliche Ordnungsmacht, welche „die Rechte jedes der konkur-
rierenden Schulinteressenten“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 349) am ehesten zu wah-
ren in der Lage sei.  

Wie man sich diese Konstellation – weitgehende Gewährung von Autono-
mie an die Schulgemeinde unter Vorbehalt eines staatlichen Vetorechts – letzt-
endlich im konkreten Schulleben vorstellen muss, lässt sich am Beispiel der 
„Lehrerwahl“ verdeutlichen, wie sie im 19. Jahrhundert im Bergischen Land 
(Dörpfelds protestantisch-reformierte Heimatregion am Niederrhein) prakti-
ziert wurde. Sie hat im Übrigen das reale Vorbild für seine Schulverfassungs-
theorie abgegeben.8 Dörpfeld schildert die dortige Regelung so: „Das absolute 
Wahlrecht besitzt die Schulgemeinde nicht, sondern [sie; D. L.] hat der königli-
chen Bezirks-Regierung drei Kandidaten zu präsentieren, von denen dieselbe in 
der Regel den bestätigt, welcher an erster Stelle vorgeschlagen wird“ (Dörpfeld 
1863/1898, S. 36). 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kennt Dörpfelds Freie Schulgemeinde zwei 
Organe: den Schulvorstand aus fünf und die Schulrepräsentation mit mindes-
tens sechs Mitgliedern (vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 67 f., 134 f., 165). Während 
der Schulvorstand die „laufenden Geschäfte“ übernimmt, bei denen es darauf 
ankomme, „daß sie schnell und pünktlich ausgeführt werden“ (Dörpfeld 1893/ 
1897, S. 67 f.), tritt die Schulrepräsentation nur dann ergänzend in Erscheinung, 
wenn Entscheidungen von großer Tragweite anstehen, die „eine reifliche 
Ueberlegung [sic!] nötig machen“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 67) – vorrangig die 
Anstellung eines neuen Lehrers. Der Schulvorstand besteht aus zwei Familien-
vertretern, die von der Schulrepräsentation für einen Zeitraum von vier bis 
sechs Jahren gewählt werden (vgl. Dörpfeld 1863/1898, S. 87), einem Vertreter 
der Kommune, einem Vertreter der Kirchengemeinde sowie der Lehrkraft – bzw. 

 

8 Vgl. u. a. Dörpfeld 1863/1898, S. 35–39 und Dörpfeld 1893/1897, S. 1–63. Dörpfelds Ver-
dienst liegt vor allem in der theoretischen Systematisierung, Begründung, Herleitung so-
wie Weiterentwicklung im Hinblick auf ein umfassendes, nicht nur auf der Lokalebene 
existierendes System der Selbstverwaltung und Interessenvertretung. 
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bei einer mehrklassigen Schule dem „Hauptlehrer“ oder der Schulleitung – als 
Repräsentant des Schulamts (vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 67 f.). Dörpfeld macht 
unmissverständlich klar, dass der Vorsitz im Schulvorstand korrekterweise ei-
nem pädagogischen Sachverständigen, d. h. einer Lehrperson, zukommen müsse 
(vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 165). Als zweites Organ der Freien Schulgemeinde 
setzt sich die Schulrepräsentation, in Abhängigkeit von der Größe der Gemein-
de, aus sechs bis zwölf Elternteilen zusammen; von ihnen werden proportional 
jeweils ein Drittel der Vertreter vom Kirchenvorstand, vom Vorstand der Orts-
gemeinde und „durch Urwahl der [an der Schulgemeinde; D. L.] beteiligten 
Familien“ bestimmt (vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 134). Diese systematische Inte-
gration weiterer „Schulinteressenten“ (u. a. Dörpfeld 1869/1898, S. 6) in die Or-
gane der Freien Schulgemeinde in Form der kirchlichen und der „bürgerli-
che[n] Gemeinde“9 folgt einem ausgeklügelten Kalkül, mit dem frühzeitig eine 
Vermittlung der verschiedenen berechtigten Ansprüche im Hinblick auf die 
Gestaltung von Schule sichergestellt werden soll. Auf diese Weise wird institu-
tionell dafür Sorge zu tragen versucht, dass „das Schulgebiet nicht zum Kampf-
platz divergierender Interessen“ wird (vgl. Dörpfeld 1869/1898, S. 12 f.).  

Als Fundamentstück ist die Freie Schulgemeinde für Dörpfeld nur der An-
fang: Seiner Ansicht nach legt sie, systematisch wie historisch, den Grundstein 
einer Ordnung des Schulwesens, in der idealtypisch auf jeder hierarchischen 
Ebene oder Stufe des Schulsystems, zusätzlich zur eigentlich zuständigen Stel- 
le, „Selbstverwaltungs-Kollegien“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 164) nach Art der 
Schulgemeinde installiert sind: 

„In jeder Verwaltungsinstanz muß neben dem ausführenden Amte ein beratendes 
Kollegium gebildet werden, in welchem alle vier Faktoren [Familie, Staat, Kommu-
ne, Kirche; D. L.] (nebst dem Schulamte) gleichmäßig vertreten sind, also 1. neben 
der Landesschulbehörde (Ministerien) – eine Landes-Schulsynode, 2. neben der Be-
zirksregierung – eine Bezirks-Schulsynode, 3. neben der Kreisschulbehörde – ein 
Kreis-Schulausschuss, 4. neben der Kommunalinstanz – eine Schuldeputation, 5. ne-
ben dem Schulamte – ein Schulvorstand […].“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 164). 

Die entsendeten Vertreter werden wiederum proportional von den verschiede-
nen Schulinteressenten gestellt und aus der jeweils unteren Ebene gewählt. Ihre 
Anzahl steigt analog zur Verwaltungsebene – von der Kommunalen Schuldepu-
tation mit neun Mitgliedern bis hin zu den 187 Delegierten der Landes-Schul-
synode (vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 166–172). 

 

9 Mit diesem Terminus ist die Kommune gemeint, wobei Dörpfeld hier im Grunde die Ge-
sellschaft im engeren Sinne, inklusive der „Volkswirtschaft“, als mitrepräsentiert versteht 
(vgl. z. B. Dörpfeld 1863/1898, S. 40–68; Dörpfeld 1881/1899, S. 18 f.; Dörpfeld 1869/1898, 
S. 6). 
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Abb. 1: Dörpfelds Schulverfassungslehre 
 

3.  Aktuelle systematische Impulse  

Warum nun kann diese Form der Schulverfassung als „demokratisch“ apostro-
phiert werden? Und inwiefern fungiert eine solche Ordnung wiederum als Ga-
rant für den allgemeinbildenden Charakter der Schulen? Bevor diese Fragen be-
antwortet werden, ein kurzer Blick darauf, wie der durchaus klärungsbedürftige 
Begriff „allgemeine Bildung“ überhaupt verstanden werden kann. Zunächst fällt 
auf, dass diese Chiffre bei Dörpfeld der kritischen Abgrenzung gegenüber Kon-
zeptionen dient, für die der Zweck der Schule10 nahezu gänzlich in der Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fertigkeiten aufgeht: 

Die Schule ist auf Bildung berufen, d. h. sie soll „[…] Unterricht erteilen, aber dieser 
Unterricht soll ein bildender sein; d. h. in, mit und unter dieser Arbeit und durch das 
gesamte Schulleben soll der Schüler nicht bloß nach Intelligenz und Kunstfertigkeit, 
sondern nach allen Seiten seines Wesens, in seiner ganzen Persönlichkeit und in 
dem innersten Kern seiner Persönlichkeit – so weit die Schulkräfte reichen – ange-
faßt, gewöhnt, erzogen werden. […] Daran aber hängt das Heil, die Würde und die 
Ehre der Schule: daß ihre Arbeit als ein Ganzes, ihr Unterricht als ein bildender, ihr 
gesamtes Leben als ein erziehendes aufgefaßt, daß danach das Unterrichtsmaterial 
nach Quantität und Qualität bestimmt, das Resultat gefordert, und darauf hin die 
ganze innere Schuleinrichtung angelegt werde.“ (Dörpfeld 1863/1898, S. 10). 

 

10 Obwohl er grundsätzlich auch die anderen Schulformen im Blick hat, spricht Dörpfeld 
doch in erster Linie von der Volksschule, sodass die Ausdrücke „Schule“ und „Volksschu-
le“ im Folgenden meist als synonym verstanden werden dürfen.  
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Schule ist also für ihn gerade keine reine Lehranstalt und auch kein Kompe-
tenztrainingszentrum. Vielmehr handele es sich um ein holistisches pädagogi-
sches Ensemble, in dem nicht nur dem Unterricht, sondern jedem noch so 
unscheinbaren schulischen Element die Funktion zukomme, das Seelen- und 
Geistesleben der Schülerinnen und Schüler zu bereichern. „Bildung“ meint bei 
Dörpfeld (ganz im Sinne Pestalozzis, Humboldts und Herbarts) die harmoni-
sche, umfassend-allseitige Entwicklung der Kräfte, Talente und Anlagen in 
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Seine Bildungstheorie baut er von ei-
nem transparenten Fundament auf, in dem Ontologie und Anthropologie mit-
einander verzahnt werden: Dörpfeld unterscheidet dazu auf einer grundlegen-
den Ebene drei „Bereiche“ der Welt oder Wirklichkeit: Natur (1), Kultur (2) 
und Transzendenz (3)11. Ihnen entspreche jeweils ein Part in der allgemeinen 
Beschaffenheit des Menschen: Körper (1), Seele (2) und Geist (3). Das Ausspa-
ren eines Wirklichkeitsbereichs im Schulunterricht käme demnach einer Ver-
nachlässigung von einem essenziellen Teil der menschlichen Natur gleich, wel-
che es im Sinne seiner Bildungsidee aber doch gerade zu entfalten gelte. Ergo 
habe die allgemeinbildende Schule immer Lehrgegenstände aus allen drei onto-
logischen Kategorien adäquat zu thematisieren. Bliebe den Schülerinnen und 
Schülern auch nur eine von ihnen verwehrt, schnitte man sie gleichsam von 
sich selbst ab und würde mithin die Wissens- und Fähigkeitenaneignung auf ei-
nem der Gebiete untergraben, die für das menschliche Wohlergehen unverzicht-
bar seien: „Jeder Bereich hat ‚einen eigentümlichen Bildungswert‘. Soll sich das 
Subjekt ‚vollständig‘ bilden, so müssen auf der Objektseite alle Wirklichkeits-
bereiche ‚angemessen‘ repräsentiert sein.“ (Schmidt 1993, S. 67). Man hat es 
hier also mit einer existenzialistischen Besinnung auf die „fundamentalen Lebens-
bezüge“ des Menschen, auf die „Verwurzelung und Einordnung des Mensch-
seins“ (Reble 1963, S. 185) zu tun.  

Abb. 2: Dörpfelds Begriff allgemeiner Bildung 
 

 

11 Gemeint ist damit alles, was der direkten Sinneswahrnehmung entzogen bleibt – also 
Religiöses genauso wie die Gesetze der Logik und Mathematik. 
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Zurück zur Schulverfassung und zur Frage, wie sie mit der Allgemeinheit der 
schulischen Bildung verknüpft ist. Zum einen stärkt das Reformmodell der Freien 
Schulgemeinde die Stellung von Müttern und Vätern; als „Vollinteressenten“ 
(Dörpfeld 1893/1897, S. 65) der Erziehung und Bildung ihrer Kinder müsste ih-
nen nämlich idealiter immer deren Vollumfänglichkeit am Herzen liegen. In der 
Familie sieht Dörpfeld folglich die Instanz, die sich natürlicherweise z. B. gegen 
eine weitgehende Reduktion der Lehrpläne auf technisch-naturwissenschaft-
liche Inhalte stark machen würde. Deshalb, so der Gedanke, bringe ein wesent-
lich von den Eltern getragenes Schulsystem eine gewisse natürliche Immunität 
gegen Vereinseitigung und Vereinnahmung durch Partikularinteressen mit: 

„Die Gesamtaufgabe der Schule faßt sich vom Standpunkte der Familie in einen 
Blick und Griff zusammen. Die andern Schul-Interessenten – die Kirche, der Staat 
u. s. w. – sehen von der Schule nur eine Seite; sie können daher ihre Aufgabe auch 
nur partiell begreifen. Wo einer von ihnen allein oder vorwiegend regiert, da muß 
die Schularbeit und das Schulleben notwendig einseitig werden, wie auch die Erfah-
rung hinlänglich gelehrt hat und bis zur Stunde lehrt.“ (Dörpfeld 1863/1898, S. 28)  

Ein anschauliches Beispiel dafür liefert der übermäßige Einfluss ökonomischer 
Interessen, dessen Gefahr Dörpfeld folgendermaßen beschreibt: „Wo sie die 
Hauptstimme bekommen, läuft die Schule Gefahr, den Charakter einer allge-
meinen Bildungsanstalt zu verlieren und zu einer Fachschule oder zu einer blo-
ßen Unterrichtsanstalt degradiert zu werden“ (Dörpfeld 1863/1898, S. XIV, vgl. 
auch S. 40–43). Dörpfelds Schulverfassungsmodell setzt also auf Ausgewogen-
heit. Das heißt für ihn aber auch, dass es gleichermaßen verfehlt wäre, sich voll 
und ganz auf die Seite der Eltern und Familien zu schlagen. Vielmehr müsse es 
darum gehen, jedwede Einseitigkeit zu vermeiden und eine generelle Offenheit 
der Schule gegenüber der gesamten Gesellschaft zu erzeugen – wie auch um-
gekehrt eine Anteilnahme aller Gesellschaftskreise an schulischen Belangen. 
Wichtig ist für Dörpfeld jedoch, dass die Schule zuvor – wie es eine Umgestal-
tung der Schulverfassung im Sinne der Freien Schulgemeinde einlösen würde – 
eine stabile Verankerung in einer eigens und ausschließlich für sie geschaffenen 
Körperschaft erführe und so auf einem „eigenrechtlichen Rechtsboden zu ste-
hen“ (Fundamentstück 1893/1897, S. 348) käme. 

„Wenn diese Fundamente [allgemeinbildender Charakter der Schule; D. L.] und ihr 
Schutz [Elternrecht und Selbstverwaltung in Form der Freien Schulgemeinde; D. L.] 
feststehen, dann mag die Schule in Gottes Namen mit dem öffentlichen Leben in fri-
schen, lebendigen Verkehr gebracht werden. Sie darf zwar nicht an der öffentlichen 
Heerstraße liegen, aber auch keine vernagelten Fenster haben. Frische Luft gehört in 
der Schule wie im Hause zur täglichen Nahrung und Notdurft.“ (Dörpfeld 1863/ 
1898, S. 67). 



86 

Deshalb wirbt Dörpfeld – zum anderen – dafür, im Wesentlichen alle jene stän-
digen „Lebensmächte“ oder „Gesellschaften“ zu berücksichtigen und für die 
Gestaltung der Schule zu rekrutieren, die einen nachvollziehbaren Anspruch 
auf eine solche Beteiligung anzumelden haben (vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 161, 
350). Zu diesen „Hauptschulinteressenten“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 350) zählt 
er – neben der Familie als der gewichtigsten unter ihnen – den Staat, die Kirche, 
die Kommune sowie Wirtschaft und Gesellschaft: „Die Schule ist […] ein Insti-
tut und zwar ein abhängiges, dienendes. Sie hat Verbindlichkeiten gegen die Fa-
milie, die Kirche, das Social-bürgerliche Leben und den Staat. Von diesen Ge-
meinschaften empfängt sie Dasein, Einrichtung und Aufgabe.“ (Dörpfeld 1863/ 
1898, S. 27). Insofern junge Erdenbürger später einmal selbst aktiv in diese 
sozialen (Sub-)Systeme eintreten, besäßen letztere ein Anrecht auf Anhörung 
und Mitsprache, was schulische Bildung anbelangt – hat ihre Gestaltung doch 
mittelbar erhebliche Auswirkung auf sie selbst. Darüber hinaus leisteten die ge-
nannten Institutionen beträchtliche finanzielle und andersgeartete Beiträge, 
ohne die das Schulwesen in seiner elaborierten Form kaum bestehen könnte. 
Die auf diese Weise legitimierten Interessenten seien demnach in der Schulver-
fassung angemessen zu berücksichtigen (vgl. Dörpfeld 1893/1897, S. 163).  

Dem „staatliche[n] Interesse“ komme – wie im zweiten Abschnitt bereits 
erwähnt – in dieser Konstellation „eine hervorragende Bedeutung“ (Dörpfeld 
1893/1897, S. 349) zu, da er als „schützende Macht für alle ständigen und freien 
Lebensgemeinschaften wie für die Einzelpersonen“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 349) 
überhaupt erst die äußeren Voraussetzungen für das Bestehen aller anderen ge-
sellschaftlichen Gebilde zu garantieren habe. Deswegen gebühre ihm die „Ober-
leitung des gesamten öffentlichen Landes-Schulwesens“ (Dörpfeld 1893/1897, 
S. 349), die Ausübung des Lehramtes inbegriffen. Nicht zuletzt damit diese 
Machtposition des Staates keine generelle Schieflage im Schulsystem erzeugt, 
sind als Gegengewicht alle anderen Interessenten paritätisch in repräsentativen 
Selbstverwaltungsgremien vertreten: Angefangen mit dem Schulvorstand wird 
– wie oben angedeutet – auf den unterschiedlichen Administrationsebenen (von 
der Lokal- über die Kommunal- und Kreis- bis hoch zur Bezirks- und Landes-
ebene) den staatlichen Exekutivorganen jeweils ein „mitberatendes Kollegium“ 
(Dörpfeld 1893/1897, S. 350) zugeordnet. Sie erfüllen die Funktion, sämtliche 
legitimen Interessenten dauerhaft und transparent in sie betreffende Vorgänge 
– etwa die Schulgesetzgebung – miteinzubeziehen; gewährt werden den ver-
schiedenen Vertretungen dabei nicht nur das passive Recht auf Anhörung, son-
dern auch die Möglichkeit, selbst aktiv Anliegen oder Anträge einzubringen.12 

 

12 Eine möglichst breite und gerechte Partizipation will Dörpfeld nicht zuletzt aus seiner 
Erwägung heraus vorantreiben, dass für echten in der Schulentwicklung „ein organisier-
tes gemeinsames Wirken“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 309) aller sozialen Kräfte vonnöten sei. 
Mithin habe eine gute Konstitution des Schulwesens so konzipiert zu werden, dass sie 
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Da die staatliche Verwaltung „in den wichtigsten Instanzen ein Beirat, eine Re-
präsentation aus der Mitte sämtlicher Interessenten zur Seite gestellt [bekäme; 
D. L.]“ (Dörpfeld 1869/1898, S. 12 f.), hätte die dörpfeldsche Schulverfassungs-
reform zur Konsequenz, dass die Schule nicht mehr länger des für sie so wichti-
gen „Schutzes gegen das Hereinziehen in das politische Parteigetriebe“ (Dörp-
feld 1869/1898, S. 12) entbehren würde. Sie wäre somit gefeit dagegen, zum 
wehrlosen „Zankapfel“ in einem Stellvertreterkonflikt zu werden und „ob sol-
chem Kampfe weder zur Ruhe, noch zu ihrem Recht [zu; D. L.] kommen“ 
(Dörpfeld 1881/1899, S. 2).  

Die damit angesprochene „Verflechtung von Pädagogik und Politik“ (Dörp-
feld 1863/1898, S. 53) hält Dörpfeld für einen Kardinalfehler, der eine allgemei-
ne Bildung im oben skizzierten Sinne essenziell bedrohe. Die klassische, d. h. 
politisch geführte Schuladministration weist – im Gegensatz zu einem Selbst-
verwaltungsmodell – aufgrund ihrer rein hierarchischen Organisation eine star-
ke Machtkonzentration an ihrer Spitze auf, sodass sie naturgemäß anfällig für 
intransparente Einflussnahme ist; dies gilt umso mehr in Zeiten, in denen sich 
im Bildungsbereich globale Governance-Akteure13 gezielt Instrumente wie Fra-
ming, der Normsetzung und Agenda-Setting bedienen (vgl. Parreira do Amaral 
2016). Unabhängig davon aber, welche der Interessengruppen in der Lage ist, 
hier am effektivsten Druck auszuüben und auf Entscheidungen in ihrem Sinne 
einzuwirken – immer wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass der all-
gemeinbildende Charakter der Schule Schaden nimmt. Jeder Schulinteressent 
setzt klare inhaltliche Schwerpunkte, beispielsweise die Kirche im Bereich der 
transzendent-geistigen Lerngegenstände oder die Wirtschaft im Hinblick auf 
die sogenannten MINT-Fächer, was in Dörpfelds Systematik dem natürlich-
körperlichen Spektrum entspricht. Im Schlimmsten Fall wird dadurch ein fol-
genschweres Gezerre um die Schule und ihre Lehrpläne ausgelöst, wobei „wie 
es gewöhnlich beim Kriege geht, […] das streitige Gebiet zum Kampfterrain 
wird und am meisten zu leiden hat“ (Dörpfeld 1881/1899, S. 2).  

Weil die verschiedenen politischen Parteien wiederum jeweils für bestimmte 
Partialinteressen zugänglicher sind als für andere, können die in einem System 
oft mit hohem Tempo durchgeführten schulpolitischen Maßnahmen meistens 
eben nicht auf eine „ordnungsmäßig […] durchgearbeitete bessere pädagogi-
sche Ansicht“ verweisen. Häufig verdanken sich schlicht einem politischen 

 
dauerhaft „in allen Volkskreisen das Erziehungsinteresse weckt und pflegt.“ (Dörpfeld 
1893/1897, S. 348). Das wiederum gelinge aber am besten über die enge Einbindung in 
Entscheidungsprozesse und die Übertragung von Verantwortung, wie sie Dörpfelds auf 
Interessenvertretung gegründetes „Selfgovernment“ auf ganzer Linie vorsieht (vgl. Dörp-
feld 1893/1897, S. 327 f.). 

13 Am Beispiel ‚G8‘ wäre hier an die OEDC (vgl. OECD 2000) und die Bertelsmann Stiftung 
(vgl. Schuler 2010, S. 52–68; Höhne 2016, S. 35–58) zu denken. 
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„Wechsel im Schulregiment“, sodass dasjenige, „was im Laufe eines halben oder 
ganzen Jahrzehnts aufgebaut […][wurde; D. L.], in dem folgenden ganz oder 
zum Teil wieder beseitigt oder durch anderes ersetzt wird.“ (Dörpfeld 1863/ 
1898, S. 55). Konkret darf man bei dieser Beschreibung an das „Reformgewitter“ 
(Gruschka 2019, S. 11) bzw. die „kontraproduktiven Dauerreformen“ (Liess-
mann 2008, S. 166) denken, wie man sie etwa in jüngerer bundesdeutscher 
Vergangenheit – befördert durch PISA – aus den Debatten um „G8“ oder „G9“ 
oder die Gemeinschaftsschule der 2000er und 2010er Jahre kennt.  

Diese durch Interessenpolitik induzierte Nötigung der Lehrerinnen und 
Lehrer, überspitzt gesagt, „alle fünf Jahre auf Kommando ihre Überzeugung 
[zu; D. L.] wechseln“ (Dörpfeld 1863/1898, S. 55), kann als Symptom einer un-
demokratischen Schulverfassung gedeutet werden, wie sie Dörpfeld seinerzeit 
erlebte und in seinem eigenen Ansatz kritisch reflektierte.14 Anders ausge-
drückt: Vom „Klima des politischen Wechselfiebers“ (Dörpfeld 1863/1898, 
S. 53) und dem unzweckmäßigen „pädagogischen Changieren“ (Dörpfeld 1863/ 
1898, S. 55) lässt sich auf die Absenz einer funktionierenden, d. h. ständigen, 
transparenten und wirksamen Vertretung aller legitimen Interessenten der 
Schule schließen, die ihrerseits als Kern einer demokratischen Schulverfassung 
die Allgemeinheit schulischer Bildung absichert. Zwar existieren die verschie-
denen, zum Teil gegenläufigen Präferenzen weiterhin, aber sie sind institutio-
nell integriert und damit gleichsam gezähmt, wodurch die Schule dann nicht 
mehr der „unbeschränkten direkten Einwirkung dieser Gewalten“ ausgesetzt 
ist. Im Vergleich zur „pädagogische[n] Normalität“ (Koerrenz 2017, S. 8), also 
dem unhinterfragten Status Quo, würden mit einer umfassenden Interessenver-
tretung in erster Linie denjenigen unter die Arme gegriffen werden, die histo-
risch und machtbedingt über weniger gute Chancen verfügen, mit ihrer Position 
Gehör zu finden. In der von Dörpfeld vorgeschlagenen Schulverwaltungsord-
nung erhalten aber nicht nur vorher ohnmächtige Anspruchsgruppen eine ver-

 

14 Seine Kriterien dafür, was eine gute und gerechte Konstitution des Schulwesens aus-
macht, entwickelt Dörpfeld nicht zuletzt ex negativo aus „einer Kritik bestehender Ver-
hältnisse“ (Schmidt 1993, S. 65). Es ist deshalb sinnvoll, sich die historische Situation in 
Bezug auf die Volksschule ins Bewusstsein zu rufen, mit der er sich in Theorie und Praxis 
konfrontiert sah: Dörpfeld wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kritischer Zeu-
ge eines veritablen schul- bzw. kulturpolitischen Richtungsstreits zwischen liberalen und 
konservativen Kräften. Der langanhaltende, zähe Kampf zwischen Staat und Kirche um 
die Hoheit über die Schule – „Wer die Schule hat, der hat die Zukunft“ lautete der pro-
grammatische Ausspruch des preußischen Geheimrats Ferdinand Stiehls von 1849 – war 
nur eine Facette dieses Konflikts, der Dörpfeld als Volksschullehrer (die unter diesem 
Konflikt stark zu leiden hatten) direkt betraf. Es ist vor allem die schmerzlichen Erfah-
rungen dieser geschichtlichen Auseinandersetzungen, vor deren Hintergrund Dörpfeld 
einer genuin pädagogischen, versöhnlichen Schulverfassungslehre zur Geltung verhelfen 
will. 
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bürgte Stimme, sondern sie setzt auch ganz auf den ständigen argumentativen 
Dialog als Modus für die Vermittlung und letztlich den „Ausgleich“ der unter-
schiedlichen Interessen (vgl. Dörpfeld 1881/1899, S. 20). Insofern kann man in 
der Tat begründet, wenn auch mit Vorsicht, die These vertreten, dass seine 
Freie Schulgemeinde den Grundstein für eine „Schuldemokratie“ legt.15 

Selbst wenn die Verständigung misslänge, könnten Eltern- und Lehrerschaft 
als „natürliche Verbündete […].“ (Dörpfeld 1893/1897, S. 210) immer noch ge-
meinsam eine Allianz zur Wahrung eines vernünftigen Schulfriedens schmie-
den. Denn beide, „wofern sie ihren Beruf verstehen“ (Dörpfeld 1893/1897, 
S. 210), behielten stets die „pädagogische Gesamtaufgabe der Schule“ (Dörpfeld 
1893/1897, S. 210) im Blick. Damit ist die (Volksschul-)Lehrerschaft erwähnt, 
von deren Berücksichtigung – passend zu ihrem geringen Prestige und prekä-
ren Status im 19. Jahrhundert (vgl. Wehler 1987, Nipperdey 1983/1998 Kraus 
2008) – bis jetzt kaum die Rede war. Auch die Pädagogik in Person der Leh-
rerinnen und Lehrer, Schulleitungen, Ausbildenden und Professoren müsse 
Dörpfeld zufolge aber unbedingt im Selbstverwaltungssystem gleichberechtig 
mitwirken dürfen. Als zweite Anwältin der Kinder beuge die Pädagogik seines 
Erachtens nämlich ebenfalls Bildungseinseitigkeiten vor. Da sie einen Blickwin-
kel besäße, von dem aus sich unterschiedliche Interessen integrieren ließen, 
könne sie im permanenten Aushandlungsprozess zwischen den vier Haupt-

 

15 Es muss aber klargestellt werden, dass dies ein nachträglich aufgebrachtes Label ist, mit 
dem der christlich-reformierte Dörpfeld wohl nicht ganz einverstanden gewesen wäre 
(vgl. 1863/1898, S. 6). Man sollte sich klarmachen, dass die von ihm propagierte Interes-
senvertretung im Endeffekt doch nur soweit geht, wie es nötig ist, denjenigen Zustand 
herzustellen und zu wahren, der einer bestimmten Vorstellung prästabilierter Balance 
entspricht. Der befriedende Ausgleich, den er seinerzeit im Sinn hatte, ist keineswegs ein 
offener Deliberationsprozess, wie man es im Kontext eines ‚modernen‘ Demokratiever-
ständnisses erwarten dürfte, sondern im Ergebnis gewissermaßen durch die göttlich-
natürliche Ordnung vorherbestimmt (vgl. Meyer 1976, S. 139). Eine ähnliche Bilanz zieht 
Beeck in seiner Studie zu Dörpfelds Selbstverwaltungskonzeption: „[D]er Gedanke einer 
von Gott vorgegebenen natürlichen Harmonie der Interessen, die, wie wir bereits gezeigt 
haben, es ermöglicht, bei gläubigem und vernünftigem Verhalten Konflikte auszuschalten 
und stets zur Verständigung auf das Richtige hin zu gelangen, ist ein typisches Beispiel 
für seinen traditionalistischen Anachronismus.“ (Beeck 1977, S. 775). Aus der histori-
schen Distanz muss ferne auffallen, dass im Gegensatz zum rhetorischen Gewicht, das 
Dörpfeld auf die partizipatorisch-kooperative Struktur legt, ein wesentlicher Kreis legi-
timer Schulinteressenten nicht einmal infrage kommt, nämlich die Schülerinnen und 
Schüler selbst. Diese bedenkliche Tatsache hat viel mit einem zugrundeliegenden Bild des 
Kindes als unmündigen Wesens zu tun, weshalb es nicht überraschen kann, dass in der 
Geschichte der Selbstverwaltungsidee hier gerade im Zuge der Jugend- und Landerzie-
hungsheimbewegung ein Umdenken stattfindet: Die „Einbeziehung der Jugendlichen in 
den Selbstverwaltungsgedanken war ein neuer Ton, den wir auch bei Wyneken und  
F. W. Förster hören [andere Namen wären leicht zu ergänzen; D. L.], und der nach 1919 
dann sehr viel lauter erklungen ist.“ (Kloss 1949/1981, S. 41). 
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schulinteressenten (Familie, Staat, Kirche und Kommune) die Rolle eines neu-
tralen Vermittlers ausfüllen: 

„Wie man sieht, fehlt bei diesen verschiedenen Ansprüchen an die Schule ein aus-
gleichender, vermittelnder, regulierender Faktor. Dieser ausgleichend regulierende 
Faktor kann offenbar nur die Pädagogik sein, d. h. der Standpunkt, welcher die all-
gemein pädagogische Aufgabe der Schule, und nur diese, im Auge hat. Ebenso ist 
klar, daß dieser Standpunkt nur vom Schulamte, von den dazu vorgebildeten Tech-
nikern, vertreten werden. Und wenn er vertreten wäre – rechtlich, thatsächlich, 
wirksam: würde irgend einer der Partial-Interessenten etwas dabei verlieren? Wür-
den sie nicht alle dadurch gewinnen? Ohne Zweifel; denn da dann eine wirkliche 
Verständigungs-Ausgleichung der verschiedenen Ansprüche zu hoffen wäre, so 
würde die Schule bei echt pädagogischer Einrichtung und in Frieden ihr Werk trei-
ben können: und damit würden alle sich wohl bedient finden.“ (Dörpfeld 1881/1899, 
S. 6). 

In Dörpfelds Schulverfassungslehre wird also auch den pädagogischen Fachleu-
ten die Mitsprache und Autorität eingeräumt, für die sie sich als die eigentli-
chen Schulsachverständigen qualifizieren. Im gleichen Atemzug ruft er jedoch 
seine Lehrerkollegen auf, sich „wider die Überrumpelung durch Mode-Theo-
rieen [sic!]“ (Dörpfeld 1869/1898, S. 7) zu wappnen.16 Dazu erwartet er von sei-
nen Standesgenossen die ernsthafte Beschäftigung mit der „Lehre von der 
Schulverfassung“ (Dörpfeld 1869/1898, S. 6). Hierin erblickt Dörpfeld die Be-
dingung für ein „selbständiges Urteil“ (Dörpfeld 1869/1898, S. 6), welches er  
– zusammen mit dem gemeinsamen Reflektieren17 eigener „Beobachtungen“ 
und „Erfahrungen“ (Dörpfeld 1869/1898, S. 7) – in dieser Hinsicht für das beste 
Rüstzeug hält. Nur wenn er sich einen solchen unabhängigen Standpunkt erar-
beite, sei der „Lehrerstand“ langfristig in der Lage, seine „durch sein Amt ihm 
zugewiesene Pflicht“ zu erfüllen und zugunsten der Schule und der Kinder als 
„ausgleichender, vermittelnder, regulierender Faktor“ im öffentlichen Diskurs 
zu agieren (vgl. Dörpfeld 1869/1898, S. 6). Dieser hohe Maßstab für einen As-
pekt dessen, was heute unter dem Stichwort der „Lehrerprofessionalität“ disku-
tiert wird, wirft aufschlussreiche Fragen nach der aktuellen Ausrichtung der 

 

16 Dies scheint wie für eine Situation geschrieben worden zu sein, in der die Bildungspolitik 
(und mit ihr die Erziehungswissenschaft) einen drastischen Paradigmenwechsel in Rich-
tung des New Public Managements mit seinen Unterströmungen – z. B. Neo-Institutiona-
lismus (vgl. Schaefers 2009) und Neue-Institutionen-Ökonomik (vgl. Bellmann/Weiß 
2009) sowie seinen zahllosen Einzeltheoremen – Outputsteuerung, Qualitätssicherung, 
Wettbewerbsorientierung usw. – vollzieht. 

17 Hier besteht eine Parallele zum Paradigma der Reflexiven Lehrerbildung (vgl. Berndt/ 
Häcker/Leonhard 2017). 
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Lehrerbildung auf, insbesondere im Hinblick auf deren gegenwärtige Inhalte 
und ihre Gewichtung. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass Dörpfeld im Rahmen seiner 
Theorie systematische Grundsatzfragen exponiert, die – zwar nicht unbedingt 
dem Namen, aber der Sache nach – stets aktuell sind, weil sie eben (schul-) 
pädagogische Elementarien betreffen. Sein Reformkonzept der Freien Schul-
gemeinde liefert in diesem Zusammenhang ein Strukturmodell, an dem sich das 
Nachdenken über das Verhältnis von Schulverfassung und Schulbildung immer 
wieder neu entzünden kann. Einer dieser Impulse von „struktureller Aktualität“ 
(Beeck 1977, S. 752) stand hier im Mittelpunkt: Die schulische Ausrichtung auf 
allgemeine, vielfältig-umfassende Bildung ist keine Selbstverständlichkeit, son-
dern ein Gut, dessen Erhalt sich auf basale institutionelle Voraussetzungen an-
gewiesen sieht, von denen die demokratische Konstitution des Schulwesens an 
erster Stelle steht.  
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Schülervertretungen im Bundesvergleich 
Ein Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für Schuldemokratie 

Ilka Maria Hameister und Michael May 

1.  Einleitung 

Schüler/innen verfügen nicht zuletzt durch das Wirken der studentischen Pro-
testbewegung der 1960er Jahre, die auch von vielen Schüler/innen getragen 
wurde, über verbürgte kollektive Mitwirkungsrechte im Rahmen ihres Schulbe-
suches. Diese sind im bundesdeutschen Bildungsföderalismus (vgl. Hepp 2011) 
mittlerweile in sämtlichen Schulgesetzen der Länder fest verankert (siehe eine 
Übersicht der zentralen Dokumente am Ende des Beitrages). Die Schülervertre-
tung steht damit für ein Recht der Schüler/innen, an ihren „eigenen Angele-
genheiten“ mitwirken und ihre Interessen vertreten zu können. Neben dieser 
rechtlichen Dimension, die letztlich von der Tatsache abgeleitet ist, dass auch 
Schule rechtsstaatlichen Prinzipien folgt (vgl. Rux/Niehues 2013, S. 268), hat 
die Schülervertretung für Schüler/innen aber noch eine weitere Funktion. Schü-
ler/innen können die Erfahrungen in und mit der Schülervertretung nutzen, 
um politische Kompetenzen auszuprägen. Schuldemokratie weist somit nicht 
nur eine rechtsstaatliche Dimension auf, sondern auch eine der politischen Bil-
dung. Dies wird teilweise explizit in den Schulgesetzen erwähnt. Schule soll 
auch ein Raum sein, in dem Schüler/innen Erfahrungen mit gelebter Demokra-
tie sammeln können (vgl. Rux/Niehues 2013, S. 268).  

Im Folgenden soll vor allem die erste Dimension, der rechtliche Rahmen, 
näher beleuchtet werden – wenngleich dies durchgängig und vor allem im Fazit 
aus einer pädagogischen Perspektive erfolgt. Dazu werden zentrale Regelungen 
der Schülervertretung im Bundesländervergleich dargestellt. Es sollen damit ein 
Überblick über die geltenden Regelungen ermöglicht sowie Trends oder Unter-
schiede deutlich gemacht werden. Grundlage dieser Ausführungen sind zentrale 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Bundesländer (siehe die Zusammen-
stellung unten). Die gelebte Praxis der Schülervertretung in den Bundesländern 
ist nicht Gegenstand dieses Beitrages. Das Fazit am Ende des Beitrages zeigt 
mögliche Entwicklungsperspektiven der Schülervertretung im Sinne eines poli-
tischen und demokratischen Lernens in der Schule auf. 
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2.  Aufgaben und Ebenen der Schülervertretung  
im Bundesländervergleich 

Die Aufgaben der Schülervertretung sind durchaus vielfältig, ähneln sich aber 
deutlich über Bundesländergrenzen hinweg: „Bei der Vertretung der Schüler-
interessen im Schulbereich geht es vor allem um die Geltendmachung von 
Wünschen und Forderungen und um die Wahrnehmung von Rechten bei der 
Gestaltung des Unterrichts, der Auswahl der Lernstoffe und Lernmittel, der Ge-
staltung der Schul- und Hausordnung, der Regelung des Schulalltags sowie der 
Durchführung besonderer Veranstaltungen. Mit Rücksicht darauf stehen der 
Schülervertretung gegenüber dem Schulleiter Auskunfts- und Beschwerderechte 
zu. Besonders wichtig ist ihre Mitwirkung in Konfliktfällen und bei Ordnungs-
maßnahmen, um z. B. den betroffenen Schüler vor allzu rigorosen Entschei-
dungen der Lehrerkonferenz zu schützen. Zur Vertretung der Schülerinteressen 
in und gegenüber der Öffentlichkeit gehört auch das Recht zur Abgabe von Er-
klärungen und zu Veröffentlichungen in der Presse“ (Avenarius/Hanschmann 
2019, S. 171). 

Die skizzierten Aufgaben bei der Vertretung von Schülerinteressen können 
in kollektiv organisierter Form grundsätzlich auf drei Ebenen erfüllt werden: 
der Klassenebene (oder Kursebene), der Schulebene und der überschulischen 
Ebene. Auf allen drei Ebenen verfügen die Schüler/innen sowohl über Rechte, 
eigene Gremien der Schülervertretung zu bilden und mit deren Hilfe ihre Inter-
essen zu formulieren und zu verfolgen, als auch an Gremien, die die Belange 
der Klasse, Schule oder gar des gesamten Schulsystems betreffen, teilzunehmen. 
Hier gibt es bezüglich der konkreten Modalitäten und Machtmittel, sich Gehör 
zu verschaffen, zwischen den einzelnen Bundesländern Unterschiede im Ein-
zelnen (vgl. Rux/Niehues 2013, S. 266). 

2.1  Klassenebene 

Die kleinste „politische Organisationseinheit“ ist die Klasse (oder der Kurs). 
Auf dieser Ebene werden Vertreter/innen, in der Regel als Klassensprecher/innen 
bezeichnet, gewählt. Sie bilden das zentrale Vertretungsamt der Schüler/innen 
und sind Schlüsselfiguren bei der Kommunikation sowohl mit den Lehrer/in-
nen als auch der Schulleitung. Dabei erfüllen sie die oben genannten Aufgaben 
im Zuge ihrer Informations-, Anhörungs-, Vorschlags-, Vermittlungs-, Be-
schwerde- und Mitgestaltungsrechte. Die Regelungen zu den Klassensprecher/in-
nen unterscheiden sich im Einzelnen (siehe Tab. 1): In nur einem Bundesland 
(SL) weicht die Bezeichnung des Amtes als Klassensprecher ab. Größere Unter-
schiede bestehen in der Stellvertreterregelung. Während vier Bundesländer (BB, 
BE, HB, HH) zwei gleichberechtigte Klassensprecher/innen wählen und keine  
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Tab. 1: Klassensprecher/in 
 

Bundesland Amt Stellvertreter Wahl Mindestjahrgang 

BB zwei Klassensprecher nein einfache Mehrheit 4 

BE zwei Klassensprecher nein einfache Mehrheit 3 

BW ein Klassensprecher  ja einfache Mehrheit 5 

BY ein Klassensprecher  ja nach Entscheidung des Schüler-
ausschusses 

5 

HB zwei Klassensprecher nein einfache Mehrheit 1 

HE ein Klassensprecher ja einfache Mehrheit (bei nur einer 
Kandidatur absolute Mehrheit) 

5 (Kann-Rege-
lung 1) 

HH zwei Klassensprecher nein einfache Mehrheit 1 

MV ein Klassensprecher  ja einfache Mehrheit 1 

NI ein Klassensprecher  ja einfache Mehrheit 5 (Kann-Rege-
lung 1) 

NW ein Klassensprecher  ja einfache Mehrheit 5 

RP ein Klassensprecher  nein einfache Mehrheit 5 (Soll-Vor- 
schrift 1) 

SH ein Klassensprecher  nein einfache Mehrheit 1 

SL ein Schülersprecher 
(der Kerngruppe)  

ja absolute Mehrheit im ersten 
Wahlgang, einfache Mehrheit  
im zweiten Wahlgang 

5 

SN ein Klassensprecher ja einfache Mehrheit 5  

ST ein Klassensprecher ja einfache Mehrheit 5 (ab 1 als  
Kann-Regelung) 

TH 
 

ein Klassensprecher ja absolute Mehrheit im ersten 
Wahlgang, dann Stichwahl mit 
einfacher Mehrheit 

3 (ab 1 als  
Kann-Regelung) 

BB – Brandenburg, BE – Berlin, BW – Baden-Württemberg, BY – Bayern, HB – Bremen, HE – Hessen,  
HH – Hamburg, MV – Mecklenburg-Vorpommern, NI – Niedersachsen, NW – Nordrhein-Westfalen,  
RP – Rheinland-Pfalz, SH – Schleswig-Holstein, SL – Saarland, SN – Sachsen, ST – Sachsen-Anhalt,  
TH – Thüringen 

Stellvertreter/innen kennen, gibt es in zehn Bundesländern (BW, BY, HE, MV, 
NI, NW, SL, SN, ST, TH) neben dem/der Klassensprecher/in eine/n gewählte/n 
Stellvertreter/in. In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind neben dem/ 
der Klassensprecher/in keine Stellvertreter/innen vorgesehen. 13 Bundesländer 
sehen für die Wahl eine einfache Mehrheit vor, davon eines die absolute Mehr-
heit bei nur einem/r Kandidaten/in. Im Saarland und in Thüringen ist im ersten 
Wahlgang eine absolute Mehrheit, in weiteren Wahlgängen eine einfache 
Mehrheit nötig. Bayern überlässt das Wahlverfahren einer Entscheidung des 
Schülerausschusses (siehe Kap. 2.2). Pädagogisch bedeutsam ist das Einstiegs-
alter in die Ämterwahl auf Klassenebene. In vier Bundesländern werden die 
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Klassensprecher ab der ersten Jahrgangsstufe gewählt (HB, HH, MV, SH), in 
zwei ab der dritten (BE, TH), in einem ab der vierten und in neun ab der fünf-
ten – wobei bei einigen Ländern Soll- oder Kann-Regelungen für eine frühere 
Wahl zu finden sind. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Mitwirkung auf Klassenebene bilden die Klas-
senkonferenzen. Diese sind von Klassenversammlungen o. ä. zu unterscheiden, 
die in einigen Bundesländern gesetzlich verankert sind und ein Zusammen-
kommen der Schüler/innen einer Klasse bezeichnen (z. B. RP). Unter Klassen-
konferenzen sollen hier zunächst alle Gremien verstanden werden, die sich mit 
Angelegenheiten der Klasse befassen. Mitglieder der Klassenkonferenz sind in 
der Regel alle in der Klasse unterrichtenden Lehrer/innen und ggf. pädagogi-
schen Mitarbeiter/innen sowie – je nach Bundesland – auch Eltern und Schü-
ler/innen. Die Mitwirkung der Schüler/innen erfolgt hier somit ggf. über die 
Teilnahme an einer Konferenz, in der wichtige Belange der Klasse diskutiert 
und entschieden werden. Dabei geht es sowohl um gruppenspezifische oder 
pädagogische Interna einer Klasse als auch um Ordnungsmaßnahmen oder 
Fragen der Zeugnisse oder Versetzungen.  

Betrachtet man die Mitwirkungsrechte von Schüler/innen in den Klassen-
konferenzen (siehe Tab. 2, nächste Seite), werden Unterschiede zwischen den 
Bundesländern deutlich. Immerhin sechs Bundesländer lassen Schülervertre-
ter/innen, meist die Klassensprecher/innen, bei Klassenkonferenzen umstands-
los zu (BB, HB, HH, MV, NI, ST), teilweise mit Stimmrecht. In keinem ver-
fügen die Schülervertreter/innen dabei über ein Vetorecht. Da bei Noten- und 
Versetzungsfragen ein Stimmrecht der Schüler/innen (und Eltern) verfas-
sungswidrig wäre (vgl. Avenarius/Hanschmann 2019, S. 170, Fn 7), nehmen die 
Schülervertreter/innen zudem bei solchen Entscheidungsfragen nur beratend 
teil. Andere Bundesländer (BE, NW, RP, SH, SL) kennen zwar auch eine Teil-
nahme von Schülervertreter/innen an der Klassenkonferenz, schließen sie aber 
bei Noten- und Versetzungsfragen komplett aus. Wieder andere (BW, BY, HE, 
SN, TH) sehen keine Beteiligung der Schülervertretung in Klassenkonferenzen 
vor – unabhängig davon, ob Noten- und Versetzungsfragen behandelt werden 
oder nicht. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Zulassung zur Klassenkonfe-
renz mitunter erst ab einem bestimmten Jahrgang erfolgt. 

2.2  Schulebene 

Schülerämter und Schülergremien 
Auch auf Schulebene prägen zunächst einmal die Gremien und Ämter der Schü-
lervertretung das Bild der Mitwirkung. Hierbei handelt es sich um den Schüler-
rat, den/die Schülersprecher/in und die Vollversammlung der Schüler/innen 
(auch wenn die Bezeichnungen teilweise abweichen). Analog zur Klassenebene  
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Tab. 2: Klassenkonferenzen 
 

Bundesland Vertretung von Schüler/innen  
in Klassenkonferenzen 

Stimmrecht Vetomöglichkeit 

BB ja nein (beratend) --- 

BE ja 
(aber Ausschluss bei Noten- und 
Versetzungsfragen) 

ja 
 

nein 

BW nein  
(auf Beschluss der Konferenz können 
Schülervertreter/innen beratend 
hinzugezogen werden) 

--- --- 

BY nein --- --- 

HB ja ja 
(aber nur beratend bei Noten-  
und Versetzungsfragen) 

nein 

HE nein --- --- 

HH ja ja 
(aber nur beratend bei Noten-  
und Versetzungsfragen) 

nein 

MV ja ja 
(aber nur beratend bei Noten-  
und Versetzungsfragen) 

nein 

NI ja ja 
(aber nur beratend bei Noten-  
und Versetzungsfragen) 

nein 

NW ja  
(aber Ausschluss bei Noten- und 
Versetzungsfragen) 

nein (beratend) --- 

RP ja 
(aber Ausschluss bei Noten- und 
Versetzungsfragen) 

nein (beratend) --- 

SH ja 
(aber Ausschluss bei Noten- und 
Versetzungsfragen) 

ja nein 

SL ja  
(aber Ausschluss bei Noten- und 
Versetzungsfragen) 
 
auf Antrag Zulassung zu Notenkonfe-
renzen möglich („Experimentierklau-
sel“) 

nein (beratend) --- 

SN nein --- --- 

ST ja  nein (nur beratend) --- 

TH nein  --- --- 
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bilden diese Gremien und Ämter wichtige Knotenpunkte der Kommunikation 
zwischen den Klassen einerseits und Lehrer/innen sowie der Schulleitung ande-
rerseits – sofern es sich um gesamtschulische Belange oder Probleme handelt. 
Sie erfüllen dabei auch hier Aufgaben im Zuge ihrer Informations-, Anhö-
rungs-, Vorschlags-, Vermittlungs-, Beschwerde- und Mitgestaltungsrechte. 
Nur selten verfügen sie dabei über nennenswerte Machtmittel, die andere Ak-
teure des Schullebens wirklich unter Zugzwang setzen könnten. 

 Bezüglich des Schülerrats unterscheiden sich die Bundesländer hauptsäch-
lich in der Frage, ob nur die Klassensprecher, die immer vertreten sind, oder 
noch weitere Personen (z. B. Delegierte für die überschulische Ebene, Stell-
vertreter/innen oder der/die Schülersprecher/in) zum Gremium gezählt 
werden. Auch gibt es Variationen beim Zulassungsalter. Die meisten Länder 
sehen die Beteiligung am Schülerrat ab dem fünften Jahrgang vor, wobei ei-
nige für eine frühere Beteiligung offen sind (z. B. BB, NI, TH). Den Vertre-
ter/innen des Schülerrats werden in den meisten Bundesländern zeitliche 
(Unterrichtsfreistellung für die Sitzungen) und sächliche Ressourcen (z. B. 
Räumlichkeiten oder Internetzugang) eingeräumt, auch wenn die Regelungen 
im Einzelnen abweichen. Häufiger verfügt der Schülerrat über das Recht, 
Anträge an Konferenzen zu stellen, oder muss vor wichtigen Entscheidun-
gen von Konferenzen oder der Schulleitung gehört werden (z. B. HB, HE, 
HH, NI, NW, SN, ST), seltener finden sich echte suspensive (aufschiebende) 
oder devolutive (an die nächsthöhere Instanz, wie die Schulbehörde, verwei-
sende) Vetorechte (z. B. HB, HE) (vgl. Rux/Niehues 2013, S. 266). 

 Der/die Schülersprecher/in repräsentiert die Schülerschaft einer Schule. Un-
terschiede werden hinsichtlich des Wahlmodus deutlich (siehe Tab. 3). Vie-
le Bundesländer lassen unterschiedliche Wahlmodi nach Beschluss der 
Schülerschaft oder des Schülerrates zu. Bei nur sechs Bundesländern ist dies 
nicht der Fall (BE, HB, HH, NI, SL, TH). Weit verbreitet ist die Möglichkeit 
der Urwahl der/des Schülersprechers/in aus der Mitte aller Schüler/innen 
(zehn Bundesländer) sowie die Wahl durch den Schülerrat aus der Mitte al-
ler Schüler/innen (acht Bundesländer). Etwas weniger verbreitet ist die Ur-
wahl aus der Mitte des Schülerrates sowie die Wahl durch den Schülerrat 
aus der Mitte der Schülerschaft (jeweils fünf Bundesländer). 

 Die Vollversammlung der Schüler/innen ist in fast allen Bundesländern aus-
drücklich als Mitwirkungsinstrument verankert (außer BW, BY). Zwar ver-
fügt sie in der Regel nur über schwache Rechte und dient vornehmlich der 
Information und des Austauschs; in einigen Bundesländern kann sie aber 
auch Beschlüsse fassen und Empfehlungen an den Schülerrat (HB, HH) ge-
ben, muss vor wichtigen Entscheidungen des Schülerrats gehört werden 
(SN) oder kann sogar Anträge an die Schulkonferenz (siehe unten) richten, 
die dort behandelt werden müssen. 
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Tab. 3: Wahlmodi des/der Schülersprecher/in in den Bundesländern (bei mehrfacher 
Eintragung existiert eine Wahloption) 

 
 Wahl aus der Mitte des Schülerrats Wahl aus der Mitte der Schülerschaft 

Wahl durch 
Schülerrat 

BB, HB, HE, MV, NI, RP, SN, ST BW, BY, NW, SH, ST 

Wahl durch 
Schülerschaft 
(Urwahl) 

BE, MV, RP, SN, ST BB, BW, BY, HE, HH, NW, SH, SL, ST, TH 

Schülervertreter/innen und Schülergremien haben kein politisches Mandat. 
Dies bedeutet, dass sie sich zu aktuellen politischen Streitfragen nicht äußern 
können, da nicht davon auszugehen ist, dass damit die politische Position der 
vertretenen Schüler/innen artikuliert werden könnte. Gleichwohl ist die Schü-
lervertretung für die Anliegen der Schüler/innen als Interessengruppen zustän-
dig. Insofern hat die Schülervertretung ein „schulpolitisches Mandat“ (Avena-
rius/Hanschmann 2019, S. 172). 

Ein zentrales demokratisches Recht besteht historisch gesehen darin, dass 
ein zuständiges politisches Gremium (z. B. ein Parlament) über die verfügbaren 
Haushaltsmittel eigenständig einen Haushaltsplan aufstellen kann (Budgetrecht) 
(vgl. Ismayr 2001, S. 254). An der Verwendung von Geldmitteln können sich 
demokratische Kompromiss- und Konsensbildungsprozesse entzünden, die 
auch für Schüler/innen ein demokratisches Erfahrungsfeld eröffnen. Während 
eine Reihe von Bundesländern der Schülervertretung das explizite Recht zuge-
steht, Beiträge von den Schüler/innen zu erheben oder Spenden entgegenzu-
nehmen (BW, HB, NW, RP), stellen Hamburg und das Saarland der Schüler-
vertretung ein eigenes Budget zur Verfügung, über das sie im Rahmen ihrer 
Aufgaben frei verfügen kann. Andere Bundesländer sichern lediglich die Über-
nahme der anfallenden sächlichen Kosten der Gremienarbeit zu und stellen 
Räume (BB, BE, HE, NI, SH, TH).  

Mitwirkung in schulischen Gremien 
Neben den Gremien und Ämtern der Schülervertretung im engeren Sinne sind 
Schüler/innen auch an Gremien beteiligt, die Belange der gesamten Schule be-
treffen. Dabei handelt es sich vor allem um Fachkonferenzen, bei denen vor-
nehmlich die Fachlehrer/innen eines Unterrichtsfaches zusammenkommen 
und die die inhaltliche Arbeit in den Schulfächern gestalten, und um Schulkon-
ferenzen, in denen sich die zentralen Statusgruppen (Lehrer/innen und ggf. 
pädagogisches Personal, Eltern, Schüler, ggf. Schulträger) treffen und die Ge-
samtbelange der Schule steuern (Lehrerkonferenzen, bei denen sich Lehrer/in-
nen untereinander und mit der Schulleitung abstimmen, sollen hier außen vor 
gelassen werden). 
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Bei den Fachkonferenzen zeigen sich relativ große Unterschiede (siehe Tab. 4). 
In sechs Bundesländern (BY, BE, HE, HH, SN, TH) bleiben die Schüler/innen 
von der Fachkonferenz ausgeschlossen. Dagegen besteht in zehn Bundeslän-
dern (BB, BE, BW, MV, NI, NW, RP, SH, SL, ST) für Schüler/innen die Mög-
lichkeit – durch Mitgliedschaft, Einladung oder Teilnahmerecht – an den Fach-
konferenzen teilzunehmen. In diesen Ländern haben die Schüler/innen zumeist 
eine beratende Funktion ohne Stimmrecht; in Niedersachsen sind die Schüler-
vertreter/innen allerdings sogar mit Stimmrecht ausgestattet. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass auch im Fall Niedersachsens die Schülervertreter/innen über keine 
Vetorechte verfügen. Schließlich soll bei den Fachkonferenzen die fachliche 
und didaktische Expertise der Lehrer/innen den Ausschlag geben.  

Tab. 4: Beteiligung der Schüler/innen an den Fachkonferenzen 
 

Bundesland Vertretung von Schüler/innen  
in Fachkonferenzen  

Stimmrecht Vetomöglichkeit 

BB ja nein (beratend) --- 

BE ja nein (beratend) --- 

BW ja (Teilnahmerecht)  nein (teilnehmend) --- 

BY nein  --- --- 

HB nein  --- --- 

HE nein  --- --- 

HH nein  --- --- 

MV ja (eingeladen, nicht Mitglied) nein (teilnehmend) --- 

NI ja ja nein 

NW ja nein (beratend) --- 

RP ja  nein (nur beratend) --- 

SH ja (eingeladen, nicht Mitglied)  nein (nur beratend) --- 

SL ja (nicht Mitglied, Recht auf Teilnahme) nein (nur beratend) --- 

SN nein  --- --- 

ST ja  nein (nur beratend)  --- 

TH nein --- --- 

 Die Aufgaben der Schulkonferenzen sind in den Ländern durchaus unter-
schiedlich und reichen – in je abweichender Feinjustierung – von eher bera-
tenden Funktionen bis hin zu Entscheidungsbefugnissen (vgl. Avenarius/ 
Hanschmann 2019, S. 182–185). Grundsätzlich kann man sagen, dass sich 
die Aufgaben der Schulkonferenzen einerseits auf die Gestaltung „der päd-
agogischen Arbeit und des Lebens der Schule in ihrer Gesamtheit“, anderer-
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seits auf die Befassung mit „Einzelschicksalen“ (Avenarius/Hanschmann 
2019, S. 166) beispielsweise in Konfliktsituationen richten. Die Mitwirkung 
der Schüler/innen bei den Schulkonferenzen ist von der jeweiligen Schulver-
fassung des Bundeslandes und den darin vorgenommenen Regelungen zu 
den Schulkonferenzen abhängig. Auffällig ist, dass nur wenige Bundeslän-
der Gesamtkonferenzen kennen, an denen eine größere Anzahl der jeweili-
gen Statusgruppen teilnimmt – und zumeist die gesamte Lehrerschaft (NI, 
ST). Fast alle Bundesländer (außer ST) sehen dessen ungeachtet kleinere, 
ausschussartige Schulkonferenzen mit wenigen Vertreter/innen der Status-
gruppen vor. Die folgende Darstellung richtet sich auf diese kleineren 
Schulkonferenzen (vgl. Tab. 5). 

In allen Bundesländern verfügen die Schülervertreter/innen über ein 
Stimmrecht in der Schulkonferenz. Dabei ist durch Drittelparität meistens 
(BB, BE, BW, BY, HH, MV, NW, RP, SH, SL, SN, TH) die Möglichkeit einer 
Erwachsenenmajorisierung der Schülervertreter/innen gegeben (Eltern und 
Lehrkräfte zusammen können eine Majorität gegenüber den Schüler/innen 
bilden). Diese Situation birgt freilich auch die Chance, dass Eltern und 
Schüler/innen an einem Strang ziehen. Weniger Länder (HB, HE, NI, ST) 
haben dagegen eine Mitarbeiter- oder Lehrermajorität installiert, sodass sich 
diese immer gegenüber Eltern und Schülervertreter/innen durchsetzen kön-
nen. Bemerkenswert sind die Vetorechte der Schülervertreter/innen in 
Brandenburg, Bremen und Schleswig-Holstein. 

Schülerzeitung und Schülergruppen – Instrumente der Schulöffentlichkeit 
Schließlich werden den Schüler/innen einige Aktivitäten eingeräumt, die es 
ihnen ermöglichen, das Schulleben aktiv zu gestalten und eine Schulöffentlich-
keit zu konstituieren. Hierzu zählen vor allem die Möglichkeit, eine Schülerzei-
tung zu betreiben, sowie das Recht, sich in Schülergruppen zu organisieren. 

 Die Schülerzeitung ist in allen Bundesländern im Schulgesetz und/oder den 
einschlägigen Verordnungen verankert und aktualisiert das Recht der Schü-
ler/innen auf freie Meinungsäußerung. Es handelt sich bei der Schülerzei-
tung um ein Produkt, das von den Schüler/innen – ggf. mit Beratung durch 
Lehrkräfte – selbst verantwortet wird. Da auch für die Schülerzeitung das 
Zensurverbot gilt, gibt es auch kein Prüfrecht durch die Schulleitung. Sie 
unterliegt nur dem Presserecht und den allgemeinen gesetzlichen Bestim-
mungen und kann – falls Verstöße vorliegen – allenfalls nachträglich einge-
zogen werden (Rux/Niehues 2013, S. 161–163). 

 Weitaus heterogener sind dagegen die Regelungen zu den Schülergruppen. 
Abgesehen von Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die bei der gesetzli-
chen Rahmung von Schülergruppen zurückhaltend sind, ist die Bildung sol-
cher Gruppen in den anderen Bundesländern ausdrücklich vorgesehen. In- 
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Tab. 5: Beteiligung der Schüler/innen an den Schulkonferenzen  
(Fortsetzung nächste Seite) 

 
Bundesland Bezeichnung 

des Gremiums 
Vertretung von Schü-
ler/innen in Schul-
konferenzen 

Stimm-
recht 

Mehrheitsoption Vetorecht der 
Schülervertre-
ter/innen 

BB Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch Schü-
lerkonferenz  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

devolutives Veto 
der Schülervertre-
ter/innen in der 
Schulkonferenz bei 
ausgewählten Fra-
gen 

BE Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch Ge-
samtschülervertretung 

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

bei ausgewählten 
Entscheidungen 
qualifizierte Mehr-
heit nötig 

BW Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch den 
Schülerrat  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

BY Schul-
konferenz 

ja, Mitglieder des  
Schülerausschusses 

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

HB Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch  
Schülerbeirat  

ja  nein  
(Mitarbeiter-
majorität) 

suspensives Veto-
recht der Schüler-
vertreter/innen in 
der Schulkonferenz 
gegenüber Be-
schlüssen der 
Lehrerkonferenz, 
den Teilkonferen-
zen oder Fachkon-
ferenzen 

HE Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch Schü-
lerrat  

ja  nein  
(Lehrermajorität) 

 

HH Schul-
konferenz 

ja, Vertreter/innen  
des Schülerrates  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

MV Schul-
konferenz 

ja, Vertreter/innen  
des Schülerrates 

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

NI Schulvorstand 
(neben Ge-
samtkonfe-
renz mit allen 
Lehrkräften 
und Vertre-
ter/innen der 
anderen Sta-
tusgruppen) 

ja, durch Schülerrat 
gewählt  

ja  nein  
(Lehrermajorität) 

 

NW Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch Schü-
lerrat  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 
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Bundesland Bezeichnung 
des Gremiums 

Vertretung von Schü-
ler/innen in Schul-
konferenzen 

Stimm-
recht 

Mehrheitsoption Vetorecht der 
Schülervertre-
ter/innen 

RP Schul-
ausschuss 

ja, gewählt durch Klas-
sensprecherversamm-
lung  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorisierung) 

 

SH Schul-
konferenz 

ja  ja  nein  
(Erwachsenen-
mehrheit) 

suspensives Veto-
recht der Schüler-
vertreter/innen in 
der Schulkonferenz 
bei Beschlüssen 
der Schulkonfe-
renz, sofern die 
anwesenden Schü-
ler/innen einstim-
mig widersprechen 

SL Schul-
konferenz 

ja, gewählt durch Schü-
lervertretung aus ihrer 
Mitte 

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

SN Schul-
konferenz 

ja, in der Regel gewählt 
durch Schülerrat aus 
dessen Mitte  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

ST Gesamtkonfe-
renz (mit 
sämtlichen 
Lehrkräften 
und Vertre-
ter/innen der 
anderen Sta-
tusgruppen) 

ja, durch Schülerrat 
gewählt  

ja  nein  
(Lehrermajori-
sierung) 

 

TH Schul-
konferenz 

ja, durch Klassen-
sprecherversammlung 
gewählt  

ja  nein  
(Erwachsenen-
majorität) 

 

nerhalb der Schülergruppen können sich die Schüler/innen mit selbst ge-
setzten Themen beschäftigen oder gemeinsame Ziele verfolgen – und zwar 
innerhalb der Schule. Dieses Recht kann nur eingeschränkt werden, wenn 
durch die Aktivitäten der Schülergruppen der Erziehungs- und Bildungs-
auftrag der Schule gefährdet wird. Unterschiede finden sich insbesondere 
bezüglich der politischen Ausrichtung von Schülergruppen. Während die 
meisten Bundesländer ausdrücklich die Verfolgung politischer Ziele erwäh-
nen (BW, NI ab dem Alter von 14, RP, SH), sich auf die grundgesetzliche 
Vereinigungsfreiheit berufen (BE), sich auf den allgemeinen und damit 
auch politischen Bildungsauftrag der Schule beziehen (TH) oder ohne wei-
tere Spezifizierung das Recht festhalten (BB, HB, HE, HH, MV, NW), 
schließt das Saarland ausdrücklich die „Bildung und Betätigung politischer 
Schülergruppen in der Schule“ (SL ASchO § 13) aus. Dies ist rechtlich be-
denklich, denn „Vereinigungen der Schüler (z. B. Jugendgruppen oder poli-
tische Arbeitskreise) unterstehen dem Schutz des Art. 9 Abs. 1 GG. Die 
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Schule darf solche Vereinigungen – auch wenn sie sich in der Schule betäti-
gen – weder verbieten noch von einer Genehmigung abhängig machen“ 
(Rux/Niehues 2013, S. 165). Auch pädagogisch betrachtet ist eine solche 
Einschränkung kontraproduktiv, da politische Schülergruppen einen wich-
tigen Erfahrungsraum zur Verfügung stellen und die politische Identitäts-
bildung fördern könnten. 

3.  Überschulische Ebene 

Gremien und Ämter der Schülervertretung sowie die Mitwirkung an überschuli-
schen Gremien finden sich auch auf der überschulischen Ebene, wobei die Län-
der auch hier unterschiedliche Wege gehen: Grundsätzlich ist die Konstituie-
rung der Schülervertretungsgremien auf überschulischer Ebene an ein Delega-
tionsmodell geknüpft. Amtsträger (z. B. der/die Schülersprecher/in) oder eigens 
gewählte Delegierte der Einzelschulen werden auf eine nächsthöhere Ebene ent-
sandt. Was im Einzelnen die nächsthöhere Ebene ist, weicht von Bundesland zu 
Bundesland ab und hängt sowohl mit der politischen Verwaltungsgliederung 
als auch mit der Schulverwaltungsgliederung der jeweiligen Bundesländer zu-
sammen. So kennen beispielsweise Niedersachsen und Sachsen-Anhalt einen 
Gemeindeschülerrat. Die meisten Länder verfügen über Stadt- und Kreisschü-
lerräte (BB, BY, HE, MV, NI, NW, RP, SH, SN, ST, TH), welche mitunter auch 
als Bezirke (d. h. Stadtbezirke) bezeichnet werden (BE). Bayern hat zudem noch 
Gremien auf Bezirksebene (Regierungsbezirke) eingerichtet. Hamburg organi-
siert die Delegation auf Schulverwaltungsebene, sodass Schülervertretungen auf 
Schulkreisebene entstehen. In Bremen und dem Saarland gibt es dagegen  
– ohne eine kleinere Einheit als Zwischeninstanz – eine Gesamtvertretung, d. h. 
alle Schulen können Delegierte zu dieser Vertretung entsenden. Abgesehen von 
Bremen und dem Saarland werden somit Schülergremien auf einer mittleren 
oder mehreren mittleren Ebenen (Stadt-, Kreis-, Bezirksebene) konstituiert. 
Diese entsenden wiederum Delegierte für die Landesebene, wo Landesschüler-
vertretungen gebildet werden. Zudem werden auf den einzelnen Ebenen auch 
Ämter der Schülervertretung konstituiert, beispielsweise, indem Vorstände oder 
Schülersprecher/innen auf den mittleren und der Landesebene gewählt werden 
(z. B. Kreisschülersprecher, Landesschülervertretung). Zu erwähnen ist, dass das 
skizzierte Delegationssystem teilweise getrennt nach Schularten (z. B. in TH), 
teilweise ohne diese Differenzierung praktiziert wird (z. B. in MV). 

Bedeutender erscheinen indes die Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern, die sich im Hinblick auf die Mitspracherechte der Schülergremien zeigen. 
Insgesamt haben die Schülergremien die Aufgabe, „die Arbeit der einzelnen 
Schülervertretungen zu unterstützen und die Interessen der Schülerinnen und 
Schüler, die sie repräsentieren, geltend zu machen“ (Avenarius/Hanschmann 
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2019, S. 174). Die Geltendmachung von Interessen gestaltet sich aber vor allem 
auf den mittleren Ebenen recht unterschiedlich. Zwar weist im bundesdeut-
schen Bildungsföderalismus insbesondere die Stadt- und Kreisebene bezüglich 
der schulischen „Hardware“ (z. B. Gebäude und Ausstattung) und der Schulent-
wicklungsplanung klare Kompetenzen auf und ist damit ein gleichsam natürli-
cher Adressat von Schülergremien auf dieser Ebene. Allerdings ist die Adressie-
rung der kommunalen Schulpolitik durch die Schülervertretung nicht in allen 
Bundesländern explizit vorgesehen. Während die Gemeinde-, Stadt- und Kreis-
schülerräte in einer Reihe von Bundesländern etwa in Fragen von Schulplanun-
gen, Schulschließungen oder Ausstattungen beteiligt werden (z. B. HE, HH, 
MV, NI, RP, ST), erschöpft sich die Funktion dieser Gremien in anderen Län-
dern in der Wahl von Ämtern und der Delegation von Vertreter/innen für die 
nächsthöhere Ebene (z. B. SN, TH). 

Die politischen Kompetenzen der Landespolitik richten sich vor allem auf 
die personelle Ausstattung und inhaltliche Ausrichtung der Bildungseinrich-
tungen. Auf dieser Ebene verfügen die Landesschülervertretungen zumeist über 
ein „Anhörungsrecht gegenüber dem Kultusministerium“ (Avenarius/Hansch-
mann 2019, S. 174) und werden bei wichtigen schulpolitischen Weichenstellun-
gen beteiligt. 

Neben den überschulischen Gremien und Ämtern der Schülervertretung 
werden die Schüler/innen mitunter auch an Schulbeiräten beteiligt, in denen 
neben den Schüler/innen andere schulische Statusgruppen, die Jugendhilfe, 
aber auch zivilgesellschaftliche Akteure wie Wirtschaftsverbände, Kirchen, Ge-
werkschaften, Kammern u. a. vertreten sein können. Solche Beiräte haben zu-
meist eine Beratungsfunktion und müssen bei wichtigen schulpolitischen Ent-
scheidungen gehört werden, sind aber nicht mit Entscheidungs- oder Veto-
rechten ausgestattet. Einige Bundesländer haben solche Beiräte bereits auf einer 
mittleren Ebene eingerichtet (z. B. Kreisschulbeirat, Bezirksschulbeirat, Schul-
regionkonferenz) (z. B. BB, BE, SL), andere nur auf der Landesebene (z. B. BB, 
BE, BW, HH, MV, NI, SH, ST, TH). Wieder andere sehen keine Schulbeiräte 
vor (z. B. HB, SN).  

4.  Fazit 

Die voranstehenden Ausführungen dokumentieren, dass die Vertretung von 
Schülerinteressen in den einzelnen Bundesländern fest institutionalisiert ist. In 
der Gesamtheit existieren keine erheblichen Unterschiede. Schülervertretung ist 
in allen Bundesländern auf Klassenebene, Schulebene und überschulischer Ebe-
ne verankert. Auf allen Ebenen besteht für die Schüler/innen einerseits die 
rechtlich verbürgte Möglichkeit, eigene Gremien und Ämter zu wählen, als 
auch an übergreifenden Entscheidungsgremien (v. a. Schulebene) und Bera-
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tungsgremien (v. a. Landesebene) teilzunehmen. Viele Abweichungen, wie etwa 
in der Bezeichnung von Ämtern und Gremien, sind zu vernachlässigen. Den-
noch zeigen sich einige bedeutende Unterschiede im Detail:  

 Auf der Klassenebene fällt auf, dass einige Bundesländer Klassensprecher-
wahlen erst ab der fünften Klasse zulassen, während andere diese Möglich-
keit bereits früher, z. T. ab der ersten Klasse eröffnen. Auch bei der Konfe-
renzteilnahme auf Klassenebene (Klassenkonferenzen) gibt es Unterschiede – 
zwischen umfangreichen Beteiligungsrechten mit Stimmrecht (außer bei 
Noten- und Versetzungsentscheidungen) einerseits und einem prinzipiellen 
Ausschluss der Schüler/innen andererseits. 

 Auf der Schulebene erscheinen vor allem die Abweichungen in den Rege-
lungen zu den Rechten des Schülerrats und der Vollversammlung relevant. 
Während einige Länder dem Schülerrat „harte“ Vetorechte gegenüber Ent-
scheidungen anderer Gremien einräumen, handelt es sich in anderen Län-
dern vornehmlich um Antrags- und Anhörungsrechte. Die Schülerversamm-
lung kann in einigen Bundesländern Entscheidungen treffen und Anträge 
stellen, in anderen dient sie lediglich der Information und dem Austausch 
mit der Schülervertretung der Schule. Auch in der Beteiligung der Schü-
ler/innen an Schulgremien zeigen sich Differenzen. Viele Bundesländer las-
sen eine Schülerbeteiligung an Fachkonferenzen zu (zumeist ohne Stimm-
recht), in anderen bleiben die Schüler/innen außen vor. In den Schul-
konferenzen haben die Schülervertreter/innen selten echte (wenn auch nur 
suspensive) Vetorechte, meistens können sie durch Lehrer/innen oder Er-
wachsene relativ umstandslos majorisiert werden. Zu erwähnen sind 
schließlich die Unterschiede zwischen den Bundesländern hinsichtlich eines 
SV-Budgets. Nur Hamburg und das Saarland sichern ein festes Budget zu, 
über dessen Verwendung die Schülervertretung im Rahmen ihrer Aufgaben 
frei entscheiden kann. 

 Auf der überschulischen Ebene fällt vor allem auf, dass auf der mittleren 
Ebene der Schülervertretung (Kreis, Bezirk, Region) in einigen Ländern 
Mitwirkungsrechte bei kommunalen schulpolitischen Entscheidungen exis-
tieren, in anderen dagegen nicht, ebenso, wie einige Länder die Mitwirkung 
in Schulbeiräten kennen, andere dieses Beteiligungsinstrument dagegen 
nicht vorsehen. 

Auch wenn eine pädagogische oder empirische Perspektive nicht im Fokus die-
ses Beitrages steht, soll abschließend die umrissene Lage der Schülervertretung 
in der Bundesrepublik schlaglichtartig aus einem eher pädagogischen Blickwin-
kel betrachtet werden. Analysiert man die gesetzlichen Regelungen zur Schüler-
vertretung, so zeigt sich, dass sie für die Schüler/innen zwar das Recht auf die 
Wahl eigener Gremien und Vertreter/innen vorsieht, diese Gremien und Ver-
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treter/innen aber vornehmlich mit Mitwirkungs- und nur punktuell mit Mitent-
scheidungsrechten ausgestattet sind – wobei bei den Mitentscheidungsrechten, 
wie z. B. in der Schulkonferenz, sorgsam darauf geachtet wird, dass sich die 
Schüler/innen nicht gegen die „Erwachsenen“ durchsetzen können. Trotz eini-
ger suspensiver und devolutiver Vetorechte von Schülerrat (z. B. HB, HE) und 
Schülervertreter/innen in den gesamtschulischen Gremien (z. B. BB, HB, SH), 
sind Schüler/innen nirgends echte Vetospieler (vgl. Tsebelis 2020). Dies liegt 
darin begründet, dass Schule zwar auch – aus grundgesetzlichen wie pädagogi-
schen Gründen – durch demokratische Prinzipien und Merkmale gekennzeich-
net sein soll (siehe Kap. 1), vornehmlich aber einem „pädagogischen Impetus“ 
(Langner 2007, S. 238) folgt, der von einer Differenz von Schüler/innen- und 
Erwachsenenwelt ausgeht und damit die Einschränkung von Autonomie der 
Schüler/innen rechtfertigt. Die vielfach beschriebene Gefahr besteht aus päd-
agogischer Sicht darin, dass sich die Schüler/innen von diesen Formen einge-
schränkter oder behinderter Demokratie (vgl. Franz 2016), die sie nur noch als 
die Aufführung eines leeren „Demokratiespektakels“ empfinden, abwenden, 
dass Schule bereits in der Erstbegegnung mit erfahrener Demokratie Enttäu-
schungen und Frustrationen erzeugt (vgl. Helsper/Lingkost 2013; Holtmann/ 
Reinhardt 1971). 

Eine mögliche Reaktion auf diese Schwierigkeit besteht darin, offensiv die 
erwähnte Differenz von Schüler/innen- und Erwachsenenwelt zu vertreten. Die 
Arbeit der Schülervertretung bestünde dann zentral darin, die Schulöffentlich-
keit, d. h. die schulöffentliche Kommunikation und Urteilsbildung über unter-
richts- und schulrelevante Fragen, zu stärken. Damit würde man akzeptieren, 
dass es Bereiche gibt, in denen die Schüler/innen nicht mitbestimmen können, 
könnte aber Kommunikationsräume schaffen, die „im Modus der Belagerung 
[…] kommunikative Macht“ (Habermas 1994, S. 208) auf Entscheidungsgre-
mien ausüben würden. Instrumente wie die Schülerzeitung und die Schüler-
gruppen können hierfür funktional sein. Dies würde freilich eine ausreichende 
Responsivität der schulischen Entscheidungsgremien im Hinblick auf die An-
liegen der Schüler/innen voraussetzen. Responsivität wäre dann aber nicht 
durch harte Rechte der Schülerschaft garantiert, sondern allenfalls durch die 
pädagogische Einsicht der Lehrerschaft und Eltern in den pädagogischen Wert 
der Berücksichtigung von Schülerinteressen bei der Gremienarbeit. Eine andere 
Reaktion könnte freilich die weitere Demokratisierung des Schulbetriebs sein. 
Mein Eindruck ist, dass es – selbst wenn man den „pädagogischen Impetus“ 
(Langner 2007, S. 238) von Schule im Auge behält – durchaus Reserven gibt. 
Konkret könnte dies in einigen Bundesländern eine aufholende Ausweitung der 
Mitentscheidungsrechte in Fach- und Klassenkonferenzen betreffen, aber auch 
die Einführung von Vetorechten, wie sie bereits in Brandenburg, Bremen, Hes-
sen oder Schleswig-Holstein existieren. Auch unterhalb der Entscheidungsgre-
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mien der Schule könnte die Verfügung über einen eigenen Haushalt demokrati-
sche Aushandlungs- und Lernprozesse in der Schülerschaft befördern. 
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Verwendete Rechts- und Verwaltungsvorschriften  
 

Bundesland Rechts- und Verwaltungsvorschriften (Stichtag 10. 03. 2020)
BB Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG)
BE Schulgesetz (SchulG)
BW Schulgesetz (SchG)

Verordnung des Kultusministeriums über Einrichtung und Aufgaben der 
Schülermitverantwortung (SMV‐Verordnung)

BYn Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)
Schulordnung für schulartübergreifende Regelungen an Schulen in Bayern 
(BaySchO)

HB Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) 
Bremisches Schulverwaltungsgesetz (BremSchulVwG)
Verordnung für Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte an öffentlichen 
Schulen (Zeugnisverordnung) 
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HE Hessisches Schulgesetz (HSchG)
Verordnung über die Schülervertretungen und die Studierendenvertre-
tungen 

HH Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) 
MV Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SchulG MV)

Verordnung über die Wahl, die Organisation, das Verfahren und die 
Erstattung von Aufwendungen der Vertretungen der Schülerinnen und 
Schüler und der Erziehungsberechtigten im Bereich der Schulen in Meck-
lenburg-Vorpommern (SchMWVO M-V)

NI Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) 
Verordnung über die Wahl der Schülervertretungen in Schulen, Gemein-
den und Landkreisen sowie über die Wahl des Landesschülerrats (Schüler-
wahlordnung)

NW Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)
Die Mitwirkung der Schülervertretung in der Schule (SV-Erlass)

RP Schulgesetz (SchulG)
Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamt-
schulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien (übergreifende Schul-
ordnung)
Schulwahlordnung (SchulWO)
Aufgaben, Wahl und Verfahrensweise der Vertretungen für Schülerinnen 
und Schüler

SH Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)
Musterstatut für Schülervertretungen 

SL Gesetz zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (SchoG)
Allgemeine Schulordnung (ASchO) 
Gesetz über die Mitbestimmung und Mitwirkung im Schulwesen 
(SchumG)

SN Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG)
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Ober-
schulen- und Abendoberschulen im Freistaat Sachsen (SOOSA)
Schülermitwirkungsverordnung (SMVO)

ST Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA)
Schülerwahlverordnung (SchWVO) 

TH Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) 
Thüringer Schulordnung (ThürSchulO) 
Thüringer Verordnung über die Mitwirkung der Landesschülersprecher, 
der Landeselternsprecher und des Landesschulbeirats (ThürMitwVO)
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Demokratieentwicklung in Schulen  
am Beispiel der Demokratischen 
Schulentwicklung  

Dorothea Schütze 

1.  Einleitung 

Im Workshop zu „Demokratieentwicklung in Schulen“ im Rahmen der Jenaer 
Summer School Demokratie im September 2019 habe ich das Konzept der De-
mokratischen Schulentwicklung vorgestellt. Ich habe diesen Ansatz gemeinsam 
mit Dr. Marcus Hildebrandt von 2002 bis 2006 im Rahmen des BLK-Pro-
gramms1 „Demokratie leben und lernen“ entwickelt und erprobt. Seither ist 
dieses Schulentwicklungskonzept in ca. 20 Schulen durch verschiedene Teams 
umgesetzt worden, die als Freiberufler*innen unter dem Dach des Instituts für 
Demokratieentwicklung (I. D. E) zusammenarbeiten. Darüber hinaus wurden 
die dazugehörigen Materialien und Praxisbausteine, die als Open Source auf der 
I. D. E-Webseite2 zur Verfügung stehen, von einer unbekannten Zahl von Päd-
agog*innen und Prozessbegleiter*innen für Entwicklungsprozesse in Bildungs-
einrichtungen genutzt.  

Bevor ich im Workshop der Jenaer Summer School das Konzept und einige 
Praxisbeispiele präsentierte, ging es beim gemeinsamen Einstieg um das Ver-
ständnis der Teilnehmenden von „Demokratischer Schulkultur“. Fragestellung 
war: „Wie sieht eine Demokratische Schulkultur idealerweise aus? Welche Bil-
der haben Sie dazu im Kopf? Und worauf kommt es Ihrer Meinung nach be-
sonders an?“ 

Viele der Nennungen aus der Teilnehmenden-Runde waren recht ausdiffe-
renziert. Es ging u. a. um Haltungsfragen der Pädagog*innen, um die Reflexion 
der schulischen Machtverhältnisse, um Beziehungsgestaltung, um Mitbestim-
mung der Schüler*innen bei Unterrichtsinhalten und -gestaltung sowie die 
Teilhabe an zentralen Entscheidungsprozessen einer Schule. Es waren auch drei 
Studierende unter den Teilnehmenden, deren Schulzeit nur kurze Zeit zurück-
lag. Ihre Nennungen waren vergleichsweise „bescheiden“ und bezogen sich vor 
allem auf die formalen Vertretungsgremien, insbesondere die Schüler*innen-

 

1 Bundesweites Programm der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK) 

2 https://www.ide-berlin.org/demokratische-schulentwicklung/  

https://www.ide-berlin.org/demokratische-schulentwicklung/
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vertretung. Weiter reichte ihre Fantasie nicht. Hier kann ihr eklatanter Mangel 
an Erfahrungen mit Demokratie in der Schule vermutet werden und das Un-
vermögen, sich im Rahmen des existierenden Schulsystems weiterreichende 
demokratische Strukturen und Umgangsweisen vorstellen zu können. Umso 
wichtiger erscheint es, positive Demokratieerlebnisse im Schulalltag möglich zu 
machen: eins der wesentlichen Ziele von Demokratischer Schulentwicklung. 

Im Folgenden werde ich das Konzept der Demokratischen Schulentwicklung 
erläutern und bespielhafte Prozesse sowie dazugehörige Vorgehensweisen be-
schreiben. 

2.  Die Entstehungsgeschichte des Konzepts  

In den vergangenen 30 Jahren hat es eine Vielzahl von Ansätzen gegeben, anti-
demokratische Tendenzen und dazugehörige Phänomene wie Diskriminierung, 
Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus in Schule zu thematisieren. 
Dabei ging es vor allem um Einstellungs- und Verhaltensänderungen unter der 
Schülerschaft, die aus Sicht von Pädagog*innen3 notwendig waren, um Konflikte 
und Gewalt unter Jugendlichen einzudämmen und demokratische Kompeten-
zen der Schüler*innen zu fördern. Anfang der 1990er Jahre waren meist Projek-
te in den Bereichen Gewaltprävention, Zivilcourage und Interkulturelles Lernen 
üblich. Später kamen Bildungskonzepte zu den Themen Diskriminierung, Ras-
sismus und Diversity hinzu. Durchführende entsprechender Schulprojekttage 
waren und sind in der Regel Trainer*innen außerschulischer Bildungsträger, 
die häufig als „Feuerwehr“ für kurzzeitige Veranstaltungen und Workshops en-
gagiert werden (vgl. Schütze 2019, S. 63 ff.).  

Diese meist eintägigen, selten auch mehrtägigen Trainings zeigen allerdings 
kaum nachhaltige Wirkung, denn der Fokus auf Schüler*innen als Hauptziel-
gruppe verhindert, dass auch die Pädagog*innen in einen Prozess der Reflexion 
und Entwicklung eintreten. Mögliche Denkanstöße und Entwicklungsansätze 
in der Schülerschaft können dadurch schwerlich von den Pädagog*innen aufge-
griffen und gemeinsam weiterentwickelt werden. Die Schüler*innen sehen ihre 
Erkenntnisse zudem häufig im Widerspruch zum Schulalltag, der sich für sie 
durch einen isoliert stattfindenden Workshop nicht verändert. Einzelne Trai-
nings oder Workshops mit Schüler*innen können – zugespitzt formuliert – 
eher als Form der „Symptombekämpfung“ angesehen werden, da deren Einstel-
lungen und Verhaltensweisen stets im Kontext von Schule, Elternhaus und 

 

3 Wenn von Pädagog*innen die Rede ist, sind alle pädagogischen Berufsgruppen gemeint: 
Lehrkräfte, Erzieher*innen, Sozialpädagog*innen bzw. Schulsozialarbeiter*innen und 
Sonderpädagog*innen. 



115 

Gesellschaft entstehen und kultiviert werden. Vereinzelte Bildungsmaßnahmen 
können ohne die Einbettung in einen nachhaltigen Schulentwicklungsprozess 
keine wirkliche Veränderung der Schulkultur bewirken (vgl. Schütze 2019, 
S. 63 ff.). 

Vor diesem Hintergrund entwickelten Marcus Hildebrandt und ich den An-
satz der Demokratischen Schulentwicklung (vgl. Hildebrandt/Schütze/Wenzel 
2007, S. 126 ff.). Wie in der Einleitung bereits kurz erwähnt, wurde dieses Kon-
zept in den Jahren 2002 bis 2006 im Kontext des bundesweiten Programms 
„Demokratie lernen und leben“ der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung (BLK) entwickelt und erprobt und wird bis 
heute in Schulen umgesetzt. Eine der Grundannahmen im Gutachten zum ge-
nannten BLK-Programm bezog sich auf die Bekämpfung rechtsextremer Ten-
denzen unter Jugendlichen: Positive Demokratieerfahrungen stehen demnach 
antidemokratischen Einstellungen und Handlungsweisen als lebendige und at-
traktive Alternative gegenüber (vgl. Edelstein/Fauser 2001).  

Um positive Demokratieerfahrungen im Schulkontext nicht nur als Aus-
nahmefall im Rahmen von Einzelprojekten, sondern als lebendige Alltagserfah-
rung zu ermöglichen, bedarf es eines umfassenden Veränderungsprozesses in 
möglichst vielen, bestenfalls allen Bereichen von Schule – so zumindest die Auf-
fassung der Entwickler*innen des Ansatzes der Demokratischen Schulentwick-
lung. Unserer Meinung nach muss nicht allein mit den Schüler*innen, sondern 
mit dem gesamten System, insbesondere mit den Pädagog*innen gearbeitet 
werden, um tiefgreifende und nachhaltige demokratische Entwicklungen zu er-
möglichen. Die Entwicklungsarbeit mit den Pädagog*innen ist insofern von 
zentraler Bedeutung, da sie als stabilste und dauerhafteste Gruppe (Schüler*in-
nen und Eltern sind nur zeitweilig in der jeweiligen Schule) in meist dominanter 
Weise die Schulkultur prägen, durch ihren pädagogischen Auftrag eine beson-
dere Verantwortung tragen und bei der Entwicklung demokratischer Kompe-
tenzen und Vorgehensweisen eine Vorbildfunktion haben.  

3.  Zur Bedeutung von Schulentwicklung allgemein 

Schulentwicklung orientiert sich häufig an Konzepten der Organisationsent-
wicklung (OE), die „sich auf das Ganze der Schule beziehen und nicht nur auf 
Teilaspekte“. OE wird entsprechend als „Lernprozess von Menschen und Orga-
nisationen verstanden […] und ist dezidiert prozessorientiert. Die Prozesse 
werden ebenso wichtig genommen wie das Ergebnis.“ (Rolff 2016, S. 15)  

Schulentwicklung ist demnach als langfristiger bzw. dauerhafter Prozess zu 
verstehen, der sich deutlich von einzelnen Projekten abgrenzt, die meist zeitlich 
begrenzt sind und sich auf ganz spezifische Teilaspekte konzentrieren.  
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Schulentwicklungsprozesse dienen der Qualitätsentwicklung und beziehen 
sich in der Regel auf folgende Bereiche bzw. Dimensionen4: 

 die Organisation der Schule (z. B. Stunden- und Personalplanung, Verwal-
tung, Arbeitsteilung, Gremienarbeit, zeitliche und organisatorische Abläufe, 
Raumplanung, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partner*innen, etc.) 

 die Unterrichtsentwicklung (pädagogische Konzepte und deren Umsetzung, 
Entwicklung von schulinternen Curricula, etc.) 

 die Personalentwicklung (Fortbildungen für die Pädagog*innen, u. a. Team-
entwicklung, fachliche und pädagogische Weiterbildung) 

 die Schulkultur (Miteinander der Schulgemeinschaft, Umgangsformen, 
Routinen, Rituale, Führungskultur, Beteiligungs- und Entscheidungskultur, 
Raumgestaltung, etc.)  

Die einzelnen Bereiche sollen – laut Vorgaben der Bildungsverwaltungen in 
den Bundesländern – in einem Schulprogramm festgehalten werden, das in re-
gelmäßigen Abständen überarbeitet bzw. fortgeschrieben wird. Fester Bestand-
teil von Schulprogrammen sollen außerdem das Leitbild der Schule sowie Ent-
wicklungsvorhaben inklusive damit verbundene Ziele, Indikatoren und dazu-
gehörige Evaluationsschritte sein. Und selbstverständlich sind Schulen an die 
Schulgesetzgebungen und Lehrpläne ihrer jeweiligen Länder gebunden5. 

Wie eine Schule die oben beschriebenen Bereiche ausgestaltet, inhaltlich 
füllt und in ihrem Schulprogramm festhält, kann sehr unterschiedlich aussehen. 
Ebenso unterscheiden sich Schulen sehr stark, was die Beteiligung an Schulent-
wicklungsprozessen anbelangt.  

Schüler*innen und Eltern sind in der Regel durch ihre gewählten Vertre-
ter*innen allenfalls an der letztendlichen formalen Entscheidung in dem dafür 
vorgesehen Gremium Schulkonferenz beteiligt, wobei die Inhalte und die Um-
setzung des Schulprogramms vor allem in den Händen des Kollegiums liegen. 

4.  Die Spezifika Demokratischer Schulentwicklung 

Demokratische Schulentwicklung unterscheidet sich insofern von herkömmli-
cher Schulentwicklung, dass die Entwicklungsprozesse demokratisch gestaltet 

 

4 Anmerkung der Autorin: In einigen Schulentwicklungskonzepten werden die Organisa-
tion der Schule und die Schulkultur unter dem Begriff der „Organisationsentwicklung“  
zusammengefasst. Daraus ergeben sich drei Bereiche der Schulentwicklung: Organisa-
tionsentwicklung, Unterrichtsentwicklung und Personalentwicklung. 

5  https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/rechtsvorschriften-lehrplaene/uebersicht-
schulgesetze.html  

https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/rechtsvorschriften-lehrplaene/uebersicht-schulgesetze.html


117 

werden und eine höchstmögliche Beteiligung aller Interessens- bzw. Anspruchs-
gruppen ermöglich sollen. Dies bedeutet, dass alle Personen, die von angestreb-
ten Entwicklungen und daraus resultierenden Veränderungen betroffen sind, 
ihre Interessen und Ansprüche in diese Prozesse einbringen können und an 
den dazugehörigen Entscheidungen maßgeblich beteiligt sind. Befasst sich ein 
Schulentwicklungsprozess z. B. mit Unterrichtsentwicklung, so sind die Schü-
ler*innen eine selbstverständliche Anspruchsgruppe, da sie im Schulalltag un-
mittelbar von den Ergebnissen betroffen sind. Ihre Interessen, Ansprüche und 
Bedürfnisse spielen demnach (neben den Vorgaben der Rahmenlehrpläne) eine 
wesentliche Rolle. 

Demokratische Kompetenzen werden nicht im Rahmen einzelner Fortbil-
dungen bzw. Projekte für eine eingegrenzte Zielgruppe erworben, sondern alle 
Beteiligten (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) entwickeln demokratische 
Kompetenzen im Zuge des Schulentwicklungsprozesses, der selbstverständlich 
auch bedarfsgerechte Fortbildungsanteile haben kann. Die Beteiligten lernen 
sozusagen im Gehen und bei der Bearbeitung eines Themas, das ganz konkrete 
(Alltags-)Relevanz für sie hat. Demokratie wird dabei nicht als abstrakter Wert 
vermittelt, sondern lässt sich anhand der Gruppen- und Entscheidungsprozesse 
erproben, reflektieren und einüben.  

Darüber hinaus werden in diesen Schulentwicklungsprozessen bisherige 
demokratische Strukturen ausgebaut und neue Strukturen und Gelegenheits-
räume für Kontakt, Austausch sowie Ideen- und Entscheidungsfindung entwi-
ckelt, die weit über die bisherige Gremienarbeit hinausgehen und auch alle 
nicht gewählten Vertreter*innen der verschiedenen Anspruchsgruppen einbe-
ziehen. Diese Ausweitung der Beteiligungsmöglichkeiten ist besonders relevant, 
da die Zusammensetzung der gewählten Vertretungsgremien von Eltern und 
Schüler*innen selten die Heterogenität und Vielfalt innerhalb der Anspruchs-
gruppen widerspiegelt. So sind z. B. in Schulen mit einem hohen Anteil an mi-
grantischen Familien die Elternvertretungsgremien überwiegend mit Eltern aus 
weißen akademischen Mittelschichtsfamilien besetzt, was auf entsprechende 
Zugangsbarrieren und diskriminierende Strukturen schließen lässt. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass gewählte Vertreter*innen von Eltern und Schüler*in-
nen meist äußerst wenig über ihre schulgesetzlichen Rechte und Aufgaben Be-
scheid wissen und ihnen die erforderlichen demokratischen Kompetenzen für 
die Vertretung der Interessen ihrer Gruppe fehlen. Eltern und Schüler*innen 
nutzen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten daher häufig nur in sehr beschränktem 
Maße. Der Anspruch Demokratischer Schulentwicklung besteht darin, die ge-
nannten Beteiligungsbarrieren und -hindernisse abzubauen, die schulischen 
Strukturen und Handlungsweisen diskriminierungskritisch zu beleuchten, neue 
lebendige Mitwirkungsräume zu schaffen und einen hohen Grad an Selbstwirk-
samkeit unter allen Beteiligten zu ermöglichen.  
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5.  Anlässe und Beispiele Demokratischer Schulentwicklung 

Angesichts der Tatsache, dass Schulen mit einer Fülle an alltäglichen Aufgaben 
und Anforderungen beschäftigt sind, ist die demokratische Entwicklungsarbeit 
in allen schulischen Bereichen gleichzeitig kaum realistisch.  

In der Regel werden Demokratische Schulentwicklungsprozesse anlässlich 
konkreter Bedarfe der Einzelschulen initiiert. Bei diesen Anlässen geht es meist 
um akute Problemlagen oder Herausforderungen, die von verschiedenen Ak-
teur*innen einer Schule identifiziert werden können, sowohl vonseiten der 
Schulleitung oder der Pädagog*innen als auch aus der Perspektive von Schü-
ler*innen oder Eltern. Für den Start eines entsprechenden Entwicklungsprozes-
ses ist die Unterstützung durch die Schulleitung allerdings eine grundlegende 
Voraussetzung. Weitere wichtige Voraussetzungen sind Transparenz und vor-
herige Absprachen mit allen betroffenen Interessengruppen sowie die einhellige 
Zustimmung des pädagogischen Personals (mehr zum konkreten Vorgehen in 
Kapitel 8). Wesentlich ist, dass der Anlass bzw. das Thema bedeutsam und re-
levant für die potenziell beteiligten Gruppen ist und sie in der intensiven Bear-
beitung einen Nutzen für sich und ihre Schule erkennen.  

Auch wenn Demokratische Schulentwicklung zunächst mit einem einzelnen 
Vorhaben startet, wirken sich der Prozess und die Ergebnisse unweigerlich auf 
andere schulische Bereiche und vor allem die Schulkultur nachhaltig aus und 
ziehen häufig weitere Entwicklungsprozesse nach sich. Insofern kann die Be-
schäftigung mit einem ersten Thema durchaus die Initialzündung für eine wei-
terführende demokratische Entwicklung in der lernenden Organisation Schule 
sein – so zumindest die Erfahrungen der vergangenen Jahre. 

Nachfolgend möchte ich eine Reihe von bisherigen Anlässen für Demokrati-
sche Schulentwicklung umreißen: 

5.1  Miteinander von Pädagog*innen und Schüler*innen 

Bei diesem Thema geht es vorrangig um die Beziehungsgestaltung in den ver-
schiedenen schulischen Alltagssituationen, in denen sich Pädagog*innen und 
Schüler*innen begegnen: im Unterricht, in der ergänzenden Förderung und Be-
treuung (z. B. im Hort), in den Pausen, beim Ankommen, bei Schulschluss, etc. 
Darin inbegriffen sind ebenso Beteiligungsfragen an der Gestaltung dieser Si-
tuationen, das heißt, dass z. B. auch die Mitbestimmung von Schüler*innen an 
den Unterrichtsinhalten und -methoden eine Rolle spielen.  

Als Problemlage wird von Pädagog*innen-Seite häufig geäußert, dass Schü-
ler*innen sich z. B. respektlos gegenüber den Lehrkräften und/oder Erzieher*in-
nen verhielten. Sollte sich eine Schule für einen Demokratischen Schulentwick-
lungsprozess entscheiden, muss sich das pädagogische Personal vorab im Klaren 
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darüber sein, dass es definitiv um beidseitige Schieflagen im Umgang miteinan-
der und Wünsche aneinander gehen wird. 

5.2  Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zwischen Pädagog*innen 
und Eltern 

Hier wird der Bedarf zu Beginn häufig von Pädagog*innen-Seite formuliert. 
Probleme, die benannt werden, beziehen sich z. B. auf „mangelndes Engage-
ment“ vonseiten der Eltern, „zu wenig Beteiligung an Elternabenden“ oder auch 
„zu viel Einmischung von Eltern“. Ebenso kann es um größere Konflikte zwi-
schen Pädagog*innen und Eltern gehen.  

Sobald die Elternseite über das Vorhaben informiert wird und Rückmel-
dungen dazu gibt, wird schnell deutlich, dass ebenso aus Elternperspektive gro-
ßer Bedarf an einer Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit dem pädagogischen Personal besteht, wobei Eltern meist andere Sichtwei-
sen auf die Problemlage beschreiben.  

Am Beispiel des Themas „Elternabende“ wird dies deutlich: Im Zuge der 
Problemanalyse wird in Elternworkshops zunächst herausgearbeitet, was Eltern 
davon abhält, zu Elternabenden zu kommen. Beim Zusammentragen der Grün-
de wird klar, dass sich die Problematik keineswegs darauf reduzieren lässt, dass 
Eltern kein Interesse an der Schule bzw. an der Bildung ihrer Kinder hätten, wie 
von Pädagog*innen häufig vermutet. Im Gegenteil: Es gibt eine Bandbreite von 
Gründen, die sich auf den Ablauf der Elternabende (häufig sehr frontal organi-
siert), deren Zeitpunkt, die Themen, das Setting, die Sprache und vieles mehr 
beziehen können. So finden die Elternabende von Schulen z. B. häufig für alle 
Klassen am selben Abend statt, sodass Eltern mit mehreren Kindern nur einen 
der Elternabende besuchen können. Dies ist also ein strukturelles Problem und 
hat nichts mit Desinteresse zu tun.  

Gleichzeitig erfahren die Eltern bei der Vorstellung der Pädagog*innen-
Wünsche, welche Bedeutung die Elternabende für Lehrkräfte haben oder was 
ihnen an Wertschätzung und Vertrauen seitens der Eltern fehlt.  

Derart klärende Gespräche finden im Schulalltag äußerst selten statt, und so 
zeigt sich allein schon an diesem Beispiel, wie wesentlich und gewinnbringend 
der Dialog unter den unterschiedlichen Interessengruppen sein kann. Ergebnis 
eines entsprechenden Entwicklungsprozesses können z. B. Erziehungsverein-
barungen zwischen Pädagog*innen und Eltern sein (vgl. Senatsverwaltung für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin 2009). 
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5.3  Zusammenarbeit im multiprofessionellen Kollegium 

Das Thema der Zusammenarbeit im Kollegium spielt im Rahmen von Team-
entwicklungsprozessen eine große Rolle. Oftmals ergibt sich der Bedarf aber 
auch im Laufe von Entwicklungsprozessen zu anderen Themen oder schuli-
schen Bereichen, sobald Konflikte innerhalb des Kollegiums oder zwischen den 
beteiligten Berufsgruppen (Lehrkräfte, Erzieher*innen, Schulsozialarbeiter*in-
nen) zutage treten. Solche Konflikte können z. B. aufgrund verschiedener päd-
agogischer Ansätze und deren Bewertung entstehen oder auch mit den beste-
henden Machtverhältnissen innerhalb des Kollegiums zu tun haben, was sich 
u. a. im Redeverhalten oder Redeanteil und in den unterschiedlichen Arbeits-
bedingungen ausdrückt. Ein wesentliches Problem zeigt sich häufig aber auch 
darin, dass sich das Kollegium bisher noch nicht auf gemeinsame Prinzipien 
und Vorgehensweisen geeinigt hat und „nicht an einem Strang zieht“. Ein wirk-
lich tiefgreifender Austausch in Kollegien findet schon allein aufgrund von 
Zeitmangel wegen anderweitig gesetzter Prioritäten selten statt. Ein Demokrati-
scher Schulentwicklungsprozess zur Zusammenarbeit kann den gegenseitigen 
Respekt und den Zusammenhalt im Kollegium erheblich verbessern und eine 
stärkende Grundlage für alle weiteren anstehenden Entwicklungsprozesse sein. 

5.4  Entwicklungsvorhaben im Bereich „Inklusion“ 

Inklusion als menschenrechtlich und bildungspolitisch eingefordertes pädago-
gisches Prinzip stellt Schulen vor enorme Herausforderungen, allein schon auf-
grund der Tatsache, dass die Ausstattung mit nötigen Ressourcen wie Zeit, 
Personal und Kompetenzen in der Regel nicht zur Verfügung steht und die 
Beschäftigung mit diesem Thema als zusätzliche Belastung für Schulen empfun-
den wird. Entsprechend hoch ist der Bedarf an externer Unterstützung, um das 
Bestmögliche aus der Mangelsituation zu machen und die Prioritätensetzung 
für die schulische Entwicklung entsprechend anzupassen.  

Hier gilt es zunächst, sich im Kollegium auf eine gemeinsame Definition 
von Inklusion zu verständigen und den Begriff möglichst weit zu fassen, um zu 
verhindern, dass sich das Vorhaben auf die pädagogische Arbeit mit Schü-
ler*innen mit ausgewiesenem Förderbedarf beschränkt. Bei Inklusion geht es 
um prinzipielle pädagogische Fragen der Individualisierung und Differenzie-
rung, um möglichst allen Schüler*innen in ihrer Heterogenität und mit ihren 
individuellen Bedürfnissen und Lernzugängen gerecht zu werden und bestmög-
liche Lernchancen für alle zu schaffen. Ebenso stellen sich relevante Fragen, wie 
Inklusion nicht allein im Unterricht, sondern auch im Bereich der ergänzenden 
Förderung und Betreuung stattfinden kann. Selbstredend sollten die Schü-
ler*innen mit deren Perspektiven an diesem Entwicklungsprozess beteiligt sein.  
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5.5  Unterrichtsentwicklung 

Der Bereich Unterrichtsentwicklung birgt besondere Herausforderungen, da 
sich die Lehrkräfte als ausgewiesene Expert*innen für Unterrichtsgestaltung 
häufig nur ungern „hineinreden lassen“. Dabei wird die Chance verkannt, dass 
die Sicht der Schüler*innen auf ihre eigenen Lernprozesse sehr viel Aufschluss 
über die mögliche Qualitätsentwicklung von Unterricht bietet und eine größere 
Zufriedenheit und Lernlust der Schüler*innen auch für die Pädagog*innen ein 
angenehmeres Arbeitsklima schafft.  

Bei der Unterrichtsentwicklung bietet sich an, sich auf einen gemeinsamen 
Qualitätsbegriff von „gutem Lernen“ zu verständigen, z. B. anhand folgender 
Fragen: Wann macht mir Lernen Freude? In welchen Situationen lerne ich am 
meisten? Was brauche ich, um gut lernen zu können? o. ä. Zur Überraschung 
aller Beteiligten beantworten Schüler*innen, Pädagog*innen und Eltern diese 
Fragen meist sehr ähnlich und nennen Qualitätskriterien wie: Interessengeleite-
tes Lernen, kreative und spielerische Methoden, Lernen mit allen Sinnen, Aus-
probieren von Gelerntem, Lernen in eigenem Tempo, Lernen in Gruppen, Ex-
kursionen, etc. Diese Sammlung birgt ganz konkrete Hinweise, wie der Unter-
richt in Zukunft aussehen könnte.  

Auch die Einführung eines Feedbacksystems, bei dem Schüler*innen den 
Lehrkräften Rückmeldungen auf deren Unterrichtsgestaltung geben, bietet 
enormes Entwicklungspotenzial6.  

5.6  Formulierung von Schulregeln 

Die Formulierung von (neuen) Schulregeln ist einer der am häufigsten formu-
lierten Bedarfe einer Schule. Von Pädagog*innen-Seite benannte Probleme be-
ziehen sich häufig auf die Unzufriedenheit über fehlende Regeln bzw. die 
Nichteinhaltung von Regeln und Gewaltvorkommnisse unter der Schülerschaft. 
Im Rahmen eines Demokratischen Schulentwicklungsprozesses muss sich eine 
Schule allerdings darauf einlassen, dass nicht allein Regeln für die Schüler*in-
nen formuliert werden, sondern für alle schulischen Gruppen, also auch für die 
Pädagog*innen und Eltern. Alle beteiligten Gruppen entwickeln die Regeln für 
die eigene Gruppe selbst und berücksichtigen dabei die Wünsche und das Feed-
back der jeweils anderen. Dadurch wird das Miteinander unter allen schuli-
schen Akteur*innen thematisiert, chronische Konfliktlinien können offengelegt 
und bearbeitet werden. Bei der Beschäftigung mit Schulregeln geht es allerdings 
nicht allein um die Verschriftlichung von wohlmeinenden Absichtserklärun-

 

6 https://shiftingschool.wordpress.com/tag/ono-systems 

https://shiftingschool.wordpress.com/tag/ono-systems
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gen, sondern auch um die Frage, welche Voraussetzungen es braucht, um die 
Regeln einhalten zu können. Hier kommen also weiterreichende begleitende 
Maßnahmen ins Spiel, die das Miteinander innerhalb und zwischen den einzel-
nen Interessengruppen sowie schulische Vorgehensweisen und Routinen the-
matisieren.  

5.7  Entwicklung von Rhythmisierungskonzepten 

Im Rahmen der Ganztagsschulentwicklung spielt die Rhythmisierung des 
Schulalltags eine wesentliche Rolle. Hier geht es allerdings nicht allein darum, 
die Stundenpläne neu zu organisieren, sondern sich darüber Gedanken zu ma-
chen, in welchem Rhythmus die Phasen von Anspannung und Entspannung, 
von kognitiven und spielerischen/kreativen Lernarrangements, von Konzentra-
tion und Zerstreuung, von Aufnahme und Verarbeitung sowie Ruhe und Bewe-
gung aufeinanderfolgen sollen. Außerdem müssen die Essenszeiten organisiert 
werden und genügend Raum für nötige Konferenzen, Gremienarbeit und 
Teamabsprachen zur Verfügung stehen. Und es gilt, rituelle Anfangs- und 
Schlussphasen in die einzelnen Tage und die gesamte Wochenstruktur zu inte-
grieren. All diese Aspekte unter einen Hut zu bekommen, ist eine sehr komple-
xe Aufgabe.  

In einem Demokratischen Schulentwicklungsprozess zu diesem Thema ste-
hen wesentliche pädagogische Fragen zur Debatte, bei denen die Abstimmung 
zwischen den verschiedenen schulischen Professionen von besonderer Bedeu-
tung ist und die ergänzende Förderung und Betreuung durch Erzieher*innen 
und die Schulsozialarbeit ihre nötige Aufwertung erfahren. Aber auch die Sicht-
weisen, Bedürfnisse und Ideen der Schüler*innen und Eltern sind von un-
schätzbarem Wert.  

5.8  Qualifizierung der Schüler*innenvertretung/Aufbau  
eines Schüler*innen-Parlaments 

Bei diesem Anliegen geht es gezielt um die Förderung demokratischer Kom-
petenzen in der Schülerschaft. Entsprechende Qualifizierungen der gewählten 
Vertreter*innen bzw. Klassensprecher*innen finden in Form von Fortbildungs-
reihen statt, in denen es neben dem Wissen über ihre schulgesetzlich verbrieften 
Rechte und Aufgaben um das ganz praktische Einüben von Vorgehensweisen im 
Schulalltag geht, z. B. das Führen von Konfliktgesprächen mit Pädagog*innen, 
die Entwicklung von Ideen und Vorschlägen, die in Konferenzen der Päd-
agog*innen und/oder Eltern präsentiert werden, Projektentwicklung und Pro-
jektmanagement, das Vorbringen von Anliegen gegenüber der Schulleitung bis 
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hin zur Gestaltung von regelmäßigen Sitzungen in der Klasse, dem Einholen 
von Wünschen, Ideen und Feedback der Mitschüler*innen, demokratische Ent-
scheidungsprozesse und der Leitung des Schüler*innenparlaments.  

Im Rahmen von Demokratischen Schulentwicklungsprozessen kann die Qua-
lifizierung und Stärkung der Schüler*innen allerdings nicht isoliert betrachtet 
werden, sondern ist zwingend mit einem Entwicklungsprozess innerhalb des 
Kollegiums verknüpft. Hier geht es u. a. darum, dass das pädagogische Personal 
ebenfalls über die Rechte und Aufgaben der Schüler*innenvertretung Bescheid 
weiß (was häufig nicht der Falls ist!), die Schüler*innen zukünftig unterstützt 
und ermutigt, ihre Rechte wahrzunehmen, und die schulgesetzlich vorgesehe-
nen Zeiten für Zusammenkünfte der Schüler*innen während der Unterrichts-
zeit zur Verfügung stellt. Überdies ist es in der Regel notwendig, die eigene 
Haltung gegenüber den nun verstärkt eingebrachten Sichtweisen und Forde-
rungen der Schüler*innen zu reflektieren und mögliche Abwehrreaktionen bzw. 
Machtverlustängste von Pädagog*innen zu thematisieren. Die Stärkung bzw. 
das Empowerment der Schüler*innen kann ohne die Arbeit mit dem Kollegium 
empfindliche Rückschläge erfahren und schlimmstenfalls in der Schülerschaft 
zu der Erkenntnis führen, dass demokratisches Engagement sinnlos und von 
den Erwachsenen nicht gewollt ist – eine fatale Botschaft an die Schüler*innen, 
die sich nachhaltig negativ auf das Demokratieverständnis der jungen Men-
schen auswirken kann und antidemokratischen Tendenzen Vorschub leistet. 

5.9  Diskriminierungskritische Schule 

Aus Sicht der Autorin besteht definitiv in jeder Schule großer Bedarf in Hin-
blick auf Chancenungleichheiten und Diskriminierung (vgl. Andrades/El/Schüt-
ze 2016, S. 93 ff.). Dies sind Themen, die allerdings explizit kaum von Schulen 
nachgefragt werden, obwohl Menschenrechte und Diskriminierungskritik we-
sentliche Grundwerte von Demokratie sind und Inklusion nur mit einem dis-
kriminierungskritischen Blick gelingen kann. Daher ist es umso wichtiger, diese 
Themen bei allen Veränderungsprozessen mitzudenken und zu bearbeiten (sie-
he Prinzipien in Kapitel 7.6).  

Im Zuge der Analysephase eines jeden Demokratischen Schulentwicklungs-
prozesses treten regelmäßig diskriminierende Strukturen und Vorgehensweisen 
z. B. in Form von Teilhabebarrieren und ausschließenden Routinen zutage. Dis-
kriminierung zeigt sich u. a. auch in der Zuschreibung von so genannter „Bil-
dungsferne“ gegenüber Eltern, ein Begriff, der häufig als Synonym für Eltern 
mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund verwandt wird und sie 
stigmatisiert (vgl. Karakayali/zur Nieden 2013, S. 61 ff.). Ebenso können Lern-
inhalte und -materialien diskriminierende Stereotype reproduzieren (vgl. Schul-
buchstudie Migration und Integration 2015). Mithilfe des „Rassismuskritischen 
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Leitfadens“ (vgl. Autor*innenKollektiv 2015) können Lernmaterialien z. B. un-
tersucht und im Zweifelsfall ausgetauscht werden.  

Tatsächlich ist dieses komplexe Thema für Schulen nicht einfach und birgt 
eine Vielzahl an Herausforderungen. Überdies empfinden Pädagog*innen die 
Beschäftigung mit Diskriminierung häufig als Bedrohung und fühlen sich la-
tenten Diskriminierungsvorwürfen ausgesetzt, was unweigerlich zu Abwehr-
reaktionen führt. Daher ist es bei diesem Thema umso nötiger, sich externe 
Unterstützung zu holen. Es kommt darauf an zu klären, dass es bei Diskrimi-
nierung nicht vorrangig um ein individuelles Einstellungsproblem, sondern um 
den Effekt von (häufig unbewussten) Handlungen und institutionellen Aus-
schlussmechanismen geht. Eine gute Schule ist keine diskriminierungsfreie 
Schule, sondern eine Schule, die Menschen zuhört, die sich diskriminiert fühlen 
und die professionell mit Diskriminierung umgeht.  

Für eine gezielte Diskriminierungskritische Schulentwicklung empfiehlt die 
Autorin den im Beltz Verlag erschienen Einführungsband „Diskriminierungs-
kritische Schule“ (Foitzik/Hezel 2019) sowie das dazugehörige Praxisbuch  
(Foitzik/Holland-Cunz/Riecke 2019). 

5.10  Das Leitbild mit Leben füllen 

Oftmals spielt bei der Motivation einer Schulleitung auch das existierende Leit-
bild eine Rolle, in dem z. B. von „demokratischer Schulkultur“, „wertschätzen-
dem Miteinander“, „guter Zusammenarbeit mit Eltern“ oder „schülerorientier-
ter Unterrichtsgestaltung“ die Rede ist. Das Leitbild vieler Schulen ist allerdings 
häufig aus Pragmatismus und im Rahmen eines formalen Aktes entstanden und 
kann daher vorrangig als „Lippenbekenntnis“ gelesen werden. Ein Demokrati-
scher Schulentwicklungsprozess kann also eine große Chance sein, der Orientie-
rungsfunktion eines Leitbildes gerecht zu werden und wohlgemeinte Ansprü-
che mit Leben zu füllen. 

Falls eine Schule über kein oder nur ein veraltetes Leitbild verfügt, kann eine 
Leitbildentwicklung unter Beteiligung aller Anspruchsgruppen auch ein erster 
Schritt im Demokratischen Schulentwicklungsprozess sein.  

6.  Beteiligte an Demokratischer Schulentwicklung 

Je nach Anlass bzw. spezifischem Vorhaben sind diejenigen schulischen Grup-
pen an der Schulentwicklung beteiligt, die direkt von den Entwicklungen und 
möglichen Veränderungen betroffen sind.  

In Demokratischen Schulentwicklungsprozessen, bei denen es um das Mitein-
ander der gesamten Schulgemeinschaft geht, ist zusätzlich zu den Gruppen der 
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Schüler*innen, Pädagog*innen und Eltern auch das weitere schulische Personal 
involviert: die Beschäftigten des Sekretariats, der/die Hausmeister*in und die 
Reinigungskräfte.  

Bei der Umsetzung von Schulstrukturreformen oder bildungspolitischen 
Vorgaben kann es wiederum sinnvoll sein, auch die Schulverwaltung bzw. 
Schulaufsicht in die Prozesse einzubeziehen, ebenso, wenn deren Zustimmung 
oder Unterstützung für bestimmte schulische Vorhaben vonnöten ist. 

Externe Partner*innen einer Schule (freie Träger, die zusätzliche Angebote 
oder Projekte für Schulen anbieten) können dann eine Rolle spielen, wenn es 
z. B. um pädagogische Themen, außerschulische Aktivitäten oder Rhythmisie-
rungskonzepte geht.  

Abb. 1: Beteiligte an Demokratischer Schulentwicklung (Dorothea Schütze/Institut für 
Demokratieentwicklung (I. D. E.)) 

 

In jedem Fall ist es sinnvoll, die einzelnen pädagogischen Berufsgruppen als ei-
gene Interessensgruppen zu definieren, da sich deren Perspektiven erheblich 
unterscheiden können. Ganz abgesehen davon erscheint es notwendig, Erzie-
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her*innen und Sozialpädagog*innen eine eigene Stimme zu geben, da sie häufig 
als Berufsgruppe mindergeschätzt werden und weniger Beachtung finden. Zu-
weilen kann es auch Sinn machen, die Schulleitung als gesonderte Interessens-
gruppe auszumachen, da sie aufgrund ihrer Rolle und Gesamtverantwortung 
ganz spezifische Sichtweisen auf schulische Erfordernisse und Machbarkeitsfra-
gen einbringen kann und muss. 

7.  Prinzipien Demokratischer Schulentwicklung  

Demokratie ist ein Begriff, der ganz unterschiedlich definiert oder unterschied-
lich weit gefasst werden kann. Daher ist es vor dem Start bzw. in der Informa-
tionsphase eines jeden Demokratischen Schulentwicklungsprozesses nötig, den 
potenziell Beteiligten die zentralen Prinzipien dieses Ansatzes vorzustellen, sich 
Feedback dazu einzuholen und mögliche Spezifika der Einzelschule auszuhan-
deln. Es ist in jedem Fall erforderlich, dass die Beteiligten diese Prinzipien als 
grundlegende Qualitätsmerkmale des anstehenden Prozesses anerkennen und 
unterstützen. Nachfolgend sollen die wesentlichen Prinzipien vorgestellt wer-
den (vgl. Hildebrandt/Schütze 2007a). 

7.1  Alle Betroffenen beteiligen 

Das System Schule birgt für demokratische Entwicklungen besonders große 
Herausforderungen – nicht allein aufgrund der existierenden Hierarchien und 
Machtstrukturen, sondern auch wegen der unterschiedlichen Rollen und Posi-
tionen sowie der damit verbundenen unterschiedlichen Interessenlagen, die es 
miteinander zu vereinbaren gilt. Umso wichtiger ist es, dass alle Interessen- 
bzw. Anspruchsgruppen mit ihren jeweiligen Sichtweisen und Ansprüchen 
ernst genommen werden und in den Entwicklungsprozessen gleichermaßen 
Gewicht erhalten. Werden nicht alle relevanten Akteur*innen einbezogen, blei-
ben wichtige Perspektiven und Kompetenzen ungenutzt. In der Praxis hat sich 
häufig gezeigt, dass etwa Eltern oder Schüler*innen neue kreative Ideen bei-
steuern können, die die pädagogischen Fachkräfte nicht im Blick haben bzw. 
auf die sie allein nie gekommen wären.  

Überdies sind Veränderungen bei vielen Menschen mit großen Vorbehalten 
und Ängsten verbunden. Werden diese Menschen nicht in den Veränderungs-
prozess als Beteiligte und Mitgestaltende eingebunden, kann es leicht passieren, 
dass sie den Prozess nicht unterstützen, im schlimmsten Fall sogar behindern 
oder bekämpfen.  
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7.2  Stärkung aller Beteiligten 

Bereits die Veranstaltungen mit jeweils allen Anspruchsgruppen zu Beginn des 
Demokratischen Schulentwicklungsprozesses enthalten wesentliche stärkende 
Aspekte. Hier wird deutlich gemacht, dass die Sichtweise jeder einzelnen Per-
son von Bedeutung ist und in den Entwicklungsprozess einfließt. Und die posi-
tiven Rückmeldungen während der Bestandsaufnahme bezüglich der über viele 
Jahre gewachsenen Schulstärken (siehe Kapitel 8.2) und die damit verbundene 
Anerkennung der geleisteten Arbeit stärkt das Selbstbewusstsein derjenigen, die 
durch viel Engagement und Kreativität zur positiven Entwicklung ihrer Schule 
beigetragen haben. Gerade in Schulen mangelt es sehr häufig an dieser notwen-
digen Anerkennung. Stattdessen liegt der Fokus meist auf den Schwierigkeiten, 
Defiziten und zu beklagenden Mängeln, sowohl innerhalb der Schule als auch 
im Blick von außen (z. B. durch Presse, Schulbehörden, Politik, etc.). 

Zusätzlich ermöglicht Demokratische Schulentwicklung die Stärkung von 
Einzelpersonen bzw. deren Persönlichkeit über das Erleben der eigenen Selbst-
wirksamkeit, wenn eigens eingebrachte Ideen aufgegriffen und verhandelt wer-
den und womöglich in entsprechende Entwicklungsmaßnahmen münden.  

7.3  Nutzen für Alle erzeugen 

Menschen lassen sich zumeist nur dann auf Veränderungsprozesse ein, wenn 
sie sich einen konkreten Nutzen davon versprechen. Und dieser Nutzen darf 
nicht in allzu weiter Ferne liegen. Daher sollte es nicht „nur“ bei einer hohen 
Prozessqualität bleiben. Jede Form von Schulentwicklung sollte mit einer spür-
baren Steigerung der Qualität der Schule einhergehen, und beschlossene Maß-
nahmen sollten möglichst zeitnah umgesetzt werden.  

7.4  Demokratieentwicklung als Lernprozess für Alle 

Häufig wird im Zusammenhang mit Demokratieentwicklung in Schulen von 
„Erziehung“ zu „Demokratie“ gesprochen, und in der Regel ist damit gemeint, 
dass einige wenige Lehrpersonen (Lehrer*innen oder Erzieher*innen) viele an-
dere (Schüler*innen bzw. Kinder und Jugendliche) zu etwas „erziehen“ – in 
diesem Fall zu „Demokratie“.  

Bei der hier gemeinten Form der Demokratieentwicklung geht es allerdings 
darum, dass alle (Erwachsene wie Kinder und Jugendliche) dazulernen und sich 
entwickeln. Es geht darum, Spielräume zu eröffnen, in denen demokratische 
Umgangsformen und Entscheidungsprozesse von allen Beteiligten als Alternati-
ven erprobt und erlernt sowie als kostbarer Wert verinnerlicht werden können.  
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7.5  Demokratie erleben – das Demokratieverständnis erweitern 

Demokratie wird im Unterricht (z. B. in den Fächern Sozialkunde, Geschichte, 
Gesellschaftslehre) überwiegend theoretisch „behandelt“ und an Beispielen von 
Parlamentarischer Demokratie bzw. Regierungssystemen festgemacht. Und die 
wenigen praktischen Erfahrungen mit Demokratie in der Schule beschränken 
sich zumeist auf Mitbestimmungsrechte in schulischen Gremien. 

Demokratie als Herrschaftsform 
Die Thematisierung von „Demokratie“ im Unterricht, die sich in der Regel auf 
Demokratie als Herrschaftsform beschränkt, sowie die auf Mehrheitsbeschluss 
basierende schulische Gremienarbeit stellen allerdings nur einen Teil der mög-
lichen Dimensionen von Demokratie dar.  

Demokratie als Lebensform  
Die Beteiligung an und Mitgestaltung von Demokratischen Schulentwicklungs-
prozessen bietet die Chance, Demokratie in weiteren Dimensionen zu erleben 
und Schule als Demokratie-Lernort zu nutzen. Dabei wird deutlich, dass De-
mokratie noch viel mehr als ein Kreuz bei Wahlen heißen kann, dass Demokra-
tie eine Lebens- und Umgangsform sein kann. Demokratische Schulentwicklung 
birgt die große Chance zu erleben, dass demokratische Prozesse durchaus ge-
winnbringend für alle gestaltet werden können und es sich lohnt, damit ver-
bundene Anstrengungen auf sich zu nehmen.  

Demokratie als Gesellschaftsform  
Erfahrungen mit Demokratie in der Schule wirken über den Schulkontext hin-
aus. Gelernte demokratische Umgangsweisen können auf zivilgesellschaftliche 
Prozesse übertragen und aus positiven Erfahrungen in der Schule Mut ge-
schöpft werden, sich auch außerhalb der Schule einzumischen, sich zu engagie-
ren und mitzugestalten. 

7.6  Sensibilisierung bezüglich Macht- und 
Diskriminierungsstrukturen 

Die Sensibilisierung bezüglich Macht- und Diskriminierungsstrukturen ist ei-
ner der wesentlichen Aspekte der Demokratischen Schulentwicklung und gleich-
zeitig eine der größten Herausforderungen. Denn Schule ist ein durch Hier-
archien und Machtverhältnisse strukturiertes System. Dies prägt alle in ihr 
lebenden, lernenden und arbeitenden Menschen, und schulische Machtverhält-
nisse sind in der Regel so selbstverständlich, „normal“ und wirkungsmächtig, 
dass sie selten infrage gestellt werden. 
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Ziel ist es, eine demokratische Kultur zu entwickeln, die alle Beteiligten für 
undemokratische und diskriminierende Vorgehensweisen und Strukturen sen-
sibilisiert und sie befähigt, sich mit Ungerechtigkeiten und Chancenungleich-
heiten auseinanderzusetzen, sich zu positionieren sowie alternative Umgangs-
formen zu entwickeln. Dies heißt in der Praxis, dass Diskriminierung in der 
Schule besprechbar gemacht und von Diskriminierung Betroffene gleichzeitig 
geschützt und gestärkt werden müssen. 

7.7  Reflexion von Rollen im Schulkontext 

Die Reflexion von Rollen, Aufgaben und Funktionen bedeutet nicht zwangsläu-
fig, alle bisherigen Strukturen und Verantwortlichkeiten infrage stellen zu müs-
sen. Tatsächlich haben Pädagog*innen ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, und 
dies in einem von der Bildungspolitik und den Schulbehörden vorgegebenen 
Rahmen. Und es ist auch eine Tatsache, dass hier Erwachsene mit Minderjähri-
gen zu tun haben, was in vielen Situationen und Bereichen die Übernahme von 
Verantwortung durch Erwachsene mit sich bringt. 

Trotzdem können sich die Rollen der Schulbeteiligten im Zuge der Demo-
kratischen Schulentwicklung verändern. Spielräume hierfür sind vorhanden, in-
dem z. B. mit der Notengebung anders verfahren wird. Dies kann heißen, dass 
Schüler*innen lernen, ihren Lernfortschritt selbst zu bewerten, indem sie sich 
eigene Lernziele setzen und Methoden der Selbsteinschätzung anwenden. Und 
die Lehrkraft kann die Rolle des/der Begleiter*in und Berater*in einnehmen.  

Kinder und Jugendliche können bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung 
und Methodik für den Unterricht mitbestimmen und sich selbst als Expert*in-
nen für bestimmte Themen oder Fertigkeiten in die Gestaltung des Unterrichts 
einbringen. 

Und alternativ zur häufigen Trennung zwischen den Verantwortlichkeiten 
in Schule und Elternhaus, können Eltern und Pädagog*innen zu Partner*innen 
werden, die sich auf Augenhöhe über die Bildung und Erziehung der Kinder 
bzw. Jugendlichen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. 

7.8  Konsensorientierung im Aushandlungsprozess 

Ein weiteres zentrales Prinzip der Demokratischen Schulentwicklung ist es, in 
den dazugehörigen Aushandlungen konsensorientiert vorzugehen. Das heißt, 
es geht nicht um meist übliche quantitative Entscheidungskriterien (Wie viele 
Hände sind oben? Wie viele unten?), sondern um die Qualität einer Entschei-
dung, mit der alle Beteiligten am Schluss zufrieden sind bzw. die alle unterstüt-
zen können. Konsensorientierung sorgt für eine möglichst hohe Akzeptanz von 
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Entscheidungen. Mehrheitsentscheidungen hingegen sind in der Regel instabil 
und deren Umsetzung ist gefährdet, da überstimmte Personen häufig unzufrie-
den sind und die getroffenen Entscheidungen nicht in all ihrer Konsequenz 
mittragen können oder sogar boykottieren.  

Können in Aushandlungsprozessen nicht alle einem Vorschlag zustimmen, 
werden die entsprechenden Bedenken ernst genommen und aufgegriffen. 
Gleichzeitig werden die Bedenkenträger aber auch in die Verantwortung ge-
nommen. Sie werden aufgefordert, ihre Bedenken zu konkretisieren und alter-
native Vorschläge zu machen, die in die Überlegungen aller einfließen. Manch-
mal geht es bei den Bedenken „nur“ um geringfügige Formulierungsänderungen 
oder Terminfragen, sodass diese recht schnell und problemlos in die Entschei-
dungen einfließen können. Häufig spielen die vorgebrachten Bedenken oder 
Änderungsvorschläge aber auch eine ganz wichtige inhaltliche Rolle, wenn es 
z. B. um Hinweise oder Schwierigkeiten geht, an die die weiteren Beteiligten zu-
vor nicht gedacht hatten. Das heißt, die Berücksichtigung von Bedenken ist 
sehr wichtig für die Qualität von Entscheidungen. 

Ein zentrales Qualitätskriterium Demokratischer Schulentwicklung ist also 
der Interessensausgleich, bei dem alle Beteiligten gleiches Gehör finden und es 
keine Verlierer*innen gibt.  

7.9  Ressourcen-, Zielgruppen- und Prozessorientierung  

Das Konzept der Demokratischen Schulentwicklung wird ressourcen-, ziel-
gruppen- und vor allem prozessorientiert umgesetzt. Das heißt, es kommt kein 
standardisiertes Methodenset zum Einsatz, sondern jede Intervention, jeder 
Workshop, jede Veranstaltung wird auf der Grundlage der existierenden Vor-
aussetzungen, Ressourcen, Zielgruppen und Problemstellungen von der Prozess-
begleitung individuell geplant und durchgeführt. Dabei handelt es sich zumeist 
um eine Mischung bzw. Abwandlung verschiedener methodischer Ansätze, die 
Gruppenprozesse befördern bzw. den Gestaltungsrahmen für die Teilnehmen-
den möglichst optimal strukturieren, um einerseits die geplanten Ziele und 
Ergebnisse zu erreichen, andererseits dafür zu sorgen, dass sich alle gleichbe-
rechtigt austauschen, kreativ werden, Ideen entwickeln und zielführende Maß-
nahmen miteinander aushandeln können.  

Diese Art der Prozessmoderation bedeutet, dass die Teilnehmenden selbst 
die Expert*innen für ihre Anliegen sind und dass die Moderation als eine Art 
„Geburtshelfer*in“ durch Struktur, Methodik und Rahmen die Bedingungen 
dafür schafft, dass die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der Teilneh-
menden bestmöglich zum Tragen kommen können.  
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8.  Demokratische Schulentwicklung in der Praxis –  
das Vorgehensmodell 

Der in Abbildung 2 abgebildete Entwicklungskreislauf ähnelt in der Schrittfolge 
herkömmlichen Organisations- bzw. Schulentwicklungsprozessen, ist allerdings 
an die Spezifika der Demokratischen Schulentwicklung und deren Prinzipien an-
gepasst. 

Abb. 2: Entwicklungskreislauf der Demokratischen Schulentwicklung (Dorothea  
Schütze/Institut für Demokratieentwicklung (I. D. E.)) 

 

Nachdem das Anliegen einer Schule mit der Schulleitung, besser noch mit einer 
erweiterten Schulleitungsrunde oder einer für Schulentwicklungsprozesse zu-
ständigen Steuergruppe7 konkretisiert worden ist, wird das demokratische Vor-
gehen durch die Prozessbegleiter*innen erläutert und die grobe Planung des 
Prozesses miteinander abgestimmt. Dabei kommt es darauf an, dass schulspezi-
fische Rahmenbedingungen und die bisherige Schulkultur bzw. deren üblicher 
Umgang mit Veränderungsprozessen beleuchtet und mögliche Bedenken oder 
Hindernisse bereits zu diesem Zeitpunkt thematisiert werden, um sie bei den 
kommenden Schritten berücksichtigen zu können. 

 

7 Auch bekannt als Koordinierungsgruppe, Entwicklungsgruppe, Planungsgruppe o. ä. 
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Wesentlich ist bei diesem Vorbereitungsschritt, dass die Schulleitung das 
vorgeschlagene und ggf. schulspezifisch angepasste Vorgehen vollends unter-
stützt, um den geplanten Entwicklungsprozess vor allem gegenüber dem Kolle-
gium, aber auch allen weiteren Beteiligten als lohnenswertes und bedeutsames 
Vorhaben mit Überzeugung vertreten zu können.  

Nach diesen nötigen Vorgesprächen wird gemäß dem in Abbildung 2 dar-
gestellten Entwicklungskreislauf verfahren (vgl. Hildebrandt/Schütze 2007). 

8.1  Informationen und Rückmeldungen 

Für den Start eines Demokratischen Schulentwicklungsprozesses ist es von zen-
traler Bedeutung, dass alle potenziell Beteiligten über das Vorhaben informiert 
sind und ihnen das geplante Vorgehen transparent ist. Für die Information aller 
Pädagog*innen wird eine Kollegiumskonferenz genutzt, im Falle der Schü-
ler*innen finden Veranstaltungen in allen Klassen bzw. Lerngruppen statt und 
bei den Eltern wird mindestens die Elternvertretung informiert, die ihrerseits 
die Informationen an alle weiteren Eltern ihrer Klassen weiterleitet.  

In jeder dieser Veranstaltungen werden das Vorhaben sowie die zentralen 
Prinzipien durch die Prozessbegleitung vorgestellt und anschließend Rückmel-
dungen eingeholt: Was gefällt den Beteiligten an der Idee? Wo haben sie Beden-
ken oder Änderungswünsche? Worauf sollte im Zuge des Prozesses geachtet 
werden? Außerdem geht es bereits um organisatorische Fragen: Welche Zeiten 
und Räume sind für die geplanten Veranstaltungen sinnvoll? Was brauchen 
Einzelne oder die Gruppen, um gut teilhaben zu können? 

So wird unter den Eltern z. B. erfragt, welche Einladungs- und Veranstal-
tungssprachen relevant sind oder welche weiteren Kommunikationswege zur 
Verfügung stehen. Je nach Bedarf können dann mehrsprachige Moderator*in-
nen organisiert werden. Und für den kommenden Schritt der Bestandsaufnah-
me werden meist zwei Veranstaltungen inkl. Kinderbetreuung angeboten, um 
eine größtmögliche Beteiligung zu ermöglichen, z. B. ein Termin am Vormittag, 
ein weiterer am Nachmittag/Abend. 

Bei diesem ersten Schritt mit dem Kollegium wird vonseiten der Prozess-
begleitung darauf bestanden, dass alle Pädagog*innen dem Vorhaben zustim-
men, also ein Konsens darüber erzielt wird (siehe Vorgehen laut Kapitel 7.8). 
Eine Konsensentscheidung in dieser Interessengruppe ist von zentraler Bedeu-
tung, da das Gelingen des Prozesses wesentlich davon abhängt, ob sie das Vor-
haben grundsätzlich unterstützt und mittragen kann, auch wenn einzelne Betei-
ligte mehr oder weniger intensiv an den kommenden Schritten mitarbeiten. 
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8.2  Bestandsaufnahme (Stärken-Wünsche-Analyse) 

In Demokratischen Schulentwicklungsprozessen findet die Bestandsaufnahme in 
der Regel anhand einer Stärken-Wünsche-Analyse in Form von Workshops 
und Gesprächen mit allen Anspruchsgruppen statt. Mit den Pädagog*innen ge-
schieht dies in einer weiteren Kollegiumskonferenz, mit den Schüler*innen in 
allen Klassen oder Lerngruppen während der Unterrichtszeit, und zu den El-
ternversammlungen werden alle Eltern der Schule eingeladen. Erfahrungs-
gemäß nehmen in mittelgroßen Schulen 80 bis 150 Eltern an diesen Veranstal-
tungen teil. Dieser Grad an Beteiligung ist für viele Schulen überraschend hoch. 
Eltern mit nicht-deutscher Herkunftssprache berichten, dass für sie die mehr-
sprachigen Einladungsbriefe hilfreich waren, aber auch die angebotene Kinder-
betreuung und die Auswahl an Terminen sind für alle Eltern attraktiv. Wesent-
licher Motivationsfaktor ist allerdings vor allem, dass viele erstmalig das Gefühl 
haben, dass ihre Sichtweisen, Erfahrungen und Wünsche gefragt sind.  

Weitere personenmäßig kleine Anspruchsgruppen, wie z. B. die Schulleitung 
oder das technische Personal, können in kleinen Gruppen oder einzeln befragt 
werden.  

Ebenso sind Befragungen schriftlich (z. B. per Fragebogen oder Online) 
möglich, allerdings ziehen wir Workshop-Formate vor, da sie Begegnungen 
und Austausch ermöglichen, sie mit aktivierenden Anteilen verknüpft werden 
können, den Beteiligten das Gefühl geben, mit ihren Sichtweisen, Wünschen 
oder auch Nöten nicht allein zu sein und gleichzeitig die Heterogenität inner-
halb der eigenen Anspruchsgruppe deutlich machen. Außerdem bergen stan-
dardisierte schriftliche Befragungsinstrumente die Gefahr sprachlicher Hürden 
und Zugangsbarrieren, wodurch Menschen von der Beteiligung ausgeschlossen 
sind und somit dem gesamten Prozess verlorengehen. Interaktive Bestandsauf-
nahmen haben überdies den großen Vorteil, dass im Rahmen von Storytelling 
positive Geschichten miteinander geteilt werden können, bei den Beteiligten 
nachgefragt werden kann, was sie genau mit ihren Aussagen meinen bzw. ihre 
Beweggründe als zusätzliche Information den Daten weitaus mehr Tiefe geben. 

Die Ergebnisse der Stärken-Wünsche-Analyse sind Grundlage für den wei-
teren Entwicklungsprozess. Sie werden aufbereitet, dokumentiert und allen re-
levanten Anspruchsgruppen zur Verfügung gestellt. 

Die Relevanz der Stärken 
Bei der Stärken-Analyse wird zusammengetragen, wie die einzelnen An-
spruchsgruppen und Individuen ihre Schule sehen, was ihnen gefällt, was ihnen 
wichtig ist, was beibehalten bzw. ausgebaut werden soll. 

Die verschiedenen Perspektiven bzw. Sichtweisen ergeben ein vielfältiges und 
eindrucksvolles Bild, das allen schulischen Akteuren einen bisher noch nicht da 
gewesenen Überblick darüber verschafft, an welcher Stelle bereits geschaffene 
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Strukturen und Aktivitäten durchaus geschätzt und anerkannt werden. Hieraus 
kann die Schule ihre Kraft und Energie schöpfen, die nächsten Schritte zu gehen. 

Stärken als Hinweis für Konzentrationsprozesse  
Häufig gibt es Befürchtungen unter den Beteiligten (insbesondere den Päd-
agog*innen), dass jeder Veränderungsprozess zu einem mehr an Aufwand füh-
ren würde. Deshalb sollte jeder Schulentwicklungsprozess neben einer Quali-
tätssteigerung zu einer Konzentrierung und Bündelung von Aktivitäten führen. 
Über die Erhebung der Stärken kann herausgefunden werden, welche Schul-
angebote und Initiativen von den an Schule Beteiligten geschätzt und als erhal-
tenswert angesehen werden. Aktivitäten, die zwar viel Energie und Zeit bean-
spruchen, aber von den befragten Gruppen nicht als Stärke wahrgenommen 
werden, könnten in der Konsequenz z. B. aufgegeben und die freiwerdende 
Energie für die Weiterentwicklung bzw. den Ausbau anerkannter Stärken ge-
nutzt werden.  

Die Relevanz der Wünsche  
Bei der Betrachtung der erhobenen Wünsche werden alle am Prozess Beteilig-
ten einen neuartigen Eindruck davon bekommen, was sich die einzelnen An-
spruchsgruppen und ihre Individuen unter einer „guten Schule“ vorstellen. 
Außerdem sagen die Wünsche viel über existierende Konflikte und Unstim-
migkeiten aus, die in ihrer Mehrzahl aber eher verdeckt und unausgesprochen 
waren, dadurch zu latenten Spannungen und Unzufriedenheiten geführt und 
sich insgesamt negativ auf das Schulklima ausgewirkt haben. Die Wünsche ge-
ben Aufschluss darüber, wo aus Sicht aller Anspruchsgruppen Entwicklungs- 
bzw. Veränderungsbedarf besteht. Sie sind der Motor für die Schulentwicklung. 

8.3  Weiterarbeit in der Aushandlungsrunde: 
Entwicklungsschwerpunkte, Ziele & Maßnahmenvorschläge 

Zum Abschluss eines jeden Stärken-Wünsche-Workshops wird unter den Be-
teiligten erfragt, wer von ihnen an den anschließenden Aushandlungsrunden 
teilhaben möchte, in der Vertreter*innen der einzelnen Interessengruppen zu-
sammenkommen. Die Teilnahme ist freiwillig und steht in keinem Zusammen-
hang mit Ämtern in bereits existierenden Gremien.  

Bildung der Aushandlungsrunde 
Insgesamt können ca. 30 bis 40 Personen an den Aushandlungsrunden teilneh-
men. Diese Größe sollte nicht überschritten werden, damit die Gruppe arbeits-
fähig bleibt. Bei Entwicklungsprozessen mit „nur“ zwei Interessengruppen, 
kann die Gruppengröße auch weit kleiner sein. 
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Eine Aushandlungsrunde mit allen Gruppen einer Schule kann entspre-
chend bisheriger Erfahrungswerte wie folgt zusammengesetzt sein: 

 sechs bis zehn Pädagog*innen (je nach Schultyp neben Lehrkräften auch Er-
zieher*innen und Sozialpädagog*innen) 

 sechs bis zehn Eltern,  
 zehn bis 16 Schüler*innen, 
 ein oder zwei Personen der (erweiterten) Schulleitung 
 ein bis zwei Personen aus weiteren Anspruchsgruppen (z. B. technisches 

Personal, externe Partner*innen, etc.).  

Auf eine exakt paritätische Besetzung kommt es weniger an, da im Aushand-
lungsprozess nicht die Anzahl der Stimmen, sondern dem Konsensprinzip fol-
gend die Zustimmung und Prozesszufriedenheit aller Beteiligten entscheidend 
ist. Außerdem hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, mehr Schüler*innen zu be-
teiligen, um das Zahlenverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Ju-
gendlichen relativ ausgeglichen zu gestalten und dadurch möglicher Dominanz 
von Erwachsenen bzw. „Adultismus“8 vorzubeugen. 

Sichtung der Ergebnisse der Stärken-Wünsche-Analyse  
und Auswahl der ersten Entwicklungsschwerpunkte 
Im nächsten Schritt werden in der Aushandlungsrunde die Ergebnisse der Stär-
ken-Wünsche-Workshops gesichtet, gemeinsam interpretiert und priorisiert. 
Die Priorisierung erfolgt durch eine Punktevergabe, die aussagt, mit welchen 
Entwicklungsthemen begonnen werden soll, da sie besonders dringlich und 
wichtig erscheinen. 

Vorbereitung auf konsensorientierte Entscheidungsfindungen 
Die Mitglieder der Aushandlungsrunde werden über einen längeren Zeitraum 
zusammenarbeiten. In dieser Zeit lernen sich die Personen auf eine Art und 
Weise kennen, die sich stark von den üblichen Rollen und Beziehungen im 
Schulkontext unterscheiden kann. Das gegenseitige Kennenlernen und Mitein-
ander sollte auf keinen Fall unterbewertet werden, da Bilder und Einschätzun-
gen voneinander existieren, die sehr von negativen Erfahrungen im Schulkon-
text und Voreingenommenheit geprägt sein können. Gruppendynamische Spiele 
und Übungen erleichtern diese ersten „neuen“ Begegnungen und bauen das nö-
tige Vertrauen auf.  

Um sich auf die anstehenden Aushandlungen und demokratische, insbe-
sondere konsensorientierte Entscheidungsprozesse vorzubereiten, hat es sich 

 

8 Adultismus = Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene 
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bewährt, zu Beginn einige Übungen aus dem „Betzavta“-Programm (hebräisch: 
„Miteinander“)9 durchzuführen. „Betzavta“-Übungen können dafür genutzt 
werden, Wege der demokratischen Entscheidungsfindung zu erproben und zu 
reflektieren und sich im Anschluss für die Zusammenarbeit und das Miteinan-
der in der Aushandlungsrunde auf gemeinsame Regeln und Vorgehensweisen 
zu verständigen. Ein wesentliches Prinzip des „Betzavta“-Konzeptes ist es, zwi-
schen Positionen und den dahinter liegenden Interessen und Bedürfnissen zu 
unterscheiden bzw. diese herauszuarbeiten. Das Offenlegen von Bedürfnissen 
verdeutlicht die Beweggründe der einzelnen Akteur*innen für deren Vorgehen 
und ermöglicht dadurch einen erweiterten Blick auf die Situation sowie mögli-
che Lösungen (vgl. Maroshek-Klarmann 2005). 

Arbeit in Themengruppen 
Im Anschluss an die Kennenlernphase und die Übungen wendet sich die Grup-
pe den priorisierten Themen zu. Für die Bearbeitung einzelner Themen bilden 
sich kleinere Arbeitsgruppen, in denen möglichst alle unterschiedlichen Inter-
essengruppen vertreten sind. Bei der Arbeit in den einzelnen Themengruppen 
geht es darum, Ziele zu formulieren und Vorschläge zur Lösung eines beschrie-
benen Problems zu machen bzw. konkrete Maßnahmen zu entwickeln, um ge-
nannte Wünsche zu erfüllen.  

Präsentationen der Themengruppen, Rückmeldungen  
und Einigungsprozess 
Im Anschluss an die Arbeit der jeweiligen Themengruppen präsentiert jede 
Gruppe den weiteren Beteiligten der Aushandlungsrunde ihre Ergebnisse in 
Form von Plakaten oder Vorführungen. Alle Anwesenden werden daraufhin um 
eine Rückmeldung gebeten. Dabei geht es zuallererst um Wertschätzung der er-
arbeiteten Vorschläge, dann um den Grad der Zustimmung, eventuelle zusätz-
liche Anregungen und Vorschläge, aber auch um mögliche Bedenken bzw. Al-
ternativen, die von der jeweiligen Themen- bzw. Arbeitsgruppe aufgegriffen 
und in der späteren Überarbeitung ihres Maßnahmenvorschlags berücksichtigt 
werden sollen. Es kann also u. U. mehrere Überarbeitungsphasen für einen ein-
zelnen Vorschlag geben. Erst wenn alle Beteiligten zustimmen können, ist der 
Maßnahmenvorschlag von der Aushandlungsrunde verabschiedet. Das dauert 

 

9 Die „Betzavta“-Methode wurde vom ADAM Institute for Democracy and Peace in Jeru-
salem entwickelt (http://www.adaminstitute.org.il/language/en/home_en/). Der hebräi-
sche Name „Adam“ bedeutet „Mensch“ und wurde von den Instituts-Gründer*innen auf-
grund der Überzeugung gewählt, dass die Gleichheit aller Menschen (gleiche Rechte auf 
Zugänge, Teilhabe und Mitbestimmung) die wesentliche Grundlage für ein Leben in De-
mokratie und Frieden ist. Diese Methode wurde für den deutschsprachigen Raum adap-
tiert: https://www.betzavta.de.  

http://www.adaminstitute.org.il/language/en/home_en/
https://www.betzavta.de
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manchmal etwas länger, aber ebenso gibt es Beispiele, bei denen bereits nach 
der ersten Präsentationsrunde mehrere Vorschläge im Konsens angenommen 
werden können.  

8.4  Rückkopplung mit den betroffenen Anspruchsgruppen 

Eine Einigung aller an den Aushandlungsrunden Beteiligten ist allerdings noch 
keine Garantie für die sofortige Umsetzung der Vorschläge. Aushandlungsrun-
den können beschlussfassende Gremien nicht ersetzen. Aber sie können zentra-
le Entscheidungen vorbereiten und sich darauf berufen, möglichst viele Sicht-
weisen bzw. Interessen einbezogen zu haben. Aus diesem Grund finden die 
meisten ausgehandelten Vorschläge sehr große, wenn nicht sogar einhellige Zu-
stimmung der Schulgemeinschaft. 

Das heißt, die Aushandlungsrunde fungiert als eine Art Ausschuss. Gibt es 
beispielsweise einen Maßnahmenvorschlag, der die Pädagog*innen betrifft, 
muss das Kollegium darüber noch einmal verhandeln und befinden. Im Zuge 
dieser weiteren Aushandlung in der betroffenen Interessengruppe werden die 
Vorschläge ggf. noch einmal überarbeitet und an die Bedürfnisse (möglichst) 
aller von der Veränderung Betroffenen angepasst – so lange, bis ein Vorschlag 
umsetzungsreif ist.  

8.5  Umsetzung von Maßnahmen 

Nachdem die vorgeschlagenen Maßnahmen der Aushandlungsrunde durch die 
davon betroffenen Anspruchsgruppen – möglichst ebenso im Konsens – verab-
schiedet worden sind, steht die möglichst zeitnahe Umsetzung an. Da es bei 
einer ganzen Reihe von Maßnahmenvorschlägen dauern kann, bis jeder einzel-
ne von ihnen durch die Gremien abgesegnet wurde, empfiehlt es sich, die ersten 
umsetzungsreifen Maßnahmen bereits zwischenzeitlich zu realisieren, damit 
Veränderungen frühzeitig spürbar werden, auch wenn es zunächst nur kleinere 
Aktivitäten sind. Wird zu lange damit gewartet, besteht die Gefahr, dass die 
recht aufwendigen Aushandlungsprozesse alle Beteiligten ermüden. Daher 
braucht es unbedingt zwischenzeitliche Erfolgserlebnisse. 

Überdies ist es insbesondere bei komplexeren Maßnahmen sinnvoll, dass 
die Umsetzung z. B. durch eine Steuergruppe koordiniert wird, um die geplan-
ten Schritte und dazugehörigen Termine einzuhalten. Dies verhindert, dass be-
schlossene Maßnahmen in der Schublade liegenbleiben oder verschleppt wer-
den. 
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8.6  Reflexion/Evaluation 

Abgesehen davon, dass die Prozessqualität in der Aushandlungsrunde sowie in 
den betroffenen Anspruchsgruppen bzw. Gremien in Abständen immer wieder 
reflektiert werden sollte (vgl. Elverich 2007, S. 54 ff.), um möglicherweise nötige 
Anpassungen der Vorgehensweise zu vollziehen, sollte auch die Ergebnisqualität 
der umgesetzten Maßnahmen mit einem gewissen Abstand evaluiert werden. 
Hier geht es darum zu überprüfen, ob die umgesetzten Maßnahmen tatsächlich 
die dazugehörigen Wünsche erfüllen und die formulierten Ziele erreichen 
konnten. 

Reflexion und Evaluation werden im Schulkontext angesichts vieler anderer 
Aufgaben leider häufig vernachlässigt. Auf diesen notwendigen Schritt sollte 
aber auf keinen Fall verzichtet werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Maß-
nahmen ins Leere laufen und die damit einhergehende Frustration Schulen 
nachhaltig davon abhalten könnte, sich in Zukunft auf weitere derartige Verän-
derungsprozesse einzulassen.  

8.7  Anpassung von Maßnahmen/Zielen 

Sollte sich im Zuge der Evaluation umgesetzter Maßnahmen herausstellen, dass 
die ursprünglichen Ziele nicht oder nicht in gewünschtem Umfang erreicht 
werden konnten, stehen entsprechende Anpassungen der betroffenen Maßnah-
men an.  

Ebenso kann es im Laufe der Zeit passieren, dass sich die Rahmenbedin-
gungen der jeweiligen Schule verändern oder einzelne Anspruchsgruppen eine 
neue Zusammensetzung erfahren, so z. B. geschehen innerhalb der Elternschaft 
einer Grundschule, die aufgrund des durchlaufenen Demokratischen Schulent-
wicklungsprozesses von einer so genannten „Brennpunktschule“ zu einer Vor-
zeigeschule wurde und in der nun verstärkt weiße Mittelschichtseltern ihre 
Kinder anmeldeten. In der Folge veränderten sich die Elternperspektiven und  
-wünsche in der Form, dass die Pädagog*innen mit weit mehr bzw. anders ge-
arteten Forderungen seitens der Eltern konfrontiert wurden, sich kontrolliert 
und in ihrem pädagogischen Vorgehen bevormundet fühlten (vgl. von Werthern 
2017). In diesem Fall ist es durchaus sinnvoll, eine neuerliche Bestandsaufnah-
me durchzuführen und neue Ziele für Veränderungsprozesse zu formulieren. 
In diesem Sinne kann es in Abständen immer wieder anstehen, den Schulent-
wicklungskreislauf erneut zu durchlaufen.  
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8.8  Verankerung im Schulprogramm 

Die aus dem Demokratischen Schulentwicklungsprozess hervorgegangenen Ver-
änderungen und Errungenschaften sollten zweifellos im Schulprogramm der 
jeweiligen Schule festgehalten werden, da es schließlich Aufschluss über schul-
kulturelle Besonderheiten, das pädagogische Konzept sowie Entwicklungsvor-
haben geben soll und als Orientierung für Pädagog*innen, Eltern und Schü-
ler*innen dient.  

8.9  Erfolge feiern und Engagement würdigen 

Abschließend sei unbedingt noch erwähnt, dass spätestens nach erfolgreichem 
Abschluss der Aushandlungen, bestenfalls immer wieder zwischendurch, die 
Arbeit der Schulgemeinschaft gewertschätzt und mit einem schulweiten Festakt 
begangen werden sollte. Darüber hinaus hat es sich bewährt, die Arbeit beson-
ders engagierter Beteiligter, speziell die der Mitglieder der Aushandlungsrunde, 
über öffentliche Danksagungen und Zertifikate oder ähnliche Anerkennungs-
rituale zu würdigen. Ebenso bietet sich an, diejenigen Pädagog*innen, die be-
sonders viel zusätzliche Arbeit auf sich genommen haben, über Freizeitaus-
gleich bzw. Ermäßigungsstunden zu entlasten. 

Die Relevanz solcher anerkennenden Rituale sollte auf keinen Fall unter-
schätzt werden, sie spielen für eine wertschätzende Kultur des Miteinanders 
und die Motivation aller Beteiligten eine ganz zentrale Rolle! 

9.  Fazit 

Fraglos handelt es sich bei Demokratischer Schulentwicklung um vergleichswei-
se aufwendige Prozesse, die einer professionellen Begleitung und Beratung be-
dürfen. Je nach Anlass bzw. Anliegen einer Schule können diese Entwicklungs-
prozesse mehrere Monate oder auch Jahre in Anspruch nehmen. Gleichzeitig 
ächzen Schulen unter ihrem Mangel an zeitlichen und personellen Ressourcen 
sowie enormem Innovationsdruck. Entsprechende Forderungen bezüglich an-
gemessener Ausstattung von Schulen sind nicht neu, ebenso wie die Notwen-
digkeit, die Ausbildung von Pädagog*innen anzupassen, um dem anspruchsvol-
len Bildungsauftrag im Bereich Demokratieförderung gerecht zu werden.  

Für jede Schule stellt sich die Frage der Prioritäten. Demokratieentwicklung 
scheint dabei angesichts der hohen Alltagsbelastung ein „Luxusthema“ zu sein, 
was fatale Folgen für die schulische Qualitätsentwicklung und unser gesell-
schaftliches Klima hat. Dabei haben die Erfahrungen gezeigt, wie wertvoll de-
mokratische Entwicklungen in Schulen sind: Die Tatsache, dass Kinder und 
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Jugendliche mit ihren Ansichten und Ideen gehört und ernst genommen wer-
den, lässt sie wachsen und gestärkt aus den Prozessen hervorgehen. Die Erfah-
rung von Selbstwirksamkeit hinterlässt nachhaltige Spuren in ihrer Persönlich-
keit, darunter ein verstärktes Selbstvertrauen und vor allem das Vertrauen in 
demokratische Prozesse. Und eine diskriminierungskritische Haltung der Päd-
agog*innen sowie inklusive Vorgehensweisen in Schule wirken sich positiv auf 
die Lernlust und die Bildungschancen aller Schüler*innen aus. 

Aber auch die Erwachsenen, insbesondere die Pädagog*innen können 
enorm profitieren. Ein gutes Schulklima mit Zeit und Gelegenheiten für Dialog 
und Austausch, eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern sowie gegenseitige 
Anerkennung und Unterstützung beeinflussen die Lern- und Arbeitsbedingun-
gen ungemein und führen zu mehr Zufriedenheit aller Beteiligten. Und nicht 
zuletzt gewinnen auch die Erwachsenen Vertrauen in Demokratie und die Ge-
wissheit, dass sie gemeinsam mit allen anderen Akteur*innen in Schule einiges 
bewegen können.  

Selbstverständlich brauchen Veränderungsprozesse viel Zeit – Kulturen und 
Haltungen verändern sich nur allmählich. Demokratische Schulentwicklung ist 
ein Weg, den Mikrokosmos Schule als gemeinsamen Lernort zu nutzen und so 
einen wesentlichen Beitrag für die positive Entwicklung unserer demokrati-
schen Gesellschaft zu leisten sowie gesetzlichen Grundlagen wie der Menschen-
rechtskonvention, der EU-Antirassismusrichtlinie, den Kinderrechten, dem 
Grundgesetz und den Verfassungen der Länder gerecht zu werden. Eine Frage 
der Prioritätensetzung … 
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Partizipative Praktiken an Demokratischen 
Schulen 
Ambitionen und institutionelle Identitätskrisen  
im Zuge demokratischer Schulentwicklung 

Michael Retzar 

1.  Demokratie und Schule – ein widersprüchliches 
Rechtsverhältnis 

Dass Schulen Orte der Demokratie und demokratische Orte sein sollen, ist 
nicht lediglich eine allgemeine gesellschaftliche oder auch bildungshistorisch 
gewachsene Zuschreibung, sondern auch eine handfeste rechtliche Erwartungs-
haltung, die in der Bundesrepublik Deutschland durch Schulgesetze und Schul-
ordnungen geregelt wird. Dabei sind Schulen juristisch betrachtet zunächst ein-
mal Verwaltungseinheiten mit professionellem Verwaltungspersonal, die durch 
die Implementation einer Anwesenheitspflicht für alle Kinder und Jugendli-
chen, welche polizeilich durchgesetzt werden kann, sowie durch die Selektion 
in unterschiedlich wertvolle Bildungswege und letztlich durch die Vergabe und 
Abstufung von Zertifikaten unhintergehbare Reglementierungen für alle in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden Heranwachsenden festgesetzt hat. Eini-
ge Schulrechtler/innen bezeichnen das hierzulande implementierte System der 
Beschulung als ein „besonderes Gewaltverhältnis, das in seiner Zwangsstruktur 
und der Zentrierung auf Disziplin in der Anstalt […] vergleichbar ist mit dem 
besondere[n] Gewaltverhältnis der Strafgefangenen“ (Merk 2003, S. 92). Solche 
juristischen Einschätzungen klingen drastisch, da sie einen Fokus auf die Un-
freiwilligkeit des Schulbesuchs und auf die kaum auf Selbstbestimmung hin 
ausgerichteten Eckpfeiler des Beschulungswesens legen. Nichtsdestotrotz wird 
das Schulsystem als Bestandteil des Rechtsstaats und der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung angesehen, da es durch die Bildungspolitik in der be-
stehenden Grundstruktur aufrechterhalten wird. Schulrechtler/innen sprechen 
von einer „Legitimitätskette“ (Füssel 2004, S. 2): Die wahlberechtige Bevölke-
rung wählt Parlamentarier/innen in Länderparlamente, die Länderparlamente 
wählen Landesregierungen und diese Regierungen verschaffen dem Schulsys-
tem eine Legitimation, indem sie es aufrechterhalten oder modifizieren. Damit 
halte man das „verfassungsgemäße Demokratieprinzip“ (Avenarius/Füssel 2008, 
S. 77) ein. Die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Organisation der Beschu-
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lung sei demzufolge im Zuge der demokratischen gesellschaftlichen Willensbil-
dung gedeckt. 

Um Schulen als demokratische Orte aufzufassen, bedarf es jedoch einer in-
neren und einer strukturellen Begründung des Demokratieanspruchs: Gemäß 
der Logik der „Legitimitätskette“ müsste ansonsten jede staatliche Reglementie-
rung per se als „demokratisch“ bezeichnet werden, wenn sie auf direkte Be-
schlüsse von gewählten Volksvertretungen oder auf Verordnungen von demo-
kratisch kontrollierten Institutionen zurückzuführen wären. Diese legitimatorisch 
erforderliche bildungspolitische Rahmensetzung wird in den Schulgesetzen und 
Schulordnungen begleitet erstens durch einen inhaltlichen Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag im Sinne der Demokratie sowie zweitens durch eine Wahrung 
demokratischer Mitspracheregeln über innerschulische Entwicklungen.  

Zur ersten Ebene: Die Rhetorik der Schulgesetzgebung benennt zunächst 
pädagogisch-moralische Ziele wie etwa den Wunsch, die Schulen mögen zu ei-
nem „verantwortlichen Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesin-
nung und Achtung vor anderen Menschen […] erziehen“ (SG Bayern Art. 2 
Abs. 1), wie es in Bayern heißt. Auch eine Emanzipation der Subjekte wird an-
gestrebt, wonach die Schulen die Heranwachsenden „zu selbstständigem Urteil 
und eigenverantwortlichem Handeln […] befähigen“ (ebd.) sollen. Sehr aus-
führlich wird in den Schulgesetzen explizit ein anderer Zusammenhang zwi-
schen Schule und Demokratie hergestellt: Schulen werden als Garanten für die 
Stabilisierung des Staates und die Reproduktion seiner Institutionen bezeichnet: 
In Thüringen wird die Bedeutung der Schule bei der „Befähigung zu gesell-
schaftlicher Mitverantwortung“ (SG Thüringen § 2 Abs. 1) hervorgehoben, in 
Hessen und Brandenburg wird von der Aufgabe, „staatsbürgerliche Verantwor-
tung zu übernehmen“ (SG Hessen § 2 Abs. 2 und identisch im SG Brandenburg 
§ 4 Abs. 5), gesprochen. Und neben der „Anerkennung der Werteordnung des 
Grundgesetzes“ (SG Hessen § 2 Abs. 2) wird von den Schülerinnen und Schü-
lern auch erwartet, dass sie „lernen, […] für die Demokratie einzutreten“ (SG 
NRW § 2 Abs. 6) und eine „Bereitschaft [entwickeln] zum Einsatz für den frei-
heitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung 
nach innen und außen“ (SG Bayern Art. 2 Abs. 1). 

Die Schulgesetze der Länder enthalten noch eine Reihe weiterer Motive, die 
sich die Schulen zu eigen machen sollen (vgl. Retzar 2020, S. 4–7). Von den 
Schulen wird allgemein die „Einbeziehung aller Beteiligten“ (SG Bremen § 9 
Abs. 1) und die Gestaltung eines „demokratischen Schullebens“ (SG Branden-
burg § 74 Abs. 1) erwartet. Die strukturelle Umsetzung dieses Anspruchs wird 
in Deutschland an die Gremien der Schülermitbestimmung geknüpft. Durch 
diese solle „allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, 
Leben und Unterricht ihrer Schule ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähig-
keit entsprechend mitzugestalten“ (SG Bayern Art. 62 Abs. 1). Neben einem In-
formations-, Anhörungs-, Vorschlags- und Beschwerderecht wird den Schüler-
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vertretungsgremien auch ein Mitwirkungsrecht in relevanten schulorganisato-
rischen Belangen zugesprochen (vgl. SG Thüringen § 38). Es sei Aufgabe von 
Schülergremien, „gegenüber Schulaufsichtsbehörden und Öffentlichkeit“ (SG 
Hessen § 121 Abs. 2) Schüleranliegen zu artikulieren, beispielsweise vermittelt 
durch Landesschülerräte (vgl. ebd., § 125). 

Die Rechtsposition von Schülervertretungsgremien ist in den ersten Jahr-
zehnten des westdeutschen Bildungsdiskurses viel kritisiert worden als relativ 
schwach und wirkungslos (vgl. Schneider 1967, S. 51), als unpolitisch und „ge-
scheitert“ (Holtmann/Reinhardt 1971, S. 5) sowie als ungeeignet, um Schüle-
rinnen und Schüler an wichtigen Entscheidungen wie etwa Prüfungen zu betei-
ligen (vgl. Fend 1977, S. 125). Zwar hätten in den 1970er Jahren im Zuge der 
Erklärung der Kultusministerkonferenz über die Stellung der Schüler/innen die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zugenommen (vgl. KMK 1973; Helsper 2000, 
S. 38; Palentien/Hurrelmann 2003, S. 12), dennoch überwiegt bis heute ein kri-
tischer Blick auf diese Spielart einer „symbolischen Politik“ (Merk 2003, S. 95). 
Dass die Arbeit der Schülervertretungen eher einer „Harmonisierung der Ge-
meinschaftlichkeit“ (Reinhardt 2003, S. 70) und damit zuvorderst einer Verbes-
serung des Schulklimas zuträglich sein würde, ist ein rechtliches Grundproblem, 
das bereits auf die Anfänge des Schülermitbestimmungssystems in Deutschland 
zurückzuführen ist. 

Die bundesrepublikanischen Strukturen und Verfahren für die Mitwirkung 
von Schülerinnen und Schülern am schulischen Geschehen basieren im We-
sentlichen auf den rechtlichen Vorläufern aus der Weimarer Republik, wobei 
die aktuellen Mitwirkungsmöglichkeiten durchaus deutlich hinter den 1918 ge-
fassten gesetzlichen Plänen zurückbleiben (vgl. Retzar 2020, S. 30–32). Das so-
zialdemokratisch geführte preußische Kultusministerium hatte kurz nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs dazu aufgerufen, an jeder Schule eine Vollver-
sammlung einzuberufen und die dauerhafte Einrichtung eines direktdemokrati-
schen Gremiums – der „Schulgemeinde“ – vorzunehmen (vgl. Der Minister für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 1918a, S. 711–716). Alle Schüler/innen 
und Lehrpersonen hätten jeweils eine Stimme innegehabt und Beschlüsse hät-
ten mit einfacher Mehrheit gefasst werden können. Da sich Lehrer- und Eltern-
schaften jedoch gegen diese Mitbestimmungsstrukturen sträubten, wiederholte 
das Kultusministerium seine Aufforderung noch im selben Jahr (vgl. Der Mi-
nister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 1918b, S. 724–725) und sah 
sich – um den eigenen schwachen Einfluss auf die Schulen durch eine weitere 
Eskalation des Konflikts nicht allzu deutlich zu betonen – dazu gezwungen, im 
Jahr 1920 ein weniger ambitioniertes Selbstverwaltungsmodell zu etablieren. 
Dieses sah die Wahl von Klassensprechern vor sowie Beratungen innerhalb der 
Klassen („Klassenausschuss“), einen aus den Klassensprechern gebildeten Schü-
lerausschuss und die Wahl eines Vorsitzenden dieses Ausschusses (vgl. Der Mi-
nister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 1920, S. 318–319). Der Ein-
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fluss der Schülerschaft war im Zuge dieses bildungspolitischen Diskurses auf 
das Recht zurückgestutzt worden, Anträge an die Lehrerkonferenz übermitteln 
zu dürfen. Dieses prinzipiell auch heute noch bestehende Gerüst der Schüler-
mitwirkung wird „zu den frühesten Dokumenten eine[s] institutionalisierten“ 
(Michael/Schepp 1993, S. 240) Mitbestimmungssystems gezählt. Dass dieses 
nicht so ambitioniert ausfällt wie 1918 geplant, wird mit der „Verständnislosig-
keit“ (Scheibe/Bohnsack/Seidelmann 1962, S. 18) der Lehrkräfte erklärt, die 
nicht bereit gewesen seien, ihren Einfluss zu teilen. Erste Untersuchungen leg-
ten nahe, dass die Schüler/innen durch die Neuerungen eher lediglich zu Leh-
rerhilfsdiensten herangezogen wurden (vgl. Hildebrandt 1923; Hildebrandt 
1931), doch die aktuelle Historische Schulforschung zeichnet ein differenzierte-
res Bild: Demnach sei im konservativen Bildungsbürgermilieu eher ein „Des-
interesse der Schülerschaft [anzutreffen gewesen], die offensichtlich mit den 
neuen Freiheiten wenig anzufangen wusste und sich gerade zu Beginn der Wei-
marer Republik nach den Autoritäten zurücksehnte“ (Loeffelmeier 2009, S. 348). 
Demgegenüber hätten die Heranwachsenden aus dem Milieu der Arbeiterklasse 
die Möglichkeiten zur Selbstorganisation und zur Politisierung viel intensiver 
wahrgenommen (vgl. Loeffelmeier 1993; Loeffelmeier 2009, S. 349). 

Die Umsetzung von Demokratie in der Schule – im Rahmen von Schüler-
vertretung, von Unterrichtsinhalten oder auch von Werten und Regeln des 
täglichen persönlichen Umgangs – obliegt letztlich den jeweiligen Einzelschu-
len. Die Akteure vor Ort stehen in einer sogenannten „Gewährleistungsverant-
wortung“ (Füssel 2004, S. 10): Der Gesetzgeber erwartet, dass die Schulen die 
gesetzlichen Vorgaben umsetzen und an die Bedingungen vor Ort anpassen. In 
der Schulentwicklungsforschung wird seit den 1980er Jahren eine zunehmende 
Aufmerksamkeit auf diese einzelschulspezifische Verantwortung gelegt. Als 
teilweise selbstständige „pädagogische Handlungseinheit“ (Fend 1986) könne 
jede Schule prinzipiell eigene Akzente setzen als eine „bewusste und absichts-
volle Veränderung […], die von den Mitgliedern der Einzelschulen selbst vor-
genommen wird“ (Dedering 2012, S. 6). Im Rahmen der Schulentwicklung ist 
somit die Herausbildung von eigenen Schwerpunkten gestattet und sogar er-
wünscht als ein „selbst auferlegtes und nach innen verbindliches Entwicklungs-
programm“ (Holtappels 2010, S. 268). Aus der Palette an verschiedenen Schul-
profilen ist das Demokratie-Profil ein besonderes. Einige Schulen sind bestrebt, 
einen größeren Stellenwert auf das Thema der Demokratie zu legen. Solche 
Schulen stehen jedoch einerseits vor dem beschriebenen Hintergrund der 
Rechtskonstruktion des Schulbetriebs in Deutschland, aber auch angesichts der 
sich aus dem Profil selbst heraus ergebenden Spannungen vor beträchtlichen 
Schwierigkeiten. Die Organisation von Schule ist in rechtlicher Hinsicht nicht 
darauf ausgelegt, dass die Zielgruppe – Schülerinnen und Schüler – über die 
grundlegenden Systemkonstanten mitentscheiden müssten (Schulpflicht, Selek-
tion, Benotung, Versetzung); gleichzeitig erweckt ein demokratiebezogenes 
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Schulprofil den Eindruck, die Mitbestimmung könne über das „normale“ Maß 
hinausgehen. 

2.  Wissenschaftlicher Diskurs und Forschung  
über Demokratie in der Schule 

In der Schulpädagogik wird die Motivation von Schulen, an einem Schulprofil 
mit dem Schwerpunkt „Demokratie“ zu arbeiten, mit dem Begriff der Demo-
kratiebezogenen Schulentwicklung (Giesel/Haan/Diemer 2007, S. 16 f.), der Par-
tizipativen Schulentwicklung (Reinhardt 2009, S. 129) oder der Demokratischen 
Schulentwicklung (DeGeDe 2016) verbunden. Diese Termini akzentuieren je-
weils Schwerpunkte wie eine Fokussierung auf die Einübung demokratischen 
Handelns von Schüler/innen, eine langfristige Beteiligung von Schulbeteiligten 
an schulischen Entscheidungsprozessen sowie eine Sensibilisierung für die Mit-
gestaltung der demokratischen Gesellschaft.  

Ein bis heute viel beachteter theoretischer Ansatz zum Zusammenspiel von 
Demokratie und Schule bildet die Arbeit des US-amerikanischen Pädagogen 
John Dewey (1859–1952), mit dem bis in die Gegenwart die Idee von Demokra-
tie in der Schule als einer alltäglichen Lebenspraxis und nicht nur als einer 
Staatsform verbunden wird: „A democracy is more than a form of government; 
it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experi-
ence“ (Dewey 1916, S. 93). Diese Idee von Schule als „Modell der Demokratie“ 
(Speth 1997, S. 55) im Kleinen, die „exemplarisch und in einer für das Kind 
verständlichen Weise die Erfahrung fortschreitender gesellschaftlicher Demo-
kratisierung […] vorwegnehmen“ (Kleinespel 1998, S. 94) könne, beeinflusst 
den schulpädagogischen Diskurs bis heute. Gleichwohl dient Dewey und die 
von ihm begründete Laboratory School in Chicago in einer teilweise überzeich-
neten Ausuferung als Projektionsfläche für allerlei reformpädagogische Ideen, 
die Dewey selbst gar nicht verfolgt hat (vgl. Knoll 2018; Knoll 2014). In diesem 
Diskurs über schulische Demokratie warnt Peter Fauser vor dem Risiko, „dass 
die Rekonstruktion durch Rückprojektion gegenwärtige Kategorien, Begriffe 
oder Wertmaßstäbe mit der zeitgenössischen Perspektive verwechselt“ (Fauser 
2012, S. 164). Insbesondere im Zuge der Re-education nach dem Zweiten Welt-
krieg und den Amerikafahrten vieler deutscher Pädagogen (vgl. Koinzer 2011) 
erlebte das Ansinnen, Schülerinnen und Schüler stärker an Artikulationsfähig-
keit, an Aushandlung und an eigenverantwortliches Lernen heranzuführen, ei-
nen neuen Aufschwung. Die Idealvorstellungen von Schule als einer Polis (vgl. 
z. B. Hentig 1990) oder als Cité (vgl. Oser/Reichenbach 1999) stehen für ein sol-
ches Konzept von Schulen als demokratische Schonräume und Inseln. In An-
knüpfung an die Debatten der Politischen Bildung um den Stellenwert des 
Politischen in der Schule gelangte der theoretische Diskurs über das Demokra-
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tielernen von Heranwachsenden in den Fokus eines breit angelegten bildungs-
politischen Handelns: Die Infragestellung der tradierten Politikdidaktik (vgl. 
Himmelmann 2001) hat die Expansion der Demokratiepädagogik spürbar an-
gefacht. Diese neue Disziplin beabsichtigt Schule und Unterricht stärker mit 
dem Gedanken des Demokratielernens zu verbinden, „um an Demokratie als 
Lebensform teilzuhaben […]; um sich für Demokratie als Gesellschaftsform zu 
engagieren und sie durch partizipatives Engagement […] mitgestalten zu kön-
nen; um Demokratie als Regierungsform durch aufgeklärte Urteilsbildung und 
Entscheidungsfindung zu erhalten und weiterzuentwickeln“ (Fauser 2009, 
S. 18 f.). Ungeachtet der scharfen Kontroversen zwischen der Demokratiepäd-
agogik und der Politischen Bildung über den vermeintlichen Gegensatz zwi-
schen Handlungsorientierung und politischem Problembewusstsein (siehe hierzu 
insbesondere Röken 2011, S. 169–235) wurde mit dem Programm „Demokratie 
lernen & leben“ (2002–2007) von der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung (BLK) ein großes Maßnahmenpaket auf 
dem Feld der Demokratiebezogenen Schulentwicklung geschnürt: 166 Schulen 
in 13 Bundesländern bildeten regionale Netzwerke, entwickelten demokratie-
pädagogische Angebote, erhielten Berater/innen, Fortbildungsangebote und 
Praxishilfen (siehe hierzu Retzar 2020, S. 21–28; vgl. Edelstein/Fauser 2001). Im 
Kontext dieses Programms entstanden wichtige Studien zu den Erfahrungen 
der Schulen mit ihrer demokratischen Profilierung (vgl. Giesel/Haan/Diemer 
2007; Diedrich 2008) sowie Evaluationsberichte zum gesamten BLK-Programm 
(vgl. Abs/Diedrich/Klieme 2004; Klieme/Abs/Diedrich 2004; Abs/Roczen/Klie-
me 2007; Jerusalem et al. 2007). Die Forschungsprojekte zeigten auf, dass sich 
die teilnehmenden Schulen weniger daran interessiert zeigten, sich konkret 
oder theoretisch mit der Thematik der Demokratie zu befassen, sondern vor-
dergründig die sozialen Beziehungen verbessern wollten (vgl. Abs/Roczen/Klie-
me 2007, S. 18; Diedrich 2008, S. 284). Für die Schulentwicklungsforschung von 
besonderem Interesse können einzelschulische Fallstudien zur demokratiebezo-
genen Schulentwicklung sein. Einige Versuche sind in Ansätzen in den 1970er 
Jahren unternommen worden (vgl. Mattmüller 1972; Berg 1976). Im Zusam-
menhang mit Interventionsprogrammen wie „Demokratie und Erziehung an 
Schule (DES)“ wurde versucht, systematisch die moralische Wertebildung an 
Schulen zu unterstützen (vgl. Steffens/Bargel 1993; Lind/Althof 1999; Dobbel-
stein-Osthoff 1993) oder Schulentwicklung an Deweys Vorstellungen von so-
zialer Entwicklung auszurichten (vgl. Retzl 2004). Die Forschung hat sich je-
doch selten auf einzelschulspezifische Fallstudien zur demokratiebezogenen 
Schulentwicklung eingelassen, sondern sich meist auf Einzelaspekte bezogen 
wie demokratische Orientierungsmuster (vgl. Moldenhauer 2015, Nickel 2016; 
Cesak 2016), Persönlichkeitsentwicklung durch Schülermitbestimmung (vgl. 
Schwanenflügel 2015) oder Beteiligungsmöglichkeiten für Lehrkräfte (vgl. 
Grundmann/Kramer 2001). Erste Protokolle, die sich als Material für Fallanaly-
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sen eignen (vgl. Leser 2011), können jedoch noch nicht die Lücke füllen, die an 
breiteren Schulentwicklungsstudien besteht. In der Ganztagsschulforschung 
wurden solche empirisch fundierten Schulporträts bereits vorgelegt (vgl. Reh  
et al. 2015). Auf dem Themengebiet schulischer Demokratie sind zunächst die 
Beobachtungen von Lingkost und Helsper zu Kontroversen in Lehrerkollegien 
über die Schülerbeteiligung dokumentiert (vgl. Lingkost/Helsper 1998). Jedoch 
standen Fallstudien zu Beteiligungskulturen an demokratisch profilierten Schu-
len noch aus – eine solche wurde jedoch jüngst publiziert (vgl. Retzar 2020). 

3.  Vorschlag eines neuen Forschungsstils: eine integrierte 
Schulkulturforschung zu partizipativen Praktiken 

Ein lohnender Ansatz zur empirischen Erforschung von demokratisch profilier-
ten Schulen könnte eine Kombination des von Helsper et al. (2001) beschritte-
nen Schulkultur-Forschungsansatzes einerseits und des praxeologischen For-
schungsansatzes von Andreas Reckwitz (2003) andererseits sein. Einen solchen 
Versuch hat die aktuelle Studie „Partizipative Praktiken an Demokratischen 
Schulen“ (Retzar 2020) vorgenommen und zur Diskussion gestellt. 

Das Bestreben, einzelne Schulen als Gesamtinstitution zu analysieren, wird 
in der Schulforschung beispielsweise mit dem sogenannten Schulkultur-Ansatz 
verfolgt. Dieser geht auf ein DFG-gefördertes Forschungsprojekt über institu-
tionelle Transformationsprozesse dreier ostdeutscher Gymnasien nach der Wie-
dervereinigung zurück (vgl. Helsper et al. 2001) und wurde auch in den nach-
folgenden Jahren als ein hilfreicher Beitrag zur Methodologie des Faches ge-
würdigt (vgl. Helsper 2008; Böhme/Hummrich/Kramer 2015). Charakteristisch 
ist eine systematische, unvoreingenommene, „deskriptiv-analytisch[e]“ (Kra-
mer 2015, S. 24) und somit auch potenziell kritische Perspektive auf eine Ein-
zelschule. Hierzu werden imaginäre institutionelle Selbstentwürfe und die „An-
spruchskultur“ (Helsper 2008, S. 68) einer Schule in Beziehung gesetzt mit den 
realen „Grenzen für das Lehrerhandeln“ (ebd.). Die dritte Dimension einer 
Schulkultur bestehe aus einer symbolischen Ebene, einer „handelnde[n], inter-
aktive[n] Auseinandersetzung der schulischen Akteure um die Ausgestaltung 
der Schule“ (Helsper et al. 2001, S. 553). Damit rückt auch die Analyse von „In-
teraktionen, Praktiken, Artefakten, Routinen und Arrangements“ (Helsper et al. 
2008, S. 69) in den Fokus der Forschung, also eine Vielgestalt von „Handlungs-
verkettungen und Kommunikation“ (Helsper et al. 2001, S. 553). In der ange-
sprochenen DFG-Projektmonographie rekonstruieren die Autoren anhand ei-
ner sequentiell interpretierten Schulleiterrede und einer Schülerrede einen 
Schulmythos; anschließend werden schulische Entwicklungen auf den vier Fel-
dern Partizipation, Orientierungen, Inhalte und Leistung diskutiert. Das Text-
material dieser Studie wird mithilfe der Objektiven Hermeneutik und der Do-
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kumentarischen Methode ausgewertet (vgl. Idel/Stelmaszyk 2015, S. 61). Eine 
Schwachstelle dieses Zugangs verortet Rolf-Torsten Kramer in der Fokussie-
rung auf Textdokumente – auf dem Gebiet der Praktiken sieht Kramer die 
„Leerstelle“ (vgl. Kramer 2015, S. 43) dieses Forschungszugangs; Helsper selbst 
hält die Integration einer praxeologischen Analyse in seinen Ansatz jedoch für 
denkbar (vgl. Helsper 2008, S. 70). Das Anliegen der Erforschung sozialer Prak-
tiken im pädagogischen Kontext besteht darin, das „praktisch[e] Wissen, ein 
Können, ein know how, ein Konglomerat von Alltagstechniken“ (Reckwitz 
2003, S. 289) zu identifizieren, dem regelhafte und materiell-körperlich vollzo-
gene Aktivitäten zugrunde liegen. Neben diese beobachtbaren leiblichen Prak-
tiken treten auch Sprechakte und das Abfassen von Texten, sofern der Ge-
brauch solcher Praktiken „selbst eine performative Struktur“ (Wurl/Zierfas 
2007, S. 9) aufweist, wenn damit bestimmte Effekte erzielt werden sollen. Auch 
wenn gelegentlich eine scharfe theoretische Gegensätzlichkeit zwischen beiden 
Forschungszugängen behauptet wird (vgl. ebd., S. 10; Hillebrandt 2015, S. 435 
und 442; Kalthoff 2006, S. 107), lassen sich Schulkultur- und Praxisforschung 
dennoch gewinnbringend miteinander kombinieren. Eine Integration beider 
Zugänge würde die von der Praxisforschung in Kauf genommene Ausblendung 
des konkreten rahmenden institutionellen Kontextes beheben (vgl. Böhme 
2018, S. 426 f.) und auf der anderen Seite könnte die Praxis- und Alltagsferne 
eines allein diskursanalytischen Vorgehens kompensiert werden (vgl. Reckwitz 
2003, S. 289). Ähnlich wie Kolbe et al. (2008) einen performativ ausgelegten 
Forschungszugriff auf „pädagogische Praktiken“ begründen, wird mit dem inte-
grativen Forschungsstil einer Schulkulturforschung zu „partizipativen Praktiken“ 
der Vorschlag unterbreitet, die „szenischen Gefüge materiell hervorgebrachter 
Praktiken einschließlich Sprechakten und Aufführungen von Interaktionsmus-
tern im Zusammenhang mit partizipationsrelevanten Handlungshorizonten“ 
(Retzar 2020, S. 67) herauszuarbeiten – und zwar an demokratisch profilierten 
Schulen, sodass der schulkulturelle Kontext als wichtige Analyseebene einge-
blendet bleibt. Mit diesem Vorgehen ist es möglich, die Aspekte der Mit- und 
Selbstgestaltung im Unterrichtskontext wie auch in Mitbestimmungsarenen (als 
ostentativen, performativen Inszenierungsarenen) in Beziehung zu setzen mit 
den schulkulturellen Anspruchskulturen und realen Bedingungen konkreter 
schulischer Strukturvarianten.  

Forschungspraktisch sieht dieser Forschungsstil vor, die jeweils etablierten 
Methoden zu triangulieren. Dokumentenanalysen sind einerseits ein Beitrag zur 
Rekonstruktion von Anspruchskulturen und andererseits zu verstehen als Arte-
fakte mit kodifizierten Performativitätsabsichten. Als Quellen kommen zu-
nächst an die Öffentlichkeit gerichtete Leitbilder, Schulprogramme, Imagebro-
schüren und Homepages infrage; auf einer weiteren Ebene fließen schulinterne 
Papiere wie Schulregeln, Aushänge und interne Protokolle in die Dokumenten-
analyse ein, die als Ausdruck einer Selbstvergewisserung einen performativen 
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Selbstbestätigungscharakter aufweisen. Die zweite Säule dieses Ansatzes besteht 
aus teilnehmenden Beobachtungen, durch die möglichst natürliche Alltagssitua-
tionen (vgl. Reh 2012, S. 16; Friebertshäuser 2007, S. 4) protokolliert werden. 
Festgehalten werden materielle Aspekte und Artefakte im Kontext von Archi-
tektur, Raumgestaltung sowie Rituale und andere Abläufe im Schulalltag, dane-
ben formale Lernsituationen sowie schulöffentliche Partizipationsanlässe mit 
erhöhtem Performativitätslevel. Insbesondere in den Gremiensitzungen werden 
innerschulische Aushandlungsprozesse sichtbar und dort materialisieren sich 
praxeologisch relevante Handlungsverkettungen in der Gestalt von Sprechakten 
und körperlichen Vollzügen (vgl. Retzar 2010, S. 73). Die dritte Säule des For-
schungsansatzes besteht aus Interviews mit Schulbeteiligten, wobei problem-
zentrierte Interviews subjektive Verortungen zu Fragestellungen und konkreten 
Bedingungen schulischer Partizipation anregen (vgl. Witzel 1985, S. 232). Die 
Akteure auf den verschiedenen Ebenen (Schulleitung, Lehrpersonen, Schü-
ler/innen in Ämtern, Schüler/innen ohne Ämter) werden in die Erhebung ein-
bezogen, um die Aushandlungsprozesse auf der Ebene der Schulentwicklung zu 
rekonstruieren und das entsprechende Expertenwissen der jeweiligen Gruppen 
zu aktivieren. Der vorgeschlagene Forschungsansatz arbeitet auf der Grundlage 
der Grounded Theory Methodologie (vgl. Strauss 1987/1998; Strauss/Corbin 
1990) und liefert empirisch nachvollziehbare Fallverdichtungen als Schulpor-
träts. In diesen Porträts wird die Auswertung der Dokumente, Interviews und 
Beobachtungen miteinander kombiniert und um eine zweite Zeitebene eines 
weiteren Schulbesuchs erweitert. Im Ergebnis bietet dieses in dokumentierten 
empirischen Daten gegründete Vorgehen die Möglichkeit, für einen speziellen 
Kontext wie die demokratiebezogene Schulentwicklung charakteristische „Pro-
zessabläufe zu beschreiben und zu erklären, die in besonderen gesellschaftli-
chen Bereichen bzw. in besonderen Situationen vorkommen“ (Brüsemeister 
2008, S. 153). 

Eine Besonderheit dieses Forschungsstils ist darin zu verorten, dass die 
„handelnde, interaktive Auseinandersetzung der schulischen Akteure um die 
Ausgestaltung der Schule“ (Helsper et al. 2001, S. 553) anhand schriftlicher 
Zeugnisse wie auch anhand beobachtbarer Praktiken rekonstruiert wird. Das 
Bestreben, „die Gesamtheit einer Schule analytisch zu fassen“ (Bender 2010, 
S. 26), stellt ein wichtiges Anliegen eines auf Schulkultur und Schulentwicklung 
zielenden Forschungsvorhabens dar. In diesem Sinne bildet die Akzeptanz von 
Interessengegensätzen und von Aushandlungsprozessen als selbstverständli-
chen Bestandteilen von Schulentwicklungsprozessen die Grundlage für die Fo-
kussierung auch krisenhafter und umkämpfter Dimensionen von Schulent-
wicklung. Die Konflikthaftigkeit schulischer Aushandlungen wird somit nicht 
problematisiert, sondern sie wird zum Anlass genommen, die sozialen Phäno-
mene im Zusammenhang mit den beobachtbaren Konflikten genauer zu be-
trachten. Allerdings verlangt ein solcher Forschungsfokus nicht nur eine sen-
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sible, ausgewogene und nichtparteiische Forschendenperspektive, sondern auch 
eine ergebnisoffene und für krisenhafte Problembeschreibungen aufgeschlosse-
ne Ergebnisdarstellung. In der Konsequenz bietet sich im Regelfall eine anony-
misierte Falldarstellung an, da die Nennung schulischer Klarnamen angesichts 
der regionalen Wettbewerbssituation von Schulen nicht in jedem Fall zuträglich 
wäre. Dies trifft zumindest auf diejenigen Schulen zu, in denen sich die Krisen-
entwicklungen auf das Schulprofil selbst beziehen und damit den elementaren 
Kern der Identität einer Organisation empfindlich berühren. 

4.  Empirische Problemlagen zu Aspekten  
der Demokratischen Schulentwicklung 

Das konkrete Forschungsprojekt zu „Partizipativen Praktiken an Demokrati-
schen Schulen“ wurde zwischen 2012 und 2018 an zwei ostdeutschen Schulen 
mit einem explizit demokratischen Schulprofil durchgeführt. Beide Schulen 
traten zu Beginn des Vorhabens mit einem plakativen Demokratieanspruch in 
ihren programmatischen Schriften in Erscheinung und warben in ihren jeweili-
gen Schullandschaften für sich mit ihren besonderen Beteiligungsmodellen und 
einer eigenverantwortlichen, pädagogischen Praxis. 

Die folgende Zusammenstellung bildet einen Auszug von auffälligen Befun-
den aus der aktuellen Dissertationsschrift und möchte einen Beitrag dazu leis-
ten, auf der Grundlage empirischer Daten den Gegenstandsbereich der demo-
kratiebezogenen Schulentwicklung weiter auszuleuchten und auf Problemstel-
lungen von demokratisch profilierten Schulen hinzuweisen. 

4.1  Anspruchs- und Instrumentalisierungskulturen  
an Demokratischen Schulen 

Schulen, die sich mit einem demonstrativen Demokratie-Profil versehen, sind 
anfällig für eine Reihe von hausgemachten Gefahren. Der mit einer solchen 
Schwerpunktsetzung einhergehende Anspruch suggeriert einen überdurch-
schnittlichen Beteiligungsanspruch gegenüber Schüler- und Elternschaften, der 
kontinuierlich eingelöst werden will. Demokratische Schulen wecken die Er-
wartung, dass eine alternative und humanere Pädagogik praktiziert, eine über-
durchschnittliche Schülerbeteiligung ermöglicht und eine angenehmere und 
angstfreie Atmosphäre beherzigt wird. Diese hohen Maßstäbe können zu einem 
permanenten Abgleich zwischen der deklarierten Idealvorstellung einerseits 
und der alltagspraktischen Realisierung andererseits beitragen, bei der sich die 
Verheißungen einer demokratischen Schule letztlich als Belastung herausstel-
len.  
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An den beiden untersuchten demokratisch profilierten Schulen wurde nach 
Beobachtung von schulischen Akteuren sowohl im Unterricht als auch in Mit-
bestimmungsgremien regelmäßig mithilfe „einer Art ‚Demokratie-Keule‘“ (Ret-
zar 2020, S. 117) darauf gepocht, dass die Anliegen der Schülerinnen und Schü-
ler umgesetzt werden – sei es bei der Durchsetzung einer bevorzugten Sitzord-
nung im Klassenraum oder bei schulöffentlichen Auseinandersetzungen über 
Schulregeln. Können die Schülerinnen und Schüler nicht ihre Forderungen rea-
lisieren, wird vom Einzelfall auf das vermeintlich grundsätzliche Problem ab-
strahiert, dass es „immer mehr bergab [geht] in unserer Schule mit unserer 
Demokratie“ (ebd., S. 110). Das Schulprofil lässt sich somit als ein „gängiges 
Kampfmittel“ (ebd., S. 317) instrumentalisieren, um sich selbst und die eigenen 
Forderungen ins Recht zu setzen. Die Gegenseite – Schulleitung und Lehrer-
schaft – werden bei Nichterfüllung der Schülerinteressen dann als undemokra-
tisch diskreditiert. 

Hinzu kommt, dass das gewachsene Verantwortungsbewusstsein von Amts-
trägern und die erreichte Selbstorganisation von Schülervertreter/innen den 
Anspruch verstärken, an verschiedensten Fragen der Schulführung und der 
Schulentwicklung beteiligt zu werden. Praktiken der Einforderung eines Mit-
gestaltungsanspruchs werden offensiv eingesetzt, etwa um sich hinsichtlich der 
Unterrichtsorganisation, der Stoffauswahl und Personalentscheidungen zu be-
teiligen. Auch werden Lehrkräfte in Schülergremien bestellt, um mit ihnen se-
parat Schülerforderungen zu besprechen (vgl. ebd., S. 283). Die Schülervertre-
tungen erachten ihre sich ausweitenden Ansprüche als berechtigt, zumal sie aus 
ihrer Sicht mit dem Demokratieanliegen ihrer Schule im Einklang stehen. 

4.2  Fragilität einer demokratiebezogenen Einzelschulentwicklung 

An den untersuchten Schulen wird exemplarisch ersichtlich, wie abhängig das 
Fortbestehen einer demokratiebezogenen Schulentwicklung von der anhalten-
den Präsenz der Initiatoren und Promotoren ist. Das Demokratieprofil ging in 
beiden Fällen von den Schulleitern aus und wurde von ihnen mehr oder weni-
ger vorgegeben. Die ausbleibende Selbstvergewisserung über gemeinsame Ziele 
und Anliegen zwischen Schulleitungen und Kollegien stellte sich nach den 
Schulleiterwechseln als eine Hypothek heraus, da sich beide Schulen anschlie-
ßend schrittweise wieder von ihrem Demokratieprofil lösten. Zum einen wird 
ohne gemeinsame Klärungsprozesse die Gelegenheit versäumt, eine „kritische 
Masse“ (Giesel/Haan/Diemer 2007, S. 94) an aktiven Lehrpersonen für den ein-
geschlagenen Entwicklungsweg zu gewinnen. Zum anderen ebnet die ausblei-
bende Diskussion darüber, was es bedeuten könnte, eine demokratische Schule 
zu sein, den Weg in Grundsatzkrisen. Aus der Begleitforschung zum BLK-Pro-
gramm ist bekannt, dass das Etikett einer „Demokratischen Schule“ von den 
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meisten Schulen als ein Ausweis für „Gemeinschaftlichkeit und Solidarität“ 
(Diedrich 2008, S. 286) ausgelegt wird. Vor diesem Hintergrund kann die Arti-
kulation von Interessengegensätzen und von Kritik auch missverständlich ge-
deutet werden – nämlich nicht etwa als Ausdruck eines legitimen Dissenses, der 
sich aus strukturell unterschiedlichen Interessen ergibt, sondern als Störung der 
harmonischen Gemeinschaft. Damit besteht die Gefahr, dass das Vorbringen 
politisch zu verhandelnder Anliegen als ein moralischer Angriff auf die ver-
meintlichen Grundwerte der Schule verkannt wird (wobei sich die Grundwerte 
in diesen unausgesprochenen Fällen auf eine idealisierte Harmonie und eine 
imaginierte Homogenität von Ansichten und Interessen beziehen). 

Fragil gestaltet sich die demokratiebezogene Schulentwicklung auch daher, 
weil sie eine voraussetzungsreiche sowie miteinander abgestimmte pädagogi-
sche Praxis der Lehrpersonen erfordert, die erhebliche Ressourcen in Anspruch 
nimmt. Die Arbeit nach dem Lernbüro-Prinzip (vgl. Retzar 2020, S. 299 und 
122–129) setzt eine Lernumgebung mit langfristig vorbereitetem und leistungs-
differenzierendem Arbeitsmaterial voraus, aus dem Schülerinnen und Schüler 
zu selbst gewählten Zeitpunkten auswählen können. Das ungleichzeitige Lernen 
und die selbstbestimmte, individuelle Entscheidung, wann man bereit ist, einen 
Leistungstest abzulegen, stellt nicht nur an die Selbstorganisation der Lernen-
den hohe Anforderungen, sondern auch an den Vorbereitungsaufwand der 
Lehrpersonen. Das Arbeitsmaterial und die jeweiligen Lösungsblätter sowie alle 
Tests müssen vom ersten Schultag an für jedes Fach und alle (teilweise gemisch-
ten) Jahrgänge in mehreren Kompetenzniveaus für das gesamte Schuljahr vor-
rätig sein und sich für Freiarbeit eignen. Dies stellt für das beteiligte Personal 
eine erhebliche organisatorische Herausforderung dar (ebd., S. 105), weshalb 
die in der Studie untersuchte Schule dazu überging, das eigenverantwortliche 
Arbeiten im Lernbüro weitgehend durch regulären Kursunterricht zu ersetzen. 
Die zweite Schule im Sample verfolgte mit Daltonplan-Pensen ein anderes Kon-
zept (vgl. ebd., S. 191 ff.): Das selbstständige Lernen wurde an dieser Schule 
umgesetzt in sieben fächerverbindenden Projektwochen pro Schuljahr, die zu 
Schuljahresbeginn fest terminiert worden sind. Hierzu mussten sich mindestens 
zwei Lehrpersonen absprechen, welche Stoffeinheit sie in welcher Woche mit 
der gemeinsamen Klasse in Projektform umsetzen würden. Dieses Konzept er-
wies sich jedoch als zeitlich zu unflexibel, den Schüler/innen fehlte die Orientie-
rung sowie die inhaltliche Kontrolle durch die Lehrpersonen. Die Ergebnisse 
fielen aus Sicht der Lehrpersonen und Lernenden ungenügend aus. Und ein 
weiterer Grund führte zur Abwicklung dieses Unterrichtskonzepts: Der Schul-
leiter hatte den Daltonplan in Vorbereitung auf eine Bewerbung um den Deut-
schen Schulpreis kurzfristig, ohne Einbindung der Schülerschaft und ohne be-
gleitende Fortbildungen implementiert (vgl. ebd., S. 217); nach der (erfolglosen) 
Bewerbung verließ der Schulleiter die Schule und die Lehrkräfte beendeten das 
fächerverbindende Projektlernen und verzichteten gänzlich auf ein abgestimm-
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tes pädagogisches Konzept, sodass die gewohnte individuelle Handlungsauto-
nomie der Lehrpersonen restituiert wurde.  

Ein drittes Problem stellt „Demokratische Schulen“ vor eine wiederkehren-
de Herausforderung: der „Erlebnisdruck“ (Retzar 2020, S. 295). Angesichts eines 
auf Mitbestimmung ausgerichteten Schulprofils müssen immer wieder Anlässe 
für Diskussionen gesucht werden, „die zwar von Relevanz für die Schulbeteilig-
ten sind, die aber keine allzu grundsätzlichen Problemstellen berühren, die über 
die Befugnisse [von Schülergremien] hinausgehen“ (ebd.). Das Interesse, Schü-
lerinnen und Schüler mitwirken zu lassen, leidet darunter, dass oft „Themen 
fehlen, zu denen sie überhaupt aktiv werden [können]“ (Giesel/Haan/Diemer 
2007, S. 95). In solchen Situationen müssten Debatten „sogar durch bewusste 
Anreize [durch die Schulleitung] initiiert oder am Laufen gehalten werden“ 
(Retzar 2020, S. 178), um die Notwendigkeit der Schülerbeteiligung weiterhin 
aufrechtzuerhalten. 

Eine Strukturveränderung, die zunehmend an demokratiepädagogisch orien-
tierten Schulen Verbreitung findet, ist eine schulöffentlich inszenierte Schüler-
sprecherdirektwahl. Diese schafft einerseits reichweitenstarke Aufmerksamkeit 
für Schüleranliegen, andererseits bergen solche direktdemokratischen Wahl-
kämpfe jedoch auch Belastungsmomente: Hilfreich sein können für das Gewin-
nen einer öffentlichen Wahl oder einer Abstimmung Praktiken der Selbstinsze-
nierung und der populistischen und provokativen Überspitzung im Wahl-
kampf, auch um schulische Ämter (vgl. ebd., S. 295), aber für eine erfolgreiche 
Amtsführung sind neben der Fähigkeit der Artikulation von Schülerinteressen 
auch andere Qualitäten wichtig wie Kompetenzen der Moderation, des Aus-
gleichs, des Konfliktmanagements, der einladenden Kommunikation oder 
Durchsetzungsfähigkeit (vgl. ebd., S. 306 und 308). Auf diese Weise kommt es 
auch an Demokratischen Schulen vor, dass infolge direktdemokratischer Per-
sonenwahlen Amtsträger berufen werden, die mangels kompetenter Amtsfüh-
rung Konflikte in der Schülerschaft auslösen (vgl. ebd., S. 295), oder dass schul-
öffentliche Wahlveranstaltungen durch Aktionen massiv gestört werden (vgl. 
ebd., S. 235), wodurch das demokratische Wahlverfahren insgesamt an Legiti-
mation einbüßt. 

Machtkämpfe als Kristallisationspunkte eines demokratischen 
Schulprofils 
Für „Demokratische Schulen“ sind Mitwirkung und Aushandlung konstitutive 
Elemente. Dennoch überrascht es, dass viele Auseinandersetzungen mit einer 
Schärfe und Härte ausgetragen werden, die sich überhaupt erst aus der Existenz 
des demokratiebezogenen Schulprofils speisen. An diesen Schulen wird darum 
gerungen, Einfluss und Kontrolle zu erringen, zu behaupten oder zurückzuer-
langen, wobei der Verweis auf das Stichwort der „Demokratie“ von jeder Seite 
als Argument oder Rechtfertigung im politischen Wettstreit ins Feld geführt wird. 
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Die Fallstudien der zwei Schulen (vgl. Retzar 2020, S. 91–291) haben aufge-
zeigt, dass von den Schüler/innen wie auch von den Lehrkräften permanent die 
Machtfrage gestellt wird und dass „Prozesse der Interaktion zwischen kollek-
tiven Akteuren“ (Benz 2004, S. 17) zum Einsatz kommen, die man als kollektive 
Schulentwicklungspraktiken auffassen kann. Mit diesen Praktiken versuchen 
die jeweiligen Statusgruppen, ihre Interessen strategisch zu wahren und durch-
zusetzen, indem sie die anderen Statusgruppen unter Druck setzen. 

So nutzen beispielsweise die Lehrkräfte einer Schule Widerstands- und 
Rückzugspraktiken gegenüber ihrer Schulleitung, um die demokratiebezogene 
Schulentwicklung zu destabilisieren: Durch die Halbherzigkeit in der Umset-
zung neu implementierter Unterrichtskonzepte sowie durch die Erzwingung 
ihrer Abschaffung im Moment eines Schulleiterwechsels können Lehrpersonen 
unliebsame Entscheidungen ihrer Schulleitung bekämpfen oder rückgängig 
machen (vgl. Retzar 2020, S. 315). 

An beiden Schulen offenbaren sich zudem Überrumpelungspraktiken, mit 
denen Schulleitungen und Lehrerkollegien gemeinsam entgegen der offiziellen 
Partizipationsrhetorik des verbrieften Schulmythos Tatsachen schaffen, die ei-
gentlich von den Schülerschaften abgelehnt werden. Beträchtliche Änderungen 
wie die Abschaffung aller Klassenräume, die Veränderung von Pausenzeiten, 
die Einführung oder Beendigung eines neuen Lernkonzepts oder die Verkün-
dung von Schul- und Mitbestimmungsregeln wurden an beiden „Demokrati-
schen Schulen“ ohne Rücksprache mit den Schülergremien vorgenommen, 
ohne Diskussionsprozess und teilweise durch baulich geschaffene Tatsachen in 
den Schulferien. Mangels geeigneter Machtmittel mussten solche Veränderun-
gen notgedrungen hingenommen werden (vgl. ebd., S. 316). 

Gravierender für das Demokratieprofil der Schulen sind jedoch Praktiken 
der Delegitimierung und Demobilisierung von Schülermitbestimmung, durch 
die Schülergremien entmachtet werden, indem man ihnen Entscheidungsbefug-
nisse entzieht. Auf diese Weise lassen sich Mitbestimmungsmöglichkeiten von 
schulrechtlich nicht vorgeschriebenen (aber zuvor als demokratisch bedeutsam 
erachteten) Vollversammlungen heraus in reguläre Schulkonferenzen hinein 
übertragen, in denen kein schulöffentlicher Widerspruch befürchtet werden 
muss und in denen die Mehrheitsverhältnisse für die Anliegen von Schulleitung 
und Lehrerkollegium günstiger sind (vgl. ebd.).  

Auch Einschüchterungspraktiken spielen in schulischen Machtkämpfen  
eine bedeutsame Rolle. Mit vorführenden und abschreckend inszenierten schul-
öffentlichen Strafankündigungen werden abweichendes Sozialverhalten oder 
Regelverletzungen sozial unangenehm sanktioniert (vgl. ebd., S. 141 f.). Lehr-
personen verweisen mit körperlichen Dominanzgesten auf die nach wie vor be-
stehenden Machtasymmetrien (ebd., S. 151) und stellen demonstrativ zur Schau, 
dass die überdurchschnittliche Schülermitbestimmung auf der Bereitschaft der 
Lehrerschaft beruht, diese aufrechtzuerhalten, etwa wenn herablassend daran 
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appelliert wird, mehr auf die Position der Schulleitung einzuschwenken, um 
„den ganzen Heckmeck hier“ (ebd., S. 146), also die Schülerbeteiligung, beizu-
behalten, was Anzeichen eines aufrichtigen Partizipationsinteresses vermissen 
lässt. Zudem lässt sich beobachten, dass Lehrpersonen die schulentwicklungs-
relevanten Konflikte vereinzelt sogar in Unterrichtssituationen aufgreifen, um 
einzelne Schüler zu disziplinieren (ebd., S. 290). 

Aber auch Schülerinnen und Schüler bedienen sich eigener Einschüchte-
rungspraktiken, durch die Druck auf Lehrpersonen und Schulleitungen entfal-
tet wird. In direktdemokratischen Partizipationsarenen lassen sich durch mas-
sive akustische Meinungsbekundungen (Buhrufe, Aufschreien, Beifall, Jubel) 
Debatten und Abstimmungen beeinflussen (vgl. ebd., S. 318). In einem reprä-
sentativdemokratischen Schülergremium hat die Vorladung einer Lehrperson, 
die sich vor einem Schülerparlament rechtfertigen sollte, regelrecht Angst in 
der Lehrerschaft ausgelöst (vgl. ebd., S. 283): Dieser Vorfall wird nicht nur als 
selbstbewusster Machtanspruch, sondern auch als Gefährdung der souveränen 
Rechtsposition der Lehrkräfte empfunden; im kollektiven Gedächtnis der Leh-
rerschaft haben Ereignisse wie dieses zu der allgemeinen die Partizipation ein-
hegenden Auffassung beigetragen, „‚Demokratie schön und gut – alles, wo es 
passt‘ (XBSL2, 186)“ (ebd., S. 284). Das Unwohlsein der Lehrkräfte gegenüber 
einer Infragestellung ihrer Autorität oder Entscheidungen wird in einem Inter-
view aufrichtig begründet: „‚So ein Zeug möchte ich bei mir auch nicht‘ 
(XBSL2, 186)“ (ebd., S. 283). 

Solche Konflikte verdeutlichen, dass es sich bei „Demokratischen Schulen“ 
nicht einfach nur um idealisierte Schonräume einer embryonic society handelt, 
die ein behütetes Umfeld, angenehmes Arbeiten und eine harmonische Ge-
meinschaft bieten. Vielmehr kann ausgegangen werden von „im performativen 
Wortsinn ‚Schulen der Demokratie‘, in denen gelernt wird, die eigenen Interes-
sen überzeugend vorzutragen, sich in umkämpften Arenen zu behaupten und 
seine eigene Position wirksam durchzusetzen“ (ebd., S. 322). 

4.3  Institutionelle Identitätskrisen als Konsequenz demokratischer 
Profilierung? 

Angesichts der Härte der Auseinandersetzungen auf der Ebene der Schulent-
wicklung stellt sich die Frage, inwieweit eine besondere Betonung des demokra-
tiebezogenen Schulprofils selbst womöglich erst eine Krisenentwicklung aus-
zulösen vermag. Nach anfänglicher Euphorie im Innern und einer gestiegenen 
Aufmerksamkeit von außen haben sich an den untersuchten Schulen die 
Kämpfe um einen Zugewinn bzw. um die Zurückdrängung von Einflussberei-
chen beträchtlich zugespitzt. Die Beteiligten nahmen die Streitkultur als zuneh-
mend kräftezehrend, polarisierend und unversöhnlich wahr. Das Demokratie-
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Schulprofil wurde in der Folge als ausgehöhlt und unglaubwürdig erlebt. Den 
Schulen gelang es nicht, Demokratie-Lernen als eine Übung in „Konfliktfähig-
keit“ (Reinhardt 2003, S. 69 und 77) anzunehmen, sodass die Idealvorstellung 
einer „demokratischen Schulkultur“ ihren einstmals identitätsstiftenden Cha-
rakter und damit ihren einstigen Mythos eingebüßt hat. Beide Schulen verzich-
ten aktuell wieder auf die Selbstzuschreibung als „Demokratische Schule“. 

Auf eine intensiv erlebte Anfangszeit folgte die Stagnation und teilweise eine 
Rückabwicklung der Mitbestimmungsrechte für die Schülergremien. Unter den 
in Ämter gewählten Schülerinnen und Schülern machte sich Enttäuschung und 
Unverständnis über das Wecken falscher Erwartungen und über nicht einge-
löste Partizipationsversprechen breit, die erst durch die ambitionierten schuli-
schen Demokratie-Ansprüche geweckt worden waren. Wie die Fallstudien auf-
gezeigt haben, stellten sich Effekte der Desillusionierung, Ernüchterung und 
Abwendung ein, die sich nicht nur auf die schulische Mitwirkung im Speziellen 
beziehen sollte, sondern auch auf die Mitgestaltung von Demokratie im Allge-
meinen bis hin zu dem Eindruck, demokratisches „Engagement sei mehr oder 
weniger sinnlos“ (Retzar 2020, S. 327). In der Politikwissenschaft wird gewarnt 
vor einem Effekt der „Destabilisierung durch Übermobilisierung“ (Schmidt 
2010, S. 246), wenn zu viele Beteiligte in Konflikte involviert werden, die sich zu 
institutionellen Krisen auswachsen können. Eine zunehmende Diskrepanz 
„zwischen partizipativen Anspruchshaltungen und den erfahrenen Partizipa-
tionsmöglichkeiten“ (Böhme/Kramer 2001, S. 165) führt zu programmatischen 
Inkonsistenzen und zu einer „Erfahrung verweigerter und gebrochener Aner-
kennung“ (ebd.), die die Anliegen der Schulentwicklung untergraben. 

Bevor sich die untersuchten Schulen von ihrem demokratiebezogenen 
Schulprofil abwandten, wurde interessanterweise noch der Versuch unternom-
men, den Rückbau von Schülermitbestimmungsrechten durch eine Umwid-
mung des Partizipationsgedankens zu legitimieren. Demnach machten beide 
Schulleitungen auf den Umstand aufmerksam, dass die Lehrerpartizipation für 
das Demokratiekonzept der Schulen bedeutsam sei (vgl. Retzar 2020, S. 178 f. 
und 282 f.). Abgesehen von dem Umstand, dass die wesentlichen Arbeitsabläufe 
ohnehin von einer weitreichenden Autonomie der Lehrpersonen geprägt sind, 
erfüllt dieser Verweis einen doppelten Zweck: Zum einen wird damit an die 
Bereitschaft des Kollegiums appelliert, Zusatzaufgaben zu übernehmen, für die 
keine spezielle zusätzliche Ressource bereitgestellt wird. Zum anderen wird 
durch die Verlagerung des Partizipationsdiskurses der Stellenwert des einstigen 
Schülermitbestimmungskonzepts der früheren Schulleitungen abgeschwächt. 
Mit dieser Diskursverschiebung verband sich die Hoffnung, die Umstrukturie-
rung des Schulprofils durch den Verweis auf eine „demokratische“ Weiterent-
wicklung ohne allzu große Gesichtsverluste vorantreiben zu können. 
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5.  Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die in diesem Artikel vorgestellte Auswahl an Problemstellungen im spezifi-
schen Kontext einer demokratiebezogenen Schulentwicklung möchte als ein 
Beitrag zur Sensibilisierung auch für kritische empirisch erfassbare Phänomene 
dieses besonderen Praxisfelds verstanden werden. Die besonderen Vorzüge ei-
ner solchen Schulprogrammarbeit und Profilierung sind bereits Gegenstand ei-
ner Vielzahl von Untersuchungen und Denkschriften – und auch ein großer 
Teil der Studie zu Partizipativen Praktiken an Demokratischen Schulen (vgl. 
Retzar 2020) befasst sich mit teilweise bemerkenswerten Praktiken in den Be-
reichen Lernen, Schulorganisation und Kompetenzerwerb. „Demokratische 
Schulen“ sind bestrebt, „den Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler wenigs-
tens angenehmer und humaner zu gestalten durch eine schülerzentrierte Päd-
agogik, eine jugendgerechte Arbeitsumgebung und eine teilweise liberalere 
Auslegung von Verhaltensnormen“ (ebd., S. 335) und dennoch stoßen diese 
Schulen im deutschen Bildungssystem an ihre Grenzen, denn dessen selektie-
rende Mechanismen und Machtasymmetrien bleiben auch bei einem demokra-
tiebezogenen Schulprofil als verschleierte Systemkonstanten bestehen und kön-
nen bei Bedarf reaktiviert werden. Eine überdurchschnittliche Partizipation 
verdankt sich auch an „Demokratischen Schulen“ einer „großzügig gewährte[n] 
‚Gnade‘“ (Fend 1977, S. 142) der Schulleitungen und Lehrerschaften, die jeder-
zeit wieder entzogen werden kann. 

Für die empirische Schul- und Schulentwicklungsforschung bleibt dieses 
Praxisfeld nach wie vor interessant. So wären Folgestudien an weiteren Schulen, 
auch international, wünschenswert, um weitere Bearbeitungsmodi schulischer 
Partizipations- und Machtverhältnisse zu rekonstruieren. Darüber hinaus blei-
ben zudem u. a. noch Fragen zur Bildungssoziologie der Schülermitbestim-
mungssysteme offen, denen sich die empirische Bildungsforschung widmen 
könnte, beispielsweise hinsichtlich gesellschaftlicher Reproduktionsmechanis-
men und sozialer Exklusionsdynamiken in Schülermitbestimmungsstrukturen. 
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Mitbestimmung von Schülerinnen  
und Schülern im offenen Unterricht 
Ein Beitrag zum Demokratie-Lernen? 

Dennis Hauk, Anne Israel und Alexander Gröschner 

1.  Demokratie-Lernen in Schule und Unterricht 

John Dewey hat in seiner pädagogischen Philosophie darauf hingewiesen, dass 
Demokratie nicht nur eine politische, sondern auch eine soziale Idee sei. In den 
Worten Deweys ist die Demokratie demnach „mehr als eine Regierungsform; 
sie ist in erster Linie eine Form der gemeinsamen und miteinander geteilten 
Erfahrung“ (Dewey 2011, S. 121). Durch die in den 1920er Jahren entstandene 
„Progressive Education Association“ entwickelte sich in den USA bereits früh-
zeitig eine eigene und bis heute fortbestehende Tradition des Demokratie-Ler-
nens im amerikanischen Bildungssystem. Pädagogische Konzepte, welche die 
Vorstellung der Demokratie als Wechselbeziehungen von Menschen aufgreift, 
finden sich in nahezu allen Bildungseinrichtungen und Rahmencurricula des 
Landes, von den Kindergärten bis hin zur High School und den Universitäten.  

Erst mehr als fünfzig Jahre nach dem Erscheinen von Deweys „Democracy 
and Education“ (Dewey 1916/2004) fasste der Gedanke des Demokratie-Lernens 
auch in Deutschland Fuß. In der Fortsetzung der pädagogischen Initiative aus 
den USA griffen Autoren wie Theodor Wilhelm (1951) (unter dem Pseudonym 
Friedrich Oetinger), Kurt Gerhard Fischer (1970) und Gerhard Himmelmann 
(2001) die Idee auf und betrachteten das Demokratie-Lernen zuvorderst als An-
liegen der politischen Bildung in Deutschland. Doch auch im Bereich der All-
gemeinen Pädagogik und Schulpädagogik haben die Ansätze Deweys an Ein-
fluss gewonnen. Förderprogramme wie „Demokratisch Handeln“ (Beutel/Fau-
ser 2013) oder „Der Deutsche Schulpreis“ (u. a. Beutel et al. 2016) honorieren 
demokratisch orientierte Schul- und Unterrichtskulturen. Darüber hinaus ha-
ben erziehungstheoretische (Nohl 2001) und medienpädagogische (Gröschner 
2005) Forschungsbeiträge die grundlegenden pragmatistischen Ideen Deweys 
pädagogisch weiter ausbuchstabiert und ihren Gehalt für die Gestaltung von 
Bildungsinstitutionen und Erziehungsprozessen analysiert.  

In den deutschen Bundesländern wird das Demokratie-Lernen heutzutage 
als ein gemeinsamer Auftrag aller allgemeinbildenden Schulen verstanden. Aus 
diesem Grund werden in den Lehrplänen verstärkt pädagogische Konzepte ein-
gefordert, die sich an der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüle-
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rinnen und Schüler orientieren und auf diesem Wege Erfahrungsräume für ein 
soziales und demokratisches Handeln eröffnen (z. B. Thüringer Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 2011, S. 7). 

Es ist jedoch festzustellen, dass die Schule als pädagogische Institution nicht 
per se demokratisch organisiert ist, sondern auf allen sowohl strukturellen als 
auch personellen Ebenen ein hierarchisches Machtgefälle, z. B. zwischen Schul-
leitungen, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, offenbart. Die Mitbe-
stimmung von Schülerinnen und Schülern findet daher meist nur außerhalb 
des Unterrichts und an den Randbereichen der Schulorganisation (z. B. bei der 
Gestaltung von Schulfesten oder Schulprojekten) statt (vgl. Wetzelhütter/Pase-
ka/Bacher 2013). Wie aber soll Demokratie-Lernen unter diesen eher ungünsti-
gen Bedingungen für Kinder und Jugendliche funktionieren?  

Als ungeeignet erweist sich unter diesem Gesichtspunkt ein zu eng gefass-
tes politisches Verständnis von Demokratie, in der diese vor allem mit den 
Prinzipien der Herrschaftsorganisation (wie z. B. Gewaltenteilung, Mehrheits-
entscheidungen oder Minderheitenrechte) beschrieben wird (vgl. Sant 2019). 
Gewinnbringender scheint stattdessen ein erweiterter Demokratiebegriff, der, 
anknüpfend an die pragmatistische Philosophie Richard Rortys, Demokratie als 
„Lebensform“ und als Beitrag zum sozialen Fortschritt (bzw. einer Neube-
schreibung des Individuums in der Gesellschaft) auffasst (vgl. Rorty 1989). Ror-
ty, der sich häufig auf Dewey bezog, plädiert für Bildung (edification) als kultu-
relles Gut der Selbstentfaltung des Individuums, die jedoch nicht unabhängig 
des gesellschaftlichen Kontexts bleibt, sondern im Sinne einer sozialen Teilhabe 
agiert (vgl. Ramberg 2011). Eine sich an dieses Begriffsverständnis anlehnende 
Konzeption des Demokratie-Lernens stellt spezifische Lerngelegenheiten für 
Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt, in denen individual- und sozial-
moralische Grundwerte (z. B. Toleranz, Respekt, Gewaltverzicht, Solidarität 
und auch Selbstorganisation) in deliberativen und partizipationsorientierten 
Kontexten (z. B. bei Konflikt- und Entscheidungsfragen) erfahren werden (vgl. 
Sant 2019). Folglich wird Demokratie nicht als ein vom Alltagsleben der Schü-
lerinnen und Schüler entferntes Herrschaftsgebilde interpretiert, sondern in die 
zwischenmenschlichen Verhaltensweisen und Interaktionen – Habermas (2008) 
würde diese wahrscheinlich als „Arenen“ (wie z. B. der Klasse, der Schulgemein-
schaft, etc.) bezeichnen – verlagert (Dreikurs/Grunwald/Pepper 2007). 

2.  Offener Unterricht und Demokratie-Lernen 

Unter den vielfältigen didaktisch-methodischen Zugängen, die das oben skiz-
zierte Demokratie-Lernen im Unterricht befördern, kommt dem offenen Un-
terricht eine besondere Bedeutung zu. Beim offenen Unterricht handelt es sich 
um einen Sammelbegriff von überwiegend reformpädagogischen Unterrichts-
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konzepten, die aus den progressiven Bewegungen der USA (Smith 1997), Groß-
britanniens (Sherman 2009) und vor allem Deutschlands (Barz 2018) hervorge-
gangen sind. Dem offenen Unterricht liegt allerdings kein einheitliches Unter-
richtsmodell zugrunde (vgl. Wallrabenstein 1991). Stattdessen subsumiert sich 
unter dem Begriff der Öffnung das unterrichtsleitende Prinzip, den Lernenden 
bei unterrichtsrelevanten Entscheidungen ein zeitweises oder überdauerndes 
(Mit-)Entscheidungsrecht einzuräumen (vgl. Bohl/Kucharz 2010). Die dabei 
ablaufenden Aushandlungsprozesse werden von Vertretern des offenen Unter-
richts als zentrale Erfahrungsräume beschrieben, die ein Demokratie-Lernen 
„im Kleinen“ (Brügelmann/Brinkmann 2009) ermöglichen und auf diesem Wege 
Schul- und Klassengemeinschaften zu „Gesellschaften im Werden“ (embryonic 
society, Dewey 1907) transformieren. 

In jüngster Vergangenheit wurden von Peschel (2002), Hartinger (2005), 
Bohl und Kucharz (2010), Stefanou et al. (2004) und zuletzt in einem Über-
blicksbeitrag von Hauk und Gröschner (2019) verschiedene Modelle entwickelt, 
welche die unterrichtsrelevanten Entscheidungsräume für Schülerinnen und 
Schüler systematisieren. In Übereinstimmung aller Modelle werden dabei fol-
gende Gestaltungsfelder genannt: die organisatorische Mitbestimmung der 
Schülerinnen und Schüler (z. B. über den Arbeitsplatz, die Arbeitszeit und der 
Lernpartner/in), die methodische Mitbestimmung (z. B. über die Lernmethode, 
das Lernmaterial und die Präsentationsform der Lernergebnisse), die inhaltliche 
Mitbestimmung (z. B. über die zu bearbeitenden Lernaufgaben, Unterrichtsthe-
men und -fächer) sowie die grundsätzlich normbezogene Mitbestimmung (z. B. 
über Klassenregeln, Kriterien der Leistungsbeurteilung und Planungsfragen). 

Die Systematisierung der dargestellten Partizipationsräume bietet relevante 
theoretische Grundlagen, um das demokratieförderliche Potenzial einer offenen 
Unterrichtsgestaltung näher zu untersuchen. Eine daran anknüpfende Studie 
wird im Folgenden vorgestellt und an einem kurzen Unterrichts- bzw. Refle-
xionsskript näher veranschaulicht.  

3.  Forschungsprojekt „VID@LEO“1 

3.1  Ausgangspunkt und Zielsetzung des Projektes 

Ausgehend von den skizzierten Vorstellungen zum Demokratie-Lernen und 
zum offenen Unterricht ist ein Ziel des Projekts „Videogestützte Evaluation der 

 

1 Das Projekt findet im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Freien Ganztags-
schule Leonardo – Thüringer Gemeinschaftsschule in Jena unter Leitung von Prof. Dr. 
Alexander Gröschner statt. 
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Unterrichtsgestaltung und lernwirksamen Lehrer-Schüler-Interaktion in der 
Sekundarstufe (VID@LEO)“ das demokratieförderliche Potenzial (im Sinne des 
oben skizzierten Begriffsverständnisses von Demokratie als „Lebensform“) ei-
ner offenen Unterrichtsgestaltung zu untersuchen. Hierbei sollen im Rahmen 
der Unterrichtsentwicklung nicht nur entsprechende demokratiebezogene Lern-
gelegenheiten identifiziert werden, sondern es finden darüber hinaus Transfer- 
und Rückmeldegespräche mit den Lehrkräften und der Schulleitung statt, um 
Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu initiieren. 

3.2  Vorgehensweise und Umsetzung  

In Bezug auf eher geöffnete Lehr-Lernformate, wie sie im reformpädagogisch-
orientierten Schulkonzept der untersuchten Gemeinschaftsschule festgehalten 
sind, gibt es bislang kaum systematische Videoanalysen. Aus diesem Grund fin-
den in zwei Projektphasen (1. Phase von 2017 bis 2019 und 2. Phase von 2020 
bis 2022) Videoerhebungen von N = 15–18 Unterrichtsstunden in verschiede-
nen Klassen des Sekundarbereichs (gemischte Jahrgangsstufen der 5./6. sowie 
7./8. Klasse) statt. Die Klassen werden dabei im geöffneten und jahrgangs-
gemischten Fach- und Projektunterricht sowie im Lernbüro gefilmt. Beim Lern-
büro handelt es sich um ein Lehr-Lernsetting, in dem sich die Schülerinnen und 
Schüler in Freiarbeit mit selbstgewählten Themengebieten aus allen Unterrichts-
fächern (vor allem aber den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Fremd-
sprachen) auseinandersetzen. Videografiert werden dabei immer dieselbe Lehr-
person-Klassen-Konstellation in den verschiedenen Lehr-Lernsettings (Fach-
unterricht, Projektunterricht, Lernbüro), um die gesamte Bandbreite der im 
Schulprofil vorgesehenen (potenziell) geöffneten Lehr-Lernsettings zu erfassen.  

Im Rahmen der Analyse der verschiedenen Unterrichtsformate und -fächer 
folgen die Videoaufzeichnungen den standardisierten Richtlinien der video-
basierten Unterrichtsforschung (vgl. Gröschner 2019). Zentral für die Erfassung 
des offenen und jahrgangsgemischten Unterrichts ist dabei zunächst ein multi-
perspektivischer Blick, um insbesondere die verschiedenen Lernräume, in de-
nen die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts lernen, berücksich-
tigen zu können (Häusler et al. 2019). Insgesamt wurden bisher (Stand: April 
2020) knapp 30 Stunden Videomaterial aufgezeichnet und mittels der Software 
„Adobe Premiere“ zu einer synchronisierten Multicam-Perspektive zusammen-
gefügt. Die Videodateien wurden anschließend für die Datenauswertung in die 
Software „Mangold Interact“ überführt, kodiert und quantitativ sowie qualitativ 
ausgewertet. Für die gesamte Datenerhebung liegen datenschutzrechtlich Ein-
verständnisse der Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie des 
Schulträgers und der Schulleitung vor. 
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Nach Abschluss der Datenanalyse wurden bzw. werden mit den Lehrperso-
nen individuelle, halb-standardisierte Interviews (zwischen 60 bis 90 min) ge-
führt, in denen die Befunde der Videoanalyse auszugsweise zurückgemeldet 
werden. Als Gesprächsimpulse während des Interviews dienen sowohl die de-
skriptiven Daten aus der Videoanalyse als auch einige ausgewählte Unterrichts-
sequenzen. Die dabei intendierte Reflexion der demokratieförderlichen Po-
tenziale wird im Nachfolgenden anhand eines konkreten Falles auf Basis der 
transkribierten Unterrichts- und Interviewpassage illustriert.  

3.3  Beispiel einer Unterrichtsreflexion 

Die nachfolgende Transkription entstammt einer geöffneten Unterrichtsse-
quenz, in der es den beteiligten Schülerinnen und Schülern erlaubt war, im 
Rahmen einer normbezogenen Mitbestimmung einen Konflikt unter Hilfestel-
lung der Lehrperson zu lösen. Es sprechen eine Lehrperson, eine unbeteiligte 
Schülerin (Schülerin 1) und die beteiligten Konfliktparteien (Schülerin 2 und 
Schüler 3) einer Klasse (Jahrgang 5–6) miteinander. 

#00:00:02-8# 
L: (einer Gruppe von drei Schülerinnen zugewandt): Ihr seid zu laut hier. 
Schülerin_1: Lena liest uns vor. 
Schülerin_2: Tu ich das? 
Schülerin_1: Ja du hast … 
Schülerin_2: Torsten hat meinen Hausschuh in den Restmüll geschmissen. 
L: Wie jetzt? 
Schülerin_1: Das sprechen wir jetzt aber mal im Abschlusskreis an. 
L: Torsten, kommst du her. 
(Der Schüler kommt an den Tisch) 
L: Was hast du jetzt gerade gemacht? Oder der andere Torsten? Das glaub ich aber 
nicht. 
Die Schülerinnen im Chor: Nein! 
L: Was soll denn das jetzt? 
Schüler_3: Die hat mich zweimal getreten. 
Schülerin_2: Ja, weil du nicht weggegangen bist und das war nicht richtig treten.  
Also ich wollte dich nicht richtig treten, ich wollte einfach nur, dass du … 
L: Ihr habt doch eigentlich Regeln. 
Schülerin_2: Ja, haben wir. 
L: Was habt ihr denn da eigentlich ausgemacht? 
Schülerin_1: Wir achten auf die Stopp-Regeln, wir akzeptieren andere Meinungen, 
wir beleidigen uns nicht. 
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L: Ja. (unverständlich) Das jetzt nicht, aber, er muss ja, also du müsstest ja auch dar-
auf reagieren, wenn sie sagen: „Du sollst weggehen!“ 
Schüler_3: Na, die haben das ja nicht gesagt. 
Schülerin_1: Doch! 
Schüler_3: Nein. 
Schülerin_2: Doch. Ich habe gehört, wie Clara gesagt hat: „Geh weg!“, das habe ich 
sogar sehr laut gehört. 
Schüler_3: Ich habe es nicht gehört. 
Schülerin_2: Naja gut, dann hast du es halt nicht gehört, aber ich habe es gehört auf 
jeden Fall. 
L: Okay und dann ist natürlich treten nicht so gut und hier was du (an Schülerin_1 
gerichtet) jetzt gemacht hast ist aber auch nicht so gut. Da habt ihr beide jetzt einen 
Fehler gemacht, oder? (an Schüler_3 gewandt:) Hast du ihn jetzt wieder raus geholt 
wieder?  
Schüler_3: Nein, das war Sandra. 
Schülerin_2: Er liegt unter dem Tisch. 
L: Okay. Das müssen wir dann nochmal klären vielleicht. Wer ist bei euch heute im 
Check-In? 
Schülerin_1: Frau Schneider. (Es entsteht eine kurze Diskussion über die zuständige 
Lehrerin) 
L: Na, dann könnt ihr das nochmal klären, was ihr da vielleicht für eine Konsequenz 
folgen lasst. Das ist ja auch nicht okay, oder? Oder ihr vertragt euch und sagt: „Es tut 
mir leid, dass ich da …“ 
Schülerin_2: Da vertragen wir uns lieber. Ich habe kein Bock jetzt irgendwie die an-
deren damit zu nerven. 
Schülerin_1: Wir haben uns schon zehnmal vertragen. 
L: Na dann, das könnt ihr ja auch so machen. Ihr sollt euch ja gegenseitig auch ach-
ten. Na dann. (an Schüler_3 gewandt:) Ist das damit jetzt schon geklärt? 
Schülerin_2 und Schülerin_3 gleichzeitig: Ja. 
L: Achso? Ja, so schnell vertragt ihr euch, ja? Na dann. 
Schülerin_2: Ich trete ihn nicht mehr und Schluss. Und er ärgert mich nicht mehr. 
Ich erinnere ihn wieder mal daran, wenn er meinen Hausschuh in den Restmüll 
schmeißen sollte. 
#00:02:24-1# 

Unstrittig ist, dass – obgleich es für die Schülerinnen und Schüler anstrengend 
ist, in dieser konkreten Situation den Konflikt eigenständig zu lösen – erste 
Erfahrungen über die Auslegung der existierenden Schul- und Klassenregeln 
(als allgemeingültiges Regelwerk der Schulordnung) gemacht werden. Dabei 
wird mit Unterstützung der Lehrperson deutlich, dass die bestehenden Regeln 
das Handeln der Schülerinnen und Schüler, welches zum Konflikt geführt hat, 
als Fehlverhalten beider Parteien identifizieren. Bedeutsam ist vor allem der 
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zweite Teil des Gesprächs, in dem sowohl die Lehrperson als auch die beteilig-
ten Schülerinnen und Schüler die Relevanz des Konflikts für den gesamten 
Klassenverband bewerten (Lehrperson: „[…] Das müssen wir dann nochmal 
klären“ vs. Schülerin 2: „[…] Ich habe kein Bock jetzt irgendwie die anderen 
damit zu nerven.“). Mit dem Verweis auf den „Check-In“ – eine im Lernbüro 
verankerte Versammlung der gesamten Klasse, die der Planung der nächsten 
Tage und dem Klären relevanter Vorkommnisse dient – eröffnet die Lehrper-
son eine räumlich-zeitliche Gelegenheit, den Konflikt als geteilte Erfahrung der 
gesamten Klasse zu entfalten. Ohne Umschweife markiert sie das Ziel einer um-
fassenderen Auseinandersetzung mit der Situation: Es müssen Konsequenzen 
ausgehandelt werden. Da das Handeln beider Konfliktparteien nach dem beste-
henden Regelwerk offensichtlich falsch war, verwundert es wenig, dass die 
Schülerinnen und Schüler den Konflikt am Ende als gelöst auslegen. In der 
Rückspiegelung dieser ausgewählten Unterrichtssequenz wurde das demokra-
tieförderliche Potenzial von der beteiligten Lehrperson wie folgt eingeschätzt:  

„Das gut ist, dass das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die vielleicht für den 
offenen Unterricht wichtig ist, dass man Zeiten hat, wo man solche Gespräche füh-
ren kann. […] Aber man hat auch hier einen Vorteil tatsächlich, dass wir durch die 
Umstände unheimlich viel Zeit für so welche Sachen haben und wir eben regelmäßig 
Stammgruppenzeiten machen. Man kann ja nicht nur irgendwelche Sachen bespre-
chen, die jetzt das Klassenklima dort betrifft, sondern auch mal das Lernklima sage 
ich jetzt mal. Das kann man ja auch mal zum Thema machen. Und man kann in 
dem Fall auch mal besonders, weil das ja so ein Thema ist fürs Lernbüro, das ins 
Lernbüro nehmen, weil das ist ja das Explizite, was ins Lernbüro ja nur wichtig ist. 
Das ist ja jetzt eine Sequenz. Das ist ein Projekt, in dem Mal etwas Offenes war.“  

Anhand dieser Äußerungen wird deutlich, dass die interviewte Lehrperson in 
der videografierten Situation einen pädagogischen Mehrwert erkennt, der im 
Kontext des Demokratie-Lernens (Aushandlungs- und Konfliktlösungsprozes-
se) steht. Von ihr als Klassen- und Lernklima umschrieben, ließen sich an der 
konkreten Konfliktsituation demokratische Kerngedanken (wie z. B. der Respekt 
im Umgang miteinander und der Verzicht auf Gewalt) unter Einbezug der ge-
samten Klasse thematisieren. Die organisatorischen Strukturen der Schule, ins-
besondere die mit verschiedenen Öffnungsgraden einhergehenden Unterrichts-
formate und -methoden (Hauk/Gröschner 2019), stellen, so die Lehrperson, die 
notwendigen Rahmenbedingungen für demokratische Aushandlungsprozesse. 
Der Klassenversammlung (u. a. Check-In, Abschlusskreis) wird damit im Kon-
text des Demokratie-Lernens eine besondere Stellung zuteil; sie bietet Raum, 
um über fachliche Inhalte hinaus Individualerfahrungen zu teilen und diese, 
mit Bezug zur geschilderten Situation, als Ausgangspunkt der sozialmorali-
schen Wertebildung zu nutzen. 
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In besonderem Maße verdeutlicht der Ausgang der festgehaltenen Unter-
richtssequenz sowie das transkribierte Interview erstens, die für offenen Unter-
richt konstitutiven Entscheidungsfreiheiten der Lernenden und zweitens, die 
für ein demokratisches Verständnis von Unterricht fundamentale Gleichbe-
rechtigung aller am Unterricht teilnehmenden Akteurinnen und Akteure (vgl. 
Biesta/Stengel 2016). Wenngleich die Lehrperson für eine Fortsetzung der Dis-
kussion plädiert, entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler dagegen. Hier-
an zeigt sich eine besondere Herausforderung offenen Unterrichts: Der von der 
Lehrperson wahrgenommene Gehalt des Konflikts muss letztlich auch von den 
Schülerinnen und Schülern erkannt werden, damit eine deliberative Aushand-
lung (im Weiteren dann auch eine Willens- und Entscheidungsfindung) im 
Klassenverband stattfinden kann. 

In einem sich daran anschließenden Schritt gilt es nun diese Befunde sowie 
weitere vielversprechende Ergebnisse bezüglich des Potenzials offenen Unter-
richts für das Demokratie-Lernen zu bündeln und in weitere Schul- und Unter-
richtsentwicklungsprozesse zu implementieren. 

4.  Fazit 

Das Demokratie-Lernen, das sich der Vorstellung einer Demokratie als Lebens-
form annimmt, kann selbstverständlich nicht von einem einzigen Unterrichts-
fach angebahnt oder nur von einem Teil des Kollegiums vermittelt werden. 
Neben der Unterstützung aller Unterrichtsfächer und -domänen braucht es 
darüber hinaus auch förderliche Rahmenbedingungen, welche die entsprechen-
den Lerngelegenheiten und deliberativ-partizipatorischen Erfahrungsräume für 
Schülerinnen und Schüler bereitstellen. Dazu gehören neben unterrichtlichen 
auch extracurriculare Angebote, Lernräume und -orte, die es ermöglichen, de-
mokratische Grundwerte wie Toleranz, Gewaltfreiheit und Respekt kennenzu-
lernen. Bezogen auf die Unterrichtsgestaltung als „Micro-Format“ einer embry-
onic society kommt dem offenen Unterricht, der sich auf verschiedenen Ebenen 
an der Mit- und Selbstbestimmung sowie der Dialogizität und Partizipation der 
Schülerinnen und Schüler orientiert (vgl. Gröschner 2020), gewiss eine Schlüs-
selrolle zu. Hier können, wie anhand der skizzierten Befunde der videobasierten 
Fallstudie exemplarisch deutlich wird, das soziale Miteinander und die Interak-
tion von Lehrenden und Lernenden so gestaltet werden, dass die Schülerinnen 
und Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn über ein individuelles und sozial-
moralisches Grundgerüst verfügen, welches ihnen zunächst „im Kleinen“ und 
parallel dazu auch „im Großen“ das Aufwachsen und Leben in einer demokrati-
schen Gesellschaft ermöglicht. 
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Demokratisches Handeln und Schule 
Gründe und Beispiele für Demokratiebildung  

Wolfgang Beutel 

Der Beitrag will anhand einer knappen Einordnung der gegenwärtigen Debatte 
um „Demokratiebildung“ und „Demokratiepädagogik“ den schulpraktischen 
Zugang zu innovativen und demokratiebildnerisch wirksamen Projekten aus 
dem Kontext des „Wettbewerbs Demokratisch Handeln“ vorstellen (1.). An-
hand einer Reihe verschiedener Demokratisch-Handeln-Projekte unterschiedli-
cher Schulen aus dem Raum Bremen, die den in den letzten Jahren neu er-
schlossenen Gedenkort für das NS-Zwangsarbeiter- und Lagersystem „Denkort 
Bunker Valentin“ an der Unterweser am nördlichen Stadtrand Bremens nutzen, 
lässt sich eine Vielfalt an Ideen, Zugriffen und Erfahrungen für demokratisches 
und auf Demokratie als Wert zielendes Lernen aufzeigen (2.). Alle diese Projek-
te nutzen das pädagogische und auf Erfahrungslernen sowie Selbsttätigkeit aus-
gerichtete Potenzial dieser Gedenkstätte. Sie zeigen Konzepte für ein Lernen 
nicht nur über die Polarität von Täterrolle und Opferschicksal in der men-
schenfeindlichen Diktatur des NS-Systems, sondern auch zu deren regionalen 
Verankerung. Das verbindet sich mit der Förderung prodemokratischer Hal-
tungen und Werte, vor allem aber auch den diese stützenden Aspekte von 
Selbstwirksamkeit und Verantwortungslernen (3.). 

1.  Worum es geht 

Die Schule und die Demokratie stehen in einem andauernden Spannungsver-
hältnis. Es gilt als Konsens, dass die Schule als Ort des Demokratielernens ein 
ambivalentes Konstrukt ist. Um in ihr Demokratie lernen zu können, muss sie 
demokratisch kultiviert werden. In ihrer institutionellen Natur liegt ein anderer 
Kern als der von Freiheit, Gleichheit, Selbstständigkeit und Mitbestimmung al-
ler an allem – um hier mit einer ungefähren Bestimmung der Möglichkeit zur 
Demokratie zu argumentieren. Das hat zum einen mit der Geschichte der Schu-
le zu tun, zum anderen mit ihrer Aufgabe im Institutionengefüge in den mo-
dernen Demokratien der westlichen Gesellschaften. 

Wenn wir Demokratie verstehen als „[…] ein politisches, durchaus Herr-
schaft ausübendes Institutionensystem, das freilich dadurch gekennzeichnet ist, 
dass diejenigen, die der – nun allerdings ausschließlich gesetzesförmigen – 
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Herrschaft unterworfen sind, diese Gesetze selbst artikulieren, beschließen und 
in Kraft setzen“ (Brumlik 2018, S. 42), dann ist Schule zunächst wenig demo-
kratisch. Andere Aspekte treten hinzu: Der Pädagogik in Wissenschaft und Pra-
xis ist zwar einiges aus der Welt der Schule bekannt, was demokratisches Ler-
nen fördern und ermöglichen kann. Die Schulforschung zeigt aber auch, dass 
man in der Schule potenziell vieles erfahren und lernen kann, was kaum zur de-
mokratischen Bildung beiträgt – ganz im Gegenteil: Repression, Ausgrenzung, 
unkontrollierte und asymmetrische Macht, Mobbing, intransparente und unge-
rechte Leistungsbeurteilung, Gewalt und soziale Vereinsamung sind nur einige 
wenige Stichworte des Arsenals nicht nur einer „schwarzen Pädagogik“, son-
dern vielfältiger institutionell und sozial bedingter Nebeneffekte, die Schule, so 
sie den Anspruch der Demokratie als Lern- und Erfahrungsziel erhebt, reduzie-
ren, überwinden oder gar vermeiden muss. Hinzu kommt, dass der Schul-
besuch in Deutschland nicht auf eigenem Entschluss der Lernenden beruht, 
sondern auf einer gesetzlichen Pflicht, die tief und zeitumfangreich in das Le-
ben von Kindern, Jugendlichen und letztlich auch Eltern eingreift.  

Andererseits ist die Schule ein hochgradig rationalisierender Ort organisier-
ten Lernens, idealiter recht effizient und zudem für die Reproduktion der Ge-
sellschaften in der Moderne unumgänglich. Sie beeinflusst dabei die Verteilung 
von Einkommen sowie Mobilität und sie reguliert zwangsläufig Lebenschancen. 
Dies sollte, so der Idealfall, unter den Gesichtspunkten von Angemessenheit 
und Gerechtigkeit geschehen. Aber im anhaltenden Widerspruch zu dieser 
Idealfunktion für die moderne Gesellschaft ist die deutsche Schule bis heute 
sozial in hohem Maße ungerecht. Denn sie reproduziert die Bedingungen von 
sozialer Herkunft und Wohlstand, statt sie zu reduzieren oder gar auszuglei-
chen. Es gilt, gerade auch nach den Ergebnissen der PISA-Studien, immer noch 
die Erkenntnis, dass Kinder aus den sozial schwächeren Familien in der deut-
schen Schule sichtbar schlechtere Erfolgschancen haben als Kinder aus Mittel-
standsfamilien oder Elternhäusern mit akademischem Bildungshintergrund. 
Auch die zuletzt vorgestellten Daten von PISA 2018 zeigen, „[…] dass der Zu-
sammenhang zwischen sozialer Herkunft (z. B. sozioökonomischer beruflicher 
Status) und Lesekompetenz in Deutschland im Vergleich zum OECD-Mittel 
überdurchschnittlich ausgeprägt ist“ (Weiss et al. 2019, S. 129). 

Gleichwohl wissen wir in der praktischen ebenso wie in der wissenschaftli-
chen Pädagogik, dass die Schulen und auch die anderen pädagogischen Institu-
tionen vielfältige Möglichkeiten und Gelegenheiten, aber auch ohnehin soziali-
satorisch wirksame funktionale Aspekte für die „Demokratie“ haben: Sie wirken 
auf politische Mündigkeit und demokratische Handlungskompetenz bei den 
Lernenden ein, ob die Gesellschaft und die Pädagogik das wollen oder nicht. 
Das gilt in besonderer Weise für die Schulen.  

Beginnend in den Jahren ab 1990 und in den 2000er-Jahren wurde – bezo-
gen auf diese politisch-demokratische Sozialisationsfunktion – die schon in den 
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1970er-Jahren laufende Diskussion zu diesen funktionalen Aspekten von Schule 
und Jugendzeit wieder intensiviert, sowohl in Pädagogik und Soziologie (exem-
plarisch: Wasmund 1982) als auch in der Politik (Hornstein et al. 1982; Deut-
scher Bundestag 1983). Seit Ende der 1980er-Jahre sind zudem mit zunehmender 
Intensität praxiswirksam Modelle und Projekte entwickelt, erprobt, analysiert 
und beschrieben worden – von der Schülerstreitschlichtung bis zur peer-educa-
tion – die nun in der Pädagogik in Wissenschaft und Praxis ebenfalls diskutiert 
und auch angewendet werden. Es ist davon auszugehen, dass diese praxisnahe 
Entwicklung anhalten wird. Innerhalb dieser Entwicklung wird der Diskurs, der 
von der Zeit der Bildungsreformen der 1970er-Jahre bis in die 1980er-Jahre un-
ter Begriff und zugehörigen Konzepten der „politischen Sozialisation“ (Acker-
mann 1974) in der Schule geführt wurde, seit den 2000er-Jahren mit entspre-
chenden theoriebezogenen Beschreibungen und praxiswirksamen Beispielen 
unter dem Begriff der „Demokratiepädagogik“ (Beutel/Fauser 2007) geführt, er 
wird gegenwärtig erneut stärker und zugleich mit dem Begriff der „Demokra-
tiebildung“ verbunden (Lange/Kenner 2020). Auch die KMK ordnet die im 
Herbst 2018 neu gefasste Empfehlung zur „Demokratie als Ziel, Gegenstand 
und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ (KMK 
2018) dem Thema und Stichwort der „Demokratiebildung“ (KMK 2020) zu. 

So gesehen bewegt sich der aktuelle Diskurs um „Demokratiebildung“ im 
Spannungsfeld zwischen konzept- und begriffsbezogenen Debatten einerseits 
sowie den vielfältigen Praxismodellen und Erfahrungsberichten andererseits, 
die inzwischen insbesondere aus der Perspektive der Schulpädagogik und der 
Qualitätsdiskussion zur Schulentwicklung (Beutel/Rademacher 2018; Beutel  
et al. 2016) vorliegen. In diesem Spannungsfeld nehmen zugleich die Arbeit 
und die bisherigen Ergebnisse des Wettbewerbs „Demokratisch Handeln“1 eine 
prägende Rolle ein. Nach bislang über 30-jähriger Wirkungszeit hat dieser 
Wettbewerb zu einem umfangreichen Fundus an Erfahrungsberichten, Auswer-
tungen, fachlichen Impulsen und Projektdokumentationen geführt (Beutel/ 
Fauser 2013). Er setzt auf die Aufklärung und Fortentwicklung der Potenziale, 
Ideen und didaktischen Rekonstruktionen zur Demokratiepädagogik und De-
mokratiebildung, die sowohl in der Jugendarbeit als vor allem aber in den Schu-

 

1 Der Wettbewerb Demokratisch Handeln wird getragen vom „Förderverein Demokratisch 
Handeln e. V.“ und seit seiner Gründung 1990 durch das BMBF und eine Reihe von Lan-
deskultusministerien gefördert. Er wird für Jugendinitiativen und Schulen jährlich Mitte 
April ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft bis zum Einsendeschluss des 30. Novem-
ber. Der zu gewinnenden Preis ist für rund 50 bis 60 Projektgruppen, die von einer Fach-
jury ausgewählt werden, die Beteiligung einer altersgemischten Projektdelegation an einer 
mehrtägigen Abschlussveranstaltung „Lernstatt Demokratie“. Der Wettbewerb sowie der 
ihn tragende Verein waren bereits in den 1990er-Jahren einer der maßgeblichen Impuls-
geber für die seinerzeit neu belebte Debatte um die Demokratiepädagogik. Aktuelle Infor-
mationen gibt die Webseite www.demokratisch-handeln.de.  

http://www.demokratisch-handeln.de
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len aufzufinden sind. Das geschieht in den mit diesem Wettbewerb verbunde-
nen Arbeiten, die darauf zielen, in der „[…] Praxis des Handelns und Lernens 
bei allen an der Schule Beteiligten […] nicht nur öffentliche Diskurse und ju-
gendkulturelle Entwicklungen“ widerzuspiegeln, sondern auch „[…] Ideen, 
Initiativen und Projekte, die für die Demokratie in der Gesellschaft und für die 
demokratische Schulentwicklung einschlägig“ (Beutel et al. 2018, S. 41) sind, 
sichtbar zu machen, weiter zu entwickeln und zu stabilisieren. Der Wettbewerb 
erfasst Projekte im Unterricht, im Schulleben und im Umfeld der Schule, hier-
bei insbesondere in Kooperation oder auch Ziel- und Rezeptionsrichtung der 
die Schule tragenden Stadt oder Gemeinde. Der Projektbegriff wird dabei er-
weitert und nicht alleine im unterrichtlich-didaktischen Sinne gefasst. Er meint 
einen Rahmen demokratieförderlichen Lernens, der in vielfältigen, zum Teil 
eng geplanten, zum Teil eher zufällig entstehenden Lerngelegenheiten sichtbar 
wird – bisweilen reflexiv von dem beteiligten Schüler*innen, vor allem aber 
auch Lehrkräften erst dann bearbeitet, wenn Projektergebnisse dokumentiert 
und sichtbar gemacht, weil öffentlich vermittelt werden müssen. Es werden da-
bei oftmals Gelegenheiten des Lernens aufgegriffen, die zunächst intentional 
noch kaum auf eine Strategie der Demokratiebildung ausgerichtet sind, gleich-
wohl zu guter Letzt genau dieses Lernziel kompetenzförderlich anstreben und 
umsetzen.  

2.  Ein Beispiel: Gedenken, Mahnen, Erinnern und praktische 
Arbeit am „Denkort Bunker Valentin“ in Bremen-Farge 

Der „U-Boot-Bunker Valentin“ ist ein im Bremer Ortsteil Blumenthal – in der 
Zeit von 1920 bis 1945 Teil der Gemeinde Farge-Rekum im Kreis Osterholz – 
an der Weser gelegenes großes Bauwerk, das während des Zweiten Weltkrieges 
von 1943 bis 1945 hauptsächlich unter Einsatz von Zwangsarbeitern und ent-
sprechend unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen errichtet wurde. 
Bei diesem Rüstungsprojekt in der Endphase der NS-Zeit kamen Tausende der 
Zwangsarbeiter ums Leben. Im U-Boot-Bunker Valentin sollten U-Boote eines 
seinerzeit neuen Typs gebaut werden. Es war eines der größten Rüstungspro-
jekte der Kriegsmarine im nationalsozialistischen Deutschland. Der Bunker 
wurde fast fertiggestellt, zu einer Produktion der U-Boote kam es aber nicht 
mehr. Der Bunker ist – gemessen an seiner Grundfläche rund 36 000 m² – der 
größte freistehende Bunker in Deutschland und der zweitgrößte in Europa. Ein 
Teil des Bauwerks wurde von 1960 bis Ende 2010 von der Bundeswehr als Teil-
depot der Bundesmarine genutzt (LpB Bremen 2008).  

In der Zeit vom Mai 2011 bis zum November 2015 wurde dieser Teil zu ei-
ner Gedenkstätte mit Besucherzentrum umgebaut. Dazu investierten der Bund 
und das Land Bremen jeweils etwa 2 Mio. Euro. Am 8. November 2015 wurde 
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die Gedenkstätte als „Denkort Bunker Valentin“ eröffnet (Buggeln 2017). Der 
Denkort „Valentin“ ist symptomatischerweise nicht nur ein Zeichen dafür, dass 
das Gedenken und Mahnen an die Menschheitskatastrophe des Nationalsozia-
lismus und des von dessen Politik ausgelösten Weltkriegs sowie des damit ver-
bundenen Holocaust in den ersten Dekaden der bundesdeutschen Demokratie 
nicht hinreichend aufgearbeitet wurde. Er zeigt auch die durchaus dezentralen 
Strukturelemente des NS-Terrorsystems, denen sich die Besucher*innen kaum 
entziehen können. Die damit verbundenen Lernmöglichkeiten und pädagogi-
schen Wirkungen zielen auch darauf, Einsichten zum Erhalt und Engagement 
für die Weiterentwicklung der Demokratie zu fördern – auch dieser Aspekt ist 
insbesondere im Hinblick auf die politische und demokratische Bildung erst 
sehr spät erkannt worden: Man bedenke, die Eröffnung des „Denkorts Bunker 
Valentin“ im Jahr 2015 liegt zeitlich unglaubliche 70 Jahre nach dem Ende des 
2. Weltkriegs und der NS-Diktatur! 

Der „Denkort Bunker Valentin“ ist inzwischen mit bemerkenswerter Reso-
nanz immerhin ein Anlaufpunkt für schulische und jugendbezogene Projekt-
arbeit – vielfältig in der Themenwahl, den Arbeitsformen, der öffentlichen 
Vermittlung und meist in Kontexten, die dem Erfahrungslernen und der mit-
verantwortenden Selbsttätigkeit der beteiligten Schüler*innen und Jugendlichen 
entgegenkommen. Unterschiedliche und ideenreiche Projekte hierzu aus ver-
schiedenen Schulen Bremens sind in den letzten Jahren im Rahmen des Wett-
bewerbs Demokratisch Handeln vorgelegt worden. Eine Reihe besonders be-
eindruckender Best-Practice-Beispiele aus diesem Ensemble an Wettbewerbs-
beiträgen soll hier vorgestellt und im Hinblick auf ihre Wirkungsaspekte und 
Rückfragen für ihren Beitrag zur Demokratiebildung diskutiert werden. 

Projekt 10-082: „U-Boot-Bunker Valentin“, Schulzentrum Blumenthal 
Die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Blumenthal setzen sich in 
zahlreichen Projekten und Aktionen mit gesellschaftlichen Themen auseinan-
der – prodemokratisches Engagement hat in dieser Form an der Schule eine ei-
gene Tradition. Die Geschichte des U-Boot-Bunkers „Valentin“ wird bereits im 
Schuljahr 2005/06 erforscht, noch weit vor dem Aufbau und der Sanierung des 
„Denkorts Bunker Valentin“.  

Die Schüler*innen arbeiten dabei heraus, unter welchen Bedingungen der 
Bunker während des Nationalsozialismus durch Zwangsarbeiter errichtet wur-
de. Im Frühling 2007 greifen die Schüler in die seinerzeit aktuelle Diskussion 
um die zukünftige Nutzung des Bunkers als Gedenkstätte ein. Sie erarbeiten 

 

2 Die lfd. Nummer, in diesem Falle 10-08, verweist auf den Dokumentenschlüssel des Pro-
jektarchivs zum Wettbewerb „Demokratisch Handeln“. Die letzte Zahl 08 beschreibt die 
Teilnahme der Schule mit diesem Projekt im Ausschreibungsjahr 2008, die Zahl 10 ist die 
entsprechende Jahresarchivnummer. Für die anderen Projektnummern gilt dies analog. 
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sich die zugehörigen Informationen und bündeln ihre Arbeitsergebnisse in ei-
ner Ausstellung. Diese ergänzen sie mit verschiedenen Vorträgen und präsen-
tieren den Ertrag ihrer Recherchen ihren Mitschüler*innen und interessierten 
Bürger*innen. Ein Filmteam der Bremischen Landeszentrale für politische Bil-
dung lädt sie ein, mit ihren Kenntnissen über den Bunker in einem Dokumen-
tarfilm mitzuwirken. Um das Gedenken an die Zwangsarbeiter der NS-Zeit zu 
sichern, gründen einige Jugendliche eine über dieses Projekt zeitlich hinausrei-
chende Arbeitsgemeinschaft. Sie engagieren sich bei der Gestaltung eines Ge-
schichtslehrpfades durch einen regionalen Verein und unterstützen die Ein-
weihung der Erinnerungsstelen vor dem Bunker. Ein jährlich von den Schü-
ler*innen und ihrer Arbeitsgemeinschaft veranstalteter Gedächtnislauf führt die 
Teilnehmenden am Weg entlang, den ehemals täglich die Zwangsarbeiter als 
Fußweg zurücklegen mussten. 

Projekt 67-15: „Baracke Wilhelmine – ein Ort des Gedenkens,  
Mahnens und Erinnerns“, Schulzentrum Blumenthal 
Seit 2009 gehört das Schulzentrum Blumenthal in das Netzwerk „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“. Um den damit erreichten Status zu erhalten, 
muss jährlich ein prodemokratisches oder anti-rassistisch angelegtes Projekt 
durchgeführt werden. Die Schule verbindet dies mit dem Gedenktag an die so-
genannte Reichspogromnacht, mit der der unübersehbare, gewalttätige Terror 
und Vernichtungsfeldzug des NS-Regimes gegen die jüdischen Mitbürger*in-
nen in Deutschland und Europa begann.  

Die Schule veranstaltet dabei verschiedene Veranstaltungen und Work-
shops. Im Schuljahr 2015/16 beschäftigen sich zwei Werkschulklassen, das sind 
Klassen, die in einem dreijährigen Bildungsgang der Jahrgänge 9 bis 11 zu einer 
erweiterten Berufsbildungsreife führen, mit der „Baracke Wilhelmine – einem 
Ort des Gedenkens, Mahnens und Erinnerns“. Dahinter verbirgt sich eine von 
der SS genutzte Barackeneinrichtung in der Gemeinde Schwanewede zwischen 
Osterholz und Bremen, in der die SS in der Endphase des 2. Weltkriegs Zwangs-
arbeiter untergebracht hatte, die beim Bunker „Valentin“ ausgebeutet wurden.  

Die Schüler*innen setzen sich mit der Geschichte des denkwürdigen Ortes 
auseinander. Dazu nutzen sie ein Zeitzeugeninterview und eine Führung durch 
die Gedenkstätte sowie weitere Zeitzeugenberichte. Dabei entsteht die Idee, die 
damit verbundenen Erfahrungen durch selbst gestaltete Plakate für die Schule 
einsetzbar zu machen und eine Ausstellung zu erarbeiten. Um ein umfassendes 
Bild zu erhalten, teilen sich die Schülerinnen und Schüler in sechs nach The-
men spezialisierte Gruppen auf. Im Verlaufe der Arbeit stoßen sie immer wie-
der auf unbekannte Begriffe und Sachverhalte, die sie für sich selbst klären 
möchten. Das Material wird ihnen vom „Denkort Wilhelmine“ zur Verfügung 
gestellt. Die Gruppen tragen ihre visualisierten Ergebnisse zusammen. Es ent-
steht eine aussagekräftige Ausstellung über das menschenunwürdige Leben von 
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Zwangsarbeitern in der Zeit des Nationalsozialismus und in Hinblick auf den 
„Denkort Bunker Valentin“. 

Projekt 80-17: „Ohr der Menschheit – würdest Du hören?“,  
Freie Waldorfschule Bremen Osterholz 
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Freien Waldorfschule veran-
stalten am 25. März 2017 ein Gedenkkonzert im „Denkort Bunker Valentin“, 
um an das Unrecht zu erinnern, das zur Zeit der NS-Diktatur in diesem Bau-
werk im ländlichen Norden Bremens an der Unterweser geschehen ist. Dazu 
spielen die Jugendlichen Musik, tragen Ausschnitte aus der Zeitzeugenliteratur 
ehemaliger Häftlinge vor und erarbeiten weitere künstlerische Beiträge.  

Das Gedenkkonzert möchte nicht nur an die Opfer und das Leiden der 
Zwangsarbeiter an der geplanten U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine 
erinnern, sondern auch an die Aktualität von damit verbundenen Themen wie 
Krieg, Verfolgung, Flucht und Tod. Es versucht das historisch orientierte Ge-
denken mit einem aktuellen politischen Aufruf zu verknüpfen. 

Projekt 111-17: Denk-Ort Bunker Valentin, Oberschule  
an der Egge Bremen 
Schüler*innen der Klasse 6c der Oberschule an der Egge in Bremen-Blumenthal 
entwickeln für ihren Projekttag „Schule ohne Rassismus“ eine Führung für an-
dere Schüler*innen am Denkort des U-Boot-Bunkers Valentin und befassen 
sich mit Zwangsarbeit in Farge. Das Projekt ist eher unspektakulär dokumen-
tiert, zeigt aber doch, dass auch nicht gymnasiale Schularten sich mit einem er-
fahrungsbezogenen Lernen an der pädagogischen Funktion des „Denkorts Va-
lentin“ beteiligen. 

Projekt 137-10: Guide-Ausbildung, Geschichtslehrpfad e. V. 
Seit 2007 gibt es in Bremen Nord eine Politik-Geschichts-Arbeitsgemeinschaft, 
die von Jugendlichen gegründet wurde, die sich auch außerhalb der Schule mit 
Geschichte und Politik beschäftigen wollten – sie entstand aus einer Initiative, 
die im o. g. Projekt 10-08 bereits beschrieben worden ist.  

Da es eine enge Kooperation dieser AG mit dem Verein Dokumentations- 
und Gedenkstätte Geschichtslehrpfad Lagerstrasse/U-Boot-Bunker Valentin 
e. V. gibt, entstand innerhalb dieser Zusammenarbeit die Idee, Schüler*innen zu 
Multiplikator*innen für die eigene Altersgruppe ausbilden zu lassen – also eine 
Art Peer-to-Peer-Ansatz mit der Verantwortung für die Erklärung von Fakten 
und Ausstellungsteilen im Denkort zu etablieren. Ein Ziel dabei war es, junge 
Menschen mit dieser Aufgabe für die Mitarbeit am Denkort zu motivieren, 
damit diese sich mit der Geschichte ihrer Heimatstadt intensiver auseinander-
setzen – die Täterstruktur des NS-Systems also auch vor Ort erkennen und ver-
mitteln können.  
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Diese Idee fand Interesse im Verein Geschichtslehrpfad e. V. und so wurde 
außerhalb der Schule eine Ausbildung für die interessierten Jugendlichen kon-
zipiert und dann auch praktisch organisiert. Der Geschichtslehrpfad e. V. er-
möglichte dabei die Ausbildung von zehn Oberstufenschüler*innen und mode-
rierte an insgesamt acht Seminartagen nicht nur theoretisches, sondern auch 
besonders praktisches Wissen sowie Fertigkeiten, die für die Vermittlung von 
Geschichtswissen, aber auch die Kommunikation vor Ort mit interessierten 
Besucher*innen notwendig und hilfreich sind. In der Zeit von Januar bis März 
2010 wurde die Ausbildung durchgeführt.  

Im April desselben Jahres wurde das Projekt vor Studierenden der Hoch-
schule Bremen vorgestellt und diskutiert. Für den April 2011 wurde die Fortset-
zung des Projektes geplant. Die ausgebildeten Jugendlichen möchten dann an-
dere Jugendliche bei der Ausbildung zu Guides für den U-Boot Bunker Valen-
tin unterstützen und so einen Beitrag zur Vermittlung von Regionalgeschichte 
leisten. Sie wollen dabei auch zur Kontinuität einer jugendgemäßen Informa-
tion und Betreuung am „Denkort Valentin“ beitragen. 

Projekt 230-12: Schülerguides am Denkort Bunker Valentin I,  
Wilhelm-Focke-Oberschule 
Zu Beginn des Schuljahres 2011/12 wird in der Fachschaft Geschichte an der 
Wilhelm-Focke-Oberschule die historische Auseinandersetzung mit dem im 
Mai 2011 eingeweihten „Denkort Bunker Valentin“ im Schulcurriculum festge-
legt und verankert. Alle Schüler*innen im 10. Jahrgang lernen den Denkort 
nicht nur unterrichtlich im Klassenraum kennen, sondern nehmen jeweils an 
einem 5-stündigen Workshop vor Ort in Bremen-Farge teil.  

Im Mai 2012 eröffnen 25 Schüler*innen und der Bürgermeister – der im 
Zwei-Städte-Staat Bremen nicht nur Regierungschef der Hansestadt, sondern 
auch des Bundeslandes Bremen ist – gemeinsam das Pädagogische Zentrum am 
Denkort Valentin. Aus verschiedenen Quellen, Tatsachenberichten und Auf-
zeichnungen von Zeitzeugen entwickeln die teilnehmenden Schüler*innen eine 
Führung mit einzelnen Kurz-Referaten, die sowohl im Bunker selbst als auch 
im dazugehörigen Außengelände gehalten und genutzt werden.  

Aus dieser ersten Veranstaltung entsteht die Idee, auch an dieser Schule 
„Schülerguides“ auszubilden. Diese Ausbildung wird in der Schule im Rahmen 
des fakultativen Ganztag-Ergänzungsangebots ausgeschrieben. Aus den Jahr-
gängen 6 bis 10 melden sich insgesamt acht Schüler*innen an. Sie treffen sich 
danach regelmäßig einmal pro Woche, um zunächst Grundlagen verschiedener 
Vortragsweise zu erlernen. Historische Lerninhalte über die NS-Zeit und die 
Geschichte des heutigen „Denkorts Bunker Valentin“ sowie Informationen zu 
den Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeiter, die zu dessen Errichtung heran-
gezogen wurden, erarbeiten sie sich selbstständig.  
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Nach zwei erfolgreichen Generalproben ist die erste 90-minütige Führung 
im Juli 2012 mit 30 Teilnehmenden gut besucht. Neben der inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte, die an die-
sem Ort zugleich auch tiefgehende Regionalgeschichte ist, lernen die Mitwir-
kenden darüber hinaus auch, wie man sich selbst und andere motiviert, sich mit 
solchen Themen intensiv auseinanderzusetzen sowie dem Denkort Valentin 
und den dort ermordeten Opfern des NS-Terrors die entsprechende Würdi-
gung zu erweisen.  

Das Projekt wird im Februar 2013 fortgesetzt. Ziel war es bei diesem zweiten 
Schritt, alle Teilnehmenden bis Juni 2013 in die Lage zu versetzen, gut vorberei-
tete und qualifizierte Familienführungen im Beisein eines Mitarbeiters des 
Denkorts alleine vornehmen zu können. Auch die Workshops im zehnten Jahr-
gang werden sowohl im Unterricht als auch vor Ort weiter ausgebaut. 

Projekt 253-13: Schülerguides am Denkort Bunker Valentin II,  
Wilhelm-Focke-Oberschule 
Im Anschluss an das unter der Kenn-Nummer 230-12 beschriebene Projekt 
entsteht aus einer weiteren Idee der Schüler*innen ein Konzept, um am Denk-
ort „Valentin“ auch in ihrer Freizeit lernen und arbeiten zu können. Seither gibt 
es die Schülerguide-Ausbildung. Die Beteiligten erarbeiten sich ihre Ausbil-
dungsinhalte eigenständig. Mentorinnen und Mentoren stehen ihnen dabei je-
derzeit zur Verfügung und nehmen ihnen nach der sechsmonatigen Grundaus-
bildung die Prüfung in Form einer 90-minütigen Führung ab. Die erste Gruppe 
der ausgebildeten Schülerguides – skizziert und dokumentiert im obenstehen-
den Projekt 230-12 – wird seit 2012 auch als Multiplikator*innen eingesetzt, um 
die neuen Schülerguide-Anwärter auszubilden.  

Eine zweite Ausbildungsrunde besteht seit 2013 mit sieben Schülerguide-
Anwärtern. Während der Ausbildungstreffen, die alle vier Wochen stattfinden, 
können die sieben Anwärter einen irischen Zeitzeugen treffen. Harry Callan hat 
als Zwangsarbeiter auf der Bunkerbaustelle gearbeitet. Gemeinsam mit den im 
aktuellen Schülerguide-Kurs engagierten Jugendlichen legt er Blumen in der Ge-
denkstelle im „Denkort Bunker Valentin“ nieder, um an seine in dieser Zeit dort 
ermordeten Mitgefangenen zu erinnern (Callan 2018). Die Zeitzeugenbegeg-
nung wird von den Beteiligten in ihre abschließende Führung eingebaut, für die 
sich 40 Personen und das TV-Regionalmagazin von Radio Bremen anmelden.  

Auch ab 2014 haben weiterhin ausgebildete Schülerguides eigenständig 
Führungen übernommen. Während ihrer Arbeit am Projekt setzen sich die Ju-
gendlichen eigenständig mit schwierigen Themen und Inhalten auseinander. 
Im TV-Magazin auf Bremen 3 „buten un binnen“ wird der Bericht des Regio-
nalfernsehens im Januar 2014 ausgestrahlt. Die Schüler-Guide-Idee hat inzwi-
schen eine stabile Kontinuität erreicht. 
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3.  Welche Aspekte Demokratischen Handelns  
werden sichtbar 

Auffällig ist an diesem Projektkontext, dass ein Thema und ein Ort, der poli-
tisch und in Blick auf eine demokratische Gesellschaft als Erinnerungsort an die 
totalitäre und unmenschliche NS-Diktatur erst spät, dann aber mit vielfältigen 
Angeboten und hohem auch finanziellen Engagement von Stadt, Region und 
Bund entsteht und genutzt wird, Ausgangspunkt für viele verschiedene Projekte 
ist, die den besonderen Wert demokratischer Verhältnisse in Blick auf den 
Kontrast zur historisch gewordenen, aber noch keinesfalls allzu viele Genera-
tionen entfernten totalitären NS-Diktatur in Deutschland betont. Allen Projek-
ten ist eigen, dass sie Strukturmerkmale des nationalsozialistischen Systems 
herausarbeiten und als Geschichte gewordene Tatbestände ihrer unmittelbaren 
regionalen Lebenswelt erkennen und anerkennen, die belegen, dass der Terror-
charakter und die Menschenfeindlichkeit der Diktatur nicht alleine ein Problem 
der großen Politik gewesen ist, sondern durch Täter gegenüber deren Opfern in 
der Region, in dem Falle in der ländlichen niederdeutschen Umgebung von 
Bremen, Wirklichkeit geworden war. 

Die Projekte beziehen sich dabei stets auf das Hauptmotiv der Aufklärung 
über die Diktatur als Weg zur Anerkennung und zur Bereitschaft für die Ver-
antwortung in der Demokratie. Sie begrenzen es aber in keinem Falle auf diese 
Polarität von Diktatur versus Demokratie. Alle Projekte erreichen einen Grad 
des zeitintensiven Engagements der Lernenden, der ihnen verschiedene Korri-
dore der Selbstwirksamkeit (Schwarzer/Jerusalem 2002) eröffnen. Das gilt in 
besonderer Weise für die Erstellung von Ausstellungen und die damit verbun-
dene Arbeit für eine stadtweite oder regional wirksame Öffentlichkeit – wie dies 
in den Projekten 10-08, 67-15 und 08-17 sichtbar wird. Das gilt aber mehr noch 
für die Ausbildungskonzepte für peer-to-peer-bezogene „Schüler*innenguides“ 
im Denkort Valentin in den Projekten 137-10, 230-12 und 253-13, das gilt auch 
für die Arbeit mit einem Zeitzeugen in Projekt 253-13. Überdies wird ein Netz-
werk an Aktivitäten in den Projekten erkennbar, das verschiedene Schulen, die 
die Projekte tragen, ebenso miteinander in einem lockeren Netz verbindet, wie 
es zu außerschulischen Formen der Organisation längerfristig angelegter Arbeit 
durch die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft beiträgt (Projekt 10-08), die in 
späteren Projekten (137-10) die Projektorganisation begleitet. Auch Kontakte 
zu Bremer Hochschulen werden in diesem Projekt genutzt. 

Die Projekte entwickeln zudem unterschiedliche Ebenen im Umgang mit 
der Lern- und Wirkungszeit ihrer Arbeit und ihrer Ergebnisse. Insbesondere 
bei den drei Projekten, die das Peer-to-Peer-Guide-Modell konzipieren und 
erstmals erproben (137-10) sowie es systematisch entfalten und ihm eine bis 
heute wirksame Kontinuität geben (230-12 und 253-13), ist eine intensive Lern-
zeit für die Ausbildung angesprochen, mehr noch aber eine für die Schule mög-
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licherweise auf das Profil einflussnehmende über mehrere Schülergenerationen 
wirksame Anwendungszeit sichtbar.  

Alle Projekte bündeln sich in einer Form der öffentlichen Wahrnehmung, 
die lokal und landesweit – das ist nun in Bremen natürlich ein einerseits über-
schaubares Feld, verbindet sich andererseits dennoch mit einer hohen politi-
schen Sichtbarkeit – Resonanz findet und den lernenden Schüler*innen den 
Aspekt der „sozialen Eingebundenheit“ und der öffentlichen Anerkennung  
ihres Tuns beschert. Das ist ein lernwirksames Teilelement, das in der Diskus-
sion um den Ertrag des Demokratielernens mehrfach betont (Beutel/Fauser 
2013) und für auch andere Projekte des Wettbewerbs Demokratisch Handeln 
nachgewiesen worden ist (Stein 2016). Dieser Erfolg wiederum basiert auf ei-
nem Lernen, in dem sich Autonomie und Kompetenzerfahrung verbinden, was 
sich exemplarisch in den öffentlichen Auftritten von Schüler*innen und in der 
dabei sichtbaren, fundierten Informationsweitergabe innerhalb des Denkorts 
Valentin zeigt. Motivationstheoretisch haben diese Projekte einen nach den 
aktuell diskutierten lerntheoretischen Standards (Deci/Ryan 1993) im Hinblick 
auf die in diesem Lernen erreichte Selbstbestimmung und damit verbunden 
auch Zielsicherheit und Wissensakkumulation eine offensichtlich hohe Effizi-
enz.  

Eine Reihe weiterer projektdidaktischer Effekte kann hier zwar nicht evi-
dent belegt werden, auch weil es dem Wettbewerb Demokratisch Handeln an 
Mitteln und Möglichkeiten fehlt, solche Projektkontexte vertiefend auf ihre 
Lernwirksamkeit und Strukturprägung für die damit verbundenen Schulen zu 
untersuchen. Es fehlt bekanntlich den außerschulischen Unterstützungsagentu-
ren vor allem das finanzielle und damit verbunden dann auch wissenschaftliche 
Potenzial zur Etablierung einer solchen Effizienzstrategie (Beutel 2016). Gleich-
wohl zeigen die Durchsicht der Dokumentationen dieser Projekte im Wettbe-
werbsarchiv sowie die informellen Gespräche mit Schüler*innen und Lehrer*in-
nen, die diese Projekte betreuen, die vielfältigen Wirkungen und Effekte, die die 
Projekte über ihre curricular-didaktische Zielsetzung hinausgehend erreichen. 
Es wird zudem bei den Schüler*innen ein breites Feld an Kompetenzen ange-
sprochen und abgerufen. Gruppenarbeit, Koordination, Verlässlichkeit und an-
dere grundlegende Lern- und Verhaltensstrategien werden vorausgesetzt sowie 
bei der Durchführung gefordert und gestützt. Dabei wird auch in dieser Dar-
stellung ansatzweise sichtbar, dass unterschiedliche Schularten, Jahrgangsstufen 
und damit auch sehr verschiedene Schüler*innengruppen an diesem Projekt-
kontext partizipieren.  

Der Wettbewerb Demokratisch Handeln ist hierbei in der Rolle des beglei-
tenden Anlassgebers für die systematische Dokumentation und Präsentation 
der Projektergebnisse und der damit erreichten Erfolge vor Ort. Er leistet zu-
dem die Moderation einer ersten kritischen Auseinandersetzung mit den Pro-
jektergebnissen bei seiner Preisverleihungsveranstaltung „Lernstatt Demokra-
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tie“ durch die dort erforderlichen Präsentationen und mit der Projektvorstel-
lung verbundenen Gespräche und kritischen Nachfragen (Tacke 2013).  

Zudem zeigt sich hier erneut, dass dieser Wettbewerb mit der systemati-
schen Dokumentation von Projekten und Lerngelegenheiten, die von den Ak-
teuren selbst als Beiträge zum Demokratielernen verstanden werden – denn als 
solche werden diese dokumentiert und in diesem Wettbewerb vorgelegt – einer 
der inzwischen großen Erfahrungsträger für Demokratielernen und Demokra-
tiebildung in Jugendarbeit, vor allem aber auch in der Schule ist. Man darf ge-
spannt sein, welche Beobachtungen, Entwicklungen und Erkenntnisse er in na-
her Zukunft noch hervorbringen wird. 

Literatur 

Beutel, Silvia/Höhmann, Katrin/Pant, Hans-Anand/Schratz, Michael (Hrsg.) (2016): Hand-
buch Gute Schule: Sechs Qualitätsbereiche für eine zukunftsweisende Praxis. Seelze: Klett-
Kallmeyer. 

Beutel, Wolfgang (2016): Demokratiepädagogik als Querschnittsaufgabe aktueller Schulent-
wicklung. In: DDS – Die Deutsche Schule, 108.Jg., H. 3, S. 226–238. 

Beutel, Wolfgang/Fauser, Peter (Hrsg.) (2013): Demokratie erfahren. Analysen, Berichte und 
Anstöße aus dem Wettbewerb „Förderprogramm Demokratisch Handeln“. Schwal-
bach/Ts.  

Beutel, Wolfgang/Fauser, Peter (Hrsg.) (2007): Demokratiepädagogik. Lernen für die Zivil-
gesellschaft. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag. 

Beutel, Wolfgang/Rademacher, Helmolt (2018): Demokratische Schulentwicklung. In: Ken-
ner, Steve/Lange, Dirk (Hrsg.): Citizenship Education. Konzepte, Anregungen und Ideen 
zur Demokratiebildung. Frankfurt am Main. S. 101–114. 

Beutel, Wolfgang/Feurich, Arila/Hofmann, Jan (2018). Gesagt. Getan. Wir suchen Beispiele 
für Demokratie. In der Schule und darüber hinaus – Der Wettbewerb „Förderprogramm 
Demokratisch Handeln“. In: Beutel, Wolfgang/Tetzlaff, Sven (Hrsg.): Handbuch. Schüler-
wettbewerbe zur Demokratiebildung. Frankfurt am Main. S. 41–53. 

Brumlik, Micha (2018): Demokratie und Bildung. Berlin: Neofelis-Verlag. 
Buggeln, Marc (2017): Bunker „Valentin“. Marinerüstung, Zwangsarbeit und Erinnerung. 

Bremen: edition temmen. 
Callan, Michèle (2018): Forgotten Hero of Bunker Valentin: Die Geschichte von Harry Cal-

lan. Bremen: edition falkenberg. 
Deci, Edward L./Ryan, Richard M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und 

ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik 39, H. 2, S. 223–238. 
Deutscher Bundestag (1983): Drucksache 9/2390: Bericht der Enquete-Kommission „Jugend-

protest im demokratischen Staat“ gemäß Beschluss des Deutschen Bundestages vom  
26. Mai 1981 (Drucksache 9/411). dipbt.bundestag.de/doc/btd/09/023/0902390.pdf (Ab-
frage 18. 04. 2020). 

Förderprogramm Demokratisch Handeln (Hrsg.) (2009; 2011; 2014; 2018): gesagt. getan. Er-
gebnisse der Ausschreibungen. Jahresbände. Jena: Verlag Förderverein Demokratisch 
Handeln. 

Hornstein, Walter/Bäuerle, Wolfgang/Greese, Dieter/Lempp, Reinhart/Mollenhauer, Peter/ 
Prott, Jürgen/Sommerkorn, Ingrid (1982): Situation und Perspektiven der Jugend. Pro-



187 

blemlagen und gesellschaftliche Maßnahmen. Fünfter Jugendbericht der Bundesregierung. 
Weinheim und Basel: Beltz. 

Kenner, Steve/Lange, Dirk (2020): Demokratiebildung. In: Achour, Sabine/Busch, Matthias/ 
Meyer-Heidemann, Christian/Massing, Peter (Hrsg.): Wörterbuch Politikunterricht. 
Frankfurt a. M.: Wochenschau-Verlag (im Druck). 

KMK (2020): Demokratiebildung. Zielsetzung und Aktivitäten der Kultusministerkonferenz. 
www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/weitere-unterrichtsinhalte/demokratie-
bildung.html (Abfrage 20. 04. 2020). 

KMK (2018): Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und 
Erziehung in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06. 03. 2009 i. d. F. 
vom 11. 10. 2018). 

LpB Bremen (2008): Denkort Bunker Valentin. Marinerüstung und Zwangsarbeit. Eine Bro-
schüre der Landeszentrale für politische Bildung Bremen zur Ausstellung. 

Schwarzer, Ralf/Jerusalem, Matthias (2002): Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In: Zeit-
schrift für Pädagogik 44, Beiheft: Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungs-
institutionen, S. 28–53. 

Stein, Hans-Wolfram (2016): Demokratisch handeln im Politikunterricht. Projekte zur „De-
mokratie als Herrschaftsform“. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag. 

Tacke, Heinfried (2013): Proben des Politischen und der Demokratie. Eine Binnenansicht auf 
die Lernstatt Demokratie. In: Beutel, Wolfgang/Fauser, Peter (Hrsg.): Demokratie erfah-
ren. Analysen, Berichte und Anstöße aus dem Wettbewerb „Förderprogramm Demokra-
tisch Handeln“. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag, S. 280–287. 

Wasmund, Klaus (Hrsg.) (1982): Jugendliche – Neue Bewusstseinsformen und politische Ver-
haltensweisen. Stuttgart: Klett. 

Weis, Mirjam/Müller, Katharina/Mang, Julia/Heine, Jörg-Henrik/Mahler, Nicole/Reiss, Kris-
tina (2019): Soziale Herkunft, Zuwanderungshintergrund und Lesekompetenz. In: Reiss, 
Kristina/Weis, Mirjam/Klieme, Eckhard/Köller, Olaf (Hrsg.): PISA 2018. Grundbildung 
im internationalen Vergleich. Münster: Waxman, S. 129–162. 

  

http://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/weitere-unterrichtsinhalte/demokratiebildung.html


188 

Das US-amerikanische Bildungswesen  
im Diskurs der Öffentlichkeit  
und im deutschen Schulunterricht 
Historische und aktuelle Perspektiven 

Laurenz Volkmann 

„The chief wonder of education is that it does not ruin everybody con-
cerned in it, teachers and taught. (Henry Adams) 
Education is what survives when what has been learnt has been forgotten. 
(B. F. Skinner) 
I have never let my schooling interfere with my education. (Mark Twain) 
Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one. (Mal-
colm Forbes) 
Education is a thing of which only few are capable; teach as you will, only 
a small percentage will profit from your most zealous energy. (George 
Gissing)“ (zit. n. Beal 2009, S. 70 f.) 

1.  Education und Bildungswesen  

Gerne wird er zur perspektivierenden Ausleuchtung des eigenen Bildungswe-
sens eingefordert: der komparatistische Blick auf das Schul- und Hochschul-
wesen in den USA. Eine derartige Vergleichsanalyse muss sich allerdings von 
Beginn mit unüberwindbar erscheinenden linguistischen und semantischen 
Differenzen auseinandersetzen. Schon der schillernde Begriff der education er-
weist sich, wie die oben aufgeführten Aphorismen belegen mögen, als seman-
tisch stark multivalent. Es können, je nach Verwendung, damit systemisch, bil-
dungspolitisch und pädagogisch beschreibbare Aspekte betont sein. Es kann 
darüber hinaus und zugleich speziell um Persönlichkeitsentwicklung und Rei-
fung im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft gehen. Deutsche 
Übersetzungen müssten hier also stets berücksichtigen, welche Facette von Bil-
dung, Erziehung und Ausbildung jeweils gemeint ist. 

Ähnlich komplex erweist sich der Blick auf das US-amerikanische Bildungs-
wesen (für einen Überblick vgl. Thelin 2004; Urban/Wagoner 2008). Erstreckt 
sich dieses doch – wie jedes andere Bildungswesen – auf historische, bildungs-
politische, soziokulturelle und bildungs- wie erziehungswissenschaftliche Felder 
im Bereich der primären, sekundären und tertiären Bildung. Zu berücksichti-
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gen sind zudem Aspekte des US-amerikanischen Föderalismus, die lokal und 
regional höchst unterschiedliche Ausformungen von education bedingen. Nur 
allzu leicht bietet es sich hier bei der öffentlichen Diskussion in Deutschland 
und bei der (schul-)unterrichtlichen Behandlung des Themas an, bisher tradi--
tionell eingeschlagene, allerdings stark verengte Wege der Annäherung zu wäh-
len: erstens der eher oberflächliche direkte Vergleich der Schul- wie Universi-
tätssysteme, meist in Form der grafischen Gegenüberstellung und Diskussion 
der jeweiligen Besonderheiten und Gegensätze. Dies geschieht meist mit ideal-
typischen Systemkomponenten (vgl. zur Einführung etwa Beal 2009, S. 14–16). 
Zweitens scheint sich ein erster Blick auf das universitäre System und die Ge-
pflogenheiten an Colleges und Universitäten anzubieten, der jedoch gleichfalls 
in Gefahr gerät, lediglich Elite-Universitäten des Landes zu fokussieren und als 
Impetus entweder für Kritik am deutschen Universitätssystem oder als War-
nung vor der „Amerikanisierung“ desselben herzuhalten. Überblicks- und Un-
terrichtsmaterialien hierfür gibt es nach wie vor zur Genüge (vgl. Beal 2008, 
man gebe entsprechend in Suchmaschinen Stichworte wie German and Ameri-
can education or school system ein). 

Der vorliegende Beitrag stellt zunächst die anhaltende Diskussion um den 
deutschen Blick auf das US-amerikanische Bildungswesen vor und untersucht 
dann kurz, welchen Stellenwert dieses bisher im schulischen Unterricht, speziell 
im Englischunterricht, eingenommen hat. Er plädiert dann für eine themen-
zentrierte, multiperspektivische Herangehensweise an das Thema im schuli-
schen Unterricht, der hier stellvertretend für die öffentliche Behandlung des 
Themas in Deutschland insgesamt verstanden wird. Durch die Fokussierung 
auf zentrale Themen des US-amerikanischen Bildungswesens könnten Einsich-
ten in länderübergreifende sowie fächerübergreifende Themenkomplexe im 
Sinne einer global education bzw. eines Lernens mit global issues vermittelt wer-
den (vgl. Hammer 2012).  

2.  Die (unhintergehbare) deutsche Perspektive  
auf das US-amerikanische Bildungswesen 

Der Blick auf das US-amerikanische Bildungswesen erscheint typisch für den 
deutschen Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika insgesamt. Aus der 
historischen wie aktuellen Perspektive schwankt er, wir zahlreiche Studien be-
legen (vgl. exemplarisch Grabbe 1997; Freese 2013) zwischen herablassender 
Ablehnung, die vor den Folgen von „Amerikanisierung“ warnt, und offener Be-
wunderung, die imitierenden Aktivismus im eigenen Land einfordert. Abge-
lehnt wird eine angeblich auf utilitaristische Ausbildung und pragmatische Um-
setzung standardisierter Inhalte setzende Praxis an US-amerikanischen High 
Schools, Colleges und Universitäten. Europäische Bildungswerte im Sinne des 
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Humboldtschen Ideals sehen sich hier bedroht von einer schematisch durchge-
zogenen schulischen wie universitären Vorbereitung auf den späteren Berufsall-
tag. Bewundert wird anderseits die straffe, kompetitive und leistungseffiziente 
Maschinerie der universitären US-amerikanischen Bildung, gipfelnd in den 
weltweit führenden Leuchttürmen universitärer Forschung, den so genannten 
Ivy-League-Universitäten. 

Gerade in Folge der durch die Bologna-Reform angestoßenen systemischen 
Umwälzungen im deutschen Hochschulwesen gerät das US-amerikanische Bil-
dungswesen, wie überhaupt der angelsächsische Bildungspragmatismus ver-
stärkt in den bildungspolitischen Diskurs (vgl. Volkmann 2011). Das Schlag-
wort der „Amerikanisierung“ des deutschen oder europäischen Bildungswesens 
erlebt erneut Konjunktur (Lützeler 2013, S. 63). Kritische Stimmen erheben 
sich gegen die verstärkte Berücksichtigung ökonomischer Parameter bei der Be-
wertung von Bildungsprozessen und Bildungs-Outcomes. Damit verbindet sich 
eine skeptische Sichtweise auf einseitig praktische Berufsausbildung und die 
zunehmende Orientierung in Richtung Standardisierung, Output-Orientierung, 
die Zunahme der Evaluations- und Assessment-Kultur. Als eher US-amerikani-
schen Traditionen verbunden sieht man zudem die wachsende Zahl von Ver-
gleichbarkeitsstudien mit nationalen und internationalen Parametern, als deren 
Ziel die Stärkung von Wettbewerb und Leistungsorientierung innerhalb von 
Fächern, Disziplinen und Bildungseinrichtungen erscheint. Bezeichnend für die 
Debatte mag hier die Rücknahme der erhöhten Studiengebühren sein, welche 
von verschiedenen Bundesländern eingeführt und, unter anderem weil ihnen 
das Odium einer negativen „Amerikanisierung“ anhaftete, schließlich zwischen 
2013 und 2015 wieder abgeschafft wurden. In der Einleitung zum Band Educa-
tion and the USA heißt es 2011 noch: 

„The controversial, but increasingly ubiquitous, introduction of student fees, the im-
plementation of the Bologna process, and the turn towards the ‚Anglo-Saxon‘ B. A./ 
M. A. programs with their tightly organized study load and exam requirements are 
easily recognizable steps on this path; as are the radical modifications towards more 
performance oriented professorial salaries; the fostering of competition for academic 
excellence among German universities, the adaptation of English as the lingua franca 
of academia and the creation of organizations and institutions for alumni and spon-
sors in imitation of US universities.“ (Volkmann 2011, S. ix–x)  

Bei der anhaltenden Debatte über Gefahren wie Chancen einer „Amerikanisie-
rung“ des deutschen Bildungswesens sollte jedoch nicht unbeachtet bleiben, wie 
sehr diese von historisch gewachsenen Denkschemata bestimmt wird. Ist sie 
doch durch tradierte Projektionsmechanismen unterschiedlichster sozialer, po-
litischer und kultureller Ängste wie Wunschvorstellungen mit Bezug auf das 
Projektionsfeld USA geformt. Innerhalb einer breiten und inzwischen tief ver-
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wurzelten Tradition, auf stereotype Amerikabilder als Bestätigung wie als Anti-
these zur eigenen, deutschen oder europäischen Selbstwahrnehmung und Iden-
titätskonstruktion zurückzugreifen, entstand gleichfalls historisch zunehmend 
eine antithetische Vorstellung von europäischem oder deutschem gegenüber 
US-amerikanischem Verständnis von Bildung. Der breitere mentalitätsgeschicht-
liche Rahmen formierte sich bereits im 19. Jahrhundert in Form von heute 
noch prägenden Amerikabildern. Nach einer frühen romantischen Phase deut-
scher Reiseerzählungen, welche die Unverdorbenheit der amerikanische Natur 
sowie die Freiheits- und Demokratieideale der amerikanischen Revolution 
priesen, erschien die schnell wachsende Nation zunehmend als Sinnbild für 
Industrialisierung und Kommerzialisierung. Zugleich wurde die dynamische 
Ausbreitung von Wirtschaft und Markt mit ansteigendem Unbehagen und 
distanzierter Überlegenheit beobachtet. Enttäuschte Amerikaheimkehrer wie 
Nikolaus Lenau oder Dietrich Heinrich von Bülow deuteten die US-amerikani-
sche Gegenwart des 19. Jahrhunderts als Sinnbild für fehlgeleitete Kulturlosig-
keit und entarteten Materialismus (vgl. Grabbe 1997). Ablehnende Haltungen 
wurden noch verstärkt durch den von den Vereinigten Staaten propagierten 
moralischen Führungsanspruch, der sich in Schlagworten wie dem amerikani-
schen „Exzeptionalismus“ oder der manifest destiny niederschlug – also einer 
Art gottgewolltem globalen Sendungsauftrag. Spätestens seit dem Anfang des 
20. Jahrhunderts wurden derartige Superioritätsansprüche im offenen Gegen-
satz zu Armut und Verelendung der US-amerikanischen Großstädte gesehen. 
In Deutschland nahmen die Befürchtungen zu, dass eine Annäherung an ame-
rikanische Verhältnisse auch einen Niedergang sozialer und kultureller Nor-
men im eigenen Land verursachen könnte (Klee-Patsavas 2007, S. 2). Die men-
talitätsgeschichtlich wirkungsmächtige Vorstellung der Vereinigten Staaten als 
Gegenbild Europas war damit etabliert: 

„The old antithesis of German idealism, culture, depth, Gemüt, and Gemütlich- 
keit versus American utilitarianism, lack of culture, profit orientation, superficiality, 
and coldness had become somewhat less stark, but had greatly gained weight and 
credibility by the addition of technological marvels, skyscrapers, and the breath-
taking progress of civilization on the American side of the scales.“ (Helbich 1997, 
S. 129) 

Wie die Forschung vielfach gezeigt hat (vgl. Freese 2005, 2013; Grabbe 1997; 
Helbich 1997; Klee-Patsavas 2007), schärften sich zugleich die europäischen 
Selbstbilder im Vergleich mit den USA. Das jeder Gesellschaft inhärente Be-
dürfnis nach Selbstbestätigung schlug sich bei der Betrachtung des Anderen in 
dem Ziel nieder, sich mit Entwicklungen in den USA primär mit Bezug auf 
mögliche Auswirkungen auf die eigene Gesellschaft auseinanderzusetzen. „So 
dient etwa der Vorwurf der Kulturlosigkeit dem Zweck, deutschen Schöngeist 
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und das deutsche Gemüt als zentrale Komponente des deutschen Selbstbildes 
zu etablieren.“ (Klee-Patsavas 2007, S. 2) US-amerikanische Lebenswirklichkei-
ten wurden so in einem vielfach medial vermittelten Repertoire von Fremd- 
und Selbstbildern auf ein „verständliches Maß“ reduziert, getragen von der vor-
nehmlichen Funktion, sich im Kontrast mit der Folie des Fremden der eigenen 
nationalen bzw. kulturellen Identität zu versichern (vgl. Freese 2013, S. 41).  

Die hier kurz skizzierte Konstruktion Amerikas als Kontrastfolie im Sinne 
ethnozentrischer Fremd- und Eigenkonstruktionen gilt gleichfalls für den Be-
reich unseres Themas Bildung. Der bekannte Amerikanist Peter Freese hat in 
vielfachen Publikationen (vgl. etwa Freese 2005, 2013) darauf aufmerksam ge-
macht, wie dem US-amerikanischen Bildungssystem gegenüber positive Stim-
men geschichtlich zunehmend von kritischen Ablehnungspositionen überlagert 
wurden. Beispielhaft seien hier drei von Freese diskutierte Publikationen aus 
den 1920er Jahren genannt, gleichsam als Kristallisationspunkte antithetischer 
Bewertungen des US-amerikanischen Bildungswesens (vgl. Freese 2013, S. 32–
33). Auf der einen Seite steht dabei die 1925 erschienene empirische Studie Das 
wirtschaftliche Amerika. In ihr beschreibt der Verfasser, der Ingenieur Carl 
Köttgen, die enorme Wirtschaftsmacht der USA und verknüpft deren Erfolg 
mit dem überlegenen demokratischen und egalitären Erziehungssystem. Als 
Schlussfolgerungen seiner Betrachtungen äußert er die dringende Empfehlung, 
dass die Alte Welt die wirtschaftlich so erfolgreichen US-amerikanischen Prin-
zipien des Fordismus und Taylorismus übernehmen solle. Damit redete er einer 
von Henry Ford perfektionierten Methode der Massenproduktion am Fließ-
band das Wort, ebenso wie den von dem amerikanischen Ingenieur Frederick 
Winslow Taylor als wissenschaftliches Prinzip entwickelten Optimierungs-
methoden im Bereich des gewerblichen und industriellen Managements. Man 
mag diese in Richtung wirtschaftliche und professionelle Umsetzbarkeit ausge-
richtete Perspektive auf eine berufsorientierte Ausbildung noch eher als auf na-
tur- und wirtschaftswissenschaftliche Disziplinen beschränkte Sichtweise ein-
ordnen. Weitgehender formulierte der Historiker und Soziologe Carl Brink-
mann in dem Buch Demokratie und Erziehung in Amerika aus dem Jahre 1926 
eine lobende Anerkennung US-amerikanischer Bildungsideale wie -praktiken. 
Sein Lob ergänzte er mit der Ermahnung an die deutsche Nation, hier nachzu-
ziehen, um nicht kulturell und wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten. 
Brinkmann pries den inklusiven US-amerikanischen Egalitarismus, der sich in 
der amerikanischen Universität als einem „Vorbereitungsort für den Staatsbür-
ger schlechthin“ zeige sowie in der unterrichtlichen Verzahnung von Theorie 
und Praxis. Sein Lob mündete in einer klaren Erkenntnis: „[D]as tatsachenfreu-
dige Amerika ist gerade auch, was die Wertbeurteilung und die danach orien-
tierte Reform gegebener Zustände anlangt, auf sehr vielen Gebieten aktiver oder 
doch einheitlicher und stetiger aktiv gewesen als das in Beharrung und Umsturz 
zerrissene Europa“ (zit. in Freese 2013, S. 32 f.). Dieser bis heute wirksame Ge-
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danke – um mit Goethe zu sprechen: „Amerika, Du hast es besser“ (Goethe o. J., 
S. 88) – wurde auf dem Gebiet der Bildung früh von dem Journalisten Adolf 
Halfeld als naives Wunschdenken angegriffen. In seiner Publikation Amerika 
und der Amerikanismus: Kritische Betrachtungen eines Deutschen und Euro-
päers, 1927 in Jena erschienen, stellt er der künstlich entstanden amerikani-
schen Zivilisation die gewachsene Kultur Europas entgegen. Dazu tat er den 
von ihm so bezeichneten „Amerikanismus“ ab als 

„[…] eigenartige Mischung von blinder Tatsachengläubigkeit, fanatischer Rechtha-
berei und moralischer Selbstgerechtigkeit, […] Verachtung des Menschen und sei-
ner geistigen Rechte, Verkümmerung des Herzens, Barbarismus der größten Zahl 
[…] und Tod der Landschaft. […] Es blieb dem Amerikanismus vorbehalten, seiner 
Jugend eine Art von neuem Idealismus einzupflanzen, der als ‚Business Idealism‘ eine 
sonderbare Dreieinigkeit von Gott, Money Making und bürgerlichen Erfolgstugen-
den zustande bringt.“ (Zit. in Freese 2013, S. 33) 

Wie Freese (2013, S. 41) betont, lässt ein solcher, hier nur pointiert wiederge-
gebener Blick auf vergangene Ausformungen von Selbst- und Fremdbildern ge-
genwärtige Diskussionen zu transatlantischen Verstehensprozessen besser ver-
stehen. Er ermöglicht zugleich, sie kritisch zu hinterfragen. Und damit wird 
deutlich, dass auch im Bereich der education unsere eigene Perspektive und un-
ser eigenes Interesse an dem Thema „amerikanische Bildung“ stark von inter-
nalisierten stereotypen Schemata und Narrativen beeinflusst sind. Eine kritische 
Reflexion dieser eigenen Perspektive mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und 
Ängsten sollte entsprechend sowohl die öffentliche Diskussion als auch die 
schulische oder universitäre Auseinandersetzung mit dem US-amerikanischen 
Bildungswesen begleiten. Mehr noch: Sie könnte als Impuls für eine grund-
legende Infragestellung der eigenen Optik dienen, bei der allzu häufig Aus-
nahmephänomene als repräsentativ für die amerikanische Lebenswirklichkeit 
zu stehen haben. Kultur- und medienwissenschaftliche Studien wie die von 
Klee-Patsavas (2013) zur Berichterstattung deutscher Fernsehreportagen haben 
mehrfach aufzeigen können, wie die Heterogenität der US-amerikanischen Ge-
sellschaft und ihres Bildungswesens tendenziell eher in homogenen Repräsen-
tationsmustern abgebildet wird. Dieser Fokus auf Ausnahmephänomene, teil-
weise von Amerikanisten als „exotische Randerscheinungen“ bezeichnet (Klee-
Patsavas 2007, S. 3), bezieht sich im Bildungsbereich vor allem zum einen auf 
die Tendenz einer negativen Berichterstattung zu sozialen Ungerechtigkeiten 
an High Schools, zu High School Shootings und auf die Verlierer des US-ameri-
kanischen Bildungssystems. Andererseits wird tendenziell das Bild eines ein-
heitlichen Universitätssystems perpetuiert, welches sich hauptsächlich auf die 
wirtschaftlich bedingte wissenschaftliche Dominanz weniger, weltweit führen-
der Forschungsuniversitäten bezieht.  
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Wenden wir uns nach diesen grundsätzlichen Überlegungen zur Notwen-
digkeit einer Berücksichtigung tradierter Blickweisen, Schwerpunktsetzungen 
und ihrer historisch gewachsenen Präferenzen bzw. verengenden Perspektiven 
damit Fragen schulischer oder universitärer Vermittlung des Themas US-edu-
cation zu. In Anlehnung an die bisherigen Ausführungen sei dabei an eine in 
den letzten Jahrzehnten erlangte Grundeinsicht in die Funktionsweisen inter-
kulturellen Verstehens und zugleich interkulturellen Lernens erinnert: Unsere 
Sichtweise auf den Anderen stellt sich nicht, wie von dem Hermeneutiker 
Hansgeorg Gadamer so eindrucksvoll beschrieben, als Dynamik der „Horizont-
verschmelzung“ zwischen dem Selbst und dem Anderen dar (vgl. Bredella 
2010). Sie ist vielmehr als ein unabschließbarer Erkenntnisprozess zu begreifen, 
in dessen Verlauf das Selbst im Sinne einer Annäherung an den Anderen ver-
schiedene Prozesse durchläuft. Fremdverstehen entfaltet sich im Sinne von Per-
spektivenübernahme, Perspektivenkoordination und Perspektivenaushandlung. 
Aufgrund der unhintergehbaren Dialektik der Notwendigkeit von Positionalität 
einerseits und Wandelbarkeit der eigenen Bedeutungskonstitution andererseits 
entsteht so ein höchst dynamischer Prozess der Bedeutungsaushandlung, der 
fluide und unabgeschlossen ist und bleibt (vgl. Antor 1995). Dieser Prozess des 
Fremdverstehens als Lernen über das Selbst im Vergleich mit dem Anderen 
schlägt sich gleichfalls bei der Auseinandersetzung mit dem Bildungswesen der 
USA nieder. Diese Erkenntnis prägte im Englischunterricht bereits das bis um 
die Jahrtausendwende dominante Paradigma des Landeskundeunterrichts. Im 
Zuge der zunehmenden Bevorzugung interkultureller und dann transkulturel-
ler Ansätze der letzten beiden Jahrzehnte zeigte sich dann immer deutlicher, 
dass das Thema US education einerseits eher mit Bezug auf seine es begleiten-
den Alltagsphänomene, weniger mit Bezug auf systemische Kontraste zu verste-
hen ist. Andererseits geriet das Thema selbst in den letzten Jahren nahezu kom-
plett in den Hintergrund, überlagert von eher weniger zielkulturell zu fokus-
sierenden global issues. In den folgenden Abschnitten dieses Beitrags soll nun 
zunächst erklärt werden, wie unser Thema nach wie vor in einem modernen, 
auch von bilingualen Projekten und fächerübergreifenden Ansätzen getragenen 
schulischen Unterricht, speziell dem Englischunterricht, von Bedeutung sein 
kann. Darüber hinaus möchte ich einen Überblick über anhaltend relevante As-
pekte bieten, welcher hier im Rahmen dieses Beitrags nur skizzenhaft gesche-
hen kann. 

3.  Das amerikanische Bildungssystem im Englischunterricht: 
ein kurzer Überblick 

Die so genannten „Zielkulturen“ des Englischunterrichts standen seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs nicht nur als sprachliche Vorbildnationen im Zentrum 
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des Englischlernens an deutschen Schulen (vgl. zu Folgendem Volkmann 2010, 
S. 161–193). Die mit Großbritannien und den USA verbundenen kulturellen, 
sozialen und politischen Gebräuche und Institutionen galten zudem, je nach 
geografischer Lage, in der DDR als warnendes Beispiel für imperialistisch-aus-
beuterische Klassengesellschaften, in der Bundesrepublik Deutschland als nach-
zuahmende demokratische und pluralistische Gesellschaftsmodelle. Der Blick 
auf das Bildungssystem der USA war entsprechend geformt und über viele Jah-
re in der Bundesrepublik durch das gängige Paradigma der landeskundlichen 
Faktenvermittlung beeinflusst. Es ging dabei, beginnend mit der Unterstufe und 
gipfelnd in aus heutiger Sicht äußerst anspruchsvollen Einzelthemen der gym-
nasialen Oberstufe, um das sukzessive Vermitteln von umfassenden Bildungs-
inhalten. Diese beinhalteten typische landeskundliche Themenfelder, wie ein 
Blick in Oberstufenlehrmaterialien der 1950er bis 1990er Jahre leicht zeigen 
kann (vgl. die Analyse bei Hammer 2012; weiterhin z. B. Reitemeier 1984; Engel 
et al. 1989; Spann 1993; Becher et al. 1997; vgl. auch landeskundliche US-ameri-
kanische Einführungen wie Mauk/Oakland 2002). Bei diesen Themenfeldern 
handelte es sich in der Regel um geografische, klimatische und soziologische 
fakten- und zahlenbasierte Aspekte, die Geschichte der Einwanderung und Be-
siedlung bzw. Eroberung der nordamerikanischen Landmasse (Westward move-
ment), die sich wandelnde ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung, meist 
mit einem Fokus auf indigene Völker sowie Afro-Amerikaner (from melting pot 
to cultural mosaic), politische Institutionen, staatliche und lokale Verwaltung 
und Regierung (mit einem Fokus auf das US-amerikanische System der checks 
and balances), Außenpolitik, Gerichtswesen, Wirtschaft, Sozialstaat, Medien, 
Religion, Sport, Künste und Freizeit. Fester Bestandteil dieser nahezu kanonisch 
tradierten Wissensfelder war zudem das US-amerikanische Bildungswesen. 
Deutliche Schwerpunkte lagen auf leicht in Vergleichsdiagrammen darstellbare 
und typisierte Bildungswege in den USA und Deutschland, zudem zu den 
Schulfächern und zum Ablauf des Schulalltags. Gelegentlich fokussiert wurden 
Einzelfragen der Bildungsgerechtigkeit in den USA (hier meist eher mit kriti-
schem Blick und inhärent mit der Positivfolie des bundesrepublikanischen Bil-
dungssystems). Bezeichnend für den Lernstoff für Abiturienten bis in die 2000er 
Jahre hinein sind dabei Titel wie Abiturwissen Landeskunde Great Britain/ 
United States of America (Spann 1993) oder Britain and America: Tradition and 
Change (Cornelsen 1989). Fester Bestandteil eines Englischstudiums war auch 
in der Regel ein Kurs bzw. eine Abschlussprüfung in Landeskunde, zu dem en-
zyklopädische Standardwerke wie Britain – USA Now: A Survey in Key Words 
(Friebel/Händel 1968/1974) Lernmaterial boten, mit exakten Übersichtstabellen 
zum US-amerikanischen Bildungswesen. 

Derartiges Überblickswissen findet, wie Neuauflagen alter Klassiker de-
monstrieren, offensichtlich nach wie vor reges Interesse, sei es in Nachschlage-
werken für die Lehrkraft, sei es als schnell für Prüfungszwecke angeeignetes 
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„Orientierungswissen“ für Prüfungen in der Oberstufe. Aus heutiger Sicht wir-
ken diese Überblickswerke in zweierlei Hinsicht leicht anachronistisch. Vor  
allem gilt der in ihnen zum Ausdruck kommende landeskundliche Ansatz 
überholt, nämlich die Konzentration auf Faktenwissen zu ganz bestimmten 
„Kernkulturen“ der englischen Sprache. Ist doch der landeskundliche Ansatz 
sukzessive interkulturellen und schließlich teilweise transkulturellen Paradig-
men gewichen, welche die Vorstellung von nationalen Eigenheiten und einer 
fest definierbaren angelsächsischen Ziel- oder Leitkultur aufgelöst haben zu-
gunsten von fluiden und hybriden, transkulturellen Vorstellungen von Indivi-
duen, Nationen und damit auch Lerninhalten. Mit diesem neuen Primat im 
Zeitalter der Digitalisierung, Globalisierung und zudem auch globalen Ausbrei-
tung des Englischen vor allem in der Kommunikation zwischen non-native 
speakers sähe sich die unterrichtliche Konzentration auf einen spezifischen 
kulturellen Aspekt lediglich einer traditionellen Zielkultur leicht dem Vorwurf 
ausgesetzt, traditionelle Hegemonialstrukturen des Denkens perpetuieren zu 
wollen. Dieser Eindruck wird zusätzlich verstärkt, wenn man bedenkt, dass ge-
rade die interkulturelle kommunikative Kompetenz und eben nicht mehr län-
derbezogene deklarative Wissensbestände prägnant seit 2001 im Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen definiert, kategorisiert und propa-
giert werden (vgl. Grimm et al. 2015, S. 8–11). Mit der hier verankerten Kom-
petenzorientierung vor allem im kommunikativen Bereich ist, pointiert formu-
liert, das Thema Bildung in den USA, wie eine Großzahl früher wohl etablierter 
Wissensbereiche, nur noch im doppelten Wortsinn vermittelbar, wenn dabei 
bestimmte Parameter eingehalten werden:  

1. Von der Vermittlung rein deklarativer Wissensbestände, wie durchgehend 
in den Lehrwerken der älteren Generation präsent, ist Abstand zu nehmen 
zugunsten einer abwägenden Diskussion von Ähnlichkeiten wie Differenzen 
des US-amerikanischen Bildungswesens gegenüber dem anderer Länder, 
auch dem des eigenen Landes. 

2. Dabei sind die Lernenden aufgefordert, die in den USA, aber auch in globa-
len Diskursen kursierenden Philosophien und Ideologien zur Bildung kri-
tisch zu betrachten sowie alternative Sichtweisen zu erkennen.  

3. Diese Multiperspektivität sowie der Bezug auf den globalen Diskurs kann 
und muss durch eine Reihe von medial und modal unterschiedlichen „Tex-
ten“ ermöglicht werden, von Statistiken über nicht-fiktionale und fiktionale 
Texte, Bildquellen, Filme und Filmausschnitte bis zu multimodalen Inter-
netquellen.  

4. Es gilt, auch im Sinne neuerer Erkenntnisse des interkulturellen Lernens 
(Grimm et al. 2015, S. 151–172), das Gebot der Schülernähe sowie der schü-
leraktivierenden Themen und Aktivitäten. Hierbei bieten insbesondere fik-
tionale Texte und Filme sowie Internetquellen (Blogs, Videos) Möglichkeiten 
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der Identifikation und Angebote für empathische Teilhabe an den Alltags-
erfahrungen der fremdsprachigen Akteure im Zusammenhang mit Bil-
dungsinstitutionen wie High School oder Universität. 

5. Beispielhaft kann dabei das Großthema der American diversity die Themen-, 
Text- und Aktivitätenauswahl bestimmen. Wie weiter unten ausgeführt, 
zeichnet sich das US-amerikanische (neben dem kanadischen) Bildungssys-
tem vor allem durch teils gelungene, teils kritisch zu sehende Bemühungen 
aus, Diversität als gesellschaftliche, soziale, geschlechtliche, ethnische, ko-
gnitive, psychische und physische Kategorie zu berücksichtigen. Dies betrifft 
vielfache Bereiche der Bildung, von der Chancenverteilung über die Gestal-
tung der Curricula bis zum Alltag des Lehrens und Lernens sowie extracur-
riculare Tätigkeiten. Die hier zu erkundenden und teilweise gesellschaftlich 
in den USA sehr kontrovers diskutierten und erlebten (Einzel-)Aspekte von 
diversity politics mögen es in besonderem Maße erlauben, ausgewählte The-
men des US-amerikanische Bildungswesen als heterogenes, von wider-
sprüchlichen Zielsetzungen bestimmtes Thema im Unterricht zu behandeln. 
Bezeichnenderweise heißt es in einer neueren Einführung zu Unterrichts-
materialien zum britischen und nordamerikanischen Bildungswesen pas-
send: „From a relatively well-defined and accepted canon the curriculum 
has, in the United States, the United Kingdom and Germany, become a bat-
tleground for competing political, social, cultural and religious pressure 
groups, all seeking to promote their messages in the classroom.“ (Beal 2009, 
S. 6). 

4.  Ausgewählte unterrichtsrelevante Themengebiete 

Im Sinne der oben skizzierten Ausrichtung an global issues und inter- und 
transkulturellem Lernen kann eine kompetenzorientierte Auseinandersetzung 
mit ausgewählten Themengebieten des US-amerikanischen Bildungswesens 
vorgeschlagen werden. Es seien hier beispielhaft sieben miteinander verwobene 
Themengebiete vorgeschlagen. Dabei werden zusätzlich jeweils bestimmte the-
matische Akzente gesetzt und Literaturhinweise zu didaktisch ertragreichen Pu-
blikationen geliefert: 

1. Ausgewählte historische Aspekte der US-amerikanischen Bildungsdebatte – 
mit besonderer Berücksichtigung etwa von deutschen Einflüssen und alter-
nativen Positionen (vgl. die Textsammlungen von Beal 2008; Engler/Schei-
ding 2007) 

2. Vergleichende Betrachtung verschiedener Aspekte des US-amerikanischen 
Bildungssystem – unter besonderer Berücksichtigung alltagsrelevanter und 
schülerbezogener Fragestellungen (vgl. Beal 2008; Beal 2009) 
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3. Der semiotisch schillernd aufgeladene Bildungsraum der US-amerikani-
schen High School und des Colleges mit seinem Alltag, insbesondere im Be-
reich der extracurricularen Tätigkeiten – unter besonderer Berücksichti-
gung von filmischen und popkulturellen Repräsentationen von coming of 
age stories (vgl. die Diskussion US-amerikanischer High-School-Filme bei 
Finster 2011) 

4. Fokus auf die überraschende Bandbreite des US-amerikanischen Bildungs-
landschaft – von ländlichen one-room schools bis zu strikt ausbildungsorien-
tierten lokalen „Supermarkt-Universitäten“ (vgl. Beal 2009, S. 37 f.; sowie 
die materialreiche Studie von Althaus 2009)  

5. Die US-amerikanische Bildungsdebatte seit den culture wars – und ihre na-
tionalen wie globalen Folgen (vgl. Freese 2005) 

6. Das Thema Multikulturalismus und Inklusion – und die Frage nach der 
„Vorreiterfunktion“ der USA (vgl. Beal 2008; vor allem Beal 2009, S. 45–48)  

7. Die Krise des US-amerikanischen Bildungswesens – gesehen von Amerika-
nern selbst wie von außen (Weber 2010; The Learning Network 2019).  

Wie eingehend ausgeführt, erscheint es bei der Behandlung dieser Themen we-
sentlich, sich der deutschen Perspektive auf die jeweiligen Themen bewusst zu 
sein. Gleichfalls sollte der größere historische und gesellschaftspolitische Rah-
men von Themen der Bildung beachtet werden, den es im Folgenden darzustel-
len gilt. 

5.  Ausgewählte historische und aktuelle Aspekte  
der US-amerikanischen Bildungsdebatte 

Die Entwicklung des amerikanischen Bildungswesens ist seit ihren Anfängen 
eng verbunden mit dem founding myth der aus England in die Neue Welt über-
gesiedelten Puritaner (eine konzise, faktenorientierte Darstellung findet sich bei 
Friebel/Händel 1974, S. 169–232; vgl. auch Schmid 2018). Dem puritanischen 
Selbstverständnis nach galt es, auf dem lediglich von „Wilden“ bevölkerten 
Neuland ein neues Kapitel der christlichen Zivilisation zu öffnen. Es entwickel-
te sich der Anspruch, eine christliche Modellgesellschaft für den Rest der Welt 
zu schaffen – die berühmte shining city upon a hill, wie es der Puritaner John 
Winthrop formulierte. Die traditionelle US-amerikanische Geschichtsschrei-
bung verklärt teilweise heute noch die mit den ersten puritanischen Siedlungen 
einhergehenden Gründungen der ersten Bildungseinrichtungen, aus denen un-
ter anderem die Universität Harvard hervorging. In dem Werk The Soul of the 
American University von 1994 heißt es entsprechend zur Gründung des College 
von Harvard im Jahre 1636: „[O]nly six years after their settlement in the Mas-
sachusetts wilderness the Puritans established what soon became a reputable 
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college. Higher education was for them a high priority in civilization building.“ 
(Marsden 1994, S. 39). Der Ausbau des Bildungswesens in der britischen Tradi-
tion von Oxford und Cambridge wurde entsprechend als Schlüssel zur „Zivili-
sierung“ des nordamerikanischen Kontinents erkannt. Was zunächst stark reli-
giöse Züge trug, im Sinne des strengen Puritanismus, verschob sich in Folge der 
Säkularisierung und der Entstehung eines nationalen, später US-amerikani-
schen Bewusstseins sukzessiv in Richtung nationale Identitätsbildung. Gerade 
die schulische Ausbildung, die mit der ersten Schulgründung der Puritaner be-
reits im Jahre 1634 begann, wurde als essenziell für die Herausbildung des US-
amerikanischen Nationalcharakters erklärt. Für eine Gesellschaft von Immi-
granten erhielt das schulische Bildungswesen den Auftrag, basale Skills (die drei 
„Rs“ – reading, writing, arithmetic) zu vermitteln und dazu noch den gemein-
same Werte schaffenden sozialen Kitt mitzuliefern. Damit sollte der homo ame-
ricanus geformt werden. Als Kerngedanke kann dabei der Begriff der social 
responsibility gelten, also der Verantwortung gegenüber der lokalen Communi-
ty, aber auch gegenüber der Nation selbst. Paradigmatisch hat der große Prag-
matiker John Dewey diesen Aspekt in seinem Werk Democracy and Education 
angesprochen, in dem er von der Herausforderung schreibt, „quality public 
education in a democratic society“ zu schaffen (Dewey 1916/1997, S. 320). Zu-
gleich spiegelt Deweys Beitrag zur Bildungsdebatte von 1916 einen weiteren 
wesentlichen Anspruch US-amerikanischer Bildung wider, nämlich die Verbin-
dung von theoretischem mit praktischem, lebensbezogenem Wissen, wie Dewey 
formulierte, „the fusion of vocational and contemplative studies in education 
and […] the necessity of universal education for the advancement of self and 
society“ (ebd.). 

Das Bildungsideal entsprach lange der Vorstellung der US-amerikanischen 
Gesellschaft als melting pot, der gemäß Kinder und Jugendliche unterschiedli-
cher nationaler und ethnischer Herkunft zusammen zu erziehen, besser: im 
Sinne nordamerikanischer Werte zu formen seien. Verbunden war dies von Be-
ginn an mit der Bereitstellung öffentlich und kostenlos zugänglicher Schulaus-
bildung, finanziert durch zunächst auf Grundbesitz erhobene Steuern. Es ist 
vielfach darauf hingewiesen worden, dass Einblicke in die Werte des Puritanis-
mus sowie der kolonialen Epoche vor der Unabhängigkeitserklärung 1776 
wichtige Zugänge zum Verständnis der gegenwärtigen US-amerikanischen Ge-
sellschaft bieten (Engler/Scheiding 2007). Für den fortgeschrittenen Unterricht 
bietet es sich daher an, das Thema education hier mit den früh sich herausschä-
lenden Kernwerten (key concepts oder core values) der US-amerikanischen Ge-
sellschaft zusammen zu behandeln und dabei ausgewählte Dokumente zu dis-
kutieren. Da diese häufig, religiösen Doktrinen der Puritaner entsprechend, in 
schnörkellosem, leicht verständlichem Alltagsenglisch verfasst wurden, bieten 
sich für den Unterricht nach wie vor traditionell gerne diskutierte Kerntexte aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert an. Diese finden sich etwa in dem Reader Key 
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Concepts of American Cultural History (Engler/Scheiding 2007). Exemplarisch 
sei hier eine bebilderte Kurzanleitung zur gottgefälligen Lebensführung für Ju-
gendliche in The New England Primer (1762) genannt (ebd.: 98). 

Für fortgeschrittene Lerner lohnt sich insbesondere ein Blick auf die späte-
ren Einflüsse der deutschen Romantik und des deutschen Idealismus sowie des 
Humboldtschen Bildungsideals auf US-amerikanische Bildungstheorien. Es ist 
teilweise in Vergessenheit geraten, dass das deutsche Vorbild in Philosophie wie 
im Bildungswesen gerade gegen Ende des 19. Jahrhunderts stark in den USA 
rezipiert wurde, wie neuere Studien belegen (Werner 2011; Schmid 2018). Als 
weiterer Klassiker der Beschäftigung mit US-amerikanischen Idealen von Bil-
dung, Gesellschaft und Persönlichkeitsentwicklung gelten dabei die Schriften 
der amerikanischen Transzendentalisten um die Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Insbesondere Ralph Waldo Emersons Essay „The American Scholar“ (1837) sei 
hier genannt (abgedruckt in Engler/Scheiding 2007, S. 444–446) sowie dessen 
posthum veröffentlichten Reflexionen zum Thema, gesammelt in Education 
(1909). Unschwer sind in den Publikationen der Transzendentalisten Einflüsse 
Goethes sowie des deutschen Idealismus zu erkennen. Eine besonders ein-
drucksvolle Stelle zur Bildung findet sich in dem nur als unveröffentlichtem 
Manuskript vorliegenden Beitrag des Transzendentalisten Amos B. Alcott aus 
dem Jahre 1839. In ihr wird education als hohe Kunst verstanden, den mensch-
lichen Charakter zu formen: 

„Education is the art of creating and completing Man. Its roots and substance is in a 
knowledge of the Soul. It comprehends these principles by which the elements of the 
body and the mind, are moulded in the composition of human character. My body, 
as my mind, is a work of divine art. Each is the workmanship of the artistic Soul, and 
education is the law by which the work is conducted and finished, in the fair and 
grand proportions of character. An educator is, therefore, the greatest of all artists.“ 
(Zit. in Schmid 2018, S. 24 f.). 

Es erscheint wichtig, derartige Passagen bzw. Quellen bei der Beschäftigung mit 
dem Thema Bildung in den USA mit zu berücksichtigen. Kann doch damit den 
in Deutschland vorherrschenden Diskursen über utilitaristische und pragmati-
sche Ausrichtungen des US-amerikanischen Bildungswesens eine gleichfalls 
stark entwickelte alternative Sichtweise aus den USA entgegengesetzt werden.  

Überhaupt finden sich in gängigen, für den schulischen oder universitären 
Gebrauch gedachten Textkompilationen vielfältige Quellen zu allgemeinen Bil-
dungszielen. Als historisch und politisch extrem einflussreiches und wichtiges 
Dokument gilt die Schrift Cardinal Principles of Secondary Education, eine Pu-
blikation, welche von der National Education Association (einer Gewerkschaft 
US-amerikanischer Lehrkräfte) in Auftrag gegeben wurde. In diesem 1918 erst-
mals, vielfach später an neuere Bedürfnisse angepassten Dokument werden vor 
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allem sieben Hauptziele der Bildung an High Schools genannt. Sie sollten als 
Rahmengebung für differenzierte Schulcurricula wirken (vgl. Bureau of Educa-
tion 1918, Beal 2009, S. 49). Sie beziehen sich dabei besonders auf (1) Gesund-
heitsvorsorge, (2) basale rezeptive und produktive Skills der Kommunikation, 
(3) „worthy home membership“, dies beinhaltet die Bereiche von Familie, Le-
bensführung und Geschlechterrollen, (4) Aspekte der Berufsausbildung und 
Eigenverantwortung bei der Professionsbiografie, (5) Erziehung zur verantwor-
tungsvollen Teilhabe an der Gesellschaft, (6) sinnvolle Freizeitgestaltung, (7) Ent-
wicklung einer ethisch gefestigten, verantwortungsvollen Persönlichkeit. Die 
hier nur stichpunktartig aufgelisteten einzelnen Bildungsziele sind in diesem 
wie in anderen Dokumenten teilweise sehr genau ausdifferenziert. Entspre-
chend bietet sich gerade aus der historischen wie kulturfremden Perspektive 
eine eingehendere Betrachtung und Diskussion an (vgl. auch andere Beiträge 
wie den Artikel „The Educated Person“ von Ernest L. Boyer von 1995, abge-
druckt mit Annotationen in Beal 2008, S. 60–63). 

Skizzieren wir im Folgenden nach diesen kurzen Blicken auf wesentliche 
Themen und Dokumente der Geschichte des US-amerikanischen Bildungs-
wesens aktuellere Entwicklungen und Herausforderungen. In dem Kapitel 
„American attitudes to education: high expectations“ verdeutlichen die Autoren 
eines Überblickswerks zur nordamerikanischen Gesellschaft die radikalen Ver-
änderungen des Bildungswesens in den USA seit den 1950er Jahren: 

„Well into the twentieth century schoolbooks fairly glow with faith in the possibility 
of endless self-improvement for boys dedicated to American ideals. The schools 
taught girls to play a supportive role, blacks to know their place, Indians to be civi-
lized, and immigrants to be American workers. Until recently, only a few private in-
stitutions and schools outside the mainstream provided correctives to this hierarchy. 
But since the mid-1950, the civil rights movements (starting with African Ameri-
cans’ demands for educational equality) have made schools a centre of contention 
over which traditions and ideals, what order in society, and what means of reaching 
those goals Americans should support.“ (Mauk/Oakland 2002, S. 246) 

Die großen Herausforderungen, welche die Kernthemen Multikulturalismus 
und Diversität an das US-amerikanische Bildungssystem stellen, können hier 
nur in Umrissen angedeutet werden. Für den Unterricht bietet die Textsamm-
lung von Beal (2008) eine hervorragende Auswahl an Perspektiven. Spätestens 
seit den so genannten culture wars in Folge der Studentenrevolten von 1968 
stehen sich dabei unerbittlich konservative wie fortschrittliche Gegner entlang 
der bildungspolitischen Frontlinie gegenüber (vgl. Freese 2005). Gegner von 
Diversität im Bildungswesen befürchten, dass eine Überbetonung von Unter-
schieden zwischen den Menschen den Zusammenhalt der US-amerikanischen 
Gesellschaft unterhöhle, separatistische Tendenzen fördere und gerade im Bil-
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dungswesen einen gemeinsamen Werte- und Normenkanon fragmentiere. Sie 
finden ihre publizistische Unterstützung in bekannten, schon vom Titel her be-
zeichnenden Bestsellern wie Arthur M. Schlesingers The Disuniting of America: 
Reflections on a Multicultural Society (1988), Allan Blooms The Closing of the 
American Mind (1987) oder Charles J. Sykes Traktat Dumbing Down Our Kids: 
Why American Kids Feel Good about Themselves but Can’t Read, Write or Add 
(1995) oder, um eine bekannte kürzliche Publikation zu nennen, in Greg Lu-
kianoff und Jonathan Haidts Streitschrift The Coddling of the American Mind: 
How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure 
(2018). Es geht hier nicht allein, aber doch häufig um das Narrativ des Nieder-
gangs von Allgemeinbildung, oftmals verbunden mit Ängsten eines sozialen 
und wirtschaftlichen Abstiegs der Nation – im Übrigen ein diffuses Gefühl, wel-
ches sich nach Ansicht von Soziologen im politischen Erfolg fundamentalisti-
scher und erzkonservativer Richtungen spiegelt, gipfelnd in der Wahl Donald 
Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten (vgl. Black 2020).  

Aus Sicht liberaler Kräfte werden andere Ursachen für die allseits und seit 
Jahrzehnten beklagten Probleme des US-amerikanischen Bildungswesens ge-
nannt (vgl. etwa Weber 2010; The Learning Network; Black 2020): die Zer-
splitterung und Heterogenität des öffentlichen Schulsystems; die anhaltenden 
Bildungsungerechtigkeiten, welche von Beginn an sozial benachteiligten Bevöl-
kerungsschichten Bildungschancen versperren und damit die Verheißungen 
des amerikanischen Traums zur Chimäre geraten lassen; die marode Struktur 
der mit öffentlichen Geldern unterfinanzierten Staatsschulen sowie die chroni-
sche Unterbezahlung und geringe Professionalisierung im Bereich der öffentli-
chen Schulen; die höchst unterschiedlichen Anforderungen und Fördersysteme 
der einzelnen Schulen, in Abhängigkeit vom Schulträger und Distrikt; die Per-
petuierung sozialer und kultureller Asymmetrien im Bildungssektor; die exor-
bitant hohen Kosten der tertiären Ausbildung in Form von Semestergebühren, 
welche teilweise eine enorme finanzielle Bürde im späteren Berufsweg darstel-
len; und schließlich eine endlos erscheinende Geschichte gescheiterter Reform-
versuche, wie etwa in den legislativen Bemühungen mit dem verheißungsvollen 
Titel No Child Left Behind des damaligen Präsidenten George W. Bush und des 
Senators Edward M. Kennedy. So heißt es in einer Publikation zu diesen und 
anderen Reformversuchen knapp: „Hundreds of billions of dollars have been 
thrown at the problem. Yet in the aggregate, the problems […] have not been 
alleviated. In fact, by most measures, they have only gotten worse.“ (Weber 2010, 
S. 4) Es ist zu erwarten, dass ein ähnliches Urteil auch auf die neue „Bildungs-
initiative“ Donald J. Trumps mit dem Titel Education Freedom zutreffen wird. 
Die anhaltenden Probleme werden in folgenden Ausführungen auf den Punkt 
gebracht:  
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„[I]t seems clear that too many American schools are still failing. They are failing to 
prepare students adequately for higher education and for the challenging workplaces 
of the future; they are failing to produce the large numbers of high-skilled profes-
sionals our country will need to remain economically competitive; and they are, 
most egregiously, failing to provide students from ethnic and racial minorities, as 
well as the economically disadvantaged, with the intellectural tools they need to 
achieve their piece of the American dream. Our nation is already seriously stratified 
between haves and have-nots, the latter too often marked from birth and given little 
realistic chance of catching up. For the good of all Americans, that inequality must 
change – and education is the most obvious and natural place to make that change 
possible.“ (Weber 2010, S. 9) 

Da auch die deutsche Bildungswissenschaft (Koerrenz/Berkemeyer 2020) er-
neut das Thema Bildungsgerechtigkeit als ein Kernthema des 21. Jahrhunderts 
identifiziert hat, lohnt es sich durchaus, die entsprechenden Statistiken zur US-
amerikanischen Bildungsgerechtigkeit im Vergleich zu rezipieren (vgl. Weber 
2010, S. 4–8) und die Ursachen für gemeinsame wie unterschiedliche Fehlent-
wicklungen zu diskutieren (vgl. auch die Aussagen US-amerikanischer Schü-
lerInnen und StudentInnen selbst zu Bildungsproblemen bei The Learning Net-
work 2019). Für den schulischen Unterricht zum Thema Bildungsgerechtigkeit 
sei der mit der oben zitierten Publikation verbundene Dokumentarfilm Waiting 
for Superman (2010, Regisseur Davis Guggenheim) empfohlen. Eindrucksvoll 
führt er vor Augen, wie sozial bedingte Verwerfungen des US-amerikanischen 
Schulsystems Eltern zu verzweifelten Bemühungen zwingen, ihren Kindern Zu-
gang zu qualitativ adäquater Schulausbildung zu verschaffen.  

In ihrem Aufsatz „Educating for a Diverse Society“ von 2011 drückt Paula 
M. L. Moya, Professorin an der Stanford-University und mit lateinamerikani-
scher Herkunft selbst eine der privilegierten success stories des US-amerikani-
schen Bildungswesens, ihre Hoffnung auf eine stärkere Berücksichtigung von 
Diversität, Heterogenität und Diversität bei dem von ihr behandelten Thema 
aus:  

„It will take concerted efforts on the part of a broad range of institutional actors 
working to reform our educational institutions. It will take a renewed committment 
to doing a better job of distributing opportunity across a wider swath of our popula-
tion. And it will require more widespread adoption of understandings of race and 
ethnicity as dynamic systems of historically derived and institutionalized ideas and 
practices, and of intelligence as mallable and responsive to social context.“ (Moya 
2011, S. 15) 

Bedauerlicherweise konnte sich die von Moya geäußerte Wunschvorstellung ei-
ner postethnischen US-Gesellschaft in den Zeiten der Obama-Administration 
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nicht annähernd erfüllen. In der reaktionären Ära der Trump-Regierung erhal-
ten gegenwärtig Forderungen nach der Berücksichtigung von Minoritäten (af-
firmative action) und nach Beachtung der Regeln von political correctness sogar 
eher einen heftigen Rückschlag (vgl. Black 2020). Dies geschieht allerdings 
nicht ohne entsprechend deutliche Gegenwehr in liberalen Kreisen. 
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Wie viel Verfassung braucht  
der Lehrberuf? – Eine Podiumsdiskussion 

Moderation:  
Uli Sondermann-Becker, Vorsitzender der Thüringer Landespressekonferenz 

Diskutanten:  
Prof. Dr. Heinrich Best, Senior Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung, 
Direktoriumsmitglied KomRex, FSU Jena 
Prof. Dr. Christoph Ohler, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und 
Internationales Wirtschaftsrecht, FSU Jena 
Roul Rommeiß, Gemeinsamer Landeselternsprecher Thüringen 
Selma Konrad, Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen 
Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes 
Rolf Busch, Vorsitzender des Thüringer Lehrerverbandes 

Uli Sondermann-Becker: Der Impuls von Professor Best über die Geschichte 
des Thüringen Monitors hat mir in Erinnerungen gerufen, wie viel Spannendes 
in der Zeit seit der Veröffentlichung des ersten Thüringen Monitors passiert ist. 
Der Thüringen Monitor, der erst von Herrn Höcke in Bausch und Boden ver-
dammt wird und über den Herr Höcke dann folgende Bemerkung macht, die 
einen ziemlichen Tumult im Landtag nach sich zog: „Und wissen Sie was, ich 
habe zu Hause übrigens einen Holzofen und wissen Sie, was ich jetzt damit 
mache?“  

Dies zeigt das Spannungsverhältnis auf, in dem wir jetzt stehen. Das ganze 
Diskussionsklima hat sich verändert, was zu einer großen Notwendigkeit führt, 
dass wir uns alle auf unsere gemeinsamen Werte besinnen und zukünftige Leh-
rer und Lehrkräfte generell natürlich auch nochmal ein ganz anderes Augen-
merk drauf wenden müssen.  

Thüringen ist diesbezüglich in einer anderen Lage als andere Bundesländer, 
weil es seit 2001 die Forschungsreihe des Thüringen-Monitors gibt. Sie, Herr 
Professor Best, haben es bereits gesagt. Im Prozess der Erkenntnisgewinns kann 
man im Nachhinein immer sagen, wir messen eine bestimmte Anzahl an Per-
sonenkreisen mit extremen Ansichten. Letztendlich soll empirische Forschung 
immer auch dazu führen, dass man die Erkenntnisse, die man hat, umsetzt und 
dass sich dann vielleicht auch mal was in der Gesellschaft ändert. Und genau 
das stellen wir nicht fest. Deswegen meine Frage an Sie als Wissenschaftler, der 
diese Studie auch mitvertreten hat: Ist das nicht frustrierend?  
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Heinrich Best: Wenn man Erkenntnisse gewinnt, ist das nie frustrierend son-
dern erhellend. Die Frage ist natürlich was eigentlich die grundlegenden Lehren 
sind? Ich meine wir haben sehr viel an niederschmetternden Befunden. Wenn 
man sich dann bestimmte Befunde etwa zu Ressentiments gegenüber Flucht-
migranten usw. anschaut, gibt es fast so etwas wie einen gesellschaftlichen Kon-
sens, einen ressentimentgeleiteten Konsens in Thüringen.  

Aber das habe ich auch in meinem Vortrag (vgl. den Beitrag von Best in die-
sem Band) ja erwähnt. Es gibt eben auch andere Dinge, die uns dann ein etwas 
helleres Bild liefern. Wir haben das unter dem Thema Ambivalenzen, sozusa-
gen innere Widersprüche, aufgezeichnet. Die Menschen, die ressentimentgelei-
tet Urteile im Thüringen-Monitor abgeben, haben zum Teil auch Sympathie für 
Flüchtlinge geäußert; die gleichen Personen. Immer wieder kommen wir auf 
solche Befunde. Auch die sich links einordnenden Rechtsextremen sind ein Bei-
spiel für eine solche Ambivalenz und innere Widersprüchlichkeit.  

Auch die Offenheit der Demokratie, die heute schon angesprochen wurde, 
ergibt sich aus den Widersprüchen. Aber sie besteht auch bei den Personen und 
besteht eben in diesen inneren Widersprüchen. Und das ist glaube ich ganz 
wichtig für die Berichterstattung über solche Untersuchungen. In den Bericht-
erstattungen werden in aller Regel immer nur die Randverteilungen zu einzel-
nen Fragen angeschaut. Es wird aber nie die Struktur, in der diese Antwortmus-
ter sich zusammenfinden, angesprochen. Und das ist im Grunde genommen 
etwas, was man erst erreicht, wenn man mit einem relativ anspruchsvollen me-
thodischen Instrumentarium in diese Untersuchungen hereingeht. Das ist ge-
nerell ein Riesenproblem im Umgang der Umfrageforschung mit solchen Be-
funden. Und darin haben wir dann gleichzeitig auch einen Hoffnungsschim-
mer. Ich habe meinem Publikum immer gesagt: „Gut ja, die Befunde sind jetzt 
nicht erfreulich. Wir haben aber die Widersprüche und auf der anderen Seite 
diese inneren Widersprüche. Das ist das Beste, was Sie kriegen können und das 
müssen Sie bewirtschaften.“  

Uli Sondermann-Becker: Ist es das, was Sie als „wildes Denken“ bezeichnet ha-
ben?  

Heinrich Best: Das wilde Denken ist der Begriff, den wir eingeführt haben, ge-
rade auch weil die Befragten keine Politiker sind. Sie müssen nicht konsistent 
sein in ihren Urteilen. Sie können mit Inkonsistenzen leben, das ist sogar etwas, 
was im Alltag durchaus nützlich ist. Ja man kann also gegenüber unterschied-
lichen Adressaten unterschiedliche Elemente eines Einstellungsmusters hervor-
ziehen. Wenn beispielsweise die Tochter, die aufgeklärt von der Uni kommt, 
am Abendbrottisch sitzt, da kann man dann eher progressiv sein. Und wenn 
man dann zusammen mit seinen Freunden in der Kneipe steht, kann man eben 
auch mal die Sau rauslassen.  
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Uli Sondermann-Becker: Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, ob es viel-
leicht in der Art der Befragung noch andere Möglichkeiten gibt? Ich weiß, dass 
eine Freundin von mir per Telefon für den Thüringen Monitor befragt worden 
ist und eine Befragung per Telefon hat bekanntlich auch einige Schwierigkeiten.  

Heinrich Best: Wir haben in unserem Befragungsinstrument zum Teil auch of-
fene Fragen eingebaut. Wir haben also „Probing“ gemacht, so der technische 
Ausdruck. Er bedeutet, dass wir eine Frage verknüpft haben. Wenn wir zum 
Beispiel nach Überfremdung fragen, eine Standardfrage, die auch Teil des 
Rechtsextremismusinstruments ist, fragen wir im gleichen Zuge auch „Was ver-
stehen Sie eigentlich unter Überfremdung?“ Das bedeutet, wir fragen nochmal 
mit einem qualitativen Element in der quantitativen Befragung nach.  

Man kann nun fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, die qualitativen und 
quantitativen Instrumente miteinander zu verknüpfen. Was für uns aber das 
Entscheidende ist, ist dass unser Ansatz im Grunde genommen ist, eine quanti-
tative Befragung so auszuwerten als wären die Interviews narrative Interviews. 
Das bedeutet, dass man bei der Auswertung von narrativen Interviews als Teil 
des Vorgehens bei einer qualitativen Untersuchung immer auch auf innere Wi-
dersprüche usw. achtet. Dieses Vorgehen versuchen wir auch bei der Auswer-
tung der quantitativen Fragen anzuwenden. 

Uli Sondermann-Becker: Professor Ohler, Sie haben ja in Ihrem Impulsvortrag 
nochmal eine Übersicht und Einführung zum Thema Demokratie gegeben. Ich 
bin über einen Begriff gestolpert, der mir tatsächlich auch in Diskussionen in 
anderen Kreisen begegnet. Sie haben von einer „Zukunftsoffenheit“ der ver-
schiedenen demokratischen Regeln gesprochen. Worüber ich gestolpert bin, ist, 
dass zum Thema Zukunftsoffenheit beispielsweise von Hörern oder von Zu-
schauern die Frage aufgeworfen wird: „Ja warum muss ich denn überhaupt in 
einer Demokratie leben? Oder wäre es denn nicht besser, wir hätten einen Dik-
tator?“, ein Aspekt, der letztendlich auch immer wieder im Thüringen Monitor 
abgefragt wird. Wie weit geht es mit dieser Zukunftsoffenheit?  

Christoph Ohler: Das sind schwierige Fragen. Das eine ist die Frage: Was ist 
Zukunftsoffenheit? Und die andere: Warum ist es besser in einer Demokratie 
zu leben als in einer Diktatur? Ich würde das zunächst analytisch trennen. Zu-
kunftsoffenheit heißt, es gibt Situationen, in denen das Parlament oder der 
demokratische Prozess als solcher vor sich selbst geschützt werden muss. Wir 
hatten das im Zusammenhang mit den Krisen der letzten Jahre, als es bei-
spielsweise um die Fragen ging: In welchem Umfange darf die Bundesrepublik 
Deutschland für Rettungsmaßnahmen in Haftung gehen? Da war eines der Pro-
bleme die Frage, ob es nicht sein kann, dass durch eine zu hohe Verschuldung 
des Bundes in Zukunft die Haushaltsspielräume zu gering werden, sodass auch 
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im haushalterischen Bereich keine Manövriermasse mehr ist, weil man die gan-
ze Zeit damit beschäftigt ist, selbst Schulden abzustottern, die man auf sich ge-
laden hat, weil man in Haftung für andere gegangen ist. Das ist ein Beispiel, bei 
dem es deutlich ist, dass in bestimmten Situationen das Parlament vor einem 
Übereifer geschützt werden muss, damit künftige Parlamente über Entschei-
dungsspielräume verfügen. Das ist nichts, was inhaltlich fest da steht, das ist im 
Grund eine Idee, ein Topos, den man als Kontrollüberlegung heranzieht, wenn 
z. B. aus Sicht eines Verfassungsgerichts eine gesetzgeberische Entscheidung 
daraufhin überprüft wird, ob sie auch mit dem Prinzip der Demokratie verein-
bar ist. Der Grundsatz, um den es dabei geht, ist, dass Entscheidungen, die in 
der Demokratie getroffen werden, reversibel sind. Die Verfassung als solche hat 
zwar Kernelemente, die man vor Veränderung schützt, aber unterhalb dieser 
zwingenden Kernelemente können politische Entscheidungen in der Zukunft 
geändert werden. Das ist doch das viel Bedeutsamere und das unterscheidet die 
Demokratie von einer Diktatur.  

In der Diktatur ändern sich die Verhältnisse erst, wenn der Diktator tot ist. 
In der Demokratie haben Sie bereits in vier Jahren Gelegenheit, eine neue Re-
gierung zu wählen, die eine Kursänderung vornimmt, um die Fehler der Ver-
gangenheit bzw. genauer gesagt Fehler der Gegenwart, zu korrigieren. In der 
Diktatur warten Sie Jahrzehnte und erstaunlicherweise werden die Knaben alle 
relativ alt.  

In der politischen Realität endet die Diktatur vielleicht auch mit einem Um-
sturz, der unter Umständen aber nur in eine neue Diktatur mündet. Wir haben 
hier so viele negative Beispiele und wenn ich die Wahl habe, eine falsche politi-
sche Entscheidung in vier oder fünf Jahren demokratisch zu korrigieren, unblu-
tig und friedlich, statt zu warten, bis der Knabe in seiner Willkür und Unge-
rechtigkeit irgendwann selbst ins Gras beißt, dann ist doch ziemlich klar, dass 
ich mich lieber für Demokratie entscheide, oder? Ich jedenfalls … 

Uli Sondermann-Becker: Herr Kramer, Sie haben bereits in Ihrem Vortrag 
(vgl. den Beitrag von Kramer in diesem Band) eben darüber gesprochen, dass 
der Lehrer kein politisches Neutrum sein soll. Gleichzeitig gibt es den Beutels-
bacher Konsens1 (vgl. dazu auch die Beiträge von Kramer und Berkemeyer in 
diesem Band). Wo sind da die Grenzen für den Lehrer, wo er dann diesen Beu-
telsbacher Konsens verletzt?  

 

1 Der Beutelsbacher Konsens gibt drei Leitlinien vor, die der Orientierung für Politiklehr-
kräfte und Akteure der politischen Bildung dienen sollen. Die in den 1970er-Jahren ent-
standenen Prinzipien umfassen das Überwältigungs- oder auch Indoktrinationsverbot, 
das Kontroversitätsgebot und das Prinzip der Schülerorientierung. Gegenstand von Dis-
kussionen ist in der Regel das Indoktrinationsgebot, auf welches sich primär bezogen 
wird, wenn vom Beutelsbacher Konsens die Rede ist. 



210 

Stephan Kramer: Ich denke wir sollten nicht unterscheiden zwischen der Be-
rufsschule und dem Gymnasium. Klar sind es zwei unterschiedliche Schulfor-
men, aber diejenigen Lehrer, Lehrerinnen und Pädagoginnen und Pädagogen, 
die da unterwegs sind, die müssen die Schüler da abholen, wo sie sind. Und da 
hilft es nicht gerade auch für den Diskussionsprozess, wenn ich die einen schon 
mal quasi vorsorglich abschreibe, weil die ja sowieso … und bei den anderen 
sage, dass es dann ein bisschen intellektueller wird. Das haben Sie jetzt nicht 
getan, aber so ist es oft in dieser Diskussion. Da wird quasi unterstellt, dass die 
Hauptschule halt „ein bisschen was anderes“ sei. Ich denke der Punkt ist 
schlicht und ergreifend der, dass in dem Moment, in dem ich als Lehrkraft an-
fange, meine eigenen Überzeugungen den Schülerinnen und Schülern als die 
Marschrichtung vorzugeben, in die es geht, ich auf dem falschen Weg bin. So-
lange es aber darum geht, die Inhalte miteinander zu diskutieren und offen zu 
bewerten, ist das völlig zulässig und da darf ich als Pädagoge, als Lehrer an die-
sem Prozess auch teilnehmen. Denn das ist bzw. sollte im Grunde, ähnlich wie 
in unserer Gesellschaft ein Prozess sein, der in der Politik, in der Gesellschaft, 
in den Medien sich auch schon abbildet. Und ebendiesen Diskussionsprozess, 
diesen Diskurs in die Schule hineinzubringen, das ist auch ein Teil des Beutels-
bacher Konsens.  

Selma Konrad: Ich würde gerne aus der Sicht der Schüler die Frage aufgreifen, 
wie viel Lehrer an den Schulen sagen dürfen. Ich habe nicht mit vielen gespro-
chen, weil es mir einfach nicht möglich war, aber in den Gesprächen, die ich 
dazu führen konnte, wurde geäußert, dass es teilweise sogar erwünscht wird, 
dass sich die Lehrer politisch äußern, denn wir als Schüler gehen früh in die 
Schule und kommen nachmittags wieder nach Hause und wenn wir uns nicht 
gerade selber vom Elternhaus aus für Politik interessieren, dann ist das kein 
großer Punkt bei uns. Ich denke es ist irgendwo auch wichtig, dass Lehrer sich 
politisch äußern, aber dass sie das in einer Art und Weise machen, die nicht 
über- oder unterzeichnet ist, das heißt es kommt immer auch darauf wie, wie 
kommuniziert wird, wie es beim Schüler ankommt. Daher sollte immer auch 
die Frage gestellt werden, wie kann ich einem Schüler Themen so vermitteln, 
dass er auch selber dazu angeregt wird, darüber nachzudenken.  

In meinem Geschichtskurs hat zum Beispiel meine Lehrerin etwas zur AfD 
gesagt und letztendlich hat sie ihre eigene Meinung damit vertreten und das 
fanden wir vollkommen in Ordnung, weil wir in der 12. Klasse sind und jeder 
seine eigene Meinung dazu hat. Dass dann aber auch darauf eingegangen wird, 
dass wir sagen können: „Hey, wir sehen das so oder vielleicht müsste man das 
so sehen“, und dass die Lehrer mit ihrer Aussage darüber, mit ihrer Äußerung, 
einen Stein ins Rollen bringen, darum geht es meiner Meinung nach. Es kommt 
immer auf die Art und Weise an, wie diese Übermittlung bzw. die Meinungs-
bildung von Schülern erfolgen kann  
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Uli Sondermann-Becker: Ich würde jetzt gerne vor dem Hintergrund der Er-
fahrungen, die wir hier alle gemacht haben, Herrn Busch vom Lehrerverband 
fragen, wie sich das Klima in der Lehrerschaft in den letzten Jahren entwickelt 
hat?  

Rolf Busch: Es gibt natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die in der Persönlichkeit 
ein festen Stand haben, die vielleicht auch ein Stück weit die Geschichte anders 
erlebt haben als der eine oder andere, denn viele Lehrerinnen und Lehrer haben 
die DDR als System noch erlebt. Es gibt viele, die da einen klaren Standpunkt 
haben und sich nicht reinreden lassen wollen, die im Sinne des Beutelsbacher 
Konsens aber auch ihre eigene Meinung vertreten, genauso aber im Gegenzug 
andere Meiningen akzeptieren und zulassen. Jedoch gibt es natürlich auch Leu-
te, die wiederum auch aus dieser Erfahrung in der ehemaligen DDR heraus 
sagen: „Ich sag da hier jetzt gar nichts mehr und ziehe mich zurück in irgendei-
ne Nische und was von da oben kommt ist sowieso schwierig.“ Ich glaube ver-
allgemeinerbar kann man das nicht beantworten, es hängt dann wie so oft am 
einzelnen Lehrer, an der einzelnen Lehrerin, wie er oder sie zu dem Problem 
steht.  

Uli Sondermann-Becker: Vielen Dank. Frau Konrad, ich würde Sie als Vorsit-
zende der Landesschülervertretung auch bitten darauf kurz einzugehen und es 
vielleicht mit Ihren eigenen Erfahrungen zu erläutern. 

Selma Konrad: Wir sind als Landesschülervertretung ein gesetzlich legitimier-
tes Gremium auf Landesebene, das die Schüler vertritt. Das heißt wir werden 
auch in Gesetzgebungsverfahren mit eingebunden, zum Beispiel zum Schul-
gesetz am Anfang des Jahres hatten wir die Möglichkeit eine schriftliche Stel-
lungnahme abzugeben, aber auch uns mündlich im Plenarsaal dazu zu äußern.  

Was ich da in der bisher diskutierten Frage für ein Problem sehe, ist einfach, 
dass viel zu wenige Schüler als auch Schülersprecher davon wissen. Das sehe ich 
immer wieder in meinem eigenen Umfeld. Um wieder auf meine eigene Erfah-
rung zurückzukommen, wir als Gremium planen natürlich eigene Veranstal-
tungen, um eben auch mit den Schülern zu bestimmten Themen zu diskutieren; 
Digitalisierung, Klimawandel, was die Schüler eben gerade beschäftigt. Wir la-
den zu Veranstaltungen ein und dann kommen fünf Leute – fünf. Wir waren 
jetzt bei den regionalen Schülertagen in Ost, das heißt Gera, Greiz und die um-
liegende Region. Es waren wirklich nur fünf Schülersprecher (zur Rolle der 
Schülervertretungen vgl. May in diesem Band) da. Ich sehe einfach, dass die 
Möglichkeiten für einen Schüler an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen, 
auch wenn er interessiert und engagiert ist, wenn er sich interessiert und er sich 
weiterbilden möchte, dass die Möglichkeiten fehlen. Dann stehen wir immer 
vor der Frage wo wir mögliche Treffen stattfinden lassen – auf dem Land oder 
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in der Stadt, was ist für die Schüler am besten erreichbar? Außerdem stellt sich 
die Frage des zeitlichen Aspekts: Soll das Treffen in der Schulzeit stattfinden 
oder besser am Wochenende? Wie kann es organisiert werden um möglichst 
viele Schüler zu erreichen?  

Ich finde die theoretische Darstellung, die wir von den Professoren gehört 
haben, gut und ich finde es auch wichtig. Aber ich finde, wir müssen auch sehr 
viel über die praktische Umsetzung reden, weil ich überzeugt bin, dass es den 
Lehrern hilft, zu erfahren, was sie konkret tun können und was die Schüler dar-
über denken. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Schülern gesprochen und habe 
gefragt, ob sie der Ansicht sind, dass ihre politische Meinungsbildung an der 
Schule gefördert wird. Größtenteils wurde geantwortet, dass politische Mei-
nungsbildung wichtig sei – darüber hinaus gingen die Antworten jedoch kaum. 
Meinem Eindruck nach wird das Thema an die Sozialkundelehrer abgeschoben. 
Und ich finde, man muss auch zwischen den Fächern differenzieren. Ein Ma-
thelehrer wird nicht so viel zur Demokratiebildung beitragen können wie ein 
Sozialkundelehrer oder ein Geschichtslehrer. Also rein vom Unterricht her be-
trachtet habe ich das Gefühl, dass meine Mathelehrerin, rein von dem Wissen 
her, das sie darüber hat, mir da nichts beibringen kann. Es geht einfach um ihre 
Unterrichtsmethoden, wie sie das umsetzt. Aber auch die Unterrichtsmethoden 
unterscheiden sich ja von Lehrer zu Lehrer.  

Uli Sondermann-Becker: Was wünschen Sie sich denn? Sie haben am Anfang 
die mangelnde Kommunikation beklagt. Letztendlich läuft es darauf hinaus, 
wenn dann zu wenige Schüler zu Ihnen kommen. Was wünschen Sie sich da 
von der Schulverwaltung, vom Kultusminister oder anderen Institutionen? Was 
müsste da passieren? 

Selma Konrad: Also das Problem liegt eigentlich dabei, dass wir als Landes-
schülervertretung ziemlich viele Instanzen durchlaufen müssen, um die Schüler 
zu erreichen. Wegen des Datenschutzes haben wir nämlich nicht die Berechti-
gung vom Schulamt die ganzen Zugriffsdaten, also so sei es Handynummern 
oder E-Mailadressen von einem Schülersprecher zu bekommen. Das heißt, 
wenn wir zu Veranstaltungen einladen, muss es immer über das Schulamt lau-
fen. Das heißt das Schulamt kann entscheiden, schicke ich das jetzt weiter an 
die Schule, das bedeutet die Einladung oder die Information kommt nicht di-
rekt zum Schulsprecher, sondern zunächst zur Schulleitung. Das bedeutet, man 
hat eine weitere Instanz, die quasi zurückhalten könnte. Uns fehlt der direkte 
Austausch und eben um diese E-Mailadressen bekommen zu können, laden wir 
dann zu regionalen Schülertagen oder zu Landesschülertagen ein. Aber da fehlt 
uns eigentlich auch die Möglichkeit, der Zeitraum oder der für alle geeignete 
Ort.  
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Oder ein anderes Beispiel: Es geht ja auch darum, uns irgendwo zu präsen-
tieren und wir stehen zum Beispiel nicht im Schulgesetz, sondern wir als Lan-
desschülervertretung stehen in der Thüringer Mitwirkungsverordnung. Ich 
glaube einfach, dass das Land mehr dafür tun kann, uns zu helfen, uns selber zu 
präsentieren und zu sagen: „Schüler achtet darauf, es gibt sowas, ihr habt ein 
Forum, in dem ihr eure Meinung mit einbringen könnt, wo sie sogar erwünscht 
ist“, aber die Schüler wissen das einfach nicht. Es ist einfach nicht die Möglich-
keit dafür da.  

Uli Sondermann-Becker: Herr Rommeiß, in Ihrer Organisation, der Landes-
elternvertretung, wie werden diese Dinge da diskutiert?  

Roul Rommeiß: Wir sind als Landeselternvertreter genau wie die Landesschü-
lervertretung ein Mitwirkungsgremium und das ist auch Eltern oft nicht klar. 
Wir sind eben kein Elternverein, kein Elternverband, sondern wir haben ganz 
klar definiert den gesetzlichen Auftrag hinsichtlich Initiativrecht, Fragerecht 
und auch durchaus in den Problematiken politisch aktiv zu sein. Da ist für uns 
natürlich auch im Selbstverständnis die gleiche Frage, die Sie sich als Lehrer 
stellen müssen, zu beantworten. Sind wir unpolitisch? Ja ganz im Gegenteil, wer 
über Bildung spricht und auch Lehrer, die sich über Lehrermangel oder Unter-
richtsbedingungen aufregen oder darüber ärgern, sind ja bereits politisch un-
terwegs, denn sie müssen sich mit Rahmenbedingungen auseinandersetzen und 
müssen dazu eine Meinung bilden und müssen für sich selbst einen Weg fin-
den, damit zurecht zu kommen. Letztlich ist jeder Mensch in meiner Überzeu-
gung immer und ständig politisch unterwegs, indem er nämlich mit seinem 
Handeln, Tun und Denken Werte in das Gemeinwesen zurückgibt und damit 
Entscheidungsprozesse beeinflusst. Und eben das ist ja auch das Wesen der 
Demokratie, dass es dann noch verfasst wird, nämlich in formale Prozesse, die 
es ermöglichen, dass man sich dort mehr oder weniger wiederfindet.  

Ich fand heute, auch gerade bei Ihnen, einen Aspekt, der noch gar nicht an-
gesprochen wurde oder vielleicht nicht deutlich geworden ist. Nämlich die be-
sondere Rolle, die Lehrer in diesem Gesamtkontext von Meinungsbildung ein-
nehmen. Sie werden einerseits mit staatlicher Macht ausgestattet. Das staatliche 
Schulsystem ist ein Staatssystem. Es ist ein Fürsorgesystem, da kann man vieles 
bringen, aber grundsätzlich ist es doch so, dass alle Kinder nach der Thüringer 
Verfassung in die Schule gehen müssen und der Schulpflicht unterliegen. Ich 
kann mich dem gar nicht entziehen, ich kann auch nicht auswählen, welcher 
Lehrer vor meinen Kindern steht, es sei denn ich gehe in eine Freie Schule, da 
kann ich das aber auch nur bedingt. Und gleichzeitig sind Lehrer damit auch 
durch ihren Wissensvorsprung und durch ihre pädagogische Ausbildung unge-
heure Autoritätspersonen.  
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Wenn ich zum Beispiel das Flugblatt hier nehme2, dann wird es schon kri-
tisch, ja, nicht wegen der Meinung, darüber möchte ich jetzt gar nichts sagen, 
aber kritisch in folgender Hinsicht: Hier treten nicht Bürger auf, keine Otto-
normalverbraucher Müller, Meier, Lehmann, sondern hier treten Lehrer auf, 
die also für ihre Außendarstellung, ihre Stellung in der Gesellschaft, etwas Be-
sonderes, etwas Prägendes, etwas Bestimmendes für Kinder und auch Eltern, 
ganz deutlich auch für eine politische Meinungsäußerung für sich in Anspruch 
nehmen. Und da fängt der Spagat an, den man ständig machen muss. Ich sage 
es ganz offen, diese Diskussion ist für uns in der Landeselternvertretung gar 
nicht so präsent.  

Die Probleme, mit denen wir uns befassen, liegen auf anderen Ebenen, bei-
spielsweise die Frage, wo politische Bildung stattfindet oder wenn politische 
Werbung an Schulen stattfindet, indem Parteien Werbeflyer an Elternsprecher 
und an Lehrer verschicken, dass wir in solchen Fällen intervienieren und sagen, 
dass das so in dieser Form nicht an Schule gehört. Hin und wieder beschäftigen 
uns natürlich auch Fragestellungen, wenn ein Lehrer mal über das Ziel hinaus-
geschossen ist und insofern haben wir auch mit der Frage nach den Grenzen zu 
tun. Die Grenzen sind doch ganz klar. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, 
dass Sie als Lehrer Bestandteil des Staatssystems sind und insofern eine Treue-
pflicht haben, nämlich zu diesem Wertesystem als Staat, gleichzeitig sind Sie 
aus meiner Sicht Bürger und haben damit auch eine politische Meinung und 
die dürfen Sie dann nur in dem Rahmen kommunizieren, wie es eben auch in 
diesem öffentlich-rechtlichen System Schule noch legitim ist. Ich sage mal wie 
man das von Beamten erwarten würde.  

Jetzt haben Sie als Lehrkräfte aber eine Riesenmöglichkeit, weil Sie das ge-
lernt haben, weil Sie das studiert haben, weil Sie dafür die professionellen Kräfte 
an der Schule sind, Demokratie zu leben. Nämlich einerseits Handwerkszeug 
durch Diskussion, Meinungsvielfalt, Auseinandersetzung mit diesen Meinun-
gen an die Schüler so zu vermitteln, dass sie altersgerecht zu eigenen Überzeu-
gungen kommen, die Sie als Lehrer nicht immer unbedingt teilen müssen. Ich 
meine 20 % AfD-Wähler, das ist ein Fünftel der Gesellschaft. Das ist nicht ir-
gendwas und damit muss man leben und sich auseinandersetzen. 

Gleichzeitig haben wir ein großes Problem mit Fragen wie wir Demokratie 
tatsächlich leben, wie soll denn Partizipation stattfinden, dürfen Eltern über-
haupt über Unterricht in der Schule mitdiskutieren, lässt man das zu? Häufig ist 

 

2 Anmerkung der Herausgeber: Vor Beginn der Veranstaltung wurden von einer Gruppe 
Lehramtsstudierender Flugblätter im Veranstaltungsraum ausgelegt, die sich gegen die 
Präsenz bzw. die Arbeit des Verfassungsschutzes in Schulen aussprechen. Ganz konkret 
wurde Anstoß daran genommen, dass Stephan Kramer als Präsident des Thüringer Ver-
fassungsschutzes als Redner zur Summer School Demokratie:Bildung, einer Veranstal-
tung mit Bildungsschwerpunkt, eingeladen war. 



215 

die Antwort darauf nein, es gebe einen Lehrplan da stehe ja alles drin. Die Leh-
rer entscheiden in ihrer Unterrichtsvorbereitung wie sie den Unterricht organi-
sieren. Da fragen sie doch keinen. Dann ist die nächste Frage: Wir können über 
Schule mitbestimmen, wir können vielleicht auch Ziele setzen, aber wenn die 
Lehrer sich da öffnen, wenn sie diese Empathie letztlich wieder mitbringen, die-
sen Reflex aus der Selbstkontrolle, aus dem Bewusstsein heraus, nicht perfekt zu 
sein, sich weiter entwickeln zu müssen, reflektieren zu können – auch interkol-
legial, was viel zu wenig genutzt wird, das Gespräch suchen, dann meine ich, 
kommen wir dem Ideal einer aus Überzeugung gelebten Demokratie näher. 
Diese ermöglicht dann auch in den formalen demokratischen Prozessen Beteili-
gung von Schülern, Eltern, etc. und dann auch letztlich Partizipation und nicht 
nur ein Einschalten der Eltern, wenn ich mal eben die Toiletten renovieren will 
oder einen Kuchenbasar brauche. Das ist die Schwierigkeit, in der Sie als Lehr-
kräfte leben, und da wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Erfolg, denn Demokra-
tie, und das haben wir heute schon viel gehört, ist anstrengend und Engage-
ment gibt es nicht nur von allen Eltern. Holen Sie doch auch die ab, ich glaube 
dann wird es auch gut.  

Selma Konrad: Ich möchte noch einmal die Frage aufgreifen, was getan wer-
den kann, um den Schülern mehr Demokratie zu zeigen. Da bin ich auf das 
Fach Sozialkunde gekommen, weil ich mich an meine Zeit zurückerinnere. Ich 
hatte Sozialkunde nur in der 10. Klasse. Das liegt aber daran, dass wir in meiner 
Schule das Blocksystem haben. Zusätzlich wurden die Stunden des Sozial-
kundeunterrichts auch noch gekürzt. Das war zur Zeit der Bundestagswahl, das 
heißt wir haben in der Schule dann auch eine Juniorbundestagswahl durchge-
führt. Das kam aber nicht von den Schülern, sondern das wurde denke ich vom 
Schulleiter einfach beschlossen bzw. damals in der Schulkonferenz. In diesem 
Rahmen sollten sich die Schüler mit der Politik mit den Parteien auseinander-
setzen. Ich sehe es so, dass Sozialkundeunterricht den Auftrag hat, hier Vorar-
beiten zu leisten.  

Unser Sozialkundeunterricht war ziemlich geschichtlich aufgebaut. Ich 
möchte das auf gar keinen Fall abwerten, weil es wichtig ist. Es ging um die 
Verfassung der Weimarer Republik, wie sich das alles entwickelt hat, wie und 
aus welchen alten Parteien heraus sich die Parteien entwickelt haben, aber letzt-
endlich sind wir kaum auf die aktuelle Politik eingegangen, was eigentlich ein 
spannendes Thema für uns Schüler war.  

Eine Möglichkeit wäre, den Schülern den Sozialkundeunterricht schon eher 
näherzubringen. Das Wahlalter liegt bei 16. Wenn man den Sozialkundeunter-
richt früher beginnen würde, sehe ich hierin eine gute Möglichkeit. Wenn man 
in der 7. oder 8 Klasse damit anfängt, muss man ja nicht gleich über Parteien 
reden, sondern man kann auch erstmal über die Rechte der Schüler informie-
ren, welche Pflichten haben sie, weil das sonst nirgendwo an der Schule unter-
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richtet wird. Ich werde nirgendwo darüber informiert was ich als Schüler für 
Rechte habe, was ich denn eigentlich machen kann, wo ich teilnehmen kann. 
Oder man könnte in diesem Rahmen über die Landesschülervertretung infor-
mieren, selbst wenn ich als normaler Schüler nicht auf Landesebene aktiv bin, 
habe ich trotzdem die Möglichkeit uns als Landesschülervertretung zu errei-
chen und mit meiner Meinung zu partizipieren.  

Und ich möchte noch ein anderes Beispiel aufgreifen, nämlich das Thema 
Klimapolitik. Wenn man merkt, dass die Schüler im Unterricht über „Fridays 
For Future“ reden und darüber, dass sie anfangen sich damit zu beschäftigen, 
dann kann man als Lehrer klar sagen, wir haben eine Schulpflicht, klar es ist 
immer abhängig davon welchen Unterricht man an diesem Tag hat, aber man 
kann das ja in den Unterricht holen. Sodass man den Schülern eine Möglichkeit 
gibt, sich auch in der Schule damit zu beschäftigen und nicht dafür Unterricht 
zu schwänzen. Denn das ist ja auch immer so eine Kontroverse, wo ich sagen 
muss, dass wir als Landesschülervertretung uns da neutral halten mussten, weil 
wir gesetzlich legitimiert sind und zwischen Schulpflicht und dem Demonstra-
tionsrecht der Schüler stehen.  

Christoph Ohler: Zunächst: Demokratie heißt nicht, dass wir alles jederzeit ver-
handeln können. Wir schießen uns ins Knie und zwar in beide, wenn wir mei-
nen, dass Demokratie hieße, wir könnten alles jederzeit verhandeln, sobald nur 
einer anfängt eine Frage zu stellen, dann wäre das echte Demokratie und nur 
dann. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen morgens in die Schule und die 
Schüler sagen: „Was wir heute unterrichten, das verhandeln wir und nach der 
Pause steht fest, was wir machen, dann haben Sie vielleicht noch zwei der Stun-
den Zeit für den Unterricht, den wir vorher ausgehandelt haben, und dürfen 
ihn uns servieren.“ So, liebe Leute, funktioniert das nicht! Und das wissen Sie 
auch alle selber.  

Zu dem Thema, was alles Gegenstand demokratischen Verfahrens ist, möch-
te ich folgendes sagen: Das heißt nicht, dass man Schüler unmündig macht, das 
heißt nicht, dass man sagt, „ihr kleinen Kinder, hört zu, was wir euch zu er-
zählen haben“. Die Beispiele, die Sie, Frau Konrad berichtet haben – man könn-
te verzweifeln. Das sind die Exzesse des Datenschutzrechtes, da müsste man 
mal eine saubere datenschutzrechtliche Exegese machen, wo da der Fehler im 
Detail ist.  

Am Beispiel Stuttgart 21 kann man einige wichtige Punkte verdeutlichen. 
Stuttgart 21 war ein politisches Befriedungsverfahren nachdem, jetzt kommt ein 
juristischer Ausdruck, das Planfeststellungsverfahren bestandskräftig abge-
schlossen war. Das heißt, dieser Umbau des Stuttgarter Bahnhofes war recht-
mäßig beschlossen, nur sind dann Bürger in Stuttgart, als die Bagger anrollten, 
aufgewacht und haben angefangen, das nachträglich infrage zu stellen. Das war 
eigentlich undemokratisch, weil auf der Basis von gesetzlichen Regelungen, die 
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Öffentlichkeitsbeteiligung vorsahen, eine Bürgerbeteiligung möglich war, von 
der nur keiner der Herrschaften vorher Gebrauch gemacht hatte. Als sie dann 
wach wurden und die Steine flogen und die Polizei die Wasserwerfer auffuhr, 
ist die Situation derartig eskaliert, dass es im zweiten und dritten Gang erfor-
derlich wurde, zu einer politischen Befriedung eines schon abgeschlossenen 
Verfahrens zu kommen. Das wirft dann Fragen nach der Angemessenheit der 
vorhergehenden Strukturen auf. Aber es zeigt auch die Schattenseiten von De-
mokratie, wenn Menschen meinen, Demokratie ist nur das, wenn ich zu jeder 
Zeit die Möglichkeit habe zu sagen: „Ich bin nicht einverstanden“ und brauche 
dann bestehende Entscheidungen nicht mehr zu respektieren. Wir schießen uns 
und ich wiederhole es noch einmal, in beide Knie und zwar ganz kräftig, wenn 
wir denken, dass das echte Demokratie ist.  

Das ist genau mein Schwerpunkt, dass das demokratische Prinzip sich ein-
fügt in weitere verfassungsrechtliche Prinzipien. Genauso wichtig wie das de-
mokratische Prinzip ist das Rechtsstaatsprinzip. Das bedeutet, dass es bestimmte 
Entscheidungszuständigkeiten gibt, Entscheidungsverfahren, die in sich delibe-
rativ sein können und müssen, die Raum geben für Meinungsäußerung, die 
Raum geben für Auseinandersetzung auch gegenläufiger Interessen. Aber an ir-
gendeinem Punkt kommt jedes Verfahren zum Ende, weil eine Entscheidung 
zu treffen ist, um dieses Gemeinwesen zusammenzuhalten. Wenn jetzt das Ar-
gument lautet: „Das passt mir nicht, ich mobilisiere jetzt eine neue Minderheit, 
welche das bereits abgeschlossene Verfahren erneut infrage stellt“, dann fahren 
wir gegen die Wand. Wir fahren das Rechtsstaatsprinzip an die Wand, das 
nämlich mit der Verantwortung konkreter Personen und der Möglichkeit ge-
richtlichen Rechtschutzes dagegen einhergeht. Es führt dazu, dass unsere Ver-
fassung auf ein einziges Prinzip reduziert wird, obwohl die anderen genauso 
wichtig sind. Das ist die Einladung dazu, dass diejenigen, die am lautstärksten 
und am durchsetzungskräftigsten sind, den Staat zu ihrer Geisel machen. Das 
ist die Schattenseite dieses Ansatzes.  

Rolf Busch: Die spannende Frage ist für mich, was ist schiefgelaufen, wenn 
man bei Stuttgart 21 bleiben will, was ich so genau nicht verfolgt habe. Aber 
was ist schiefgelaufen, dass die Leute nicht erkannt haben, wie sie sich in dem 
Verfahren einbringen können. Das ist genau das Problem. Wie erreichen wir 
die Leute, die sich eigentlich abgehängt fühlen, die sagen, „Das ist eh egal wel-
che Partei dableibt, also wählen wir die, die anderen alle abhängt.“ Also diese 
einfachen Antworten auf die Frage, wie man es schafft diese Leute miteinzube-
ziehen. Und da können wir bei der Schülervertretung anfangen, wenn die den 
Eindruck haben, dass sie nicht als Schülervertretung an die Schüler heran kom-
men weil irgendwelche Hindernisse da sind.  

Da stellt sich meiner Ansicht nach aus Sicht der Lehrer die wichtige Frage, 
wo überhaupt der Raum dafür ist. Das neue Schulgesetz, das wir verabschiedet 
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haben, enthält mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, es gibt nun zwei Vertrauens-
lehrer und es ist auch schulartübergreifend geregelt wo ihr euch treffen könnt. 
Es sind etliche Regelungen enthalten, die neu sind, aber es sagt keiner wann, 
wer und welcher Lehrer das auch irgendwie umsetzen soll. Sprich, wir brauchen 
auch Bedingungen, unter denen das funktioniert. 

Christoph Ohler: Die Antwort sitzt ja außen. Sie haben hier Herrschaften sit-
zen, die von den Möglichkeiten Gebrauch machen. Meine Kritik geht gegen die, 
die immer nur jammern und sich beschweren.  

Selma Konrad: Das finde ich auch. 

Christoph Ohler: Und Sie setzen sich ein. Ich will es jetzt positiv hervorheben. 
Sie machen Gebrauch von Ihren Möglichkeiten, aber es gibt eine Menge Leute, 
die sitzen da und beschweren sich, dass niemand auf sie achtet. Aber sie ma-
chen auch keinen Gebrauch von den Möglichkeiten zur Mitbestimmung.  

Selma Konrad: Darf ich Ihnen da ein konkretes Beispiel geben? Weil ich das 
gerade an meiner eigenen Schule sehe. Ich sehe das auch immer wieder bei uns 
an der Schule, dass einfach nur gejammert wird. Ich bin gerade dabei, an mei-
ner Schule eine Podiumsdiskussion zu organisieren, bei der Vertreter der Ju-
gendparteiorganisationen teilnehmen. Klar, das ist was anderes, als wenn es die 
Mutterpartei ist, aber ich glaube eben, dass durch die Jugendparteien ein besse-
res Verhältnis geschaffen wird. Als ich das thematisiert habe, kam die Rückfra-
ge, ob die Podiumsdiskussion besser sei als ein Kaffeeautomat. Ich entgegnete 
daraufhin, dass es mir nicht darum gehe, dass die Schüler jeden Morgen Kaffee 
trinken können, sondern dass unsere Priorität darauf liegen muss, dass die 
Schüler die Möglichkeit haben, politisch mitzuwirken oder sich selber eine Mei-
nung zu bilden. Ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Jammern, 
das wir überall finden, egal wo wir in der Gesellschaft hinsehen, dass über die 
Klimapolitik gejammert wird, dass über das Rentensystem gejammert wird, 
aber dass häufig die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, dahinter zu schauen 
und zu schauen was steht denn eigentlich dahinter und warum ist es denn nicht 
möglich? Dass sie selber versuchen andere Möglichkeiten zu finden, aber 
Hauptsache wir jammern. Das habe ich ganz stark in meinem Jahr jetzt ge-
merkt, in dem ich auch angefangen habe politisch aktiv zu sein und mich zu en-
gagieren.  

Uli Sondermann-Becker: Da sind wir dann auch wieder bei der politischen Bil-
dung, bevor ich die Diskussion für das Publikum öffne, hören wir noch Herrn 
Professor Best an, Sie wollten da noch einmal konkret darauf eingehen.  
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Heinrich Best: Ich versuche so konkret wie möglich zu sein. Der Tenor von 
dem, was wir bis jetzt gehört haben, ist im Grunde genommen das Credo der 
normativen Demokratietheorie. Partizipation ist gut, Apathie ist schlecht, da 
sind sich alle einig. Ich hatte vor einigen Jahren, das war vor dieser 2014er 
Wahl, dann schon bereits mit dem Wanderzirkus des Thüringen Monitors die 
Gelegenheit in Erfurt vor einer Veranstaltung mit Der Linken, Den Grünen, 
SPD, also der künftigen links-links-grüne Koalition, über politische Partizipa-
tion in Thüringen zu sprechen. Und da war die große Klage die Apathie der ge-
ringen Wahlergebnisse. Ich kam dann also mit meinem Marschgepäck und das 
Marschgepäck zeigte ganz deutlich die Apathie, also die Nicht-Partizipation, die 
vor allem bei denen konzentriert war, die wir dann als rechtsextrem, egozen-
trisch etc., identifiziert haben. Ich habe also meinen Vortrag vor diesem Gre-
mium abgeschlossen, was dann natürlich auf eine Steigerung der Partizipations-
raten zielte. Ich nehme an, man hat sich auch politisch etwas davon erhofft. 
Man muss immer vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Wenn man 
sich Regen wünscht, kann man von Flutwellen weggespült werden und Demo-
kratie ist ein Wagnis, das riskanter wird, wenn man mobilisiert. Ich habe dann 
im Grunde genommen davor gewarnt, in der Partizipation gewissermaßen das 
Glück und die Entwicklungsperspektiven der liberalen Demokratie zu sehen, 
was dann kam, das wissen wir. Das fing 2014 an und wird sich wahrscheinlich 
bei den nächsten Landtageswahlen fortsetzen, deutliche Beteiligung der Wahl-
beteiligung, allerdings mit einer Partizipation zugunsten der falschen Parteien.  

Beitrag 1 aus dem Publikum: Gerade in Ostdeutschland findet erfahrungsbe-
dingt so ein gewisser Rückzug der Lehrkräfte von dem Politischen oder von den 
politischen Äußerungen oder Betätigungen statt. Auch dadurch, dass man diese 
Indoktrination, die auch als eine strukturelle Indoktrination, die auch über das 
einzelne Lehrerhandeln hinaus da war, als Vorwurf gegen die Lehrerschaft auf-
genommen hat. Es sind ja auch viele entlassen worden. Es scheint eine Folge-
wirkung zu sein, dass man sich immer noch wenig traut, eine Art Standpunkt 
zu äußern. Ich habe gerade auch bei Interviewforschung hier in Thüringen er-
lebt, dass viele Lehrer sich zurückziehen und nicht an Interviews teilnehmen 
oder zu bestimmten Themen nichts sagen, weil sie sich nicht zu weit rauswagen 
wollen oder als politisch wahrgenommen werden wollen. Aber das ist wieder-
um ein Problem, wenn man eben diese politische Bewusstseinsbildung dann 
auch den Schülerinnen und Schülern erschwert. Insofern braucht es dahinge-
hend Mut und da kommt dann sicherlich auch die Lehrerbildung ins Spiel.  

Roul Rommeiß: Die Stärkung durch das System wird natürlich auf diese Weise 
nicht gefördert, nicht überall auch wieder so verallgemeinerbar. Jedoch könnte 
mehr gefördert werden. Unter anderem eben auch dafür, dass unterstützt wird, 
wenn Lehrer Plattformen bieten und damit auch Stunden bieten. Als Beispiel: 
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Wir haben bei uns in dieser eigenverantwortlichen Schule eine Kommunika-
tionsstunde, andere nennen das Schülerrat oder ähnliches, also wo Schüler über 
Themen sprechen. Da war auch „Fridays for Future“ ein Thema. Am Anfang 
gab es eine Umfrage, 70 % fanden das ganz toll, dann haben die Schüler selbst 
diskutiert und kamen dann nur noch auf 40 %, die das so richtig gut fanden. 
Wichtig ist nicht das Ergebnis, sondern dass man darüber redet, dass man wirk-
lich auch aktuelle Fragen immer wieder nimmt. 

Aus meiner Sicht ist politische Bildung, wie es vorhin auch schon anklang, 
nicht nur die Aufgabe des Sozialkundelehrers oder des Geschichtslehrers, son-
dern jeder Lehrer ist durch die Kommunikation und durch seine Person in der 
Verantwortung und auch immer wieder gefordert, einen Impuls zu setzen, dass 
ein Austausch stattfindet, dass Schüler in Diskussion kommen und sich mit die-
sen Fragen beschäftigen. Ich meine, wenn wir das erreicht haben, dann haben 
wir doch schon richtig viel erreicht; wenn ein politisches Bewusstsein im Sinne 
von „Ich interessiere mich dafür“ entsteht. Und das haben wir zum Teil schon 
nicht mehr in der Gesellschaft oder zumindest nicht wahrnehmbar überall.  

Stephan Kramer: Ich denke das ist ein Phänomen, das sich nicht nur auf die 
Ebene des Unterrichts oder der Schule beschränkt, sondern wenn man die 
nächste Etage höher geht, erleben wir dasselbe Phänomen und zwar nicht nur 
im Bereich der Bildung, sondern im Bereich der öffentlichen Verwaltung und 
in vielen anderen. Da heißt es dann, solange das unten alles ruhig läuft, ist pri-
ma, bloß nicht zu viel fragen, bloß nicht zu viel Widerstand und das geht rauf 
bis auf die politische Ebene. Der klassische Politiker oder Politikerin heute ist ja 
eigentlich dankbar über den Bürger, die Bürgerin, die nicht fragen und sich 
auch nicht beteiligen und schon gar nicht irgendwas wissen wollen, wenn es um 
Entscheidungen geht. Sondern im Grunde genommen soll der Prozess des Po-
litisch-Seins, des sich Engagierens in den Hintergrund treten. Wir haben zwar 
eine Demokratie, die ist allerdings nur solange schön wie diejenigen, um die es 
eigentlich geht, keine Fragen stellen.  

Wir wollen solche Lehrer, die auch unbequem sind, die Fragen stellen. Ich 
verallgemeinere jetzt: Es gibt, um mal bei den Beispielen an einigen Schulen zu 
bleiben, es gibt Schulleitungen, die das fördern, die sich engagieren, die wollen, 
dass der eigene Lehrkörper mitmacht. Es gibt aber auch umgekehrt andere, die 
sagen, mein Leben ist viel leichter, wenn alle nur brav den Mund halten und 
hier ja keine Probleme machen. Ich glaube diesen Kreis müssen wir versuchen 
zu durchbrechen.  

Beitrag 2 aus dem Publikum: Ich bin sehr dankbar, dass Herr Rommeiß als 
Elternvertreter auf einen grundlegenden Strukturwiderspruch hingewiesen hat, 
der bislang in der Tat noch gar nicht so zur Sprache kam. Also im Verhältnis 
zwischen Bildung und Demokratie muss man berücksichtigen, in welchem 
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Rechtsverhältnis man sich bewegt, in welches Rechtsverhältnis werden die Schü-
ler und Schülerinnen gesetzt werden. Da gehört es auch zu politischen Schul-
systemen, Entwicklungsforschung, dass man hinschaut. Roman Herzog hat 
zum Beispiel in den 90er Jahren gesagt, und das ist vielleicht jetzt auch wichtig 
für das institutionelle Bewusstsein von Lehrkräften, dass das Rechtsverhältnis 
von Schülerinnen und Schülern in unserem Bildungssystem eigentlich nur ver-
gleichbar ist mit dem Rechtsverhältnis zwischen Strafgefangenen und Gefäng-
nissen. Es gibt eine rechtliche Zwangslage, in der die Schulpflicht polizeilich 
durchgesetzt wird, durch die Vergabe von Bildungszertifikaten, die ja auch über 
die beruflichen und sozialen Chancen mitentscheiden und auch über die Sank-
tionsmöglichkeiten, die auch die Institution und auf die Einzelperson, also die 
Lehrkräfte gegenüber den Schülerinnen und Schülern haben, wo vielleicht nicht 
so einfach der Rechtsweg offen steht, der vorhin so im Raum stand, sodass dort 
eine grundlegende Asymmetrie in den Machtverhältnissen besteht. Die sich 
auch dem entziehen, was vorhin Herr Ohler gesagt hat, der meinte, Demokratie 
sind bestimmte Verfahren der Legitimation und Kontrolle der Beherrschten 
durch die Herrschenden. Dass die Beherrschten sozusagen die Möglichkeit ha-
ben, ihre Herrschenden zu kontrollieren und ggf. abzuwählen, darin einen Le-
gitimationsakt vollziehen, der dem ganzen System eine Berechtigung erteilt. 
Das haben wir im Schulsystem nicht. Die sagen wir haben hier eine besondere 
Konstellation der Legitimität. Das heißt die wahlberechtigte Bevölkerung, also 
ab 18 Jahren, die überwiegend schon die Schule verlassen haben, ermächtigen 
die Bildungspolitik des Bundeslandes, diesen Zwangsrahmen aufrechtzuerhal-
ten oder ggf. irgendwann aufzulösen oder zu verändern. Das ist schon mal ein 
grundlegender Systemwiderspruch, der einfach da ist. Dennoch muss man ihn 
verdeutlichen und anerkennen, dass die Lehrkräfte eine gewisse Sensibilität da-
für brauchen, dass sie aufgrund dieser Machtasymmetrie eine besondere Ver-
antwortung haben, der die Schülerinnen und Schüler nicht entgehen können, 
im Gegensatz zu allen anderen Rechtskonstruktionen außerhalb von Gefäng-
nissen in Deutschland. Es ist natürlich wichtig, dass wir die Partizipationsräu-
me nutzen und sie ausgestalten und uns darüber Gedanken machen. Aber wir 
sollten uns, solange wir im Rahmen der pädagogischen Profession und in die-
sem Handlungsfeld unterwegs sind, auch immer bewusst sein, dass wir da ein 
ganz großes Machtungleichgewicht haben.  

Roul Rommeiß: Da stimme ich Ihnen zu, auch wenn das Zitat von Herrn Her-
zog mit Sicherheit eine Überzeichnung aus Darstellungsgründen ist. Wir erle-
ben heute auch, dass Lehrer zunehmend einem Legitimationsdruck im Sinne 
von Rechtfertigung ausgesetzt sind. Ich möchte als Eltern erklärt bekommen, 
warum Lehrer bestimmte Dinge tun, Noten, Unterricht etc. 

Aber wenn ich positiv herangehe, erwarte ich vom Lehrer, dass dieser einen 
Plan hat, den er mir dann erklären kann wenn ich es nicht verstehe oder es 
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vielleicht, weil ich es nicht verstehe, für falsch halte. Da erlebe ich allerdings viel 
Unsicherheit von Lehrerkräften und auch Situationen der Konfrontation. El-
tern sind ja auch nicht immer geschult, wie sie aufzutreten haben, und Beneh-
men ist auch manchmal Glückssache. Aber da kommt es doch darauf an, wer 
dann in einer solchen Situation genau mit dieser Autorität versehen ist. Und 
das haben wir nicht ausgesucht, sondern da ist die Autoritätsperson diejenige 
mit höherer Bildung, höherem Wissen und auch mit formaler Autorität durch 
das System. Diese so ausgestattete Person, d. h. der Lehrer, steht mir als Eltern-
teil gegenüber und jetzt erwarte ich, dass er oder sie mir das erklärt, bin ge-
spannt und da sehe ich die Unsicherheit; zum Teil muss man sagen aufgrund 
mangelnden Wissens.  

Lehrer kennen sich nach meiner Erfahrung in ihrem Rechtsrahmen schlicht 
nicht aus. Das wird ihnen nicht beigebracht, die wissen gar nicht welche Rechte 
sie haben, dann höre ich häufig, dass Eltern gleich mit einem Anwalt gedroht 
haben sollen. Mich persönlich als Jurist stört das überhaupt nicht, klar das ist 
mein Job. Als Lehrer hingegen muss ich mich rechtfertigen und bin das gar 
nicht gewohnt und das ist glaube ich auch bei vielen ein Prozess des Umden-
kens.  

Ich bin dafür, dass das wir gemeinsam für „gute Schule“ eintreten. Und wir 
haben es angesprochen, da wo es gelebt wird, funktioniert das auch richtig gut 
und entlastet Lehrer im Übrigen auch ganz gewaltig von diesem Druck.  

Genauso haben wir diese Frage mit dem Portal. Ja, sie sind öffentliche Men-
schen, nicht im selben Ausmaß wie Politiker, aber die Schüler sehen sie, die 
Eltern sehen sie, sie sind im Dorf, wenn sie in einem Dorf sind, in der Anony-
mität der Stadt mag das ja anderes sein, aber sie sind vielleicht auch woanders, 
aber jeder kennt sie und jeder hat eine Meinung zu ihnen, weil sie jeden Tag 
vorne stehen und über Schüler kommunizieren und damit eben eine Botschaft 
geben. Dessen müssen Lehrkräfte sich bewusst sein und das halte ich für ganz 
wichtig.  

Wir haben ja auch immer wieder die Thematik Lehrergesundheit, eigentlich 
ein ganz wichtiges Thema, bei dem viel mehr unternommen werden muss, 
nämlich gerade in diesem permanenten Druck, dem man ausgesetzt ist, weil 
man öffentlich ist, weil man transparent ist bis zu einem gewissen Grad. Damit 
umgehen zu können ist eine Herausforderung. Das ist mental, psychisch eine 
Herausforderung, mit der Lehrer leben müssen. Ich würde mir wünschen, dass 
hierfür mehr Werbung gemacht wird, was schon im Bereich Schulung, Aus- 
und Weiterbildungen ansetzen müsste.  

Wir hoffen auch bei den Eltern ein bisschen was zu erreichen, zum Beispiel 
über Elternakademien und Ähnliches. Aber das ist schwer, noch viel schwerer 
als in diesem Bereich etwas für die Lehrkräfte zu erreichen. Die Lehrkräfte sind 
verfasst, sie haben ein Schulsystem, das über Direktoren, Schulämter und ähnli-
ches einiges organisieren kann und im Ehrenamt Möglichkeiten bietet. Aber 
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wenn der Lehrerverband da kommunizieren würde, da würden wir wesentlich 
weiter kommen. 

Rolf Busch: Die Erfahrung, die wir ganz oft machen, ist, dass Lehrkräfte sagen, 
wenn ich jetzt hier ein Problem mit einem Elternteil habe, kann ich eigentlich 
machen was ich will, doch spätestens wenn der Fall im Schulamt oder im Mi-
nisterium ist, werde ich zurückgepfiffen. Also das heißt von der Autorität zu 
sprechen, dass man auch weiß, man hat einen gewissen Rückhalt. Ich bin der 
Letzte, der jetzt sagt, wenn irgendeiner Unfug macht, dass das dann auch noch 
gerechtfertigt werden muss. Aber wir erleben oft das Gegenteil. Und wenn ich 
das auch noch von einer anderen Seite her sagen darf, ich versuche das immer 
mit folgendem Bild zu verdeutlichen: Der Vorstand von Audi, Opel oder einem 
anderen großen Unternehmen wird sich nie hinsetzten und sagen: „Also wir 
haben jetzt wieder eine Rückrufaktion, wir müssen mal durch die Werke gehen 
und uns die Leute angucken und dann wissen wir ganz genau was los ist, war-
um das alles schiefgeht, warum wir da jetzt schon wieder eine Rückrufaktion 
haben.“ Das werden Sie niemals jemanden sagen hören, aber sie werden aus 
dem Ministerium Leute haben, die sagen: „Da muss man sich mal die Schuläm-
ter anschauen, die kriegen das nicht gebacken und was die da machen in den 
Schulen das muss doch ein Schulleiter wissen, dann muss der Lehrer es wissen.“ 
Ich glaube viele Lehrer wünschen sich, dass es durchaus hinterfragt wird, aber 
eben auch, dass sie wissen, wenn sie alles nach ihrem besten Wissen und Gewis-
sen richtig machen, dass sie nicht sofort im Kreuzfeuer stehen.  

Roul Rommeiß: Dass alle Lehrer allein gelassen werden, ist eine Überzeich-
nung. Letztendlich haben wir überhaupt keinen Dissens, ganz im Gegenteil wir 
kämpfen mit unterschiedlichen Interessenvertretungen auf derselben Seite, 
nämlich um die Schule und das geht nur gemeinsam. Aber in der Tat gibt es 
solche Fälle, genauso wie es umgedreht auch Fälle gibt, dass auch Eltern gegen 
Wände rennen, ich sage mal bei vermeintlichem, schwer zu klärendem Fehl-
verhalten oder Fehlentscheidungen oder schlechten Entwicklungen. Ich will da 
auch niemandem den Stab brechen, aber wichtig ist, und das ist uns als Eltern-
vertretung zumindest auf Landesebene wichtig, dass ich eben nicht daher gehe 
und jetzt mich als 100-prozentiger Interessenvertreter von individuellen Eltern 
verstehe. Ich habe als Elternvertreter einen übergeordneten Auftrag und da 
schaue ich genau hin.  

Aber in der Tat, soweit dieses geschilderte Vorgehen und die Meinungs-
äußerung von Übergeordneten da ist, was auch nicht immer in dieser Verallge-
meinerung zutrifft aber trotzdem eben zum Teil, dann ist das so eine Entschul-
digungsmentalität. Da muss man eben immer wieder und wieder den Finger in 
die Wunde legen und das ansprechen, denn nur so kommen wir weiter und es 
ist ja oft auch nicht böse gemeint.  
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Transparenz ist für mich immer das A und O in diesen Diskussionen, dass 
wir das hervorholen aus diesem abgeschlossenen System Schule, das auch oft 
die Türen zu macht. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen und das kann 
durchaus auch zum Schutz sein. Das aber wieder hoch zu holen und danach zu 
fragen, Wo ist das systemische Problem?, Wo ist es vielleicht ein Einzelpro-
blem?, Wie können wir helfen?, Wie können wir es ändern?, hierfür haben wir 
in Thüringen gute Instrumente in der gesetzlichen Verfassung, mit Elternmit-
wirkung, Schülermitwirkung. Wenn ich mir Bayern ansehe, da läuft es mehr 
auf privatrechtlicher und Vereinsebene. In Thüringen haben wir eine starke 
Vertretung, die auch das Wort ergreifen kann, aber die Aktivität der Eltern, das 
muss man selbstkritisch sagen, wird natürlich gebraucht. Und wenn Sie mal 
Klassenlehrer sind, so bin ich übrigens auch Elternsprecher geworden, ich habe 
als letzter den Blickkontakt zum Lehrer verloren, da war ich es. Und dann habe 
ich gesagt, wenn dann mach ich es richtig. Also arbeiten Sie daran, nehmen Sie 
die Eltern mit, das ist immer wieder mein Appell.  
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